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Vorwort.

Die nachfolgendeSchrift will das eigenthüinlicheWesen
der deutschenTerritorialverfassungin der gemeinsamen
Entstehungder landständischenRechteund der fürstlichen
Landeshoheitan dem Beispielvon Meklenburgdarlegen.
Ilm in dem individuellenBilde dieallgemeinenCharakter-
zügezu unterscheiden,um sowohldie Uebereinstimmung,
als auch die Verschiedenheitder besonderenGestaltungen
deutscherLandesverfassungwahrzunehmen,schienes nöthig,
gelegentlichnochanderevon diesenzur Vergleichungheran-
zuziehen.DerselbeGesichtspunkthat auchdieGrenzedieser
Arbeit bestimmt. Die Geschichteder meklenburgischen
Landständeist hier nichtweiterals bis zn demZeitpunkt
geführt, da die Grundformen der landständischenNer-
fassung,in welchersichspäter derenparticulareAusbil-
bung nur fortbewegthat, als festgestellterscheinen.



IV

Der Knotenpunktder ganzenEntwicklungaber liegt in
der vorausgegangenenEinigung der Landständezu einer
gemeinenLandschaft,die zugleichmit der Herstellungder
fürstlichen Landeshoheit aufs engste zusammenhängt.
Hierauf, wie solcheUnion zu Stande kam und was sie
für dieLandesverfassungbedeutete,ist daher in demletzten
Theile dieserAusführung, wie in dem ersten auf die
Hervorbildungder ständischenVerhältnisseselbst,Vorzugs-
weisedas Augenmerkgerichtet.

Es hat zur Benutzungwederan zahlreichenUrkunden-
und umfänglichenMaterialien-Sammlungen, noch an
Bearbeitungender meklenburgifchenGeschichteim Ganzen'
und Einzelnengefehlt. Von den letzterenwird namentlich
F. A. RudlossspragmatischesHandbuchder meklenbur-
gischenGeschichteimmereineehrenvolleStelle unter den
besten deutschenProvinzialgefchichtenbehaupten. Mit
derselbenGründlichkeit,Einsichtund Präcision, welche
diese gediegeneArbeit im Ganzen bewährt, findet sich
darin auch der Zustand der Landesverfassungund dessen
Veränderungenin jedemZeitabschnittgeschildert.Durch
die spätere Forschung ist die Kenntniß der meklen-
burgischenGeschichtehauptsächlichin der älterenPeriode
weiter gefördertworden. Die von Herrn Archivrath
Dr. Lisch mit ebenso viel Sachkenntniß als Sorgfalt,
theils in denJahrbücherndesVereinsfür meklenbnrgifche
Geschichte,theils für sich herausgegebenenUrkunden-
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Sammlungensind der vorliegendenArbeit in demZeit-
räum vom 12. bis zum 14. Jahrhundert wesentlichzu
Statten gekommen.Amwenigstenfand sichfür unseren
Zweckin der späterenPeriode vom Ausgang des 15.
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts vorbereitet,welche
gerade in Bezug auf die Feststellungder landständischen
Verfassung die wichtigsteist. Um hier in der Sache
weiter zu gelangen, mußte auf die noch unbenutzten
Urkunden-Sammluugenin den Archivenzurückgegangen
werden. Am ausgiebigstenhat sichunter diesenfür den
bezeichnetenZeitraum das RostockerRaths- und Stadt-
Archiverwiesen. Auchdas GroßherzoglicheGeheimeund
Haupt-Archivzu Schwerin, dessenBenutzungmir gleich-
falls gestattetwar, hat einigenicht unwichtigeBeiträge
geliefert,wenngleichdiedort aufbewahrtenLandtags-Acten
nur spärlichüber die Mitte des 16. Jahrhundert zurück-
reichen. Erst von diesemZeitpunktean beginnt die
Sammlung derselbenin demWismarschenStadt-Archiv
und noch um einigeJahre später die des Archivs der
meklenburgischenLandständeselbst. Ich habe die wich-
tigerender von mir benutztenungedrucktenAktenstückeim
Anhang chronologischzusammengestellt,wo sie zunächst
als Belege für die gegebenegeschichtlicheDarstellung
dienensollen,aber auch an sichselbstden Freundender
meklenburgischenGeschichtevon mehrfachemInteressesein
werden.—
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Bei meinembevorstehendenScheidenvon demLande,
das mir durch fünfzehnjährigenAufenthalt zur andern
liebenHeimatgeworden,ist es für micheinwohlthuender
Gedanke,daß es mir nochvergönntsei, ihm, wie zum
Abschiedsgruß,mit dieserseinerGeschichtegewidmeten
Arbeit einenBeweis meinerAnhänglichkeitdarzubringen.

Rostock,im Juni 1856.

C Hegel.
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Einleitung.

s ist seit Pütt er öfter nachgesprochen,als wirklichnachgewiesen

worden, daß die deutschenLandständeund ihre Gerechtsameeben

so alt seieu, wie die Landeshoheitder Reichsfürstenselbst').
Zwar im Allgemeinenkann schondie Reichsgesetzgebungdieser

Ansichtzur Bestätigungdienen. Denn es ist gewißnicht bloß sür

ein zufälliges Zusammentreffenzu halten, daß um dieselbeZeit,

wo die Neichsgesetzezuerst den AusdruckLandesherren (Domini

terrae) gebrauchen— es ist die Zeit der beginnendenAuflösung

des Reichs zu Ende der staufischenKaiser — sichdarin auch die
wichtigeBestimmungvorfindet,welchein Folge erhobenenZweifels
auf einemHoftage zu Worms im I. 1231 festgesetztwurde, daß
die Fürsten und Herren nicht befugt sein sollten, Verordnungen
oder Gesetzeirgend welcherArt anders als mit Zustimmungder
Großen und Angesehenenihres Landes zu erlassen").

') Pütter, Beiträge zum deutschenStaats- und Fürstenrecht. 1777. 33. 1.
S, 125.

2) Pertz, Monum. Leg. II. p. 283. Sententia de jure statuum terrae: —

ut neque principes neque alii quilibet constitutiones vel nova jura facere
possint, nisi meliorum et majorum terrae consensus primitus
habeatur.
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Allein, was man damals unterLandeshoheitverstand,war noch
nicht ein allgemeiner und darum vieldeutigerBegriff fürstlicher
Machtvollkommenheit,sondern es wurden darin nur die mehreren
ungleichartigenHoheitsrechte,welcheden Landesherren,theils aus
übertragener kaiserlicherAmtsgewalt, theils aus lehnsherrlichen
oder grundherrlichenBefugnissenzustanden, zu einem Ganzen zu-
sammeugesaßt. Und so wurden auch die Großen der Territorien
noch so wenig als bloße Unterthanen dieser Landesherren ange-
sehen, daß sie gleichfalls in der Reichsgesetzgebungdes 13. Jahr-
Hundertsbisweilen„Herren" genannt sindl).

Von da an hat dieEntWickelungder landständischenVerfassung
in Deutschland einen ziemlichungleichenFortgang genommen,so
daß zwar die ähnlichenBildungssormenin dem Hervortreten der
einzelnenStände, in deren Vereinigungunter sich und Geltend-
machnug ihrer Rechte, in grundgesetzlichenVerträgen mit den
Landesherren, besonders bei Uebernahmeder fürstlichenSchulden,
endlich in ständischerMitregierung fast überall vorkommen;aber
theils in mehr stetiger oder unterbrochenerFolge, theils mit lang-
sameremoder rascheremVerlauf von der Entstehungan bis zum
Ausgang.

Bleiben wir bei den Anfängen dieser EntWickelungstehen,so
sinden wir noch bei einem andern ausgezeichnetenKenner staats-
rechtlicherVerhältnisseim vorigen Jahrhundert, Johann Jacob
Moser, in dessenbekanntemWerke: Von der deutschenReichs-
stände Landen, einen hierauf bezüglichenallgemeinenAusspruch,
welcher mit der von uns vorangestelltenAnsichtdurchaus nicht
übereinstimmt.

Ohne sich nämlich auf die schwierigeUntersuchungüber das
Alterthum und den Ursprung der Landstände in den einzelnen
Territorien einlassen zu wollen, spricht dieser Schriftsteller die
Ueberzeugungaus, es würde sichschließlichdochnur das Ergebuiß

Pertz I. c. p. <452.Constitution K, Rudolphs I. über den Landfrieden
von 1287: „Swaz onch die fnrste oder die lantherre» in ihrem lande
mit der Herren rate sezzentund machent" k.
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herausstellen:„daß in denjenigenLändern, welcheihrenTerritorial-
bestand in der Hauptsacheschon von Alters hergebrachthaben,
wie in Oestreich und Baiern, die Landständeeben so weit zurück-
reichen, hingegenin denjenigen,welchenur so nach und nach aus
allerlei kleinenTheilen zusammengewachsenund so zu sagen, wie
eine politischeMosaikarbeitherauskommen,die Landständeauch erst
nach und nach entstandensind"').

Dem liegt die unzweifelhaftrichtige Anschauungzu Grunde,
daß dieEntstehungund FortentwickelnngderLandständeaufs engste
mit der Territorialbildung der einzelnendeutschenLänder zusam-
menhängt, und daß die Art und Weise, wie dieseaus der Ver-
eiuiguug oder Zertrennung der älteren Gaue und Marken, und
wiederum aus den mannigfaltigenTheilnngen und Umwandlungen
der späterenLandesherrschaftenendlichzu Stande kam, zugleichden
Umfang, die Beschaffenheitnnd innere Gliederung der landstän-
dischenVerfassungenwesentlichmit bestimmte.

Doch gibt die Bemerkung Mosers leicht zn einemzwiefachen
Mißverständnis;Anlaß. Denn gewiß würde man eben so fehl
gehen, wenn man einerseitsdie LandeSversammlnngendes 11. und
12. Jahrhunderts, wie sie z. B. in Baiern bis ins 13. Jahrhun¬
dert vorkommen,schonfür eigentlicheLandtagein der späterenBe-
dentnng erklärenwollte; als wenn man auf der anderenSeite da,
wo einreichsfürstlichesTerritorium erstdurchallmählicheZusammen-
sügung entstandenist, wie z. B. Kursachsen,die Landständenicht
früher anzutreffenmeinte, als bis daselbstschonallgemeineLand-
tage gehaltenwurden.

Jene älterenLandesversammlungenvonBaiern warenherzogliche
Land- oder Hostage,ans denen die geistlichenundweltlichenGroßen
der Reichsprovinzmit den fürstlichenVasallen und Dienstmannen
erschienenund in den wichtigstenAngelegenheitenRath und Ent-
scheidungabgaben: dieselbenHoftage, von welchender Schwaben-
spiegel spricht, wenn es heißt, daß „einige Fürsten das Recht

'1 Von der deutschenReichsständeLanden. 1769. S, 359.

1 '
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haben, zuHof zugebietenfür sichselber": nämlichdiejenigen,welche
damals, d. i. in derzweitenHälfte des 13. Jahrhunderts, noch eine
herzoglicheoder markgräflicheAmtsgewalt ausübten'). In dem
Verhältuiß jedoch, als die vom Reiche übertrageneAmtsgewaltin
Landeshoheitaus eigenemRecht überging, nahmen anch die bishe-
rigen Laudesvcrfammlnngeneine veränderte Gestalt an, und bis
daraus eigentlicheLandtagewurden, fielen von den früherenTheil-
nehmern diejenigenab, welchesichnicht in die Stellung vonLand-
sassen herunterdrückenließen, namentlichdie Bischöfeund Mark¬
grafen, während auf der andern Seite zu den zurückbleibenden
Lehnsträgern und ritterlichenDieustmannen noch die Städte, als
neuesGlied, hinzukamen. Eine eigentlichlandständischeVerfassung
war demnachauch in Baiern nicht früher vorhanden, als bis die
Landeshoheitder Wittelsbachcraufgerichtetworden, und fie be-
schränktesichauchnur aufdenselbenTerritorialumfang,überwelchen
sichjene erstreckte^).

Umgekehrtaber müssenwir sagen, daß überall, wo eine fürst-
licheLandeshoheitsichhervorthat, sobald sie nur überdieBedeutung
einer bloßen Grundherrschafthinausging und landfäfsige Stände
dem Reiche gegenübervertrat, auch schoneine Art landständischer
Verfassungvorhandenwar.

WennhiernachdieAnsichtMosers, indemsiedenAnfangderLand-
stände von der FeststellungdesTerritorialbestandesabhängig macht,
denselbentheils in eine zu frühe, theils in eine zu späte Zeit
versetzt,so hat dagegen Justus Möser, auf andere historische
Beispielegestützt,in seinenpatriotischenPhantasien zuerst den Ge-
danken hingeworfen, daß von Laudständenüberall erst dann die
Rede sein könne,wenn die verschiedenenStände einesTerritoriums
durch eine dauerndeConsöderationmit einander verbundenwaren,

Vergl. Unger, Geschichteder deutschenLandstände. 18Ü. Bd. 1. @.177.
2) Die Landesversammlungen älteren Styls lassen sich auch unter den

Wittelsbachern noch bis Ende des 13. Jahrhunderts verfolgen. Vergl. L.
Rockinger's Einleitung zu der neuen Ausgabe der altbairischen landständischen
Freibriefe. 1853. S. 178.
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oder als geeinigte Landschaft eine wahre Landesrepräsentation
bildeten').

Dieser Gedanke empfiehlt sich auf den ersten Blick besonders
dadurch, daß er einen sicherenAnhalt für dm Anfangspunktzu
gewährenscheint,den man nur überall aufzusuchenhätte, um die
Landständein Wirklichkeitzu finden. Wie aber? wenn nun jene
Conföderation in manchen und zwar nicht den unbedeutendsten
Territorien, wie z. B. Kursachsenund Brandenburg, welche doch
ohne Zweifel lange Zeit hindurch eine wahre landständischeVer-
sassnnggehabt haben, sich entweder gar nicht oder doch nur in
solcherWeise findet, daß sie nicht mehr als Anfang, sondernnur
als eine Stufe der Fortbildung für die schonin lebendigerWirk-
samkeitbestehendeVerfassungangesehenwerdenkann?— Wir werden
später darauf zurückkommenund bemerkenhier nur nochin Be-
ziehuug auf das andere angeblicheKennzeichen,daß es bekanntlich
bis auf die letzteZeit, wo dieseFrage noch von einiger praktischen
Wichtigkeitwar, unter den Staatsrechtslehren! streitig geblieben
ist, ob überhaupt und seit wann die sogenanntenFeudalständeeine
wahre Repräsentationdes Landes ausgeübt haben2).

Noch enger begrenztsindet sich die Möfer'fcheAnsichtin K. H.
Lang's Abhandlung: „Ueber das vermeintlicheAlter der deutschen
Landstände." (1796). Nach der Meinung dieses Schriftstellers
wären alle wirklichenLandständeerstim 15. Jahrhundert entstanden,
und zwar hätte dazu bloß das Schnldenwesen der Landes-
Herren die Veranlassung gegeben. Die wesentlichenKennzeichen
jedoch, die er für das Dasein von Landständenaufführt — wie
dieses, daß es eine dem Landesherrn aufliegendeNotwendigkeit
sei, ihren Rath zu vernehmen und zu befolgen, ferner, daß sie
eine allgemeineLandesversammlungbilden, welcheaus Geistlichreit,
Adel und Städten besteht, daß sie eine collegialischeVerfassung,

J) I. Moser, Palriotische Phantasien. 1774 f. ©b. IV. Nr. 51.
2) Vergl, A. L, Jacobi, VersuchteAuflösung einiger Zweifel über das Alter

und die Repräsentationsrechte deutscherLandstände. 1798.
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eigeneKasseundBedienten haben — sind zumTheil von der Art,
daß sie, insofern sie überhaupt zutreffen, nur der bereits ausge-
bildetenLandesverfassung,nicht schon ihrer Entstehung und ihren
Anfängenangehören.

Allerdings ist man genöthigt, lim den Anfang in der Eut-
Wickelungeiner historischenThatsachezu bestimmen,sichüber deren
Wesen und Beschaffenheit,woran man sie erkennenwill, zum
voraus zu erklären; allein man darf dann nichtschondenMaßstab
des Gewordenenanlegen, wenn man sie gerade in ihrem Werden
und Entstehenaufzeigenwill.

Gehen wir davon aus, daß die Anfänge der Landständemit
denen der Landeshoheitzusaminensallen,so stellen sichnns beide
zuerst nur keimartig und in unsicherenUmrissen dar, und noch
lange sehen wir sie in schwankendenVerhältnissen und Formen
sich fortbewegen,bis sie allmählichmit einander zur festen und
bleibendenGestalt erwachsen, wo sich dann auch erst ihre Kenn-
zeichenbestimmter angeben lassen. Können wir also die Landes-
Hoheit bei ihrem Entstehen im 13. Jahrhundert nur als einen
Inbegriff einzelnerHoheitsrechtebezeichnen,so ist auch von den
Landständenim Anfang nichts weiter zu sagen, als daß darunter
die mit verschiedenenPrivilegien berechtigtenStände eines reichs-
fürstlichenGebietes zu verstehensind, und von der landständischen
Verfassung,daß sie in den wechselseitigenBeziehungendieser privi-
legirteuStände zu denLandesherrenbestand,welchetheils von den
besonderenInteressen beider, theils von demgemeinsamenBedürsuiß
einer Landesregierungherrührten.

In der Einigung der Landständezu einer gemeinenLandschaft
aber, welche nicht bloß durch die freiwillige Einigung derselben,
sondern hauptsächlicherst durch die Befestigung der Landes-
Herrschaftherbeigeführtwurde, erkennen wir nicht den Anfang,
sondernvielmehrdenAbschlußder laudstäudischeuVerfassung. Sie
hatte für die Ausbildungder letzterendieselbeBedeutung, wie die
ungefähr gleichzeitigeHerstellung eines allgemeinenUnterthanen-
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Verbandesin dem nach außen hin abgeschlossenenTerritorium für
die Durchführungder fürstlichenLandeshoheit').

Jeder, der es ernstlichversuchthat, sich das eigenthümliche
Wesen der älteren landständischenVerfassungklar zu machen,wird
gewißdem berühmtenBegründer der deutschenStaats- undRechts-
geschichte,K. Fr. Eichhorn, Recht geben, daß dasselbenur aus
dem Studium der einzelnenTerritorialverfassungenrichtig erkannt
werden könne2). Ich habe zu diesem Zweck das Beispiel von
Meklenburg gewählt, welches, indem es mir selbstpersönlich
am nächstenliegt, theils schondarum den Vorzug vor andern ver-
dienenmöchte, weil an dieser Stelle von Deutschlandallein noch
die alte Landesverfassung, eben so unberührt durch fremdartige
Einflüssevon außen, wie durch die verändertenZustände und Be-
dürfnisse im Innern, sich bis auf die Gegenwart erhalten hat,
theils aber auch sonst sehr wohl geeignet erscheint, den allge-
meinen Fortgang deutscherTerritorialentwicklungin eigentümlicher
Ausprägung zur Anschauungzu bringe«. Denn das Hauptinteresse
jeder deutschenTerritorialgeschichteliegt ohne Zweifel darin, daß

J) Wenn von Lancizolle,in seiner übrigens sehr lehrreichenSchrift: Neber
Königthum und Landstände in Preußen. 1846. S. 274, dieMeinung ausspricht,
daß die Bezeichnung Unterthaneu bis ins 18. Jahrhundert hinein auf die
Stände nicht angewendet worden sei, so ist dies einJrrthum; wovon man sich
leicht, nicht bloß aus den von uns mitgetheilten meklenburgischen Urkunden
im Anhang — s. z, B. die IM. Nr. 29. 30 von 1522 und 1523, — sondern
ebensogut auch aus den brandenburgischen Landtagsreeessendeslö.Jahrh.
überzeugenkann, s. z. B. den Receß von 1524, betreffenddie Bewilligung der
Hufensteuer (beiMylius Corpus constitut. March. T. VI. S. 15 f.): „Nachdem
Wir — durch viel Obliegen in merklicheSchuld gekommen,derohalben wir ver¬
ursacht, Unsere getreue LandschaftUnseresChursürstenthums der Mark zuBran¬
denburg und angehörende Lande um Hülfe und Beistand zu Bezahlung solcher
Unfrer Schulde anzulengen und zu ersuchen: auf solches die Stände als
Prälaten, Herren, Ritterschaft,Mannen und Städte ... als die gutwilligen und
getreuen Unterthanen ... nochmals bewilligt" ?c.

2) Staats- und Rechtsgeschichte.B. HI. 8 423. Aus dem mit vielem
Fleiß gearbeiteten Buche von F. W. Unger, Gesch. der deutschenLandstände.
2 Bde. 1844. kann man zwar reiche Belehrung schöpfen, aber eine klare
Anschauungvon der Entwickelung der landständischenVerfassung in den ver-
schiedenenTerritorien nicht gewinnen.
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ungeachtetihrer verschiedenenAusgangspunkte,sei es in besonderer
Stammesart oder in den frühestenHerrschaftsverhältnissen,und
ungeachtetaller Selbständigkeit,welcheden einzelnenReichsläudern
bei ihrer Eutwickelungvergönnt war, doch dieselben Grnndbe-
dingungendes allgemeinenNationalcharaktersüberall durchschlagen,
früher oder später gleichartigeBildungsformen hervorbringenund
so aller Orten, auch bei mangelndemäußeren Zusammenhang,die
im Inneren sortlebendeGemeinsamkeitdes deutschenVolkesnach
verschiedenenRichtungenhin bekunden.



I.

Die slavischeLandesherrschaftund die Einsetzungder
deutschenStände in Meyenburg.

Die vorangestellte Ansicht von dem gleichzeitigenUrsprung
der Landeshoheitund der Landständescheint gerade für Mellen-
bürg nicht zutreffendzu sein; ebenso wenig, wie für die anderen
ursprünglichslavischenund erst später germanisirtenLänder. Denn
die fürstlicheLandesherrschaftwar hier schonin ältester slavischer
Zeit vorhanden,und ist aus dieser auf die Folgezeitübergegangen;
das ständischeWesen aber ist, weil von deutscherArt, erst nach-
träglich eingeführtworden. Nichtsdestowenigerdürfen wir sagen,
daß auch iu dengermanisirtenslavischenGebietendie spätere deutsche
Landeshoheitsich erst in und mit der laudstäudischeuVerfassung
auf ganz neuen Grundlagen ausgebildethat. Denn es ist gewiß,
daß die slavischeLaudesherrschaftnach der Germanisirungdes Lau-
des eine völlig veränderteBedeutung erhalten hat, ebensowie der
slavischeLandesadel, als er in die deutscheRitterschaftüberging:
und es geschahdies vornehmlichdaher, daß die slavischenLandes-
Herren, indem sie willig oder unwillig dem übermächtigenAndrän-
gen deutscherCultur nachgabenund ihre Länder der einströmenden
deutschenBevölkerung öffneten, indem sie Kirchen und Klöster,
Vasallen und Gemeindenmit Privilegien ausstatteten,damit zugleich
auf einen großen Theil ihrer früherenHerrschaftsrechteverzichteten.

Wir entnehmendas allgemeineBild der Verfassung und Ver-
waltung der slavischenLänder aus der übereinstimmendenSchilde-
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rung ihrer Zustände im 11. und 12. Jahrhundert. — Neberall,
in Polen und in dem nahe verwandtenSchlesien, in Böhmen, in
Pommern und meist auch bei den vielfachgetheiltenVölkerschaften
zwischenOder und Elbe, findenwir erblicheFiirstengeschlechteruud,
diesenzur Seite, einen mächtigenHerrenstand, der mit ausgedehu-
tem Grundbesitzversehen,mitHof- und Reichsämternbekleidet,den
beständigenRath der Fürsten ausmachte und in den Landesver-
sammlnngendie Entscheidungabgab. Ueberall finden wir sodann,
was die Verwaltung der slavischenLänder gleichförmigbezeichnet,
die Landeseintheiluugin Bnrgdistricte oder Caftellaneien, welchen
einzelneGroße als Castellane(Zupane) vorstanden, in denen sie,
ähnlich wie die Grafen in der fränkischenReichsverfassung,die
Heersührungmit derGerichtsbarkeitund der Verwaltung der fürst-
lichenEinkünfteverbanden,nur daß sie fortdauerndin der Stellung
abhängigerBeamten verblieben. Denn eben in der durchgreifenden

{ unbeschränktenFürstengewaltund iu dein aufrechterhaltenenUnter-
thanenverbande, in der völligenUnbekanntschaftmit dem deutschen
Lehuswefeuund der hieraus abgeleitetenerblichenAmtsberechtigung
der Großen bestand der eine wesentlicheUnterschiedder slavischen
von den deutschenZuständen.

Der andere, fast noch wichtigereUnterscheidungspunktlag in
dem Mangel eines selbständigenGemeindewesens, besonders in
den Städten. Denn es gab weder einen freien und stolzenBür-
gerstand, uoch auch einen kräftigen, auf seinem eigene» Rechte
begründetenBauernstand in den slavischenLändern. Damit soll
nicht behauptetwerde», daß die Masse des Volkes von allem Au-
fang an in Leibeigenschaftversunkengewesenwäre — ein Vor-
urtheil, das mit vielemRecht und mit noch größeremEifer von
neueren slavischenSchriftstellern bestritten worden ist, — daß
es keineursprünglicheslavischeGemeinfreiheitgegebeilhabe. Allein
dieseFreiheit war uicht, wie bei den germanischenVölkern, durch
geordneteGemeiudeverbändeinnerlich befestigt; denn was sichan
der Stelle von diesen bei den Slaven findet, die Familie»verbin-
dnng, mit einemHausälteften (Wladhka) an der Spitze, und die
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VereinigungderNachbarschaften,konntedafür nur schwachenErsatz
gewähren. Auchließ sie, so viel wir sehen,keinederartige Abstn-
snug in den Personenständenzu, wie wir sie in den deutschen
Volksrechtenfinden, wo dieselbedazu diente, den Stand der Voll-
freien, wenn auch auf Kostender unterdrücktenMinderfreien, bei
seinem ursprünglichenRechte zu erhalten. Sondern gleichförmig,
wie jene Freiheit war, unterlag sie auch fast unterschiedslosder
unbeschränktenHerrschergewalt,als die von den Slaven errichteten
Reichesichinnerlichund äußerlichzu befestigenanfingen. Uebrigens
wird es von keinerSeite bestritten, daß im 11. und 12. Jahr-
hundert die Masse der slavischenBurg- und Städtebewohnerhörige
Leute der Landesfürstenwaren und von diesenwie Leibeigenever¬
schenktwurden, gleichwie auch das Landvolksich in demselben
Berhältniß zu den Landesherrenoder den großen Grundeigenthü-
mern befand').

Wie weit die fürstlichenHerrschaftsrechteiu den slavischenLän-
deru reichte», läßt sicham bestenaus den Privilegien entnehmen,
welcheden deutschenAnsiedlern bei ihrer Aufnahmegewährt wur-
den. In Schlesien, wo die slavischenEinrichtungennoch längere
Zeit neben der deutschenGemeiudeversassuugfortbestanden,wurde
der Unterschiedzwischenbeiden als polnischesund deutschesRecht
bezeichuet.Durch die Verleihungdes letzterenwaren die deutschen
Ansiedler iu de» neubegründetenStädten und Dörfern von den
herkömmlichenLeistungenund Diensten der slavischenUnterthanen
befreit, und das deutscheRecht bedeutete, im Gegensatzzu dem
polnischen,so viel als Aufhebungeiner drückendenDienstbarkeit,
welcheden Fürsten selbst nicht mehr die Vortheile gewährte, die
sie sichvon den privilegirtendeutschenGemeindenversprachen.Die

lim hier nur baß Zeugniß eines für das Slaventhum begeistertenSchrift¬
stellers anzuführen: f. Palacky, Geschichte von Böhmen Bd. 1. S. 30. Wollte
man diesem selbst zugeben — was jedoch keineswegs genügend bewiesen ist —
daß die Slaven die Leibeigenschaft erst bei de» Deutschen kennen gelernt und
von dort herüber genommen hätten, so würde man dennoch nicht seiner Mei-
nung beipflichten müssen, daß die Freiheit mehr bei den Slaven, als bei den
Deutschen einheimisch war.
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Regalien, auf bereitNutzungensie zuGunsten der letzterenentweder
ganz oder größteutheilsverzichteten,bezogensichauf die Gerichts-
barkeit, Märkte und Zölle, die Münze, Jagd, Fischerei,Mühlen
und Anderes. Außer diese» Abgaben und Erträgen werden von
allgemeinenLeistungender Unterthanen, sowohl in den fürstlichen
Domänen, als auch in den Besitzungender Großen erwähnt: Land-
steuern in Geld und Naturalliefernngen(Schoß, in BöhmenVerna
genannt), Kriegsdienst,eine Menge von öffentlichenFrohnden, als
Bnrgban, Straßen- und Brückenbau,Vorspann, Jagddienste, wozu
die Auffütterungder Hetzhundeund die Beaufsichtigungder Biber
und Falkeu gehörte, und Anderes dieser Art').

Dem Landesherrngehörte ferner aller Grund und Boden, der
nichtim Privatbesitzwar oder zu solchemgeeigneterschien,wie nn-
angebauteLändereien, Wälder, Gewässer und gemeinsambenutzte
Triften. Selbst die Städte, wenn man von solchenreden darf,
wo die wesentlichenAttribute und Kennzeicheneines städtischenGe-
meinwesensfehlten, nämlich die fürstlichenBurgen und Sitze der
Castellane, in welchensich eine zahlreichereHandel und Gewerbe
treibendeBevölkerungansammelte,bliebenmit allen dazugehörigen
Grundstückenund gemeinsamenAnlagen, wie z. V. den Fleisch-
bänkenund Krügen, Eigenthum des Landesherrn, welcher davon
die Nutzungenzog.

Aus einer solchenFülle fürstlichenBesitzesund landesherrlicher
Rechtekonntendie einheimischenslavischenHerren, und nicht min-
der die deutschenEroberer, welchesie ans denMarken verdrängten,
schöpfen,als sie anfingen, neue Bewohner in die im Ganzen nur
sparsam bevölkertenund wenig angebauten, auch durch den beftän-
digenKrieg zum großen Theil oerödetenLänder hereinzuziehen;als

*) S, hierüber besonders Stenzel, in der Einleitung zu Tzschoppe und
Stenzel, Urkundensammlung zur Geschichte der Städte u. f. m. in Schlesien und
Oberlausitz. 1832, und in der Geschichte von Schlesien 33. 1. S, 138 ff. —
Unter dem Titel für Auffütterung der Hetzhunde wird noch gegenwärtig im
meklenburgischenfürstlichen Domanium eine ohne Zweifel aus der flavifchenZeit
herrührende Abgabe erhoben.
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sie neben dem slawischenAdel deutschenKriegsleutenGrundbesitz
verliehen, die sie als Vasallen in ihre Dienste nahmen, als sie
Kirchenund Klöster stiftetenund mit den reichstenSchenkungenbe¬
gabten, als sie deutscheDörfer und Städte mit Gemeinderechten
und Gemeindegüternausstattetenund deren Bewohnern ansgezeich-
nete Freiheitenverliehen, kurz, als sie ihren eigenenVortheil, wie
den ihres Landes, darin erkannten, sich eines bedeutendenTheils
der ihnen zustehendengrundherrlichennnd landesherrlichenRechte
freiwilligzu entäußern, um für die unfruchtbareDienstbarkeitihrer
alten Unterthanen den weit ausgiebigerenErtrag deutscherCnltnr
nach allen Richtungenhin einzutauschen,oder um statt einerMenge
nutzlos gewordenerHoheitsrechteeine wirklicheVermehrung ihrer
Machtmittelzu gewinnen.

In Meklenburg ging dieUmwandlungdes slavischenLandes
und Fürstenthums in eine Territorialherrschaft von deutscherArt
nach der Eroberung desselben durch Heinrich den Löwen von
Sachsen (1160) sehr rasch von Statten. Man kann wohl sagen,
daß sie bereits um die Mitte des folgendenJahrhunderts so gut
wie vollendetwar. — Es ist hier nicht der Ort, näher auf das
Verfahren und die Mittel einzugehen,welchein Meklenburg, wie
anderwärts, bei der deutschenColonisation angewendetwurden,
noch auch den Mischnngsproceßvon Slaven und Deutschenin der
Bevölkerungaufzuzeigenund zu verfolgen. Doch muß eine Dar-
ftellung der ständischenVerhältnisseMeyenburgs allerdings die
Grundlage derselben schonbei diesem Ausgangspunktausnehmen:
denn eben die deutschenStände wurden damals in das Land ein-
gesetzt.

GleichwieOtto der Große zwei Jahrhunderte früher die Bis-
thümer in den Marken an der Saale und Mittelelbe begründet
hatte, so begann auch Heinrich der Löwedie Germanisirnngdes
niederelbischenSlavien damit, daß er drei neueBisthümer: Oldeu-
bürg (später Lübeck)in Wagrieu, Ratzeburgim Lande der Polaben
und Meklenburgoder Schwerin bei den Obotriten ins Lebenrief.
Diesen geistlichenStiftungen dienten, außer der älteren Grafschaft
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vonHolstein,sodann die neuenGrafschaftenaufwärts an der Elbe:
Ratzeburg, Schwerin und Danneberg, zu Stützpunktender Ber-
theidigung wie der Colonisation. Neben der Burg des Grafen
Gnnzelinvon Schwerin erhob sichalsbald die erste deutscheStadt
in diesenGegenden').

Der Priester Helmold, welcher diese Dinge als nahestehender
Zeuge ausführlichund glaubwürdigberichtet, schließtseine Chronik
um das Jahr 1170 mit der bedeutungsvollenUmschau: „Alles
slavischeLand vou der Eider bis nach Schwerin hin ist nun mit
Gottes Hülse in eine einzigeSachsencolonieverwandelt, und es
werdenda Städte und Flecken(civitates et oppida) angelegt,uud
die Kirchenvermehrensich und mit ihnen die Zahl der Diener
Christi." — Also der westlicheTheil des nachmaligenMeklenbnrg
und das zu HolsteinhinzugefügteWagrieu waren deutscheMarken
und Coloniengeworden. Die einheimischeslavischeHerrschaftunter
Pribislav, Niklots Sohn, war auf die östlichenGegenden und die
Meeresküstedes Obotritenlandes eingeschränkt. Von dieser sagt
Helmold noch: „Pribislav aber hat dieHartnäckigkeitseinerbestän-
digen Empörung abgelegtund sitzt ruhig nnd zufrieden auf dem
Antheil, der ihm gebliebenist, wo er die Burgeu Mekleuburg,
Jlow und Rostockgebaut und die Völker der Slaven in deren
Grenzen aufgenommenhat."

Wir sehen deutlich,die slavischeHerrschaft war, wie sonst, in
Bnrgdistricteeiugetheilt,und verharrte auch im Uebrigennoch eine
Zeit lang in den altenZuständen bei einer durchausslavischeuBe-
völkerung2). Nichtsdestowenigererkennenwir auch hier bald den

1) Die Worte HelmoldS (Cliron. Slavorum L. I. c. 87): Dux ergo de-
molitus omnem terram coepit aedificare Zuerin et communire Castrum —
scheinen auf die sofortige Anlage der Stadt neben der Burg, nach dem Kriegs-
zuge BonllfiO und der scheinbarenUnterwerfung der Söhne Niclots, zu beuten.

, Das Vorhandensein der Stadt wird in den beiden letzten Jahrzehnden des
I?. Jahrhunderts auch durch die Urkunden des schweriner Bisthums bezeugt:
in der Beftätigungsurk. von P, Urban III. von 1185 sind schon die einzelnen
Stadttheile bezeichnet. Lisch, Meklenb. Urk. B. III. S, 40.

2) Ich vermuthe, daß die sg. Länder, terrae, deren Namen uns aus der
slavischen Zeit überliefert sind, slavische Castellaneien gewesen sind. Iii der
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Anfang einer neuen Eutwickelung. Die Slaven von Westenher
in engere Grenzenzusammengedrängt,auf der andern Seite von
den Dänen, besonders seitdem diese auf Rügen festenFuß gefaßt
hatten (1168), an dem Seeraub wirksamverhindert, waren in die
Nothwendigkeitversetzt,die bisherige unsteteLebensweisein Raub
und Krieg aufzugebenund ihren Unterhalt auf friedlichenWegen
zu suchen,vor Allem durch den bessernAnbau des Landes. Doch
nicht die Roth allein verhalf ihnen hierzu; denn fei es, daß mehr
die festgewurzelteüble Gewohnheit,oder die drückendeDienstbarkeit
desVolksund, was damit zusammenhängt,Mangel an Geschickund
Fleiß hemmendentgegenwirkte:es mußten auch hier erst deutsche
Ansiedlerkommen,deutscheGemeindengründen und dem verödeten
Lande zum Anbau verhelfen. Den Anfang machten im slavischeu
Meklenburg, wie im benachbarten Pommern die Kloster-
stiftungeu.

Pribislav, der die Zurückgabedes größerenTheils der Väter-
lichenHerrschaft nicht sowohl der Gnade, als der Politik des
Herzogs Heinrichvon Sachsen verdankte,als dieser sichvon seinen
mächtigenFeinden in Niederdeutschlandbedroht sah, wurde des
Herzogs Lehnsmannund Christ. Wenige Jahre darauf stifteteer
schou, wie die Urkundensagen, auf Antrieb des meklenbnrgischen
BischofsBerno, das KlosterDoberan, 1170*).

Mau weiß, was solcheKlosterstiftungfür die slawischenLänder
bedeutete. Sie führte nicht bloß deutscheMönche herein, sondern
auch Anbauer des Landes, welchediesenzu leben gaben, und Ge-
werbtreibendealler Art, die sichunter dem Schntz der Klosterfrei-

späteren Zeit wird dieselbe Bezeichnung auf das Gebiet einer Stadt, und Land-
vogtei angewendet, so daß sie Stadt und Land u»ter demselben Namen in sich
begreift.

'1 Dies ist eins von den wenigen sicheren Daten aus dieser Epoche der
meklenburgischen Geschichte> s. die Beweisstellen bei Lisch, über das Kloster Alt-
Doberan, Meklenb. Jahrbücher B. II. S, 15. Denn den allein durch die Dobe-
raner Genealogie und Kirchbergs Chronik — beide aus der zweiten Hälfte deS
14. Jahrh. verbürgten Nachrichten kann ich für die Zeit des 12. Jahrh. im
Ganzen nur geringe Glaubwürdigkeit zugestehen.



16

heit niederließen. Besonders die Cistercienserhatten es sichdurch
Ordensvorschriftzur Aufgabegemacht,sichin unbewohntenGegen-
den niederzulassen,durch ihre Laienbrüder den Boden anzubauen
und mit jeder Art von Gewerbebetriebzu nutzen'). Es ist nicht
zu verwundern, daß eine ihn so sehr einpsehlendeVerbindungdes
geistlichenBerufs mit nützlichsterweltlicherArbeit diesem Orden
iiu 12. und 13. Jahrhundert eineungemeinrascheund große Aus-
breitung verschaffte.Es warenCistercienserMönche aus Ameluugs-
dorn an der Weser, welchePribislav zuerst in Doberan einführte.

Ungefähr um dieselbeZeit wurde auf poinmerfchem,nachmals
meklenbnrgischem,Gebiet die Kircheuud das KlosterzuDargun ge-
gründet. Nach der Bewidmungsurkundedes Fürsten Kasimar von
Demmin war den Mönchendas Recht verliehen: Deutsche,Dänen,
Slaven, Leute jeder Nation uud jeden Gewerbes in ihre Be-
sitznugenaufzunehmen, Pfarreien zu stiften, Schenken anzulegen,
also für sehr verschiedenartigegeistlicheund weltlicheBedürfnisse
zugleichzu sorgen2). — Dörfer nach deutscherArt, wenn auch
nicht überall bloß mit Deutscheubesetzt,entstandenzuerst iu diesen
und anderen Klostergebieten').

Am meistenverdanktedaö slavischeMeklenburg,„das Land des
Schreckensuud der Einöde", wie es in den Urkundender Zeit oft
genannt wird, iu Bezug auf die deutscheGründung, den unmittel-
baren Nachfolgerndes Pribislav, seinemSohne HeinrichBorwin
und dessengewöhnlichmit ihm zusammengenanntenbeidenSöhnen

') S. das Nähere in %. SBotl'S tüchtiger Abhandlung: Meklenburgs deutsche
Colonisation im 12. und 13. Jahrh. in den Mekl. Jahrb B. XIII. S. 75 ff.2) Urk. von 1174: Lisch, Mekl. Urk. B.I. Nr. 3.

3) In den Doberaner Gütern finden sich deutsche Dörfer urkundlich schon1189 erwähnt: Westph. T. III. Diplom. Dober. I. No. 2. Privilegium des
F. Nicolaus von Rostock für die Brüder zu Doberan: 81 homines de domu
sua vel Teutunici in villi« eornm fuerint dampnum perpessi, per ferrummanuale judicentur (nämlich die slavischen Uebellhäter). — Homines autemillorum, qui sunt negociatores, pellifices, sutores, mercatores vel aliorumartium — dent ad annum sex denarios, et de cetero absque teloneo nego-tientur in foro nostro (zu Rostock). Daß die Urk. richtig von 1189 zu daliren,
zeigt Boll a. a. O. S. 78 Note.
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Heinrichund Nicolaus. „Sie, dieFürsten des Landes, sagtBischof
Brunward von Schwerin im Jahre 1219, haben, da unsere Diö-
cesewegen der Barbarei der Slaven zun: großenTheil unangebaut
war, sowohlKriegsleute (milites) undAckerbauer,als auchMönche
hereingezogen,um den neuenWeinbergder ChristenheitzuPflegen').

Zuvörderst setztensie die Klosterstiftungenfort. — Das Kloster
Doberan war gleichnach Pribislavs Tode (Ende 1178) durch die
Wuth der empörten Slaven zerstört worden. Heinrich Borwiu
und sein Vetter Nicolaus von Rostockstelltenes wieder her und
begabtenes mit neuen Schenkungenund Privilegien2). Die Non¬
nenklöster,BenedictinerOrdens, zu Sonnenkamp (nachmals Neu-
kloster)und Dobbertin wurden von Heinrich Borwin und seinen
Söhnen gegründet.

DieselbenFürsten waren auch die ersten Städtegründer in
dem slavischenMeklenburg. Ich beschränkemich auf die Anfüh-
rnng der wichtigsten. Die Stadt Rostock, vordem eine slavische
Burg, im Jahre 1160 von den Dänen zerstört, erhielt im Jahre
1218 ihr ältestes Privilegium mit lübischemRechteund Zollfreiheit
durch das ganze Land. Die mitunterschriebenenRathmänner (con-

sules} der Stadt, als Zeugen der Urkunde, beweisen, daß eine
deutscheGemeiudeverfassungdaselbstschouvorhanden war'). Das
Stadtrecht von Lübekwar hier, wie au der ganzenOstseeküstebis
nachLivland hinauf, das Vorbild undder Grundtypus, vou welchem
die EntWickelungaller besonderenStadtrechte ausging, gleichwie
die Städte in den brandenbnrgischenMarken und in Schlesienbis
nachPolen hinein, ihre Stadtrechte unmittelbar oder mittelbar von
der Wurzel des Magdeburger Rechts ableitete«.

Lisch, Mekl. Ikf. B, III. Nr, 15. S. 63.

2) Westpli. Moiram. III. Diph Dob. 1. No. 1—3. Vergl. Lisch, Mekl
Jahrb. B. II. über das Kl. Alt-Doberan.

3) Die nicht mehr vorhandene Fundationsurkunde von 1318 ist in der Be-
stätigungsurk. Herrn Borwinö (III.) von Rostock vom I. 1252 wörtlich wieder-
holt. Der Landesfürst in Rostock. 1702. Ikf. Beil. Nr. % und 3. Vergl.
Lifch und Mann, Beiträge znr älteren Geschichte Rostocks, I85v. S. 13.
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Wenig später (1222) wird auch Wismar als Stadt erwähnt,
wichtigbesonderswegen seines trefflichenHafens, dessensich anch
die Schweriner Bürger, nach Inhalt des Schweriner Stiftsprivi-
leginms, für einige Handelsschiffe(Koggen) bedienen durften').
Die Begründung einer Stadt in der unmittelbarenNähe desselben
war ohne Zweifel der weniger günstigenLage bei einer der beiden
entfernterenStammburgenMeklenburgundJlow vorzuziehen.Erst
im Jahre 1266 erhielt Wismar das kubischeRecht von Heinrich
von Meklenburgverliehen-). Die Stadt war im 13. Jahrhundert
die gewöhnlicheResidenzder Herren von Meklenburg.— In der
schonvon Herzog Heinrich demLöwengegründetenStadt Schwerin
hatte sich ein eigenthümlichesStadlrecht ausgebildet. Dieses wurde
im Jahr 1222 wieder aus die Stadt Güstrow übertragen, später
noch auf Malchow, Röbel u. a. Es liegt uns in mehr oder
weniger abweichenderFassung in den ältesten Privilegien der ge-
nannten Städte vor 3). — In dem verödetenLande Parchim, wo-
hin erst Heinrich Borwin christlicheAnsiedler aus der Nähe und
Ferne herbeirief, wurde von ihm um dieselbeZeit eineStadt gleiches

S. die Urf. des Bisthums Schwerin vom 12. Jahrh. und die Bestäti-
guugöurk. Ä. Otto's IV.: Lisch, Mekl, Urf. SB.III. @.30. und 56: Cives Sue-
rinensis civitatis — ad usus etiam mercationum snarutn in portu, qui
Wissemer dicitur duas magnas naves qui Koggen appellantur et mi¬
nores quotcunque voluerint naves alias — Semper habebunt. — Utk. von
1222: Westph. T. II. Dipl. Raceb. p. 20GU. Vergleich Heinrich Borwins
mit dem Bischof und Capitel zu Ratzebnrg. Der Fürst behält sich vor: relicta
nobis coneessione eeclesiarum tarn fundatarum quam fundandarum in
oppido AVismariensi. In derselben Urkunde bedeutet urbs Magnopo-
lensis nicht eine Stadt Meklenburg, wie Rudloff, Mekl. Gesch. Bd. I. S. 241.
will, sondern die Burg dieses Namens nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
der Zeit. — F. Johann von Meklenburg erweiterte im Jahr 1229 die Grenzen
des Stadtgebiets: cum noster cognatus Pribislaus eosdem terminos multis
praesentibus resignaverit dictis burgensibus; s. die Utk. bei Schröder. WiS-
marsche Erstlinge S. 63. Schröder schließt aus der Erwähnung eines Pribis-
lav, daß Wismar wenigstens schon 1170, wenn nicht etwa II öl), eine Stadt
gewesen sei,' allein abgesehen davon, daß es nicht eine deutsche Stadt hätte
sein können, ist Pribislaus cognatus nicht auf den Vorfahren dieses Namens
zu beziehen.

2) ©'. die Urf. in Senkenberg, Selecta juris T. I. p. 5.
3) Westph. Monum. T. I. p. 2007. sq.
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Namens errichtet'). Die eigenthümlichenPrivilegien, welche sie
erhielt, wurden dieGrundlageneines besondernStadtrechts, welches
später noch auf Plan, Goldberg, Sternberg überging.

In diesenstädtischenGemeinwesenfandensichEinwanderer aus
den verschiedenstenGegendenNorddeutschlandsund selbstaus Skan-
dinavienzusammen. Man erkenntdie eigenthümlicheMischungnoch
in den späterenUrkundendes 13. Jahrhunderts, wo die Herknnfts-
orte der einzelnenBürger, in Ermangelung von Geschlechtsnamen,
zu ihrer näheren Bezeichnungsich bemerktfinden^). — Sie Alle
wurden angezogendurch die Privilegien, welcheihnen die Landes-
surften darboten, und durch die Vortheile, welche der Anbau
des wenig bevölkertenLandes versprach. Mit ihnen kam deutscher
Gewerbsleißund Handelsthätigkeit,überhaupt deutscheCultur ins
Land; aus ihnen erwuchs der neue Bürgerstand, am kräftigsten
und stolzestenin den beidenSeestädten.

Dem hier gegebenenerfolgreichenBeispieleeifertendie benach-
barten Wendenfürftenvon Pommern und Rügen nach. In der
Stiftungsurkunde von Prenzlow (1235) sprichtHerzogBarnim vou
Pommern den Beweggrundaus: „Er habe in Erwägung der dar-
aus zu erwartendenVortheile und nach dem Vorbild der Gewohn-
heiten anderer Länder mit demRathe seinerEdlen beschlossen,freie
Städte in seinemLande zu errichten"— Näher geht uns hier

J) S. die StiftungSurk. bei Rudloff, Cod. Dipl. No. 1. Sie wird ge-
wöhnlich in dcis Jahr 1218 gesetzt, mag aber wohl, nach Beyers Bemerkung
in den Mekl. Jahrb. Bd. XI. S. 46, um einige Jahre jünger sein.

2) Urk. der Stadt Güstrow von 1248: Rudloff, Cod. Dipl.No. 10. Nico-
laus von Werk verleiht den Bürgern die Neustadt; unter diesen werden ge¬
nannt Hermamius de Dcmcne (Semmin), Theodoricus de Norwegia. In
einer andern Urk. desselben Fürsten von 1270 sind als Consuln von Güstrow
genannt: Godefridus Westphalus, Matthias de foro equorum (am Pserde»
marft), Didericus de Stolpe, Arnoldus de Demene, Johannes de Molne

(Mölln), Didericus de Norwegia u. A. Westph. IV. Dipl. Mecklenl). p. 942-
— Unter den Consuln von Rostock finden sich in einer Urk. von!27ä: Westph.
ib. p. 944: Hermann von Billerbeck (Westphalen), Reinold von Stade,

v. ©reger, Codex Pomeraniae. Urf. Nr. 102.

2* •
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allein noch das Land Stargard an, welches,ursprünglichzu Pom-
mern gehörig,im Jahr 1236 an die Markgrafen vonBrandenburg
kam und erst von diesencolonisirtwurde. Wir wissen von einer
großartigenSchenkungdes PommerfürstenKasimar an das Dom-
capitel zuHavelberg im Jahre 1170, woraus das Prämonstratenser-
stist zu Broda entstand. ZahlreicheOrtsnamen, sowie dieNamen
der vornehmstenVasallengeschlechterder späterenZeit beweisen,daß
die deutscheBevölkerungdes Landes zumeist aus der Altmark ein'
gewandert ist '). Erst die brandenburgischenMarkgrafen haben
hier Städte gegründet: im Jahre 1244 FriedlandansStendalisches
Recht; 1248 Neubrandenburgauf Brandenburgisches. Stargard,
welchesdem (jetztStrelitzischen)Lande den Namen gab, war die
fürstlicheBurg und der Wohnsitzdes herrschaftlichenVogts; auch
dieses erhielt im Jahre 1259 BrandenburgischesStadtrecht.

Während die slavischeBevölkerungvon dem Bürgerthum der
Städte im Ganzen ausgeschlossenblieb, vermischtesich der gewiß
nur wenig zahlreichewendischeAdel (majores) mit den von den
Fürstenin Hof-undKriegsdienstaufgenommenendeutschenRittern,
woraus der spätere Landesadelhervorging. Wir könnenden ein-
geboruenund den hereingezogenenAdel noch in den ersten Jahr-
zehndendes 13. Jahrhunderts theils an den Namen leichtunter-
scheiden, theils wird die Verschiedenheitder Nationalität in den
Urkundenausdrücklichhervorgehoben^). Doch finden sich die sla-
vischenNamen schon um die Mitte desselbenJahrhunderts nur
nochselten, weil auch der slavischeAdel sich deutscheGeschlechts-

') S, die Beweise dafür bei %. Boll, Gesch. des Landes Stargard. B. 1
S, 60 ff.

!) Fundationsbrief der Stadt Rostock von 1218: dominationis nostre
majoribns tarn Slavis quam Tlieutonieis presentibus; es folgen die Namen.
— Nach einer mir in den Regesten ClandrianS svom I. 1603) aufgeführten
nicht mehr vorhandenen Urk. deS Bisthums Schwerin von >195 haben damals
noch die Wenden vom Adel, oder die flavifchen Grundherren, die Wahl des
Bischofs Brunward von Schwerin gegen das Domcapitel durchgesetzt. Lisch,
Mekl. Urk. B. III. Nr. 8.
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namen beilegteund in demRitterstandemit den deutschenKriegern

verschmolz1).
Diese letzterenkamen nicht durch Waffengewalt in den Besitz

ihrer Lehngüter. Zwar wird berichtet, daß der Sachsenherzog

Heinrich nach der ersten Eroberung des Wendenlandesim Jahre

1160 seine Ritter in die slavischenBurgen einsetzte. Allein diese

behauptetensichnicht in solchemBesitze,außer in den Grenzen der

sächsischenGrafschaftenvon Schwerin, Ratzeburgund Dauneberg.

In der wiederhergestelltenHerrschaft der einheimischenFürsten
wurden die fremdenKrieger vielmehrauf ähnlicheWeise, wie die
Mönche, die Colonen und Bürger, in das Land eingeführt. Es
ist dafür schon das allgemeineZeugniß des Bischofs Brunward
erwähnt worden, und wir wissen, daß die slavischenLandesherren
sie mit Lehngüternnach deutschemVasallenrechtausstatteten. Von
welchemUmfange diese Belehnungen waren, zeigt ein ältestes
urkundlichesBeispiel. Der Ritter Heinrich von Bützow erhielt im
Jahre 1210 die halbe Burg Marlow mit der halben Gerichts-
barkeitim Laude Marlow und dem halben Autheil an neun Dör-
fern nebst dazu gehörigen Aeckern, Gewässern und Mühlen als
erblichesLehens.

Auch im übrigen Deutschland bildete sich erst damals das
Ritterthum zu einem geschlossenenStande aus, der durch deu
ehrenvollenWaffendienstvon den unteren Graden bis zur Ritter-
würde hinaufführte. Die slavischenLandesherrenumgaben sichmit
deutschenRittern, welche gleich ihnen den Ehrentitel von Herren

(ciomini) führten, und traten selbst ebenso wie der einheimische

') Man übersieht dies am besten in der Zusammenstellung der in Meklenb,
Urkunden des 13. Jahrh, vorkommenden Laienzeugen, welche F. Boll in den

Mekl. Jahrb. B. XIII. S. 92. ff. gegeben hat.
2) S, die Utk. aus Claudrians Regesten in den Mekl. Jahrb. 33. XIV.

S- 289 ff, — Der Ausdruck des Uebersetzers: „Der Flecken so vor der Stadt
liegt", berichtigt sich durch sich selbst, da nur von der Burg (castrum, urbs)
die Rede ist, mit welcher der anliegende Flecken später zur Stadt vereinigt
wurde.
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Adel in den Ritterstand ein1). Auchdie mönchischenOrdensritter
setzten sich frühzeitig in Meklenbnrg fest. In der Grafschaft
Schwerin erwarben die Johanniter schon 1200 die Comthurei
Kraak und die Priorei Eixen. HeinrichBorwin II. schenkteihnen
um 1227 sechszigHufen im Laude Turne und gab dadurchder
JohannitercomthureiMirow die Entstehung°).

Bemerkensmerthist noch, daß in Meklenbnrg, und soviel ich
finde, auch in den andern germanisirten flavifcheuLändern der
Ministerialen gar keine Erwähnung geschieht. Das Fehlen der
unfreien Dienstmannen, welche durch Waffenrechtund Hofämter
sich anderswo bis in den Ritterstand emporhoben,erklärt sichwohl
daraus, daß, wie früher bei den flavischenFürsten allein die
Großen des Landes die Hofämter bekleideten, jetzt auch nur die
deutschenKrieger und Vasallen die ehrenvollenAemter undDienste
mit ihnen theilten. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß
keinepersönlichunfreienDienstmannenhereinzogen,ebensowenigwie
unfreie Colonen; die persönlicheFreiheit war ja selbstdie Voraus-
setzungfür die Einwanderungaus der früheren Heimat').

Doberaner lief, von 1257, ausgestellt von dem Fürsten Johann von
Meklenbnrg (Dominus Magnopolensis): Westph. III. Diplom. Doberan,
p. 1503. tinter den Zengen befindet sich der ältere Sohn des Fürsten, Hein-
rich, an der Spitze der Ritter: Milte«, Henricus, Dei gratia junior Dominus
Magnopolensis et noster filius, der jüngere Albert folgt den Rittern als
Knappe: item Albertus, noster filius adhuc servus.

2) S, Lisch's Abhandlung über diese, in den Mekl. Jahrb. B.II. S. 51. ff.— Wenig später finden sich preußische Schwertritter in Meklenbnrg: Urk. von
1240, Lisch, Mekl. Urk. B. II. Nr. 11, wo eine Anzahl milites Christi Prucie
den Hof Sellin an das Kl. Sonnenkamp verkanfen.

In einem andern Sinne finden sich ministeriales in der Mark Branden¬
burg im 13. Jahrh.: für solche Edle, welche die obersten Hofämter (ministeria)
bekleideten und den fürstlichen Rath bildeten; f. Riedel, die Mark Brandenburg
B. II. S. 15g. Ebenso wurden in Schlesien ministeriales und offieiales die
vornehmen Grafen und Barone genannt; f. Tzschoppe und Menzel'S Urkunden-
Sammlung Einl. S. 70.
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II.

Die Privilegiender Stande im dreizehntenJahrhundert.

Die Germanisirungdes slavischenLandes war, wenn man will,
eine künstliche,nichts destoweniger aber lebenskräftigeSchöpfung.
Mit Hereinziehungder neuen Bevölkerungwurde zugleichdie auf
deutschemBoden erwachseneCultur in das slavischeLand über-
tragen. Die Privilegien, welchedie einheimischenFürsten den ver-
schiedenenStänden der Einwandererverliehen,waren auf der einen
Seite Verzichtleistungenauf fürstlicheHerrschaftsrechte, auf der
andern den Formen der deutschenEinrichtungennachgebildet. Das
Land erhielt damit eine neue kirchlicheund politischeVerfassung,
und die Herrschaft der Wendenfürsten selbst einen veränderten
Charakter, so daß sie sichmehr und mehr zu den Befugnissender
deutscheuReichsfürsteuermäßigte.

Es ist klar, daß die neuenBewohner nur durch das Anerbieten
lockenderAussichtenzur Einwanderung und Ansiedelungin dem
verödetenLaude bewogen werden konnten. Der wichtigsteund
allgemeinsteVortheil bestandohneZweifel in derleichtenErwerbung
von Grundbesitzzum Anbau und sonstigerBenutzung, jedenfalls
gegen geringereAbgabenundpersönlicheDienste, als in der früheren
Heimat zu leistenwaren. Die Bewahrung der persönlichenFrei-
heit und des herkömmlichenRechts war eine ebensoallgemeineund
unerläßlicheBedingung. AußerdembegehrtejederStand noch seine
besonderenRechteundFreiheiten. Denn die neuenAnsiedlerwaren
keineswegsein Haufen bloßer Abenteurer, abgelöst von der ange-
borneu Sitte und dein eigentümlichenBeruf; sondern sie kamen
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als Geistlicheund Mönche, Ritter, Bürger und Ackerbauerherein.
Die Privilegien, welche sie erlangten, waren also vornehmlich
Staudesprivilegieu und bezogensich auf die Einrichtungen,welche
jeder Stand aus derHeimat mit sichbrachte: KirchenundKlöster,
Gemeindeordnungin Städten und Dörfern, Lehnsverfassung.

Betrachten wir zuvörderst die Privilegien der geistlichen
Stiftungen. Es ist nur wenigvon denBisthümernim Wenden-
lande zu sagen, von welchenRatzeburg und Schwerin mit ihren
Sprengeln fast das ganze meklenbnrgischeLand umfaßten, da sie
von Anfang an nicht unter der flavifchenLandesherrschaftstanden.
Doch waren sie mit den Zehnten der deutschenAnsiedlerin dem
ganzen Umfang ihrer Sprengel dotirt; außerdem besaßen oder
erwarben sie viele zerstreuteGüter in den Gebietender wendischen
Herren, auf welchendiesesichin der Regel gewisseHoheitsrechte,
ebenso wie bei den Klostergütern, vorbehielten. Da die Bischöfe
zu den Zehnten nur mit Hülfe der weltliche«Machthaber gelangen
konnten,so schlössensie gleichanfangs mit ihnen Verträge, wonach
sie denselbendie Hälfte oder nach Umständennoch mehr von den
Zehnten in ihren Ländern zu Lehengaben, wogegensichjene ver-
pflichteten,ihnen zu dem übrigenTheil zuverhelfen1). Wir kennen
Zehntvergleichedieser Art, welche die Bischöfevon Lübeck,Ratze-
bürg und Schwerin mit den meklenburgifchenLandesherren zu
Anfang des 13. Jahrhunderts eingingen̂ ). Aber auch andere

'1 Nach Helmold (L. I. c. 77) überließ der Bischof von Ratzeburg die
Zehnten der Grafschaft Ratzeburg zur Hälfte an den dortigen Grafen. Der
Graf von Danneberg wurde von dem Bischof mit den Ländern Meningen und
Jabel zwischen Elbe, Elde und Sude belehnt, um sie zu colonisiren und zehnt-
pflichtig zu machen; er sollte alsdann theils den ganzen, theils den halben
Zehnten von der Kirche in Ratzeburg zu Lehen tragen. S. WestphalenMonum.
T. II. Diplom. Raceb. Nr. 16 u. 22, wo dieselbe Urkunde zwei Mal mit ver¬
schiedenem Datum vom I. 1183 und 1201 abgedruckt ist.

2) Vergleich des Bischofs von Lübeck mit dem Fürsten Heinrich Borwiu
vom I. 121» über den Zehnten der Insel Poel: Westph. Mon. T. III. Diplom.
Doberan. Nr. 4. Vergleich des Bischofs von Ratzeburg mit demselben Fürsten
vom I. 1222 über die Zehnten und Hoheitsrechte in den Ländern Bresen

sGreviSmühlen), Dassow und Klütz: Westph. Dipl. Raceb. p. 20(30. Der
Bischof von Schwerin verlieh den Herren von Meklenburg, Johann und Pribislav,
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Grundherren erhielten von der KircheZehnten zu Lehens. Den

Klösternwurden sie auf ihrenGütern, wie es scheint,in derRegel

überlassen").
Als Hoheitsrechte,welchesichder Herzog von Sachsen bei der

Stiftung der slavischeuBisthnmer von den Unterthanen derselben

vorbehielt, werden aufgeführt das Markding oder das herzogliche

Gericht, die Heerfolge und das f. g. Burgwerk oder der Dienst

beim Burgbau 3). Auch die wendischenLandesherren nahmen auf

den bischöflichenKirchengüternin ihreu Gebieten zum Theil die-

felbeu Hoheitsrechtein Anspruch: beispielsweisein dem Vertrage

Heinrich Borwins mit demBischöfevon Ratzeburgvon 1222 über

die Einkünfteund Besitzungender Kirchen in den Ländern Bresen

(Grevismühlen), Dassow, Klützsind von dreiDörfern, welchedem

Bischof im Lande Bresen gehörten, Burgwerk und Brückenwerk

innerhalb des ganzenBnrgdistricts von Meflenburg (per circulum

videlicet urbis Magnopolensis) vorbehalten, vou zweien auch die

Kriegsfolge;dochsollen alle drei keineBede geben; von der hohen

Gerichtsbarkeitkommenzwei Drittel der Brüche dem Bischofzu,

ein Drittel dem herrschaftlichenBogt*). Aber wir finden auch,

daß die Landesherren zu Rostockin dem Lande Bützow, welches

allerdings schonzurursprünglichenDotation des Bisthums Schwerin

den halben Zehnten in dem Lande Warnow und Benutz und den ganzen

Zehnten von den Lehngütem ihrer Vasallen: Lisch, Meklenb. Urkunden 33. III.

S> 78; über den heftigen Streit, der hieraus zwischen dem Bischof und Pri-

bislav entstand, s. Beyers Abhandlung in den Mekl. Jahrb. B. XI. S. 62 ff.

') Urkunde von 1235: Mekl. Jahrb. XI. S. 235 u. Urk. von 1278, Beispiel

einer Zehntverleihung an einen Dorfschulzen und Erben gegen eine jährliche

Kornabgabe: Rudioff, Cod. dipl. p. 151.

2) Urk. des fchweriner Bischofs Brunward von 1235 für das Kloster

Sonnenkamp: Lisch, Mekl. Urk. B. II. Nr. 7. Urk. von 1273: Bischof und

Capitel von Schwerin bestätigen dem Kloster zu Doberan die Zehnten, welche

demselben von ihren Vorgängern, sowie von den Laudesherren und Vasallen

(per donatione quarundam decimarum, quas ipsi tenuerant) geschenkt

worden find; Westph. Mon. T. III. p. 1514.

3) S. die Privilegien für alle drei Bisthümer in der Urk. von 1109:

Westph. Dipl. Raceb. p. 2042.

4) Diplom. Raceburg. Westph. II. p. 2060,
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gehörte, auf alle und jeglicheHoheitsrechteverzichteten'). Und
fortdauerndist in mancherleiVerträgen das Bestrebender Kirchen-
Herrensichtbar,durchKauf oderAustauschdie auf ihrenBesitzungen
noch haftenden Verbindlichkeitengegen die Landesherren gänzlich
abzulösen2).

Nicht minder waren aber auch die ältesteneinheimischenKirchen
uud Klöster in ausgedehntesterWeise privilegirt. Am meisten
wetteifertendie ersten christlichenWendenfürstenin Schenkungen
von Grundbesitzund Privilegien-Verleihnngenan das Cistercienser-
Kloster zu Doberan. Die Mönche durften Ansiedler jedes Volks
und jedesGewerbes in ihreBesitzungenaufnehmen,und dieLandes-
Herren verzichtetenzum voraus auf alle Beden, Steuern und
Dienste, auf das hohe und niedereGericht, welchemallein der von
demAbt ernannteVogt vorstehensollte; außerdemwaren die Lente
des Klosters von Burgwerk und Brückenwerk,vou Zöllen, von der
Heerfolgebefreit: nur zur Landwehr innerhalb Landes sollen sie,
beim Angriff eines auswärtigen Feindes, auf drei Tage verpflichtet
sein; im übrigen aber dienensie, nach dem Ausdruckder Urkunde,
allein Gott und dem Kloster3).

DieselbenRechtewurden demKlosterDargnn von den Pommer-
schen Landesherren verliehen^). Auch das im Jahre 1219 von
HeinrichBorwin errichteteNonnenklosterzuSonnenkamp (Nenkloster)
erhielt uach dem Stiftungsbrief seineBesitzungenim Allgemeinen

1) Die lief, von 1232 ist nur im Auszüge Clandrians erhalten: Lisch,
Mekl. Utk. III. S. 79.

2) Ein Beispiel aus der früheren Zeit statt vieler: Vertrag des Bischofs
Brunward von Schwerin mit Herrn Johann von Meyenburg vom I. 1236,
betreffend die Erlangung der dem Bischof zuständigen Zehnte» in Pommern,
worin der Bischof diesem Fürsten 16 Hufen Landes überläßt und dafür das
Blutgericht und Bedefreiheit in drei Dörfern erwirbt: Lisch, Mekl. Urk. III.
S. 85.

3) S. die Privilegien Heinrich BorwinS von 1192 und 1218 bei Westph.
Dipl. Doberan. Nr. 3 u. 5, ferner die Urkunden der Söhne und Enkel dieses
Fürsten von 1219 und 1231 Nr. ö u. 7.

4) Privilegium Kasimirs I. von 1174 und die neue Bewidmungsurkunde
desselben, nach der Wiederherstellung des Klosters von 1219: Lisch, Mekl.
Urk. I. Nr. 3 u. 7.
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zu dem gleichenRechte,welchesDoberanzustand')• Die Stiftungs¬

urkunde des Klosters Dobbertiu ist nicht mehr vorhanden; doch

ergiebt sichaus der UrkundeJohanns von MeklenbnrgvomJahre

1231, worin dieser dem Kloster die Kirchezu Goldberg mit allen

ihm daran znstehendeuRechten verlieh, daß die Leute desselben

gleichfallsvonallenAbgabenundsonstigenAnsprüchenderHerrschaft-

lichenVögte befreit waren").
Hiernach scheint es, als ob die Landesherren ans alle ihre

Herrschaftsrechte,auf alle Abgaben und persönlicheLeistungender

Untersassenin denKlostergütern,nur mit Ausnahme der Landwehr,

verzichtethätten. Dies war aber dochnicht so allgemeinderFall.
Zunächstbezogensich jene Privilegien nur auf die Güter der ur- '

sprünglichenStiftung, nicht auf die späteren Erwerbungen der

Klöster. Sodann wurden dieselbenerst in der Folge genauer be-

stimmt und zum Theil beschränkt: namentlich in Ansehung der

Jurisdiction. Nach einer Vereinbarung des jüngeren Borwin von

Rostockmit dem Convent von Doberan, vom Jahre 1237, wurde

zur Vermeidung von Jurisdictionsconflictcu festgesetzt,daß das

Gericht über die Leuteund Untersassendes Klosters in den nam-

hast gemachtenFällen schwererVergehen (Diebstahlüber8 Schill.,

Brandstiftung,Todtschlag,Jungsernraub) dem Landesherrnzustehen

soll; doch so, daß in Beziehung auf alle innerhalb des Kloster-

gebiets entstandenenStraffälle und Streitigkeiten die Jurisdiction
des Klostervogts nach wie vor unbeschränktbleibt3). Bei den

späteren Gütererwerbungen des Klosters im 13. Jahrhundert

1) Haec omnia, sagt der Fürst, eodem jure contulimus velut collata

sunt Doberanensibus, quae possident: Lisch, Mekl, Nrk. II. Nc. I.

2) Rudioff, Codex diplom. Nr. 0.

3) Die Urkunde bei Westph. Dipl. Dober. I. Nr. 13 (p. 1481) und die

spätere Johanns von Meklenbnrg von 1277 Nr. 36 (p. 1501). Daß nicht die

Entziehung der CriminaljnriSdiction überhaupt gemeint ist, ergibt sich deutlich

ans dem Zusatz: — et quicquid cause intra terminos ejusdem Abbacie

ortum fuerit, nihil nostrum exinde vendieamus, sed concessa eis solempniter

a primis fundatoribus et deinceps judiciaria potestate Abbas per advoca-

tum suum, sieut omnes alias causas emergentes, judicabit.
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wurden diesem zwar häufig die vollen Jmmunitätsrechte, die es
nach seiner ursprünglichenFreiheit besaß, gleichfalls eingeräumt,
jedochauch bisweilen die hohe Jurisdiction über Hals und Hand
entwederganz oder zu zwei Drittel» der Einkünftevorbehalten̂ ).
Die Privilegien des Klosters Sonnenkamp finden sicherst in den
UrkundenHeinrichs von Meklenburgvon 1271 und Nicolaus von
Werle von 1272 mit Aufführungaller deriualigeuBesitzungendes-
selbengenauer bestimmt. Die Leutedes Klosters sollenHiernach
befreit fein von dem gemeinenLandgerichtoder dem Landdingund
von den gewöhnlichenLeistungender Unterthanenan die Herrschaft-
lichen Vögte, sollen auch feine Ackervermessimg(zum Behuf der
Besteuerung) weiter erfahren: dochnur die niedere Gerichtsbarkeit
bis zum Betrage von 60 Schill, wird dem Kloster eingeräumt,die
hohe soll der herrschaftlicheVogt ausüben und nur ein Drittel der
Auskünftean das Kloster abgeben2).

Etwas anders lauten in dem Privilegienbrief des Klosters
Dobbcrtin von 1274 bei gleicherFreiheit von Bede und Zöllen,
Brückenbauund Burgbau, die über die Jurisdiction getroffenen
Bestimmungen. Hiernach soll das Gericht in den Klostergüternin?
Allgemeinendem Probste zustehen, das Blutgericht aber hat der
Vogt desselbenauszuüben, wobei die Hälfte der Auskünftefür die
Landesherrschaftvorbehalten ist 3). Das Domstift zu Güstrow
erhielt bei seiner Begründung im Jahre 1226 dnrch Heinrich
Borwin II. die gewöhnlicheFreiheit der Untersassenvon öffentlichen
Abgabenund Leistungen,nur mit Ausnahme der Landwehr, dabei
wird aber die hohe Gerichtsbarkeitzu Hals und Hand dem Herr-
schaftlichenVogt vorbehalten: doch sollen den Domherren zwei

J) Utf. von 1253: Westph. 1. c. p. 1496; Urk, von 1268: ib. p. 1512
und Öfter.

a) S, Lisch. Urk. II. Sit. 22 u. 2i.

3) Kudloff, Cod. diplom. Nr. 30. Da das filoftec in diesem Falle die
Kosten des Gerichts selbst zu tragen hatte, so stand sich der Landesherr bei der
erwähnten Bedingung gewiß nicht schlechter, als wenn er, wie sonst gewöhnlich,
nur ein Drittel der Einkünfte abgab, aber den Vogt selbst besolden mnßte.



29

Drittel derAuskünftezufallen; später mußten sie sichmit derHälfte

begnügen,weil die Vögte bei dem geringerenBetrage ihrer Spor-

teln sichin Ausübung ihres Amtes säumig erwiesen^).
Als das durchschnittlicheMaß derJmmunitätsrechtefür Kirchen

und Klöster, auch die auswärtigen, auf ihren Besitzungenin den

mekleuburgischenLanden läßt sichfür das. 13. Jahrhundert augebeu:

völligeFreiheit der Unterfassenvon den gewöhnlichenAbgabenund

Diensten, eigeneNiedergerichtsbarkeit(bis zu 60 Schill.) mit allen

Gefällen und einDrittel derAuskünftevon dem derLandesherrschaft

vorbehaltenenhohen Gericht in Sachen von Hals und Hand. Es
ist eben diejenigeImmunität, welchein den Urkunden bisweilen
als „kirchlicheFreiheit" bezeichnetwird 2). Nur ausnahmsweise

war bis dahin die ganzehohe Gerichtsbarkeitmit allen Auskünften

an KirchenundKlösternüberlassen,so daß in solchenJmmuuitäts-

bezirkender Landesherrschaftkein einziges nutzbares Hoheitsrecht

außer der Landwehrpflichtigkeitder Unterfassenvorbehaltenblieb'*).
Was aber anderwärts nur noch als Ausnahme.erscheint,ist schon

als Regel zu bemerkenbei den geistlichenStiftungen im Lande

Stargard unterbrandenburgischerHoheit, namentlichdenJohanniter-

Comthnreienzu Mirow uudNemerow, so wie den Klöstern Broda,

Wanzka,Himmelpsort,welchennebst den übrigen Freiheiten bereits

im 13. Jahrhundert durchwegdie hohe Gerichtsbarkeitzustand4).

1) Urkunde von 1226: Westplialen IV. p. 921; Urk. von 1273: Schröder,

Papistisches Meklenburg ©. 735.

2) Zwei Urkunden von 1253 und 1263: Schröder, Papist. Meklenburg

S. 602 u, 708. Darin werden dem h. Geist-Spital in Wismar Grundstücke

verliehen: cum omni jure prorsus et omni libertate, qua ceteris

ecclesiis in Dominio nostro constitutis libera bona sua contulimus possi-

«lenda. Urk. von 1307: Lisch, Maltzansche Urk. B. I. Nr. 59. Heinrich von Mek-

lenburg verkauft an das Kloster Rehna zwei Dörfer: cum omni proprietate

et ecclesiastica libertate, welches Recht dann näher, wie im Text,

angegeben wird.

3) Daß auch auswärtige Klöster schon bisweilen so weit in Meklenburg

privilegirt waren, beweise» einige Urkunden des in der Nähe von Lübeck bele¬

genen Kloster« Reinfelde». Urk. von 1270: Mekl. Jahrb. Bd. XIV. S. 378.

Nr. 69. Urk. von 1272: Ebend. Nr. 71 mit dem Zusatz: defensioni tantum

terre, que vulgo lantwere vocatur, cum ceteris se apponent.

") S. die Urkunden der beiden Comthureien bei Lisch, Meklenb. Jahrb.
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Sehen wir weiter die ältesten Privilegien der Vasallen oder
Mannen.

Ebenso früh als der deutscheRitterstand erscheintauch das
Lehnswesenin Meklenburg. In dem um das Jahr 1220 verfaßten
Parchimer Stadt-Privilegium wird das Lehnrechtschon als im
Lande geltendes Recht bezeichnet'). Andere Urkunden derselben
Zeit bezeugen,daß Lehngüter vor den Landes- und Lehnsherren
aufgelassenund von denselbenmit dem Beirathe der Vasallen
(fideles} wiederverliehenwurden2). Der Lehnbesitzder Vasallen
an ihren Gütern und Rechten wird später als eine ursprüngliche
und allgemein seit der neuen Pflanzung bestehendeEinrichtung
erwähnt3). Wir haben bereits oben das ältestebekannteBeispiel
von derBelehnung eines deutschenRitters vom Jahre 1210 ange-
führt. Aber auch auf den Grundbesitzder im Lande einheimischen
Geschlechterscheintdas LehnsverhältnißallgemeineAnwendungge-
sunden zu haben. Und der slavischeLandesadel konnte sichdies
um so mehr gefallenlassen,da aller Vermuthungnach sein Besitz-
recht dadurch nicht geschmälert,sondern im Gegentheil verbessert
wurde, theils durch das Privilegium des Vasallenrechts, theils
durch die Beseitigung des slavischenErbrechts, welchesweit mehr

33. II u, IX und die der genannten Klöster bei Boll, Geschichte des Landes
Stargard 33. I. Nr. 9. 28. 40 u. a.; zu vergl. ebend. S. 206.

*) Rudioff, Cod. dipl. Nr. 1: — ad jus feodale quod Lenreclit vocatur
sunt minime competendi, sed tantum ad jus quod Mannreeht vulgo sonat.
Was an dieser Stelle Mannrecht genannt wird, kann nach meiner Ansicht nur
das sächsische Landrecht bedeuten, nach welchem die Bürger gerichtet werden
sollten.

2) Stistungsurk. des Klosters Sonnenkamp von 1219: Lisch, Mekl. Urk. II.
Nr. I. — Alvericus villam Minnowe, quam cum omni integritate fructus
et juris a nobis in pheodo tenuit, resignans. Urkunde von 1231: Ebend.
Nr. 3.

3J Urk. von 1276: Lisch, Mekl. Urk. I. S. 156. Die Herren von Werke
sichern den Vasallen von Gnoien zu: — bona ipsorum quiete perpetua pos-
sidere cum jure tali, sicuti a nobis a novella plantatione sub
feodo — susceperunt. Urk. von 128Z: WestphalenIV. Diplom. Meckl.
p. 949. Privilegium der Vasallen von Malchow, Röbel und Schloß Wenden:
quod idem vasalli nostri omni jure, quo patres et progenitores eorum a
novella plantatione usi fuerunt, etc.
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noch als das Lehnrechtdie freie Verfügungüber den Grundbesitz
beschränkte').

Das Recht oder die Freiheit, nach welcherdie Vasallen ihre
Lehngüterbesaßen, das s. g. Mann recht, war im Allgemeinen
durch das deutscheLehnrecht,insbesondereaber durch den Landes-
brauch bestimmt. Nach letzterem stand den Vasallen in den mek-
lenburgischeuLanden allgemein das niedere Gericht über ihre
Unterfassen,in der Regel bis znmBetrag von 60 Schillingen, zu 2).

') Auf diesen wichtigen Umstand hat besonders Stenzel, Geschichte Schle-
siens Th. I <5. 189. 261, aufmerksam gemacht.

2) So in den werlischen Landen; Urk. von 1280: Westph. III. Diplom.
Dober. Nr. 62 — Heinrich von Werle verleiht dem Kloster auf einer Mühle
bei Güstrow jus et judicium, sieut habent vasalli nostri in bonis
suis seil, usque ad sexaginta solidos. Auffallend erscheint dagegen, daß
Heinrich von Meklenburg in den Ländern Klütz und Dassow dem Domkapitel
von Ratzeburg, ebenso wie den dortigen Vasallen, jurisdictionem — secun-
dum jura et statuta Zverinensis terrae, quae eurrit ad sexaginta solidos
et nou ultra"-— erst im I. 1399 käuflich überließ: Westph. II. Dipl. Raceb. I.
Nr. 97. Vermnthlich erreichte also dort die Niedergerichtsbarkeit vorher noch
nicht den Betrag von 69 Schill., sondern nur einen geringeren; wofür noch
zum Beweise dienen kann eine Urk. von 1265: Schröder, Papist. Mekl, p. 712,
in welcher die der Kirche zu Lübeck auf 19 Hufen zu Gägelow von den Herren
von Meklenburg überlassene Niedergerichtsbarkeit nur zu 12 Schill, ange-
geben wird.

Beiläufig will ich bemerken, daß ich die von Dr. Beyer in seinen verdienst,
lichen Beiträgen zur Gesch. der Volksgerichte in Meklenburg sMekl. Jahrb.
B. XIV. S. 117) aufgestellte Unterscheidung von judicium und jurisdictio,
verbunden mit der Ansicht, daß nur die Auskünfte der Niedergerichte, nicht die
Gerichtsbarkeit selbst in dem Rechte (judicium) der Vasallen begriffen gewesen
seien, für völlig irrig halte. Ein verschiedener Gebrauch der Ausdrücke judieium
und jurisdictio in dem angegebenen Sinne läßt sich aus den Urkunden nicht
erweisen; vielmehr sind die Beispiele nicht selten, wo judieium ausdrücklich die
Ausübung der Gerichtsbarkeit bedeutet; zum Beweise genüge dies eine: Urk.
von 1297: Westph. Dipl. Dober. p. 1553 — Nicolaus von Werle bestätigt
dem Kl. Doberan das gekaufte Dorf Tessenow mit dem Zusatz: quod homines
ejusdem ville T. nullum de nostris super se habeant advoca-
tum, sed abbatem de Doberan, qui habebit ibi judicium, sicut
habent vasalli nostri in bonis suis, vel cui ipse abbas vicem pro se
eommiserit judicandi; also gerade die Ausübung der Gerichtsbarkeit, .gleich,
wie sie alle Vasallen hatten, wird dem Abte zugesprochen. .Uebrigens ist es auch
sonst bekannt, daß die Vasallen das ihnen zustehende Gericht entweder selbst oder
durch ihre Dorfschulzen ausgeübt haben; s. das Privilegium der Vasallen im
Lande Gnoien von 1276: Lisch, Mekl. Urk. I. Nr. 7?.
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Wir finden jedoch,ohne daß wir über das 13. Jahrhundert
hinauszugehenbrauchen, daß die Gerichtsbarkeitder Nasallen auf
ihren Gütern, oder ihr Antheil an derselben, sich in manchen
Gegenden schon viel weiter erstreckte. Zuvörderst in dem zum
eigenthümlichenTerritorium des Schweriner Bisthums gehörigen
Lande Bützow hatten die Vasallen, ebensowie die geistlichenStis-
tungen, durchwegdas Blutgericht'). Ferner zeigt das von den
Herren von Werle im Jahre 1276 den Vasallen im LandeGnoien
bewilligte Privilegium, daß diese über ihre Untersassen auch in
Fällen von Todtschlagund schwererVerwundung richteten, also
das hoheGericht ausübten, bei welchemauch dieBürger derStädte
als Kläger ihr Recht suchensollten2). Aus einer anderenUrkunde
von 1292 scheinthervorzugehen,daß in den werleschenLanden den
Vasallen damals schon überall, ebenso wie den Geistlichen,die
Dzittelgebühr von allen Criminalsällenzukam3).

Die weltlichenLehnbesitzerselbst hatten dem Landesherr» den
Noßdienstzu leisten, wie es scheint,ursprünglichnur einen von
jedem Lehngutohne Unterschiedder Größe seines Umfangs. Die

lief, von 1280: Westpli. IV. Dipl. Meckl. Nt. 23. Der Bischof ver
leiht dem Domkapitel zu Bützow ein Dorf: cum judicio tarn sanguinis quam
mutilationis membrorum, juxta quod alia loca religiosa etVasalli in terra
Butzow tenent eommuniter bona sua.

2) Lisch, Mekl. llif. I. Nr. 72: — item si quis aliquis subditus rasal-
lorum nostrorum peregerit homicidium vel vulnus aud quodeumque de-
lictum fuerit, quicumque illum pro tali delicto incausare Yoluerit,
debet ipsum sequi in bonis domini sui et incausare ipsum coram
domino suo pro delicto perpetrato: quiequid ibidem sibi jus ostenderit,
in illo sit contentus.

3) Lisch, Hahnsche Urk. B. I. Nr. 77. Nicolaus von Werle verleiht der
Stadt Plan zwei Dörfer zur Feldmark mit verschiedenen Freiheiten, unter welchen
die folgende: Item burgensibus contulimus jura vasallis nostris com-
munia supra excessibus, qui infra dictarum villarum terminis per-
petrari contigerit, judicandi et eorundem excessuum emendaciones
partem terciam reeipiant expedite. Vergl. Urk. von 1288 : ebend. Nr. Ui,
wo bei dein Verkauf eines Grundstücks zum Behuf einer kirchlichen Stiftung
zwar die hohe Gerichtsbarkeit vorbehalten wird, doch mit dem Zusatz: attamen
in dicto majori judicio id ipsum, quod nostri vasalli in suis bonis
de tali judicio habere dinoscuntur, prenotatus sacerdos — in
suis mansis libere possidebit.
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persönlicheLeistungwurde frühzeitig als eine auf dem Gute haf-
teude Reallast betrachtetund kam, ebensowie dieses, zurTheilnng,
oder wurde bei der Vereinigungmehrerer Güter vervielfacht,oder
auch durch Kauf, SchenkungodersonstigenVertrag ganzabgelöst').
Anderer Art waren noch die Burglehm (castrense icodum), für
welche die Lehnmänner (caslrense«) tcu Burgdienst zu leisten
hatten-).

Die Unterfassenin den Lehngütern der Vasallen waren dem
LandesherrnzurLeistungder Bede (petilio, precaria) verpflichtet.
Die Urkunden, sowohl die, welchebei Verleihung der kirchlichen
Immunität die Befreiung von der Bede enthalten, als auch die,
welche die fortdauerndeLeistung derselbenbedingen, lassenkeinen
Zweifel darüber, daß sie eineherkömmlicheGrundsteuernachHufen-
zahl des vermessenenLandes war. Es ist aber von der Bede in
verschiedenerWeise die Rede, nämlichals einer regelmäßigenjähr
lichenSteuer 3) und einer solchen, welchenur zu Zeiten von den
Landesherren eingefordert wurde4). Diese außerordentlicheBede
jedochwar ohneZweifel immer von dem gutenWillen derVasallen
abhängig, oder wurde von ihnen besonders,bewilligt, wogegensie

') lief, von 1314: Rudioff, Cod. diplom. Nr. 94. — Verzeichniß der
Hufen, Beden und Roßdienste im Lande Kaland <Kalden), veranlaßt durch die
Theilung desselben durch die Herren von Meklenburg und Werle.

2) Ebend., wo unter den Besitzern von Bnrglehen im Lande Kaland auch
eine Frau genannt wird: Domina Gliesa de Warburgh: es versteht sich, daß
in diesem Fall der persönliche Dienst durch Stellvertreter geleistet wurde.

3) Urk. von 1292: Mekl. Jahrb. B. XVII. S. 279. Ricolans von Werle
verkauft zwei Dörfer zur Feldmark an die Stadt Plau: Praetorea doaavimus,
ut prefate ville ab exaetione, que dicitur annua petitio et a denariis
monetarum etc. immunes esse debeant.

4) Wir geben ein Beispiel für die meklenburgische und eines für die wer-
lifche Herrschaft. Urk. von 1282, Schröder, Papist. Meklenburg, S. 766: Heinrich
von Mekl. verkauft Warkstorf an das Kloster Cismar mit der Befreiung: ut
vero petitionem in terra fecerimus generalem, coloni memorati nullam
omnino precariam nobis seu nostris successoribus dabunt. Urk. von 1277
und 1289, ebend. S. 748 und 798: eine Schenkung von Grundstücke» an die
Kirche von Wattmannohagen, bestätigt durch Johann von Werle: cum omni
precaria quotiescunque quandocunque et quantumounque de aliis mansis
in terris nostris petierimus.

3
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sich ihre Privilegien aufs neue bestätigen ließen, oder auch eine
Erweiterung derselbenerlangten.

Außer den Beden gab es noch andere Landesabgaben,welche
in den Jmmuuitätsprivilegieu dieser Zeit nur im Allgemeinenbe-
zeichnet(als exactiones, vectigalia), später unter dem Namen von
Münzgeld (Abgabefür das Münzregal), Hundesteuer(die slavische
Auflage für die Auffütterungder Hetzhunde)n. a. m. vorkommen.
Auch diese waren von den Untersassender Vasallen zu entrichten,
insofern sie nicht durch ein besonderesPrivilegium ihrer Grund-
Herrensich davon befreit fanden. Dasselbe gilt auch von den oft
erwähnten persönlichenLeistungen: Burgbau, Brückenbau und

Landwehr').
Den Städten wurden von denLandesherrenbei ihrer Grün-

dung Wohnplätzeund Gemeindegüter, mit allen Nutzungen von
Ackerland,Wald, Weide, Gewässern, als Stadtgebiet abgetreten
und das deutscheGemeinderechtmit selbstgewähltemRath (con-

sules) verliehen,sowie denBürgern persönlicheFreiheit und eigener
Gerichtsstand zugesichert, auch bisweilen Zollfreiheit im ganzen
Lande für ihren Handel bewilligt°).

1 Zwar meint F, Boll in seiner sehr verdienstlichen Geschichte des Landes
Stargard 33. I. S, 203, die Unterthanen der Basallen seien von den Abgaben
und persönlichen Diensten, welche den Landesherren sonst von den Bewohnern
des platten Landes geleistet werden mußten, frei gewesen. Allein die Beweis-
stellen, die er anführt, handeln nur von den besonderen Befreiungen, welche
beim Uebergang von Lehngntern an Stadtbürger ertheilt wurden. Die richtige
Ansicht nebst den Beweisen findet sich schon bei Rudtoff, Meklenb. Gesch. B.II.
S. 136. Ich wähle ein prägnantes Beispiel für die meklenburgifche und eines
für die werlische Herrschaft. Vtrif. der Herren von Mekl.: Schröder, Papist.
Mekl. S. 712 — sed ab hominibus totius yillae solum ea servicia fient,
que ritualiter omnes homines facturi sunt, residentes snb vasallis nostris,
habentibus a nobis libera bona sua; Burgwerk und Brückenwerk sind vorher
ausdrücklich genannt. Urk. von 129», ebend. S. 801: Heinrich von Werle
verleiht dem Güstrower Bürger Heinrich, genannt von Stolpe, die Hälfte von
Dalkendorf —- ad omne jus, ad quod vasalli nostri tenent a nobis com-
muniter bona sua, excepto tarnen quod de dictis bonis non erit nobis
in servitio aliquo obligatus, servicium enim sibi vendidimus. Bergl.
noch die Urk. der Grafen von Schwerin von 128? und 1283: Rudioff, Cod.
diplom. Nr. 40 und 42.

a) Diese allgemeinenElemente der Stadtfreiheit finden sich mehr oder
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Daneben behielt sich der Landesherr die hohe Gerichtsbarkeit
vor, in der Regel mit zweiDritteln der Auskünfte,welcheder von
ihm ernannte Vogt als herrschaftlicherRichter erhob'). Dieser
landesherrlicheVogt (advocatus) war aber nicht bloß Stadtrichter,
sondernstand zugleicheinem größeren Jurisdictionsgebietdes Lau-
des, einer s. g. Vogtei, vor, worin er, ebensowie früher der sla-
vischeBurgvogt (castellanus) in der Castellanei, die landesherr-
licheuRechtewahrnahm, und, wie es scheint,in der Regel dreimal
im Jahre, das Vogteigerichtoder Landdingabhielt2). Wegen des
besonderenGerichtsstandesder Bürger erfolgte aber die Trennung

weniger vollständig aufgeführt in den ältesten Privilegien der nieklenb. Städte.
In dem Rostocker Privilegium von 1218 ist die Hauptsache durch die Ver-
leihung des Lübecker Stadtrechts bezeichnet, daneben wird ausdrücklich das Recht
der Gemeindenutzungen und die Zollfreiheit erwähnt. Das Schweriner
Stadtrecht (in dem Güstrower Privilegium von 1222 u, a.) enthält die wesent-
lichen Bestimmungen des Strafrechts, des Erbrechts, der Gemeindeverfassnng
und Stadtverwaltung; der freie Stand der Bürger wird besonders hervorge-
hoben: jeder Hörige, der in die Stadt aufgenommen wird, ist persönlich frei.
Das Parchimer Recht um 1220 enthält nichts über die Gemeindeverfaffung
und die Befugnisse des Raths; dagegen erwähnt es die Auskünfte zum Nutzen
der Sladt, vorerst zu ihrer Erbauung, und handelt von dem besonderen Ge-
richtsstand, sowie von dem Erbrecht der Bürger, denen Zollfreiheit im ganzen
Lande gewährt wird. — S. den Fundationsbrief von Rostock: der Landesfürst
in Rostock. 1762. Ui't. Nr. 3; das Schweriner Stadtrecht in den verschiedenen
Redactionen bei Westplialen Monum. T. I. p. 2007; daS Parchimer Privi>
legiuni: Rudioff, Cod. dipl. Nr. 1.

') In der ältesten bekannten Redaetion des Schweriner Stadtrechts ist bei
schweren Verwundungen die Strafsumme des Königsbanns von 00 Sol. „in
partem regiae potestatis", bei leichteren die von 24 Sol. angesetzt: außerdem
eine Buße oder Wergeld an den Verletzten. Regia potestas ist Derjenige, der
den Königsbann ausübt, d. i. der Landesherr oder dessen Vogt. Dagegen kom-
men von der Brüche bei sonstigen Vergehen (excessus) den Confuln zwei
Drittel zu, der Potestas nur ein Drittel. Wiewohl das Schweriner Stadtrecht
gerade in dieser Fassung im I. 1222 auf Güstrow übertragen wurde, so findet
sich doch in dem späteren Privilegium derselben Stadt von 1270, übereinstim¬
mend mit der allgemeinen Regel, daß von allen Bußen zwei Drittel dem Lan-
desHerrn, ein Drittel der Stadt zufallen sollen. Westph. IV. Dipl. Mecklenb.
p. 942.

2) Von diesem Landding, auch Etthing genannt, ist sehr häufig in den
Urkunden der geistlichen Stiftungen die Rede, deren Unterthanen, ebenso wie
die Stadtbürger, von demselben befreit waren. Vergl. Beyer, Beiträge zur
Geschichte der Volksgerichte: Mekl. Jahrb. B. XIV. S. 112 ff.

3*
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des Stadtgerichts vom Landdingdergestalt, daß das letztere,zur
Vermeidungvon Conflictenmit den ihin unterworfenenLehnleuten,
außerhalb der Städte abgehaltenwurde*). Die Polizeigewalthin¬
gegenund die Anfrechthaltnngdes Stadtfriedens war von Anfang
an bei demStadtrath, welchen:deshalb der f. g. Friedensschilling,
sonst frediim, d. i. die Sühne für den verletztenFrieden oder die
Wette, welche außer der eigentlichenBnße für das Vergehen zu
entrichten war, gebührte2). Wo bei einer Stadtgründung die
Stadtvogtei für sich sogleicherblich verliehen wurde, erhielt der
Erbvogt das Drittel der Gefälle anstatt des Raths oder der Ge¬
meinde3). Doch scheint dieses innerhalb Meyenburgs nur im
LandeStargard derFall gewesenzu sein, und auch nur dort finden
sich die in den Marken und anderwärts mehr bekanntenVerträge
mit Unternehmernbehufs der Städtegründungen.

Der Landesherr erhob ferner in den Städten einen Grundzins
für den ihnen überlassnen Grundbesitz,und zwar sowohlvon den
Hausstellen,als von dem übrigen Gemeindeland. In den neueren
Stistnngsbriesen der stargardschenStädte aus der Mitte des
13. Jahrhunderts findet sich die Höhe des Grundzinses gleich
anfangs festgesetzt,wovon den Unternehmern und Erbvögten ein
Drittel, gleich wie von den Gerichtsanfkünften,zugewiesenist4).
Aber auch, wo die älteren Stadtprivilegien, wie die vonSchwerin,
Rostock, Parchim, nichts davon enthalten, kommt eine ähnliche
Grundabgabe später unter dem Namen der Bede (petilio) oder
gewöhnlichOrbör, d. i. Urbar, gleichbedeuteudmit Nutzung, ins¬

') llrf. von 1285. Privilegium der Vasallen von Röbel, Malchow und
Wenden: Westph. IV. Dipl. Mecklenb. p. 949. Insupev, ut eo minor inter
Vasallos nostros ac civitatenses oriatur discordia, nostram judiciariam
authoritatem, que Landding vnlgariter nuncupatur, etc.

2) Die Ileberlassung des Friedensschillings an den Stadtrath ijt in dem
Schweriner und dem Parchimer Stadtrecht, sowie auch sonst erwähnt, z. B. in
dem Privilegium der Stadt Teterow von 1272; Rudioff, cod. dipl. Nr. 23:
Consules etiam suis usibus pacis denarios usurpabunt.

3) Stiftungsurkunden der Städte Friedland und Neubrandenburg von 1244
und 1248: F. Boll, Gesch. des Landes Stargard. B. I. S. 283 ff.'

So z. B. in der Urk. der Stadt Friedland von 1244. A. a. O.



besondereGrundzins, vor, welchein ganzer Summe jährlich ent-
richtet wurde'). — Zu den vorbehaltenenHoheitsrechtengehörte
endlichnoch der Kriegsdienstder Bürger zur Landesvertheidignng

(Landwehr). Daß sie nicht außer Landes zu dienen verpflichtet
sein sollten, findet sich im Parchimer Stadtrecht ausdrücklichzuge-
sichert. Von anderen sonst vorkommendenöffentlichenDiensten und
Abgabenwaren die Städtebewohnerbefreit.

Fassen wir die so eben betrachtetenPrivilegien der Stände im
Ganzen zusammen, so sehen wir, daß die Landesherren bei der
Entäußerung ihrer alten Herrschastsrechtezu Gunsten der neuen
Stände und Ansiedleranfangs noch ziemlichbestimmteGrenzlinien
festhielten,welcheerst später überschrittenund in einanderverwirrt
wurden. Diese sind am weitesten vorgerücktin den geistlichen
Immunitäten, wo zum Theil schon die hohe Gerichtsbarkeitganz
aufgegebenund von den Unterfassennur noch die Landwehr vor-
behalten war; sie sind enger gezogenbei den Städten, wo das
landesherrlicheVogteigerichtund die Steuerpflichtigkeitder Bürger
hinzukam, und noch mehr bei den Vasallen, welcheselbst im uu-
MittelbarenLehndienstder Fürsten standen und deren Untersassen,
gleichwieehedem die Hörigen der wendischenGrundherren, den
Landesherren mit verschiedenenAbgaben und Diensten pflichtig
waren, doch mit dem wichtigenUnterschiede,daß diese Leistungen
jetztweniger zahlreichund drückendwaren und nicht mehr Willkür-
lich aufgelegtoder vermehrt werden konnten.

5) Rostocker Utf. Borwins III. von 1262: Der Landesfürst in Rostock,
Beil. Nr. 4 — et ut petitiones nostras nobis singulis annis persolvant,
videl. ducentas et quinquaginta marcarum denariorum etc. Vgl. die
Quittungen über die gezahlte Orbör im 14. Jahrhundert i Vom Ursprung, der
Stadt Rostock u. s. w. 1757. Beil. Nr. 39. Die Abgabe wird hier bezeichnet
alö! „antiqua et eorum consueta tlebita annua, quae vulgariter dicitur
orbüre" nnd „racione pecunie fundatorie, quae vulgariter orbör
mmcupatur." — Privilegium der Stadt Ribnitz, bestätigt von K. Erich von
Dänemark 1311; Schröder, Papist. Mekl. S. 937. Insuper dicti consules et
oppidaui de Ribbenitze singulis annis Domino terre Rostock — viginti
marcas m reeognitionem Dominii persolvore tenebuntur, qne
quidem pensio nullatemis — debeat augmentari etc.
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Es gab also eine verschiedeneFreiheit der Stande, und ein
anderes Recht des Grundbesitzesvon Kirchen und Klöstern, ein
anderes der Vasallen und wieder ein anderes der Städte und
Bürger.

Die Abstufung dieser Rechte ist am deutlichstenzu erkennen,
wo ein Uebergang des Grundbesitzesans der einen Rechtssphäre
in die andere stattfindet, also namentlich,wo Lehngüter,sei es an
die Kirche,oder an die Städte, oder auch an einzelneBürger ge-
langten. In solchenFällen wurden die Lehndiensteund die auf
den Lehngütern ruhenden Leistungen der Hintersassen von den
Landesherren,welchedie Genehmigungzur Veräußerung desLehn-
gnts ertheilten und den neuen Besitzer wieder belehnten, in der
Regel entwedersogleichoder nachträglichbesondersüberlassenoder
verkauft'). Die Urkunden bezeichnensolche Veräußerung der

') Ich beschränke mich auf einige lehrreiche Beispiele vornehmlich des 13.
Jahrhunderts.

Einer der frühesten Fälle dieser Art von Ablösung beim Uebergang eines
Vasallenguts an eine geistliche Stiftung findet sich in der IM. des Kl.
Sonnenkamp von 1231: Lisch, Mekl. Utk. II. Nr. 3. Der Klosterprobst hat
das Lehngut Nacuustorf vou einem Vasallen, Namens Woltzic, gekauft. Die
Herren Johann und Pribislav von Meklenburg verweigern anfangs dem Kloster
die Belehnung mit demselben, willigen aber sodann gegen Zahlung vou
IVO Mark darein, und verleihen nun dem Kloster: eandem villam ab omni
jure secularis potestatis exemptum, außer dem Blutgericht. Also das Kloster
kaufte die lehnsherrlichen Rechte ab, um die Belehnnng des Guts mit geistlicher
Immunität zu erlangen. — Ein anderes Beispiel ist Urk. von 1301: Schröder,
Wismarsche Erstlinge. S. 279. Nr. 36. Der Ritter Negendank verkauft das
Dorf Wendifch-Tarnewitz in der Herrschaft Meklenburg an das Kl. Reinseiden
bei Lübeck „tum omni juris integritate, sicut in eadem Villa jure feodali
habuerit" für 600 Mark, und läßt das Lehngut vor dem Herrn Heinrich von
Mekl. auf; dieser aber verkauft dem Kloster für 200 Mark li'ib. und 100 Mark
slav. noch das Eigenthum dazu (ejusdem villae proprietatem).

Beispiele von Lehngütern, welche mit verbessertem Recht in den Besitz von
Stadtbürgeril kamen, sind: Urk. von 1278; Lisch, Hahnsche Urk. B. I. Nr. 3Z.
Die Herren von Werle verkaufen an den Rostocker Bürger Gerhard von Lage
und dessen Erben das Dorf Bölkow mit Vasallenrecht, aber frei von den Diensten
(ad eandem justiciam, qua ceterique vasalli nostri bona ipsorum a nobis
possidere dinoscuntur, qualibet Servitute remota). — Urk. von 1290:
Schröder, Papist. Mekl. S. 801. Heinrich von Werle belehnt den Bürger von
Güstrow Heinrich, genannt von Stolpe, und seine Erben mit der Hälfte des
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herrschaftlichenRechte, sei es von einem Vasallengut oder einer
landesherrlichenDomäne, als VerkaufoderÜberlassung zu Eigeu-
tHitnt, ohne daß jedochdamit die allgemeineLehnsherrlichkeitdes
Landesherrn in Beziehung auf allen und jeden Grundbesitz im
Lande, der nicht zu seinemunmittelbarenDomanium gehörte, auf-
gehoben worden wäre. Denn auch mit diesem s. g. Eigenthum
wurden die Besitzer belehnt und die neuen Erwerber wieder be-
lehntx). Die Lehnshoheiterschiennach der Auffassung der Zeit

Dorfs Dalkendors, quemadmodum Johannes de Raden eandem a nobis in
feudo tenuit — ad omne jus, ad qilod vasalli nostri tenent a nobis com-
muniter bona sua, excepto tarnen, quod de dictis bonis non eritnobis
in servicio aliquo obligatus. Denn die Dienste, b. i. die landesherrlichen
Rechte, hat er ihm für 35 Mark verkaust (servicium enim sibi vendi-
dimus etc.).

Die Städte erwarben ebenso Lehngüter oder Domanialgüter, ihrem Privi-
legium gemäß, zu Stadtrecht. Urk. von 1275 (SRost. wöch. Nachrichten. 1752.
S. 121 f.): Waldemar, Herr von Rostock, verkauft der Stadt Rostock zwei
Dörfer „secundum eandem formam juris, qua Roztock cum campis eorum
et pascuis primitus est fundata." — Urk. von 1284 sEbend. S. 137):
Verkauf von Spotendorf an den Rostocker Bürger Heinrich Frifo. Dieser
überließ sodann sUrk. von 1286, ebend. S. 141) das von ihm gekaufte Eigen-
thum des Dorfs an die Stadt zu Stadtrecht, sich und seinen Erben den
Nießbrauch vorbehaltend; die Absicht war, zn verhüten, daß das Gut der Stadt
durch Veräußerung wieder verloren gehen könnte. Noster vero comburgensis,
sagt der Rath von Rostock, cum sagaeitate perpendens in civitatibus jura
(b. i. eigentümliche Rechte) praevalere, nostraeque civitati favens, proprie-
tatem praedictae villae dimisit ei dem ad idem jus, quo civitas nostra
primitus est fundata etc. — Utk. Bon 1292: Lisch, Hahnsche Urk. B. I. Nr. 77.
S. 161 — die Herren von Werle verkaufen der Stadt Plan zwei Dörfer, als
Eigenthum mit städtischer Freiheit zu besitzen: notum esse volumus nos —
proprietates, que vulgariter egendhum dicuntur, villarum seil.
Gropenthin et Gedhin — vendidisse.

J) Hier einige Beispiele zum Beweise:
Nach der in der vorigen Note angeführten Urk. von 1278 hatte der Rostocker

Bürger Gerhard von Lage das DorfBölkow nach Vasallenrecht, d.h. als Lehen,
aber frei von den dem Landesherrn schuldigen Diensten gekauft. Eben dieser
Freiheit wegen wird derselbe Kauf in einer späteren Urk. von 1281 <Lisch,
Hahnsche Urk. I. Nr. 41. p. 89) als eine Erwerbung zu Eigenthum bezeich,
net: villam — cum proprietate ipsius ville, quam a nobis emit. Dennoch
läßt der Besitzer bei dem Wiederverkauf des Dorfs an das Kloster Doberan
dasselbe, wie ein Lehen, vor den Herren von Werle auf (coram nobis ipsam
villam cum proprietate Doberanensi ecclesie resignuvit), uud diese bestäti-
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als untrennbar von der Landesherrschaft,oder war vielmehr,was
von dieserselbst, nach Veräußerung der grundherrlichenund nutz-
baren lehnsherrlichenRechte,noch übrig blieb.

Man hat aber den Grund der Ablösung der herrschaftlichen
Rechte beim Uebergang von Lehngütern au geistlicheStiftungen,
Kirchen,Städte und Bürger nicht etwa bloß in der Unfähigkeit
solcherErwerber, die Lehndienstein Person zu leiste», zu suche«:
sie konntendiesedoch,insofern sie mit ihremgeistlichenoderbürger-
lichenStand unvereinbarschienen,ebensogutwie die lehnbesitzenden
Frauen, durch Stellvertreter versehen lassen'); und ihre Unter-
chattenwenigstenskonnten,ebensogutwie die der ritterlichenLehn-
männer, den Landes- und Lehnsherrendie schuldigenAbgabenmtb
Dienste thnn. Auchfindet sichin den meklenburgischenLandenim
13. und 14. Jahrhundert keineSpur davon, daß nur die ritter-
lichen Vasallen lehnsfähig gewesen wären: vielmehr werden
häufig genug auch Geistlicheund Bürger mit Grundbesitz, aus-
drncklichuach Vasallenrecht, belehnt^). Wenn aber in solchen

gen dem Kloster das Eigenthum aufs neue mit Hervorhebung der einzelnen
Jmmunitätsrechte.— Urk. von 1296: Rudioff, Cod. dipl. 9fc. 5G. Der Vasall
Herbord Landesherren, Bürger von Wismar, hat für sich und seine Erben die
auf seinen Lehen haftenden beide» Roßdienste abgekauft; dabei wird ihm voil
dein Herrn Heinrich von Meklenburg auch der Verkauf der Lehnhufen freige-
stellt, doch mit dem Borbehalt der Wiederbelehnung an den Käufer: ita quod
possessor mansorum a nobis feudum tenebitur procurare.— Utk. BD» 1318 :
Kudloff, Cod. dipl. Nr. 101. Heinrich von Mekl. verkauft an die Ritter und
Vasallen von Plessen, von Preen und von Stralendorf die ganze Insel Pol
und andere Güter an der gegenüber liegenden Küste mit allen Herrfchaftsrech-
ten, Roßdiensten, Gericht u. f. w., merum et verum dominium in prae-
fatos milites, pueros et eomm heredes totaliter transferendo; nichts¬
destoweniger empfangen die Käufer diesen Besitz als Lehen: in feodum reci-
pient et habebunt, nobis fideles existendo, sicut decet etc.

J) Frauen finden sich schon früh als Besitzerinnen von Burglehen genannt:
Urk. von 1262, in Castro Kalant: Lisch, Mekl. Urk. B. I. Nr. 50 —

domina M. de Rensow — in Dalevitz, domina M. de Bure — in castel-
lania sua. Utk. von 1314: Rudioff, Cod. diplom. p. 267, wo eine Domina

Mttersfrau) Ghesa de Warburg, deren Lehn zu Retzow lag, unter den Burg-
männern (castrenses) des Landes Kalden aufgeführt wird.

2) S. oben die Note S. 38, wo ich mich absichtlich aufBeispiele auö dem
13. Jahrh. beschränkt habe, viel zahlreicher finden sie sich im 14. Jahrh.: vergl-
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Fällen in der Regel doch die Lehndienstesogleichoder später ge-
schenktoder verkauftwurden, so geschahdies vornehmlichans dem
Grunde, weil Geistlicheund Bürger nach einem anderen Rechte
lebten, als wie die Vasallen, und weil sie nicht zugleichbei dem
Recht und dem Berufe ihres Standes verbleibenund in Beziehung
auf die Lehngüter, die sie durch Kauf oder ans andere Weise er-
warben, in den Stand und die rittermäßigeLebensart derVasallen
eintreten konnten,weil sie also bei derartigenErwerbungen,um die
Gleichheit ihres Rechts und ihres Standes zu bewahren, darauf
bedachtsein mußten, die bessereu geistlichenund städtischenPrivi-
legien auch auf die Lehngüter, die in ihren Besitzübergingen,zu
übertragen').

die im Extra-Sendschreiben der bürgerlichen Gutsbesitzer, 1843, S 140 ff. abge-
druckte Zusammenstellung von Lisch.

*} Ich gedenke nicht, mich in den vor einiger Zeit so lebhaft geführten
Streit zwischen adeligen und bürgerlichen Gutsbesitzern von Meklenbnrg einzu-
mischen, möchte aber doch nicht unterlassen, etwas zur Berichtigung der auf die
ältere Zeit bezüglichen Ansichten beizutragen. Wenn nämlich von der einen
Seite her behauptet wird, daß in Meyenburg auch Stadtbürger lehnSsähig ge-
Wesen seien, so ist dies, mit Beschränkung ans daö 13. und 14. Jahrhundert,
unzweifelhaft richtig und durch zahlreiche Urkunden aus diesem Zeitraum be¬
wiesen , wogegen die Einwendungen des letzten Wortführers des Adels
<LaSpeyreS, die Rechte des eingebornen meklenb. Adels. 1844. S. 42—47) mir
bei weitem nicht tauch ihm selbst nicht einmal völlig, s. S. 47) ausreichend
erscheinen. Zuzugeben ist nur, daß viele von den als Erwerber von Lehngütern
genannten Bürgern erweislich den in den Seestädten herkömmlich regierenden
sich möchte nicht sage», patrizischen) Geschlechtern angehörten, von denen Lisch
(wenigstens für Rostock) gezeigt Hai, daß sie gleichfalls von dem Wappeurecht
Gebrauch machte«, also die Ebenbürtigkeit mit den rittermäßigen Geschlechtern
behaupteten svergl. dessen Aufsatz über das Rostocker Patriciat in den Mekl.
Jahrb. B. XI. S. 169—205). Aus dem Umstand jedoch, daß Stadtbürger
Lehngüter nach Vasallenrecht erworben haben, kann immer noch nicht gefolgert
werden, daß sie Mitglieder der Mannschaft geworden seien. Denn daß sie selbst
keineswegs fürstliche Mannen sein wollten, bewiesen sie gerade dadurch, daß
sie, gleich wie die Geistlichen, die Lehndienste entweder sofort oder nachher
abkauften, um die erworbenen Lehngüter mit bürgerlicher Freiheit, wie die Geist-
lichen mit geistlicher, zu genießen: eben weil die Stände des Mittelalters als
wirkliche Berufsstände durch Rechte und Pflichten, wie durch Lebensweise, von
einander geschieden waren, konnte man nicht zwei Ständen zugleich angehören.
Gänzlich verkehrt erscheint es deshalb, den noch jetzt geltenden Unterschied von
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Es ist endlich noch etwas über den Bauernstand zu sagen.
Wir haben ihn nicht unter den privilegirtenStänden aufgeführt,
weil er neben diesenkein selbständigesRecht besaß, also auch nicht
zur Vertretung eines solchengelangen, nicht die Bedeutung einer
politischenStandschaft gewinnenkonnte: sondern die Rechte,die er
hatte, waren ihm nur von den Grundherren, d. i. von dem Lan-
desHerrn und den privilegirten Ständen verliehen, also daß die
Bauern sich in der Abhängigkeitvon diesen befanden und als
Hintersassenvon ihnen geschütztoder in ihren Rechtennach außen
vertreten wurden.

Was die Beschaffenheitdieser Rechteangeht, so läßt sichwohl
im Allgemeinenvermuthen, wie schon oben bemerktworden, daß
den deutschenColonenbedeutendeVortheile müssengewährt worden
sein, um sie zum Hereinziehenund zum Anbau des wüsten und
verödetenLandes zu bewege». Doch lassenuns diemeklenbnrgischen
Urkunden sehr im Dunkeln darüber, in welcher Weise hier die
neuen Dorfgemeindengegründetwurden. Wir erfahren nur, daß
sie frühzeitig in den geistlichenGütern entstanden und daß die
Landesherren, ebenso wie die Kirche, eifrig bemüht waren, das
Land mit Anbauern zu besetzen'). Nach der Analogiedes Ver-
sahrens, welchesbei Errichtung der deutschenDörfer in Pommern
und Schlesien im 13. Jahrhundert beobachtetwurde, dürfen wir
annehmen, daß auch in Meklenbnrgdie Anlegungder Dörfer von
den Grundherren an einzelne oder mehrere Unternehmer über-
lassenwurde, welche,gegenVerleihungdes erblichenSchulzenamtes
nebst gewissenGefällen und einigenFreihufen, die einzelnenoder
getheiltenHufen des Ortes, an denen die Grundeigenthümersich

Adeligen und Bürgerlichen, d. i. Nichtadeligen, auf Mannen und Stadtbürger
des Mittelalters übertragen zu wollen: adelige und bürgerliche Lehnbesitzer der
Gegenwart haben gleichen Berufsstand; was man dagegen unter „Bürgerlichen"
versteht, ist gar kein Stand,

S> oben S. 16.
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Zinsen und Zehnten vorbehielten,mit freien Bauern und Kossäten

besetzten').
Wie in der ganzenMark Brandenburg, so finden sich auch in

dem von den Markgrafen colonisirten, nachmals meklenburgischen
Lande Stargard noch später Lehnschulzen,welche auf die augege-
beueEntstehungsartundVerfassungderDörfer deutlichhinweisen*).
Man hat dieselben dagegen auffallender Weise in den älteren
meklenburgischenLandestheilenvermißt. Indessen lassen dochunsere
UrkundenkeinenZweifel darüber, daß auch in diesendie deutsche
Dorfverfassung ursprünglich allgemein eingeführt war. Häufig
genug finden sichdarin Schulzen und Meier unter den Benennun-
gen von magister civium oder villae, judex villae und \illicus er¬
wähnt, welcheals OrtsvorständedieDorfgerichtsbarkeitausübten3).

') S, hierüber besonders Stenzel in der Einleitung zu Tzschoppe und
Stenzel, Urkundenscimmlung u. f. w, S, 145. ff., und desselben Geschichte von
Schlesien. B. 1. S. Sil. ff.

Eine besonders interessante Urkunde ans Pommern isi: Urf. von 1302,
v. Dreger, Cod. dipl. Pomer. T. I. No. 34(J. p. 400, welche die Errichtung des
Dorfs Pölitz an der Oder betrifft und die Bedingungen für die Unternehmer
und die Hauswirthe (eives) enthält. Eigeuthümer des Hägens (indago) und
Aussteller der Urkunde ist der Ritter Gherbord, genannt von Kothen. Die drei
Unternehmer werden als Dorfmeister (magistri indaginis) eingesetzt: Jeder von
ihnen erhält zwei Freihufen, und alle zusammen die Hälfte von den Abgaben
der Dorfbewohner, bestehend in einem Schill, für die Hufe und dem großen und
kleinen Zehnten. Den Andauern werden zehn Freijahre bewilligt und, mit dem
Rechte des Orts Steffenshagen, all ihr Besitz erblich verliehen: Ree onmia
fjue predicte indaginis civibus contulimus ipsis jure pheodali, ita
nt eodem jure devolvantur ad uxores et pueros eorum et ad alios ipso-
rum consanguineos et cognatos.

2) S. Riedel, die Mark Brandenburg im I. 1250. B. II. S. 198. ff., und
F. Boll, Geschichte des L. Stargard. B. I. S. 03.

3) Dorfmeister, magistri, kommen sehr früh Bot; z. B. in der Stistungs-
urk. von Rostock von 1218 findet sich unter den Zeugen ein magister Walter
de Buchoe, den ich auf einen Dorfmeister von Bukow beziehe? im Stistungs-
brief des Klosters Rehna von 1230 (Westphalen II. p. 2009) ein magister
Conow de Cllüthze, Dorfmeister von Klütz. — Die gewöhnliche Bezeichnung
ist villicus, zu deutsch Meier: z. B. Urk. von 1270, Rudioff, Cod. Dipl.
No. 23, wo als Zeugen vorkommen: Gelow unse meyer van Wardow mith
synen borgeren — Syfrid unse meyer van Spotzelendorp mith sy»en borge-
ren. Bürger, cives, heißen hier die Hauswirthe. Daher der Schulze des
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Nach den Zehntvergleichender Bischöfevon Schwerin und Ratze-
bürg mit den slavischenLandesherren von 1221 und 1222 ver¬
pflichtetesichdie Kirche,die Schulzeneines jeden Dorfes mit dem
Kirchenzehntenvon einer Hufe zu belehnen'). Wir finden Frei-
hufeu erwähnt und ausdrücklicherblicheÄhnhufen in Verbindung
mit dem Schulzenamt*).

Dorfs auch magister civium genannt wird, z, B. Utk. von 1260: Lisch, Mekl.
Urk, II. Nr. 16, wo von den Einkünften des Orts Klein - Warin die Rede ist:
exceptio tarnen quatuor mansis, quos magister civium possidet (als Frei-
Husen), et judicio in dicta villa. Desgleichen judex villae: Urk. von 1280,
ebend. Nr. 29. und öfter. — Daß die eigene Gerichtsbarkeit der Dorf-
schnlzen sich in der Regel bis zum Werth von 6 Pfennig slavisch erstreckte, sagt
die Urk. von 1313: Lisch, Maltzanfche Urk. B. I. S. 169. Der Knappe Egghe-
hard Negendank verkauft dem Domcapitel zu Schweriu onmia bona pheudalia
et hereditaria, que habuit Conrad villieus in Bralisdorpe nepos meus, also
die erblichen Lehnhufen des Schnlzen zu Brahlsdorf, die er von diesem, seinem
Neffen, zum Pfände hatte, und verspricht: et jurisdictionis exereitio ultra
sex denariorum slav. valorem, prout jurisdiotio villicis consuevit
competere, nie millatenus intromittam. — Doch übten daneben die
Schulzen eine weiter gehende Gerichtsbarkeit in Stellvertretung ihrer Grund-
Herren aus; f. daö schon angeführte Privilegium der Vasallen von Gnoien, Urk.
von 1276 (Lisch, Mekl. Urk. I. Nr. 72), wonach die Stadtbürger deren Hinter-
fassen in Schuldsachen überhaupt nur belangen sollen: ooram domino suo, sub
quo residens est, vel suo villico.

]) Vertrag des Bischofs von Schwerin mit dem Fürsten Wizlav von
Rüge» über die Zehnten aus dem Lande Tribsees, Urk. von 1221: Lisch, Mekl.
Urk. III. Nr. 18. Der Bischof verspricht von seinem Theil: de reliqua parte
eciam tocius ejusdem terre dominus episcopus magistrum cujuslibet
ville deeima unius mansi tenetur infeodare de sua parte. -—

Vergleich des Bischofs von Ratzeburg über die Zehnten der Länder Presen,
Dassow, Klütz von 1222: Westphalen T. II. Dipl. liaceb. p. 2061 —

quod in qualibet villa dominus episcopus de parte sua deeimam unius
mansi praestabit — nämlich dem Schulze», wie im Walde Klütz: et de tertia
parte sua (sc. deeimarum) Semper deeimum mansum (nämlich den Zehnten
davon, denn nur von diesem ist die Rede) magistro civium praestabit.

2) S. die in N. 3. der vor. S. augeführte Urk. vo» 1260 und
1313. — Urk. von 1283: Lisch, Mekl. Urk. B. I. Nr. 79. Ein Bürger
von Dargun hat zwei Freihusen (mansos liberos) im Dorfe Warsow gekaust
„ab ejusdem ville villico" mit Zustimmung des Abtes, dem das Dorf gehörte:
„Servato tarnen sibi et ecclesie sue omni judicio, quod ad eosdem
mansos racione villicacionis aut alio quoque modo videbatur
pertinere.

Dieselben Einrichtungen der Dorsverfassuug bestanden in der Regel »och
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Urk. von 1355, Mekl. Jahrb.
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Das ursprünglicheBesitzverhältnißder Bauern an ihren Hufen
war die erblicheLeihe, für welche sie au die Grundherren Zins
und Zehnten entrichteten'). Es fehlt nicht an Beispielen, sowohl
von käuflichenErwerbungen, als auch von Veräußerungen von
Grundbesitzdurch Bauern. Die Veräußerung geschahdurch Auf-
lassungvor dem Grundherrn, ebensowie bei Vasallengüterndurch
Auflassungvor dem Lehnsherrn, welcher den Käufer wieder be-
lehnte% Es sind aber auchBeispiele vorhanden,und zwar schon
aus dem 13. Jahrhundert, wo Dörfer gelegt und in herrschaftliche
Höfe umgewandeltwurden, und wir finden, daß geistlicheStiftun-
gen oder auch Städte bei neuen Gütererwerbungendie Erlaubuiß

33. XIV. S, 20fi: Marquard von Stove kauft vom deutschen Orden die Com-
thurei Krankow mit einer Anzahl dazu gehöriger Dörfer (bei Grevismühlen)
cum omnibus villicis et villicacionibus, cum colonis et inquili-
nis etc. — Zwei Urk, von 1379, Mekl. Jahrb. B, XIII. S. 331. ff.: Bernhard,
Herr von Werk, und seine Gemahlin setzen einen erblichen Lehnschulzen mit
einer Freihufe und einer Pachthufe im Dorfe Melz (bei Röbel) ein, wovon er
und seine Erben der Herrschaft thnn soll „alsze de schulten in den landen
plegen tho donde unde als ehm beHort."

*) S. die in N. 1. S. 43. angeführte pommersche Urkunde. Vergl. beispiels¬
weise eine Doberaner Urk. von 12%, Westph. T. III. p. 1548: Vermächtniß
des Ritters Reddag in Ribnitz von vier Hufen mit verschiedenen Abgaben von
Zins, Zehnten und Rauchhühnern.

2) Urk. von 12M, Rudloff, Cod. dipl. p. 151: die Herren von Werke
bezeugen, daß ihr Vater den Bauern des Dorfes Roez, das der Kirche zu
Malchow gehörte, nach Vermessung der Grundstücke, diese käuflich zurückge¬
geben habe mit der Zusicherung, daß sie nicht wieder vermessen werden sollten.
— Urk. von 13,20, Mekl. Jahrb. B. II. S. 294: der Bischof von Ratzeburg
verkauft seinen Bauern zu Malzow ein Stück Waidland, ohne das Holz, welches
er an Lübecker Bürger verkauft hat. — Urk. von 1349, Mekl. Jahrb. B. XV.
S. 241: der Bauer Nicolaus Elers zu Weitendorf auf Pol verkauft feine Hufe
an das h. Geist.Spital in Lübeck, mit Auflassung derselben vor seinem Grund-
Herrn, dem Bischof von Lübeck. — Urk. von 1354, Westph. T. III. p. 1632:
der Ritter Vicko von Stralendorf verkauft dem Kloster Doberan 15 Hufen mit
allen Nutzungen, Zinsen und Einkünften; darin sollen der Abt und das Kloster
das Recht der Grundherren haben: potestatem instituendi seu investiendi
ac in possessionem dictorum bonorum et mansorum mittendi colonos
ac agricolas — ac resignationem recipere et collationem facere,
quod uplatinghe vulgariter nuncupatur.
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hierzu ausdrücklichvon den Landesherrenerhielten̂ ). Schon hier-
aus laßt sichjedochabnehmen, daß dieselbeBefugniß nicht allge-
mein den Grundherren zustand, und es ist dies um so weniger zu
vermuthen,als bei Legungder Bauern in denLehngüternauch die
Beden und die Dienste derselben für die Landesherrenverloren
ginge«. Nur wo die Untersassen von solchenLeistungenschonbe-
freit waren, wie in deu Besitzungender Kircheund der Städte,
hatte der Landesherr auch kein unmittelbares Interesse mehr an
der Erhaltung der Bauern, und allein von Seiten der Kircheund
der Parochialgeistlichkeitkonnte an solchenOrten ein Widerspruch
gegenbereit Entfernung, wegen Schmälerung ihrer Einkünfte, er-
wartet werden2). Uebrigensist es in diesenZeiten nicht für Recht
gehalten worden, Bauern ohne volle Enschädiguugihrer Stellen zu
entsetzen,so oft Dörfer in Höfe umgewandeltwurden. Es liegt
uns ein Beispiel aus dein Bisthum Ratzeburgvou 1285 vor, wo
eine Kündigung von einem Jahr und vierzehnTagen vorausging
und eine Geldentschädigungfür die Häuser und die Gartenverbesse-
rnngen der Besitzer, auf Grund einer ordentlichenAbschätzung
durch beiderseits gewählte Taxatoren, stattfand'). Und auch in

') IM von 1.278; Lisch. Mekl. Urk. B. I. Nr. 73: Das Kloster Dargnn
hat das Dorf Clobezowe zum Hof gelegt: äs villa, que dicitur Ciobezowe,
quam destnuernnt, quam villam modo propriis aratris excolunt. —
lief, von 1275; Westph. T. IV. p. 944: Herr Waldemar von Rostock verkauft
der Stadt ein Dorf mit dem Recht: Procedente vero tempore, si burgenses
ante dicti haereditates ipsius villae ad placitum ipsorum, in nihi-
lum redigere decreverint, so soll dies ungeachtet der Einreden des Bischofs
und des Pfarrers geschehen können. — Urk. von 1353; Schröder, papist, Mekl.
S. 1328: Herz. Albrecht schenkt dem h. Geist-Spital zu Wismar vier Höfe
(curias). Possunt nihilo minus predicti provisores predictas curias
transponere in villas et de iisdem facere censualia bona, Thinsgeld
([. Zinsgutj in vulgo dicta, et e converso ex villis curias restruere
et facere, ut nunc sunt, quotiens et quando ipsis plaeuerit etc.

2) S. die Urk. vou 1275 in der vorigen Note. Urk. von 1293, Mekl.
Jahrb. B. XVII. S. 280: Nachdem die Stadt Plau in zwei zum Stadtgebiet
hinzu erworbenen Dörfern die Bauern entfernt hat, entschädigt sie den Pfarrer
für seinen Verlust an Einkünften von denselben.

3) Westph. Monum. T. II. Dipl. Raceb. p. 2206.
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andern Fällen, wenn Bauern in ihremBesitzbeeinträchtigtwurden,
finden wir, daß sie vollen Ersatz dafür von den Grundherren er-
hielten*).

Im Allgemeinenwar demnachdas ursprünglicheBesitzrechtder
Bauern kaum schlechter,als das der Vasallen und der Städte: sie
hatten als persönlichfreie Leute ihre Hufen zu Erblehen. Doch
nur inr fürstlichenDomaninm standen sie unmittelbarunter dem
Landesherrn; anderswo waren sie Unterfassen der Vasallen und
Städte, deren Gericht untergeben und ihnen zn Abgaben und
Diensten verpflichtet, welcheum so leichtervermehrt oder erhöht
werden konnten,als auch dieAbgabenuudDienste, welcheder Lan-
desHerrfür sichforderte, durch die Vermitteluugder Grundherren
aufgebrachtwurden. Sie fanden sich durch kein Privilegium in
ihren Rechtengesichert, wie die Mannen und Städte, und noch
weniger hatten sie wie diese die Macht, sichdabei zu behaupten
oder ihre Lage zu verbessern. Der Schutz aber, den die Landes-
Herren ihnen gegen willkürlicheBedrückungengewähren konnten,
wurde in demMaße schwächeroder weiter entfernt, als dieFürsten
selbst ihre Regalien, eines nach dem andern, an die Grund-
Herrenveräußerten und die wachsendeRoth sie gleichfallszwang,
die Einkünfte von den eignenBauern, so weit solchenoch nicht
veräußert oder verpfändetwaren, so hoch wie möglichzu steigern
und mit dem Beispiel willkürlicherAuflagen voranzugehen. Die
Lage des Bauernstandes verschlimmertesichdemnachin demselben
Verhältniß, als die Privilegien der mit grundherrlichenRechten
versehenenStände erweitert wurden und die landesherrlicheGe-
Walt die ihr von Alters her zustehendenRechte vergab.

Urk, »ou 1313; Lisch, Maltzansche Urk, 58.1. Nr. 89: Der Ritter Johann
von Bülow tritt seinen Bauern in Othenstorf, für den Verlust, der ihnen durch
Aufstauung eines Sees widerfahren ist, 5 Morgen von seinem Hoflande ab: ita
quod dicti coloni ea libertate et eo jure, quo agros intra jam dicti stagni
repressionem positos habuerant, dicta quinque jugera agrorum in per-
petuum libere possidebunt.
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III.

Die landständischeVerfassungseitderHauptlandestheilung
von 1229 bis zur WiedervereinigungMeklenburgs.

Da die landständischeVerfassungnothwendigdurch die innere
und äußere Gestaltung der Territorialverhältnissebedingt ist, so
beginnen wir mit einer kurzenUebersichtder Territorialgeschichte
in dem Zeitraum vom 13. bis zum 15. Jahrhundert.

Geschichtliche Uebersicht.

Nach dem Tode Heinrichs (Borwin) des älteren, dem seine
beidenSöhne schonvorangegangenwaren, erfolgte im Jahr 1229
die Theilung der mekleuburgischeuLande durch die Enkel, Heinrich
(Borwin) des jüngeren Söhne: Johann, Nicolaus, Borwin III.
und Pribislav, also daß vier gesonderteHerrschaften entstanden,
die nach den Burgen oder Wohnsitzender Herren (ciomini) von
Meklenbnrg,von-Werte,von Rostock,vonRichenbergoder Parchim
genannt wurden. Von diesen vier Herrschaftennahm die zuletzt
genannte vou Parchim schonunter ihrem erstenRegenten ein Ende,
und auch die fürstliche Linie von Rostock ging zu Anfang des
14. Jahrhunderts wieder ein, so daß nur die beidenLinien von
Meklenbnrg und Werle von Bestand blieben').

Die eigentliche Herrschaft M eklenburg begriff den nordwestlichen Theil
des Landes in sich: in der Mitte die Stammburg Meklenburg, Stadt Wismar
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Die Theilung des Landes unter mehrereHerrschaftengereichte
demselbengewiß nicht znm Nachtheil; denn die Hauptsache war
unter den damaligenVerhältnissennicht sowohl die Stärkung der
Macht nach außen, als der innere Ausbau, die Fortsetzungder be-
gonnenenColonisation,und dieses Werk wurde offenbar durch den
Wetteifer einer Mehrzahl von Fürsten gefördert,von welchenjeder
seinenLandestheildurch neue Stiftungen zu heben, mit Ansiedlern
zu bevölkernund nutzbarerzu machenbestrebtwar.

Die getrenntenHerrschaftenwurden dnrch keinestaatsrechtliche
Verbindung zusammengehalten:nur die Blutsverwandtschaftder
regierendenHäuser umschlangsie noch als ein gemeinsamesBand,
welches zwar die Aufforderungzn gegenseitigerUnterstützungmit
sichbrachte,aber auch streitigeAnsprüche, z. B. bei dem Eintritt
einer vormundschaftlichenRegierung, erzeugte.

Indessen kam zu Anfang des 14. Jahrhunderts das unzweifel¬
hafte Uebergewichtder Macht und des Ansehensan die meklen-
burgische Linie: durch das Verdienst des jüngeren Heinrichs
von Meyenburg, mit dem Beinamen der Löwe. Während der
langjährigenAbwesenheitdes älterenHeinrichs, genannt derPilger,
der in Aegyptengefangen lag, unter den inneren Wirren und
äußeren Angriffen,denen das Land zu Eude des 13. Jahrhunderts
preisgegebenwar, wuchs die ritterliche Heldengestaltdes Sohnes
heran, der noch einigeJahre gemeinschaftlichmit dem Vater (bis
1302), nachherallein (bis 1329) regierte. Eben so umsichtig,als

und Insel Poel; westlich längs der Küste Brese» mit der Stadt Grevismühlen,
Klütz und Dassow, landeinwärts Gadebusch und Kloster Rehna; östlich an der
Küste Nenbukow, innerhalb Landes Neukloster, Brüel und Sternberg.

Die Herrschaft Werle im Südosten, benannt von der Burg Werle an der
Warnow bei Wiek oberhalb Schwan, hatte die Stadt Güstrow zum Mittelpunkt.Der Umfang ist bezeichnet durch die Städte Schwan, Malchin, Stavenhagen,
Penzlin, Waren, Röbel und Malchow an der Müntz, Plau, Parchim und
Goldberg.

Dieje Grenzbestimmungen galten für das Ende des 13. Jahrhunderts,
fc. das Nähere bei Rudloff. Mekl. Geschichte B. II. S. 116. ff., womit zu vergl.die topographische Uebersicht für die erste meklenb. Landestheilnng bei E. Boll,
Gesch. Meklenbnrgs 1855. B. I. 104. ff.

4



50

thatkräftigund unternehmend, und nicht minder vom Glückebe-
günstigt, ergriff er jede Gelegenheit,um sichnach außen Geltung
zu verschaffenund die angestammteHerrschaftdurch nene Erwer-
bungen zu mehren. Mit seltener Geschicklichkeitverstand er es,
auswärtige Verbindungenzu knüpfen und zu löfeu, fremde Hülfe
zu benutzenund sich dann gelegentlichwieder gegen die Helfer zu
kehren,bis er endlichstark genug war, um sichmit eigenerMacht
gegen die Verbindungder aufgebrachtenNachbarn und Widersacher
zu behaupten.

Für die meklenburgifcheHerrschaftwurde durch ihn zuerst das
bis dahin brandenburgischeLand Stargard gewonnen, welches er
als Mitgift feiner Gemahlin Beatrix von Brandenburg zu Lehen
erhielt(1304)'), dann aber auch mit den WaffengegendenMark-
grasen Waldemar, der es nach Beatrix Tode zurückforderte,sieg¬
reich behauptete. Die HerrschaftRostockwar durch deu übelbera-
thenenClaus, genannt das Kind, deu letztenAbkömmlingdieserLinie,
im Jahr 1300 unter dänischeHoheit gekommen. In Gemein
schastmit dem König Erich von Dänemark bezwang Heinrich von
Meklenburgdie stolzenSeestädte Rostockund Wismar, welchemit
der wendischenHause im Bunde, ihren Herren den Gehorsam auf-
gekündigthatten. Auch in der Stralsunder Fehde leisteteer Däne-
mark tapfern Beistand. Zum Lohn für solcheDienste überließ ihm
König Erich die HerrschaftRostock, nämlich die Länder Rostock,
Gnoien und Schwan als Pfandlehen (1317), welchesder folgende
König ChristophII. sodann in ein dänisches Erblehen verwan

') Schon im 3. 1299 befand sich Heinrich von Meklenburg im vorläufige»
Besitz des eigentlichen Landes Stargard, zu welchem die Städte Neubranden-
bürg', Friedland, Stargard und Woldegk gehörten, wie F. Boll, Gesch. deü
Landes Stargard B. I. S. 119. nachgewiesen hat. Nach dem Tode seines
Schwiegervaters, deö Markgrafen Albrecht von Brandenburg (1300), gewann
Heinrich noch die Länder und Städte Lychen und Wesenberg dazu, und wurde
ihm das Ganze von Markgr. Hermann als Leibgedinge der Markgräfin Beatrix
und brandenburgisches Lehen, gegen gewisse Zahlungen, durch den Wittmanns-
dorfer Vertrag vom 15. Jan. 1301 zuerkannt.
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bette (1323)'). Nach dem Abgang des Hauses Anhalt in Branden-
bürg, im Jahr 1320, griff Heinrich der Löwe in dein herrenlosen
Lande rüstig um sich: davon ist die Herrschaft. Grabow bei ihm
und seinen Nachkommengeblieben.

Die Kehrseite zu den glänzenden Erfolgen dieser Regierung
bildete die innere Landesnoth und der drückendeGeldmangel des
fürstlichenHaushalts, welcher die Veräußerung wichtiger, die Ver-
schleuderungeinträglicher Hoheitsrechte zur Folge hatte. Dadurch
wuchs der Einfluß, die Macht, der Uebermuth der Ritter und
Vasallen, besonders als sie sich nach Heinrichs Tode der Vormund-
schaftlichenRegierung für die minderjährigen Söhne, Albrecht
und Johann, bemächtigten. Doch gelang es dem elfteren mit Bei-
stand der Seestädte sich durch Unterwerfung der mächtigsten
Vasallen, der Plessen und Andrer, wieder zum Herrn des Landes
zn machen. Dafür erwies er sich den Städten durch Guustbezei-
guugen und neue Privilegienverleihungendankbar. Auch die Land-
friedensbündnisse,die er unablässig betrieb, gereichtenhauptsächlich
den Städten zum Vortheil.

Mit nicht weniger Umsichtund Thätigkeit, als wie sein Vater,
benutzte Alb recht die auswärtigen Verhältnisse zur Vermehrung
der Macht und des Ansehens seines Hauses. Mit deu getheilteu
WerleschenLinien (von Goldberg und Güstrow) schloß er wieder
holte Erbverträge (1344 und 1353), um sich die gegenseitigeNach-
folge in ihren Herrschaften zu versichern. Daneben konnte er
jedoch die Theilung der meklenbnrgischenHerrschaft selbst, auf
welcher fein Bruder Johann bestand, nicht hindern, womit eine
zweite meklenbnrgische Linie zu Stargard im Jahr 1352
den Anfang nahm, welche sich bis zum Jahr 1471 fortspann.
Dagegen wurde die noch fortdauernde brandenburgischeLehnshoheit
über das Land Stargard aufgelöst durch die Gunst des Kaisers

'I Diese Herrschaft Rostock, mit der Stadt Rostockals Mittelpunkt,umfaßte das Küstenland von Kröpelin bis Ribnitz, grenzte weiter an Pommernmit Marlow, Sülz, Gnoien und NenKalde» und schloßdamals auch die StadtSchwan ein. Vergl, Rndloff. Mekl, GeschichteS3. II. S, 344.
4*



52

Karl IV., der das bairischeHaus aus Brandenburg zu verdrängen

bemüht war und sich gern die benachbartenmeklenburgischenHerren

zu Freunden machte: beide Brüder empfingen von ihm das Land

Stargard als Reichslehen (1347). Im folgenden Jahr 1348

wurden sie als Herzoge von Meklenbnrg in den Stand der

Reichsfürsten erhoben, indem sie ihre Erblande unter dem Titel

eines Herzogthums von dem Kaiser zu Lehen nahmen und diesem

dafür den Eid der Treue und des Gehorsams leisteten̂ ). Die in

dem kaiserlichenLehnbriefe erwähnte Verzichtleistungdes Herzogs

Rudolf von Sachsen auf die ihm an Meklenbnrg zustehendenLehns-

rechte, durch Auflassungderselben zu Gunsten des Reichs, beweist,

daß die von Herzog Heinrich dem Löwen herrührende sächsische

Lehnshoheit, wiewohl sie tatsächlich nicht mehr erneuert worden

war, doch noch nachdemReichsrechtbis dahin als gültig angesehen

wurde. In dem Herzogthum Meklenburg war zunächstnur das

alte Erbland des meklenburgischenHauses begriffen. Erst nach-

träglich im Jahr 1373 wurde auf Verlangen der Herzogeauchdas für

ReichslehenerklärteLandStargard demselbenincorporirt °), aber aus-

geschlossendavonbliebdieHerrschaft Rostockals dänischesErblehen.

Für sich allein aber und die von ihm ausgehende mekli-ubnrgi-

sche Linie machte Herzog Albrecht sodann im Jahr 1358 die

') S, bie Urk., bat. 8. Juli 1348, in Gerbes, NützlicheSammlung. 1736.

p. 2. sq., worin es heißt? — Albertum et Johannem, fratres de Megapoli,
nostros et Imperii fideles, haeredes ipsorum — in Dei nomine in veros
Principes et Duces Megapolenses ereximus. — Ich theile nicht bie Ansicht
Rubloffs, Mekl. GeschichteB. I. @.141. uub 186, baß schonKaiserFriebrichI.
bie slavischenHerren von Meklenburg in ben Stanb ber Reichsfürsten erhoben
habe, wenngleich in ber kaiserlichenBestätigung ber Stistungsurk. beüBisthums
Schwerin von 1170 nnb 1181 bas Laub berselben als ReichSlanb bezeichnet
unb sie selbst als „prineipes et majores terrae" bes kaiserlichenSchutzes ver-
sichertwerben. Die richtige Ansichthierüber hat schonWestphalen, Monum.
T. II. Praef. p. 5,, ausgesprochen.

2) S. bie Urk. bei Gerdes, NützlicheSammlungS.il.: baß dieselberichti-
ger von 1373 als von 1377 zn batiren sei, ijt ebenb. S. 553 ff. bewiesen. Die
Stelle, auf die es hauptsächlichankommt,lautet: Dominium Stargardiae, quod
iidem Duces a nobis et Imperio tenuerunt haetenus et tenent in feudum,
eidem Ducatui univimus et uiiimus perpetuo per praesentes etc.
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wichtige Erwerbung der Grafschaft Schwerin durch Kaufvertrag
mit den näher berechtigten Grafen von Teklenburg, wozu später
noch der diesseits der Elbe gelegene Theil der Dannebergischen
Grafschaft(Dömitz u. a.), durchAbtretung der Herzogevon Sachsen
in dem LüneburgischenErbfolgestreit (1372), hinzukam')•

In den nordischenKönigreicheneröffneten sich die glänzendsten
Aussichten für das mekleubnrgifcheHaus. Herzog Albrechts und
der schwedischenKönigstochter Eusemia zweiter Sohn, Albrecht,
wurde von den Reichsräthen Schwedens auf den dortigen Thron
berufen (1364). Einem Enkel des Herzogs gleiches Namens, von
seinem erstgebornen Sohn Heinrich und der dänischen Jngeborg,
schiendurch natürlichen Erbgang nach König Waldemars IV. Tode
(1375) die Krone von Dänemark bestimmt. Allein die klugeMar-
garethc von Dänemark, Norwegens Königin, verschafftehier ihrem
Sohn Olus den Vorzug und eroberte später noch das dritte nordi¬
scheKönigreichdazu von dem meklenburgischenAlbrecht, den sie in
der Schlacht bei Falköping (1389) besiegte und zum Gefangeneu
machte.

Unterdeß war Herzog Albrecht I. im Jahre 1379 gestorben.
Durch die Anstrengungen, die er zur Erlangung fremder Kronen
gemacht hatte, waren seine Mittel gänzlicherschöpft. Neue Opfer
wurden zur Befreiung des gefangenen Schwedenkönigs erfordert
und willig von denStänden des Landes dargebracht; doch nur der
Vermittlung des Hansebundes verdankteKönigAlbrecht endlich seine
Befreiung (1395). Als er zehn Jahre später mit der Regentin
der drei nordischenReiche seinen Frieden schloß, verzichtetenbeide
auf das, was sie nicht mehr besaßen, der Herzog von Meyenburg
aus die schwedischeKrone, die Königin auf die dänischeLehnshoheit
über Rostock, welche seit der Niederlage König Waldemars IV.
durch die Hansestädte schon alte Bedeutung verloren hatte.

'I Tie Grafschaft Schwerin umfaßte den größten Theil des jetzigensüd¬westlichenMeklenburg, Dazu gehörte, außer Schwerin selbst, Crivitz, Neustadt,
Warnitz, Hagenow, Wittenburg, Kloster Zarrentin und Boizenburg mit dem
wichtigenElbzoll.
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Die mekleuburgischeuLande blieben unter den beiden regieren-
den Häusern von Meklenbnrg nnd von Werte getheilt, und jedes

von beiden hatte sich wieder in zweiLinien mit abgesondertenHerr¬
schaftengespalten, also daß dieHerzoge von Meyenburg zu Schwe¬
rin nnd zu Stargard und dieHerren von Werte, die sichseit 1418

mit Berufung ans ihre hohe uralte Abstammung Fürsten von
Wenden nannten, zu Güstrow und zu Waren regierten^).

Das vorwiegendeInteresse in dem Fortgang der Landesgeschichte

verweilt fortdauernd bei dem herzoglich meklenburgischenHause.
Der gewesene König von Schweden, Herzog Albrecht II., starb
1412, in demselbenJahr, wie die Königin Margarethe von Däne-
mark, nachdemihm der dritte Herzog Albrecht, Titularkönig vou
Dänemark, bereits vorausgegangen war (1388). Die nach ihm
gemeinschaftlichregierendenHerzoge Johann und AlbrechtIV. sicher-
ten sich durch die Gründung der Universität zu Rostock(1418) ein
ehrenvolles und noch fortlebendes Andenken. Darauf folgte die

schwachevormundschaftlicheVerwaltung von Katharina, der Wittwe
Herzog Johanns, erfüllt mit den Unruhen beider Seestädte durch
die Aufstände der Bürgergemeinden gegen die herrschenden Ge-
schlechter.

Als ein den Fürsten von Meklenbnrg und Wenden gleich ge-
fährlicher Nachbar erschien der erste Markgraf von Brandenburg

aus dem hohenzollerfchenHause, Friedrich I. (1411—1440). Wie
dieser zunächstdie Mark aus der inneren Zerrüttung, worin sie
sich befand, wiederherstellte, so war er zugleich bemüht, Alles,
was die benachbarten Fürsten, insbesondere die von Pommern und
Meklenbnrg, an sich gerissen,wieder an Brandenburg zurückzubrin-
gen. Ein zwischen den Häusern Meyenburg und Wenden ausge¬

brochener Zwist gab ihm die erwünschte Gelegenheit zur Ein-

Mischung. Um seine Hülfe zu erlangen, ließ sich Balthasar von

') Durch die WerlischeLandestheilung von 1316 waren eine Güstrowsche
und eine GoldbergischeLinie entstanden. Die Güstrowscheschiedsich im 1.13-L7
wieder in eine Güstrowscheund eine WareuscheLinie, welche beide, nach dem
Aussterben der Goldbergischenim I. 1375, sich in deren Erbschaft theilten,
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Wenden sogar zur Unterzeichnungeines Huldigungsreverses her-

bei1). Auch die stargardsche Lehnshoheit forderte der Markgraf
von Brandenburg zurück, und alle diese Ansprüche gewannen ein
noch viel bedenklicheresAussehen, als der letzteFürst des werle^
scheu Hauses, Wilhelm von Güstrow, der die ganze Herrschaft
von Werle als einzig überlebender Erbe zusammengebrachthatte,
im Jahr 1436 starb. Denn nun verlangte Kurfürst Friedrich
mit Berufung auf de» Huldigungsrevers des Fürsten Balthasar
das wendischeFürstenthum als heimgefallenes Lehen, und Kaiser
Sigismund unterstützte seine Forderung durch eiu Mandat an die
Stände des Landes, welche jedoch das bessere Recht des meklen-
burgischenHauses erfolgreichvertheidigteu.

In dem Friedensvertrage von 1442 ließ Markgraf FriedrichII.
den übelbegründetenAnspruchBrandenburgs fallen, doch nicht ohne
dafür eine größere Anweisung auf die Zukunft zu erhalten, durch
die Zusicherung der Erbfolge in den gesammten meklenburgischen
Landen uach demAussterben des herzoglichmeklenburgischenHauses
int Mannsstamin. Die Aussicht hierzu schien damals nicht sehr
fern. Denn im Jahr 1471 starb Herzog Ulrich von Stargard,
der letzte von dieser meklenburgischenLinie, und Herzog Heinrich
der Dicke von Meklenbnrg- Schwerin vereinigte zum ersten Mal
wieder nach der Landestheilung von 1229 die gesammtenmeklen-
burgischenLande.

Politische Rechte der Landstände. Erweiterung ihrer
Privilegien auf Kosten der fürstlichen Herrschaft.

Indem wir nunmehr zur Betrachtung der landstandischenVer-
Hältnissein diesemZeitraum übergehen, fassen wir zuvörderst, ohne

3) Die Urk, ist zu Berlin am 21. Oct. 1415 ausgestellt, und die Sache
uimöthigerweise bezweifelt worden, vergl. F. Boll, Geschichte des Landes
stargard B. II. S. 107. UebrigenSwurde die Gültigkeit des Reverses, welchen
Balthasar ohne Vorwissen seiner beiden Brüder und der Stände des Landes
ausgestellt, nachmals mit Recht von den letzterenbestritten.
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besondereRücksichtauf die verschiedenenTerritorien der getheilten
Herrschaft zu nehmen, die gemeinsamenGrundzüge ans.

Die Landesherren hatten, wie wir gesehen, die Stände der
Geistlichkeit, der Vasallen, der Städte, jeden Stand mit seinem
besonderenRechte, eingesetztund privilegirt; sie hatten ihnen Grund¬
besitzund einen mehr oderminderbedeutendenAntheil an der Juris-
dictiou über ihre Hintersassen überlassen. Mit ihren Privilegien
besaßen die Stände zugleichdie Macht, sich aufrecht zu erhalten:
eben hierauf beruhte ihre Selbständigkeit. Sie waren nicht bloß
Unterthanen, sondern sie übten ihrerseitsHerrschaftsrechteüber ihre
Unterfassen ans; nur durch ihre Vermittlung konnte der Landes-
Herr diese erreichen, Abgaben und Dienste von denselben erlangen.
Demnach verstand sich ihre Mitwirkung bei der Landesregierung
ganz von selbst. Es bedurfte dazu nicht erst eiues besonderen
Zugeständnisses oder einer verfassungsmäßigen Anordnung, denn
nicht ohne den Beistand der politischenStände konnte die Landes-
Herrschaftausgeübt werden.

Doch waren es nicht alle privilegirtenStände zusammen, selten
auch nur ein einzelner Stand in der Gesammtheit seiner Mitglie-
der, sondern in der Regel nur Einzelne, mehr oderwenigeran Zahl,
welchedas Vertrauen des Landesherrn, die amtliche Stellung und
das persönlicheAnsehen zur Mitwirkung bei den fürstlichenHand-
luugeu berief, oder auch der besondereAntheil, den sie an solchen
nahmen, dazu berechtigte. In den von den regierenden Herren
ausgestellten Urkunden finden wir sie regelmäßig als Zeugen auf¬
geführt, wobei häufig auch auf ihren Beirath Bezug genommen
wird. Mit allgemeiner Bezeichnung heißen sie die Großen des
Landes, dieAeltesten,die Weisen (majores, seniorcs, sapientes) J).

]) Rost. Stiftungsnrk. von 1218: Borwinus Dominus Magnopolensis—
dominaeionis nostre majoribus tarn Slavis quam Theutonicis praesen-
tibus. Zwei Ucf. von 1236; Lisch, Mekl. Urk. 23. III. Nr. 26 und 27:
nobilis dominus Borewinus de Kozstock (nobilis dominus Johannes Magno¬
polensis) zelo justicie duetus et a senioribus terrae suae instruetus.
Utk. von 1261; Lisch, Mekl. Urk. Bd. I. Nr. 23: Nicolaus Dom. de Werlo
— ex quorundam sapientum nostrorum consilio.
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Gewöhnlichsind es die Ritter undVasallen in der Umgebungdes
Fürsten, sodann die Hofbeamten, von welchenam häufigstender
Truchseß(Mpiler) genannt wird, die Castellaneund Vögte der
Burgen und Vogteien. Insofern die Hofbeamten iu einembesou>
deren Dienstverhältnis?zu dem Landesherrn standen, kann man
zweifeln, ob sie zugleichals Vertreter des Standes der Vasallen
zu betrachtenseien. Allein Hofdienst und Lehndienstbildetennoch
keinen Gegensatz,und wo des Beiraths der Vasallen im Allge-
meinen gedachtist, werde» nur diejenigenvon ihnen, welche die
Ritterwiirde besaßen, oder Hofämter bekleideten, als die ange-
sehensten namentlich aufgeführt1). Auf etil näheres Verhältnis?
einzelner Ritter und Vasallen zu deu Fürsten scheint der zn
Ende des 13. Jahrhunderts nnd später oft vorkommendeAus-
druck„unsere getreuenRäthe" (consiliarii, secretarii) hinzudeuten,
welchersie als die beständigenRathgeber des Landesherrnbezeich-
net°). Aber auch diese bilden keine»Gegensatzzn den übrigen
Standesgenossen,sondern es sind nur die mit dembesonderenVer-
tränen desFürstengeehrtenVasallenan seinemHosegemeint. Neben
denVasallen, die sowohldurchHof- undLehndienst,als auch durch
ritterlicheStandesehre den Fürsten am nächstenstanden, wurden
auch die Rathmänner der Städte, zuvörderstnur der beidenSee-
städte, in den fürstlichenRath gezogen^). Die rasch aufsteigende

') Ulf. von 1237; Westplj. Dipl. Dober. I. 9U. 13: Borwinus Dominus
de Rostock de consilio fidelium nostrorum. Urf. von 1280; ib. Nr. 62:
Henricus D. g. Dominus de Werle — de maturo fidelium militum
nostrorum consilio etc.

2) Urf. der Herren von Werle von 1285; Westpli. IV. Dipl. Meckl.
P- 949: fidelium secretariorum nostrorum consilio. lltf. des Herrn
Nicolaus von Rostock von 1294; Lisch, äJlefl. lltf. 33.1. Nr. 92: quod nos
de maturo et discreto universorum ac singulorum cousiliariorum
nostrorum consilio et assensu. Urf. Heinrichs von Meflenburg Kon 1295;
S-ifch, Meki, Urf. 33. II. Nr. 37: nos igitur consenso et consilio — con-
siliariorum ac vasallorum nostrorum etc.3I Privilegium Waldemars von Rostock snr die Salinenbesitzer in Sülz
von 1277; Rudioff, Cod. diplom. Nr. 36: consilio vasallorum nostro¬
rum et burgensium de Rozstock.
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Macht und die überwiegendeBedeutung, welchedie Stadt Rostock
für die Herrschaft,der sie deu Namen gab, Wismar für den mek-
leuburgischeuLandestheil erlangten, mußte der Zustimmung und
Mitwirkung der Bürger anch ein entsprechendesAnsehenim Rathe
des Landesherr»verschaffen.

Obwohl die geistlichenStiftungen am vorzüglichstenprivilegirt
waren und die Vorsteher derselbe», Pröbste, Aebte und Dom¬
herren, dem Ansehenuud dem Range nach zu deu ersten Personen
des Landes gehörten, so traten sie dochnicht gleichvon Anfang
au als ein dem Lande angehörigerStand auf, sondernbetrachteten
sich vielmehr nur als Glieder der allgemeinenchristlichenKirche
uud betheiligtensichnicht weiter au denLandesangelegenheiten,als
es die Sicherstelluug oder Erweiterung der kirchlichenVorrechte
nöthig machte.

Das Verhältnis?der mit überwiegendemEinfluß hervortretenden
Stände zur Landesherrschastläßt sichim 13. Jahrhundert beson-
ders deutlicherkennenbei dem Streit, welcherüber die Vormund-
schastlicheRegierung in der Herrschaft von Meklenbnrg,während
der AbwesenheitHeinrichdes Pilgers, zwischendessenBrüdern und
den jungen Herren von Wcrle geführt wurde. Der alte Nicolaus
von Wcrle kommt nach Wismar und beruft die fämmtlicheuVa-
fallen, nebst den Rathmännern von Wismar, um beide Parteien
zum gütliche»Vergleichzu bringen. Die Zusammenkunftfindet in
der Marienkirchestatt, wo in Folge einer von Nicolaus uud Frau
Anastasia, der Gemahlin des abwesendenHeinrich, mit den ver¬
ständigstenVasallen gepflogenenVerhandlung der Junker (domi-

cellus) Johann, HeinrichsBruder, zum Vormund und sechsRitter
zu seinem Beirath erwählt wurdenJ). Die fürstlichenVasallen
und die Rathmänner der Stadt Wismar erscheinenhier als die
Vertreter des Landes oder vielmehr als die Stände, auf deren
Mitwirkung es bei Einsetzungder vormundschastlichenRegierung

S. die WismarscheChronik vom 3. 1275 bis 1278 cmö dem Wismar-
schenStcidtbuche, in den Mekl. Jahrb. 33. III. S, 37 ff.
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am ineisten ankam. Doch nur aus der Zahl der Ritter wurden
die vormundschaftlichenRäthe gewählt.

Nach dem Tode Heinrichs des Löwen (1329) trat abermals
eine vormundschaftlicheRegierung ein, als die meklenburgische
Herrschaft durch den Zuwachs der Lande Stargard und Rostock
vergrößert war. NachAnordnungdes verstorbenenFürsten wurden,
mit Uebergehnngder Herren von Werle, 16 ritterlicheRäthe und
die Rathmänner von Rostockund Wismar zu Vormündern einge-
setzti). Es deutet auf das fortgeschritteneAnsehen der Stände,
d. h. der Mannen und Städte des Landes, daß sie nun schon
selbst die Landesregierungfür die minderjährigen Fürsten über-
nahmen; die vertragsmäßigzur VormundschaftberechtigtenHerren
vonWerle aber wurden mit einerGeldsummefür ihrenAnspruchab-
gefunden. Mit Berufung auf denRath und die Zustimmungihrer
treueu Mannen stellten zwar die minderjährigenFürsten Albrecht
und Johann auch im eigenenNamen Urkundenüber verschiedene
Regierungshandlungenaus: allein diese wurden dann noch durch
die Vormünder ausdrücklichanerkanntund bestätigt2). EineFolge
diesesständischenRegiments war, daß Albrechtnach seinemRegie-
rungsautritt die übermächtiggewordenenVasallen erst wieder mit
den Waffen zum Gehorsam bringen mußte.

Noch eilt Jahrhundert später führte die verwittweteHerzogin
Katharina die vormundschaftlicheRegierung für ihre Söhne Heinrich
und Johann im HerzogthumMeklenburg-Schwerin(1424—1436).
Nach einer mit ihremRathe verabredete»Regimentsordnungwurden
die einzelnen Vogteien des Landes unter die Verwaltung von
11 ritterlichenRächen gestelltund diesenje zwei Rathmänner von
Rostockund Wismar beigeordnet3).

S, Lisch,über dieVormundschaft und den Regierungsantritt des Fürsten
Albrecht II. von Meyenburg in den Mekt, Jahrb. B. VII. S. I—51 und die
Urkunden ©. 335 ff. i

2) Urk, von 1329; c>,a, O, S. 237: Iti ritterliche Räthe bezeugen: „dat
von useme hete sGeheiß) unde von wolbehageude unde von useme rade —
iife juncherre Alberth van MekelenborghverkostHeft" u. f. w,

3) Regiments-Ordnung der Herzogin Katharina von 1424: Gerdes, nütz,
liehe Sammlung. S, 689 ff.
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Man sieht, der Beirath der Stände war nicht selten eine
wirklicheMitregierung, welche in Fällen, wo der Landesherr zu
regieren unfähig war, bisweilen mit denständischenauchdielandes¬
herrlichenRechtezugleichvertrat.

Es läßt sichjedochauf der anderenSeite nicht behaupten,daß
der Landesherr den ständischenBeirath in den Angelegenheiten,'
bei welchendieser in der Regel erwähnt wird, gar nicht hätte
umgehenkönnen, daß seineHandlungen ohne dies keinerechtliche
Gültigkeitgehabthätten. Aber dieBedeutung der ständischenMir
Wirkunglag offenbar in der erklärtenAnerkennungder Stände, in
der verstärktenSicherheit und Verbürgung, die sie damit einer
fürstlichenHandlung gewährten. So wird z. B. bei dem Verkauf
fürstlicherBesitzungenund Rechte, bei der Bestätigung von dem
Verkaufe eines Lehngutes, bei einer Privilegienverleihungu. f. w.
regelmäßig der Beirath und die Zustimmung der Räthe und
Vasallen des Fürsten hervorgehoben. Ausdrücklichfindet sichbis¬
weilen bei Friedensverträgen oder bei fürstlichenSchuldverträgen
die förmlicheVerbürgung derStände, sei es, daß bloß eineAnzahl
von Vasallen für die von ihrem Lehnsherrn übernommeneVer¬
pflichtungals Mitgelober und Bürgen eintreten, oder daß Vasallen
und Städte des Landes neben den verbündetenauswärtigenHerren
die nöthige Sicherheit leisten').

Ebenso finden wir bisweilen einzelne oder mehrere von den
genanntenStänden zum voraus als Schiedsrichterfür künftigvor¬
fallendeStreitigkeitenunter denFürsten bestellt^). Dies ist beson¬

') Einige Beispiele sind: In demWittmannSdorferVertrage Heinrichs von
Mekl, mit dem Markgrafen von Brandenburg über das Land Stargard von
1304 verbürgen sich für de» ersteren, wegen der versprochenenGeldzahlungen,
außer den mit ihm verbündeten auswärtigen Herren, 50 Ritter und Knappen
und 4 Städte des Landes Stargard; Rudloff, Cod. diplom. Nr, Iii. p. 178.
In dem Vertrage Heinrichs von Mekl, mit K, Christoph von Dänemark im
I. 1323, wodurch jener die Länder Rostock, Gnoien und Schwan von Däne-
mark zu Lehen erhielt und sichdafür zurHeerfolge verpflichtete,sind außer den
verbündeten Herren auch eine Anzahl von Rittern und Knappen als Mitgelober
genannt; Westph. IV. Dipl. Meckl. p. 966.

2) Urk, von 1322: Vertrag der Herren von Werte mit den Herzogen von
Pommern; Lisch,MaltzanscheUrk. B. I. S. 368.
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ders bei Erbeinigungender stammverwandtenFürstenhäuser oder
der verschiedenenLinien Eines Fürstenhausesder Fall. Eine der-
artige Erbeinigung wurde z. B. von mehrerenHerren von Werle
im Jahre 1353 „nach Rath und mit Zustimmungunserer Rath-
geber, unserer Mannen und unserer Städte" geschlossen:im Fall
Streit zwischenihnen entstände, so solle» von der einen Seite die
Städte Parchim und Teterow, von der anderen Güstrow und
Waren, Mannen und Rathgeber dazu heischenund den Streit
schlichten; im Fall aber der eine oder der andere Theil sich dem
Ausspruchderselbenzu unterwerfenweigernwürde, sollen desselben
Städte, Schlösser und Lande, Mannen und Leute dem anderen
Theil beitreten^). Als im Jahre 1467 eine Fehde zwischendem
Herzog Ulrich von Stargard und den Herzogenvon Meyenburg-
Schwerin ausbrach, legten sich die Mannen der Länder Wenden
und Stargard ins Mittel, und es würde in dem Friedensverträge
bestimmt,daß künftigeMißhelligkeitendurch die beiderseitigenRäthe
von Mannen und Städten sollten verglichenwerden^).

In Streitigkeiten der Stände unter einander entschieddas
fürstlicheHofgericht; aber auch in diesem waren Vasallen und
Rathmänner der Städte dieBeisitzer,und von denStandesgenossen
wurde das Urtheil gefunden. Eine Klage des Klosters Rehna
gegendieKnappenvonBenzin, wegen verweigerterWald-, Wasser-
und Weide-Gerechtigkeit,ward imJahre 1309 zu Wismar bei dem
Herrn Heinrich von Meklenburg und seinenVasallen angebracht:
in derGerichtsversammlnngfordert der VorsitzendeFürst denRitter
Heinrich von Güstrow auf, das Urtheil zu sprechen, was dieser
nach vorgängiger Berathung mit den anderen Vasallen, sowohl
Rittern als Knappen, thnt3). In einerStreitsache seinerVasallen

\) DieserVertrag wurde, außervon den Fürsten selbst,auchvon ihren Städtenund Mannen gewährleistet, die am Schluß der Urkunde aufgeführt sind: s. diesebei L^sch,MaltzanscheUtk. B, II. S. 109,
) S, Rudloff, Meklenb. Geschichte53. II. S, 793 nach den urkundlichenErcerpten von Chemnitz,

3) Utk. von 1309; Lisch,MaltzanscheUtk. B, I. Nr. 69.
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mit der Kirche von Schwerin entschiedder Graf von Schwerin
mit Zuziehungder Vasallen und der Rathmänner der Stadt').

Wenn so dieMannen undStädte in allen wichtigenAugelegen-
heiteu von den Fürsten zu Rathe gezogenwurden, so konnten sie
auch nicht wohl ihre Hülse versagen, wenn sie zur Bestreitung
außerordentlicherBedürfnisse, namentlich zum Abtrag fürstlicher
Schulden, um Beisteuernangegangenwurden. Noch gab es keine
allgemeinenLandesbedürfnisse,deren Anerkenntnis!die Verpflichtung
aller Stände zur Beisteuer von selbstmit sichbrachte,sondern der
Laudesherr begehrte die Hülfe für sich und pflegtesichin solchen
Fällen nicht an das gesammteLand oder an die vereinigtenStände
zu wenden, sondern an die Stände der einzelnenBezirke, von
deren gutem Willen er die erbetene Steuer am leichtestenoder
nnter den billigsten Bedingungen zu erlangen hoffte. Die Be-
willigung geschahalsdann in der Form eines Vertrags und in
Begleitung eines Freiheitsbriefs, iu welchemdie Zusicherungendes
Landesherr» als entsprechendeGegenleistungenenthalten waren.
Es liegenuns mehrereBedeverträgedieserArt aus dem 13. Jahr-
hundert vor.

Nach dem einen dieserVerträge vom Jahre 1276 haben die
Herren Heinrich und Johann von Werle von den Vasallen mid
den Geistlichenim Lande Gnoien eine außerordentlicheHülfe zum
Schuldeuabtragbegehrt°). Sie daukeudenselbenfür die auf drei
Jahre bewilligteHufenftenervon 8 Schill, jährlich für jede Hufe,
ohne Unterschiedder eigenen und der Bauerhufen, und sichern
ihnen dafür die künftigeBefreiung von dieser Bede zn, mit Vor-
behalt jedochder außerordentlichenHülfen von 2 und 4 Schill,
für dieHufe, denHofackerausgenommen,zur Ausrichtungder Ver

') tlrk. von 1320; Schröder, Papist. Meklenb, S. 1088. Nos in jndicio
presidentes assumtis nobis vasallis nostris et consnlibus civitatis nostre
Zwerinensis etc.

2) Petiviraus nostros vasallos dilectos in nostro dominio Gnoyen una
cum subditis nostris spiritualibus, ut nobis ve.nirent in anxilium ad no-
strorum expurgationem debitorum. Lisch, Mekl, Urk. B. l. Nr. 72.
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Mahlung der fürstlichen Töchter und bei Ertheilung der Ritterwürde

an die Söhne. Zugleich wird die Gerichtsbarkeit der Vasallen

über ihre Unterfassen festgestellt in Fällen, wo diese von Stadt-

bürgern gerichtlich verfolgt würden >). — Ebenso ertheilten die

Herren von Werte im Jahre 1285 ihren Vasallen zu Röbel,

Malchow und Burg Wenden, zum Dank für die Uebernahme des

dritten Theils ihrer Schulden mit 2000 Mark, eiueu Freiheits-

bries, worin die gleiche Zusicherung künftiger Redefreiheit, außer

bei den schon erwähnten Gelegenheiten, sowie der den Vasalten

schon seit der Colonisation zustehenden Rechte auf ihren Gütern

uebst anderen Vergünstigungen enthalten war 2).
Aehnliche Bedeverträge sind ans derselben Zeit aufbewahrt in

den Herrschaften Schwerin und Ratzeburg. Die Grafen Helmold
und Nicolaus von Schwerin ertheilten im Jahre 1279 ihren
Ländern Boizenburg und Wittenburg, bei Gelegenheit einer Bede
bewillignng von 1 Mark für die Coloueuhufe, zwei gleichlautende
Freibriefe mit Zusicherung der Bedefreiheit für künftige Zeit, anßer
in den Fällen der Gefangenschaft des Ländesherrn und der Ver-
mählnng der fürstlichen Kinder: sie verzichten sodann auf das
Münzrecht gegen eine jährliche Abgabe und sichern die Jurisdiction
der Vasallen gegen das Eindringen der fürstlichen Vögte und die
Ansprüche der Städte, wogegen die Verpflichtung derselben zum
Kriegsdienst beim Aufgebot des Lehnsherrn aufs neue eingeschärft
wird 3).

Im Ratzeburgischen Lande bewilligten im Jahre 1280 alle
Vasallen und Einwohner dem Herzog Johann von Sachsen, für
die Abschaffung des gerichtlichen Zweikampfs, 12 Schill, für die
Hufe zum Schuldenabtrag. Dagegen verspricht der Herzog küns¬

') Von einer ganz gleichlcinteiiden Urkunde desselben Datums (12. Nov.
1270) für die Vasallen und Geistlichen m der Herrschaft Güstrow giebt einAuszug Clandriaus Nachricht. S Feststehenden Grund der Steuerfreiheit u. s. w1742. Urk, Nr. IV. a.

2) Westpli. IV. Dipl. Mecklenb. p. 949 sq.
Urkunden Sammlung der schleSwiq-holftein lauenburqischen Gesellschaft.

S. 104. Nr. 98.
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tige Redefreiheit sowohl den Vasallen als den freien Leuten auf
deren Gütern, mit Ausnahme derjenigen, welche zur (gewöhnlichen)
Bede verpflichtet waren'),

Der letztere Vorbehalt deutet auf eine Verschiedenheit der be-

willigten und der herkömmlichenBeden, welche Wohl zu beachten

ist. Es ist bereits erwähnt worden, daß gleichwie die Städte
eine jährliche Grundabgabe unter dem Namen Orbör au den
Landesherrn zu leisten hatten, so auch die Unterfassen der Vasallen
eine Steuer oder sogenannte Bede (precaria, petitio) nach Hufen¬

zahl entrichten mußten. Außer diesem herkömmlichenBedezins oder

der ordentlichen Bede, von welcher in der Regel nur die Leute

auf den Kirchengütern durch das Privilegium der Geistlichkeit be-

freit waren, forderten die Landesherren in dringenden Fällen

noch außerordentliche Beden oder Grundsteuern als Hülssgelder von

ihren Vasallen, von deren gutem Willeu die Aufbringung derselben

lediglich abhängig war. Doch stellte sich auch hinsichtlich dieser

bewilligten Beden, nach allgemeinem Lehnrecht, die Gewohnheit fest,

daß in bestimmten Fällen, nämlich für die Auslösung des Lehns-

Herrn aus der Gefangenschaft, für die Ausstattung der Töchter bei

deren Vermählung und für die Ertheilung der Ritterwürde au die

Söhne, die Vasallen zu außerordentlichen Beisteuern verpflichtet

waren2). Eben diese Fälle sind es, welche iu unseren Bedever-

trägen vorbehalten werden, bei denen die Vasallen selbst ihre Ver-

pflichtung zur Bedeleistung anerkannten.

Es fragt sich aber, wie weit solcheVerpflichtung der Vasallen,

von ihrem Grundbesitz zu steuern, sich erstreckte.— In dem Streit,

der im vorigen Jahrhundert über die Steuerfreiheit der Ritterschaft

von Mekleuburg geführt worden ist, stellte die letztere die Behaup¬

1) Westph. T. II. Diplom. Raceb. p. 2198.

2) Vergl. Eichhorn, deutsche Staats- »nd Rechtsgeschichte. 33. II. § 306. —

Dieselben Steuern von Ritterlehe» finden sich in England unter dem Namen
von Aids: gegen die mißbräuchlich geforderten Beden wurden die Vasallen

in der Magna Charta und öfter sichergestellt. S. Blaekstone Commentavies

Y, II. Ch. 5 über die alt-englischen Lehen (tenures).
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tung auf, daß die sogenannten adeligen Hufen von jeher steuerfrei
gewesen seien, da die Beden immer nur für die Colonenhnfen des
ritterschastlichen Grundbesitzes wären bewilligt worden. In der
That entnehmen wir aus den erwähnten Freibriefen des 13. Jahr-
Hunderts, daß, wenn auch die Vasallen aus gutem Willen bisweilen
von ihren Hofhufen steuerten, diesen doch in der Regel die Bede^
sreiheit selbst in den vorbehaltenen Fällen zugestanden wurde. Ohne
Zweifel war jedoch die Zahl dieser Husen nicht sehr beträchtlich,
da der größte Theil des Grundbesitzes an Bauern ausgethau war,
und zweckmäßig wäre es gewiß zur Vermeidung künftigen Streits
gewesen, wenn man die Zahl der steuerfreien Hufen, die sich mit
der Zeit durch Einziehung des Colonenackers sehr vermehren konn-
ten, für jedes Lehngut von vorn herein festgesetzthätte, gleichwie
dies in einem brandenburgischenBedevertrage mit den Vasallen der
Altmark im Jahre 1281 geschah, wo bei Umwandlung der bisher
nur unregelmäßig erhobenen Beden in eiltenfestenBedezins 6 Hufen
für jeden Ritter uud 4 für jeden Knappen von dieser stehenden
Abgabe befreit wurden ').

Für die hauptsächlich durch die beständigen Fehden und Kriege
sehr vermehrten Bedürfnisse der Landesherren reichten aber weder
ihre ordentlichen Einkünfte aus Domänen, Gerichtsbarkeit, Beden
und Zöllen, noch die außerordentlichen Bewilligungen der Vasallen
aus. Sie nahmen daher immer häufiger ihre Zuflucht zu umfang-
lichen Veräußerungen von Grundbesitz und Hoheitsrechten, welche
einzelnen Ständen vielfache Gelegenheit gaben, sowohl ihre Be-
sitzungeu, als ihre Privilegien zu erweitern. Besonders Heinrich
von Meklenbnrg, der Löwe, ging hier mit dem üblen Beispiel
voran.

Wenn bis dahin hohe Gerichtsbarkeit, Bede und andere Leistnn-
gen der Unterthanen den Ständen nur ausnahmsweise überlassen

I Gercken, Diplom, veteris Marchiae Brand. B, I. Nr. 7. p. 15 sq.—
Shiper dem jährlich zwei Mal mit > Schill. für die Hufe zu entrichtenden Bede-
zinö wurde auch hier die außerordentliche Bede in den benannten Fällen vor.
behalten.



66

waren, so geschah es im 14. Jahrhundert sehr häusig, daß die
Landesherren diese Hoheitsrechte entweder für sich allein oder zu-
sammen mit den Gütern verkauften. Die geistlichenoder weltlichen
Gutsherren traten alsdann ihren Hintersassen gegenüber in die
bisherigen landesherrlichen fechte ein. Namentlich bei Vergebung
der Bede findet sich nicht selten bemerkt, das; so oft uud zu welchem
Betrage sie künftig von den Fürsten würde gefordert werden, solche
den neuen Erwerbern zu entrichten sei '), und wiederum verkauften
die also Berechtigten dieselbenHoheitsrechte, sei es mit den Gütern,
oder ohne sie, oder behielten sicheinzelne, wie z. B. die Bede, beim

Verkauf der Güter vor2).
Nicht bloß die geistlichen Stiftungen, welche schon von Anfang

an durch ihre Privilegien bevorzugt waren, auch die reichenVasallen
zogen aus der Noth der Fürsten den größten Vortheil. So
kauften die Plefsen und Preen zur einen, nnd die Straten-
dors zur anderen Hälfte von Heinrich von Meklenbnrg, im Jahr
1318, die ganze Insel Poel und noch sieben Ortschaften an der
gegenüberliegenden Küste mit Eigenthnm nnd Herrschaftsrechten, mit
Roßdiensten, Beden, hohem und niederem Gericht, mit der Befngniß
der beliebigen Veräußerung, wofür die gebührenfreien Confensbriefe

'1 Urk. von 1377 oder 1289; Schröder, Papist. Mekl. p. 748 und 798:
Johann von Werle bestätigt der Kirche von WattmannShagen eine Schenkung
von 3 Hufen und 8 Katen „cum omni precaria quotiescunque quando-
cunque et quantumcunque de aliis mansis in terris nostris petierimns,
toties et tantum praedicto Rectovi |b. i. dem Pfarrerl — dt; omnibus bonis
totaliter debent cedere. — Urk. Bon 1306; Westph. III. Dipl. Dob. p. 1583.
Nr. 30: Heinrich von Mekl. verkauft dem Kl. Doberan zwei Dörfer mit Bedeu
uud Diensten der Unterthanen — omne servitium et oinnem precariam, qnod
nobis facere tenerentur seu precariam, quam nobis dare deberent, predicto
conventui dabunt.

2) Ulf. von 1304; Westph. Dipl. Dob. p. 1576. Der Ritter Friedrich,
genannt Babbe, überläßt dem Kl. Doberan die Bede auf einigen Hufen im
Dorfe Satow, wo sie ihm von allen Hnfen gehörte. — Urk. von 1326; Schröder,
Papist. Mekl. S. 1057. Die von Preen, Stralendorf uud Plesfen behalten sich
bei einem Verkauf auf der I. Poel Beden und zwei Drittel des hohe» Gerichts
vor. — Urk. von 1339; ebend. S. 1217. Die von Bülow verkaufen der Stadt
Wismar das Dorf Bentz mit hohem und niederem Gericht, mit allen Beden
und Diensten.
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zum voraus verheißenwurden, mit der Freiheit, Schlösser zu bauen
und Schanzen anzulegen, mit den Kirchenpatronaten: so daß der
Landesherr sich hier durchaus nichts vorbehielt, außer der allge-

meinen Lehnsverpflichtungder Besitzer, wofür er ihnen seinen Schutz
in alten rechten und billigen Dingen verhieß *). — In derselben

Weise wurden die Liitzow mit der ganzen Herrschaft Grabow,

mit Mannen und Lehngütern, Kirchenlehen und Gericht, mit Eigen-
thnm und aller Freiheit im Jahre 1321 von Heinrich von Mellen-
bürg belehnt 2).

Nicht eben selten sind im 14. Jahrhundert die Fälle ähnlicher

Veräußerungen an Stadtbürger. Es ist bereits bemerkt worden,
daß die Erwerbung von Lehngüteru an die Bedingung der Ritter-
bürtigkeit nicht gebunden war, daß auch Geistliche und Bürger
solche nach Lehnrecht empfingen, daß es aber in deren eigenem
Standesinteresse lag, sich von den Lehnsverpflichtungen srei zu
machen und das Privilegium des sogenannten Eigenthumsrechts zu
erwerben. Gleichwie nun die Landesherren für gutes Geld solches
Privilegium an Geistliche und Vasallen verkauften, so trugen sie
ebenso wenig Bedenken, Lehngüter zu Eigenthum, d. i. frei von
Lehnsverpflichtungen und Abgabe», mit vollem Herrschaftsrecht und
hoher Gerichtsbarkeit an Stadtbürger zu überlassen. So erhielt
der Bürger von Plan, Barthold Schwartepape, im Jahr 1313
von Nicolaus von Werte das Dorf Zarmoth zu vollem Eigenthnin
mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit, Bede n. f. w., wovon er
sodann zwei Drittel an das Bisthum Schwerin verschenkte3). Hein¬
rich von Meklenburg gewährte dem Johann Roden, Bürger und
Rathsherrn von Rostock, im Jahr 1327 das Dorf Niendorf mit
denselben Rechten und der Besugniß freier Veräußerung 4). Die

'I S, die Uct. bei Rudioff, Cod. dipl. Nr, 101
A. a, O, Nr. 106.

3) Rudioff, Cod. dipl. Nr. »0 und 109.
) ^ ^r- 121. Noch einige Fälle dieser Art aus der Zeit der dä-

Nischen Herrschaft über Rostock finden sich bei Schröter, Rostocksche Chronik im
Anhang, Specimen diplomatorii Rostoeh. Nr, 10, Utf. von 1305: König

5 *
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Brüder Wilde von Rostock kauften im Jahre 1330 von den Brüdern
von Oldenstadt das Dorf und den Hof Jürgenshagen mit den ge-
wohnlichenBasallenrechteu, und erhielte» dafür vom Herrn Albrecht
vou Mekleuburg die Bestätigung nach Lehnrecht (jure plieodali).
Einige Jahre später kauften sie dazu das Eigenthum, hohe Gerichts-
barkeit und einen halben Roßdienst nebst alter Bede, welche letztere
bis dahin noch die Preen besessen hatten, und die Abgabe des
Münzpsennings, für die Summe von 300 Mark, welche Herr
Albrecht zur Einlösung der Vogtei Bukow verwendete*).

Natürlich blieben die Städte selbst nicht zurück. Besonders die
Seestädte lösten die wichtigsten Herrschaftsrechte von den Landes-
Herren ab. Bereits im I. 1300 kaufte Wismar von den beiden
Fürsten Heinrich von Meklenburg, Vater und Sohn, die fürstliche
Burg vor der Stadt zu dem Zwecke, sie zu zerstören, und räumte
ihnen dafür einen Wohnplatz innerhalb der Stadt ein 2). Im
I. 1308 erwarb die Stadt um 1200 Mark flavifch die Gerichts-
vogtei, die sie zwar durch den Friedensvertrag von 1311 verlor,
bald nachher aber, wie es scheint, wieder au sichbrachte 3). Weiter¬
hin (1329) verkaufte der junge Herr Albrecht von Meklenburg oder
vielmehr die vormundschaftlicheRegierung den befestigten Herrschaft-
lichen Hof an der Stadtmauer, welcher den Fürsten den Eingang
in die Stadt offen hielt, und nahm dafür mit einem anderen inner-
halb der Stadt nach lübifchem Rechte vorlieb. — Rostock kaufte

Erich verkaust an die Brüder Quast und Erben in Rostock das hohe Gericht,
Bede u. f. w, in Bentwisch, Schwärs und Kessin; Nr. 12, Urk, von 1310 —

an den Bürger Bernhard Kopman das Dorf Canitz zu vollem Eigenthum; be-
stätigt durch Heinrich von Meklenburg im I. 1311, ib. 9?r. 15.

') S, diese interessanten Urkunden bei Lisch in den Mekl. Jahrb. B. VII.
Urk. Nr. 5. 6. 13.

2) S. die nur irrthümlich von 1303 datirte Urk. bei Senkenberg, Selecta
»juris et historiarum T. II. p. 480 sq.

3) Denn schon im I. 1329 findet sich' Thidericus Burgimagister Advo-
catus: Schröder, Beschreibung der Stadt Wismar. S. 25. Noch in der Be-
stätigung der WiSmarschen Privilegien durch Hz. Johann Albrecht von 1554
wird auf die Urk. von 1300 über die Erwerbung der Vogtei Bezug genommen.
Senkenberg ], c. p. 510,
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im I. 1278 von Herrn Waldemar von Rostockdie fürstlicheBurg
Hundesburg mit derZusicherung,daß künftigkeineneueBurg oder
Befestigungan derWarnowvondemHafen vonWarnemündean bis
zur Stadt hinauf angelegtwerden solle*). NachdemHeinrichvon

Meklenburg die Herrschaft Rostockals dänischesLehen erhalten

hatte, verkaufte er der Stadt die Burg in Warnemündezum Ab-

bruch, sowie auch das Dorf mit dem hohen Gericht (1322 und

1323); weiterhin (1325) die Münzstätte und das Münzrecht in
dem ganzen Gebiet der Herrschaft°). Von seinem Nachfolger
Albrecht endlich erwarb die Stadt auch die volle Gerichtsbarkeit
mit allen Einkünfteninnerhalb ihrer Zingeln oder Markscheidefür
die Summe von 2000 Mark Rost. (1358) 3). — Während beide
Seestädte auf solcheWeise eiu fürstlichesHoheitsrechtnach dem
anderen an sichbrachten, erweiterten sie zugleichihr Gebiet durch
deu Ankauf von fürstlichenoder Vasallendörfern mit deu Rechten
des Eigenthums, und auch diejenigenGüter, welche ihre Bürger
für sich zu Eigenthum erwarben, wurden als zur Stadt gehörig
angesehen,so daß die städtischenPrivilegien gleichfallsfür sie in
Anwendungkamen.

Noch viel weiter, als die Veränßernugeuder fürstlichenRechte
gingen die Verpfändungen,vermögewelcherdie Fürsten sichgleich-
falls Darlehen zur Deckung dringender Bedürfnisse verschafften.
An Vasallen und Bürger, au die Bischöfe, an andere Fürsten
wurden die Herrschaftsrechteüber Städte und ganzeVogteien ver-
pfändet, deren Einlösung oft wieder andere Veräußerungennöthig
machte. Seit dem Ende des 13. und im 14. Jahrhundert finden
sichdavon häufigeBeispiele. Um die an deu Fürsten Witzlav von
Rügen verpfändeteStadt Plan einzulösen,verkaufteNicolaus von
WerlediebeidenSeen beiKrakowan das KlosterDoberan (1298)*).

') D. Landesfürst in Rostock,Urk. Nr, 9.
2) A, a. O, Urk, Nr, 13, 15. 31.
3) A, a, O, Nr, 32.
4) die Urk. in den Mekl. Jcihrb. B. XVII. S. 287 — pro inevitabili

necessitate et majori utilitate nostra atque totius terre geschehedieser
Verkauf, sagt der Fürst.
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Im I. 1356 verpfändetendie jungen Herren von Werte Schloß,
Stadt und Land Plan an den Herzog Albrecht von Meyenburg,
der sie einige Jahre später wieder an die Ritter und Knappen
Stralendorf, Dewitz und Bülow zu Pfandbesitz'vergab

'). Der¬
selbeHerzog verpfändetedie Vogtei in Stadt und Land Sternberg
mit hohem und niederemGericht, mit allen Beden im I. 1350
an seinengetreuenClaus Kurdorp nnd Erben, Bürger zu Stern-
berg3). Derselbe verpfändete im I. 1371 die Städte Sülz und
Marlow für 600 Mark Silber an das Bisthmn Schwerin; und
nochim I. 1450 wurden zwei Brüder von der Lühe mit dem
erblichenPfandbesitzderVogteienvonSülz undMarlow belehnts).
Es ist unnöthig, Beispiele dieser Art, von welchendie Urkunden
dieser Jahrhunderte voll sind, zu häufen. — Leichtkonntees bei
solchemVerfahren geschehen,daß ein junger Fürst bei seinem
Regierungsantritt die meisten Schlösser, Bogteien und Einkünfte
verpfändet vorfand, in welcherLage Heinrichs des LöwenSohn,
Albrecht,sichmit einemgerupftenVogelverglichundseineUmgebung
fragte, ob ein solchernoch leben könne.

Daher sahen sichdie Landesherrenauch Wohlbisweilenzu ge-
waltsameu Maßregeln gedrängt und geuöthigt, bereits vergebene
Rechte wieder zurückzunehmen.Ungeachtetdes kirchlichenPrivi-
legiums der BedefreiheitlegteHeinrich vonMeklenburgim1.1321
der Geistlichkeitund allenKirchengüternim Lande eineSteiler zum
Betrage von einem ganzen Jahreseinkommen auf und zog sich
dadurch die Excommnnicationdes Bischofs von Ratzeburg zu-»).
Der Eingriff in die geistlichenRechtekam ihm auch sonst theuer zu
stehen. Den Bischof von Ratzeburgmußte er zwei Jahre darauf
durch Abtretung zweier Dörfer und mehrerer Patronatsrechte in

J) Die Urk, voll 1356 und 1361 in den Mekl, Jahrb. a. a. O, S, 308und 310.
2) Die Urk. in den Mekl. Jahrb. B. XII. S. 346.
3) Die Urk. in den Mekl. Jahrb. B. XI. S. 28« und 298.
4) S. die Urk. des Bischofs von Schwerin von 1321 und die betreffenden

Stellen aus Kirchberg und der lübischen Chronik bei Lisch, MaltzauscheUrk.
B. I. Nr. ISS sq.



71

Wismar zufrieden stellen*). Auch die Stiftung des Klosters zu
Ribnitz, welches er mit dem fürstlichenHofe und der Pfarrkirche

znRibnitzund demLande Zwante-Wustrowdotirte (1328), geschah

zur Sühne. In dem Privilegium über den Besitz des Landes

Zwante-WnstrowverzichtetHeinrichnicht nur auf alleGerechtsame,

Beden, Dienste für sich und seineNachkommen,sondern verspricht

auch, sich keineSteuern von den: Kloster zur Gunst erbitten zu

wollen, selbstnicht in Nothfälleu, in welchenes ihm sonst Wohl
zustehe,solcheauch vou deu Kirchengüternuud geistlichenPersonen
zu fordern^). Man sieht, derFürst will das landesherrlicheRecht,
die Geistlichkeitin Nothfällenzu besteuern,an sichnochbehaupten,
wiewohler es im besonderenFalle ansgiebt. Mit besseremErfolge
wurde dasselbe,wie sichweiterhin zeigenwird, erst zuAnfang des
16. Jahrhunderts wieder in Kraft gesetzt.

Entstehung der landschaftlichen Verbände.

Durch die fortgesetztenVergebungenfürstlicherHerrschastsrechte
im 14. uud 15. Jahrhundert, welchedie bei den ursprünglichen
PrivilegienverleihungeneingehaltenenGrenzlinien bei weitemüber-
schritten, war der Reichthumuud das Ansehender geistlichenuud
weltlichenGrundherren in steterZunahme begriffen,und es konnte
nicht fehlen, daß auch ihr politischerEinfluß anf die Landesregie-
ruug dadurch verstärkt wurde, besonders wenn sich unter ihnen
selbst eiu landschaftlicherZusammenhang ausbildete, der sie iu
Staud setzte,ihrePrivilegien gemeinsamzu wahren uud als Rechte
des Landes, sowohl nach außen, als auch dem Landesherrn gegen¬

') Die Ucf. von 1323 beginnt mit einem Schuldbekenntnis cum nuper
sub a. 1321, de quo dolemus ausu temerario etc. Schröder, Papist, Mekl.
p. 1004.

2) Rudioff, Cod. diplom. Nr. 125.
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über, zu behaupten.— Indem wir untersuchen,wie solcheVer-
einignngder Stände den Anfang nahm, zeigenwir die Entstehung
der nachmaligenlandständischenVerfassung in ihrer eigentlichen
Grundlage auf, für welche die Privilegien der einzelnenStände
nur die Vorbedingungausmachten.

Wir stellen unserer historischenAusführung den erst durch sie
selbstzu beweisendenSatz in demErgebniß voran, daß in Mellen-
bürg die landständischeVereinigungihrenAnfang nicht durch einen
freiwilligenEntschluß, einen Consöderationsactder Stände selbst
genommenhat, sondern auf ganz natürliche Weise herbeigeführt
worden ist durch die gemeinsamenBeziehungender Stände zur
Laudesherrschaftinnerhalb der Grenzen ihres Territoriums und
Verwaltungsbezirke,und daß in dem Maße, als die Territorial-
Herrschaftselbst mehr und mehr eine bleibendeGestalt annahm,
auch die landständischenVerhältnissesichausbildetenund die darauf
begründeteVerfassungsich befestigte,welchedann auch unabhängig
von derTerritorialherrschastdie Einheit des Landes an ihremTheil
bewahrte.

Das Verhältniß der einheimischenLandesherrenzu den ausge-
nominellendeutscheuStänden war, wie wir gesehenhaben, theilö
ein lehnsherrlicheszu den Vasallen, theils ein anderweitigver¬
tragmäßiges zu deu geistlichenStiftungen und Kirchenund zn den
Städten. Die lehnsherrliche und die vertragsmäßige Herrschaft
wurde jedocheben so leicht von der Person des Inhabers abge-
trennt und auf eine andere übertragen, als der Theilung unter-
werfen. Sie ging bei Verpfändungen einzelnerGebiete auf die
Pfandbesitzerüber, welchein die Rechtedes Landesherrn eintraten
und von den Eingesessenendie Pfandhuldigung empfingen. Bei
Landestheilungen zwischen gleichberechtigtenfürstlichen Brüdern,
welchein der Regel durch einigeRitter als erkoreneSchiedsmänner
ausgeführt wurden, erhielt jeder Fürst außer deu herrschaftlichen
Schlössern eine Anzahl von Mannen und Städten zugewiesen.
Man findet nicht, daß irgend ein Territorialzusammenhangoder
eine Gemeinschaftder Stände solcheTheilungen verhindert oder
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erschwerthätte: nicht einmal der Rath oder die Zustimmungder

Stände wird dabei überallerwähnt, und es ist, als ob dieseselbst

keinennäheren Antheil daran genommenhätten, welchemLandes-

Herrn sie mit ihren sichgleichbleibendenUnterthanenpflichtenuuter-

geben wären 1). Ebensowenigwurde auch auf Seiten der Fürsten

bei derartigen Theilungen aus deu territorialen Zusammenhang

Rücksichtgenommen,sondern es kam bei der Zusammenlegungder

Besitzungeneiner Herrschaft hauptsächlichnur die Höhe der Ein-

fünfte in Betracht.
Nichtsdestowenigerist gerade bei den Landestheilungenschon

der Anfang einer Territorialbildung zu erkennen. Denn nicht die

einzelneuMannen für sich werden jedem Theilherru zugewiesen,

sondern die Mannen und Städte der Vogteieu oder, wie der ge-

wohnlicheAusdruck lautet: „Mannen, Stadt und Land", welche

zusammeniu dem Gerichts- und Verwaltungsbezirkdes Herrschaft-

liehe«Vogts ein Ganzes ausmachten3). Diese also bliebenauch

bei den Theiluugen in der Regel als zusammengehörigeStände

vereinigt. Ebenso wurden bei VerpfändungenSchloß, Stadt nnd

Land mit einandervergeben,nämlichdieVogtei nnd alle Herrschaft-

lichenGerechtsame,welchedarin begriffenwaren 3). Nicht anders

bezogensichdie Privilegienbestätigungenbei dem Regierungsantritt

der Fürsten oder beiUebernahmeeinerStadt in Pfandbesitz,sowohl

auf dieseselbst,als auf die Mannen des dazu gehörigenVogtei-

') Beispielsweise führe ich die meffenb. LandeStheilung von 1352 cm:
LetztesWort je. Urk, Nr, 8. Doch sind außer den Grafen von Holstein und
Schwerin nochmehrereRitter als Schiedsmännerunterschrieben,und die Urknude
ist auch mit den Siegeln der Städte Rostockund Wismar versehen.

2) In demWerleschenErbtheilungsvertrage von 1316 z,B, (Rudioff, Cod.
diplom. p. 277) sind bei jedem Theile nur die Namen der Städte aufgeführt,
aber sie bezeichnen,wie sich aus dem Text ergiebt: Stadt, Mannen und Land,

d. i, die ganze Gerichtsvogtei. In dem Theilungsvertrage desselben Hauses
von 1347 <Gerdes, Sammlung, S, 568) werden jedem Bruder zngetheilt:
„Schlote (Schlösser)nnd Land mit Mannen/

S. z, B. die mehrfachen Verpfändungen von Röbel: Mekl. Jahrb.
B. III. S. 326 ff.
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bezirks'). An die Vasallen der einzelnenLandschaftenwandten
sich die Fürsten wegen außerordentlicherBedebewilligungenund
verliehen oder bestätigte» ihnen dafür insgesammt ihre Privi-
legten2).

Die ursprünglicheLandeSeintheilnngwar, wie schon bemerkt,
durch die slavischeuCastellaneienoder Burgbezirkegegeben, von
deren Hauptburgen die dazu gehörigenLänder (terrse) benannt
wurden. An die Stelle dieserBurgen traten dann die deutschen
Städte als neue Mittelpunkte, an welchesichder Vogteibezirkder
Landschaft, die mit der Stadt gleiche»Namen führte, anschloß.
Gleichwie nun hier der von Ansang an gegebene landschaftliche
Zusammenhangbestehenblieb und dieStände: Stadt undMannen,
an einander knüpfte, so bildete sich ein solcherallmählichauch in
dem größeren Umfang eines Territoriums, welches längere Zeit
ungetrennt unter einer fürstlichenHerrschaft vereinigtwar. Dies
zeigt sichbesonders bei dem Uebergangeines solchenTerritoriums
an eine neue Herrschaft iu der Art uud Weise, wie deu Ständen
desselben inSgesammt ihre hergebrachten Privilegien bestätigt
wurden.

Als Heinrich von Meyenburg im I. 1304 das Land Stargard
von denbrandenburgischenMarkgrafen zu Lehe»erhielt, wurde der
Vertrag von stargardschenVasallen und fünf Städten des Landes
gewährleistet,und der neue Landesherr sichertediesendafür ihre
Privilegien dergestalt zu, daß im Falle einer Privilegienverletzung
von seiner Seite es ihnen freistehensollte, sichwieder einen von
den brandenburgischenMarkgrafen zu ihrem Herrn und Verthei-
diger zu wählen3). Es zeigt sich, daß die genanntenStände die

') Z. B, Urk. von 1357: Schröder, Papist. Mekl. S. 137». — Privilegien-
Versicherungder Herren von Werle für dieStadt Malchin, Mannen, Land und
Leute der Vogtei. — Als die meklenburgischenHerzoge im FürstenthumWenden
succedirten,bestätigten sie die Privilegien in den einzelnenVogteien, wo sie dieHuldigung empfingen. S. Rudloff, Mekl. Gesch. Bd. II. S. 741 nach denUrk. bei Chemnitz,

*) S. o. S. 62 f.
3) S. F. Boll, Gesch. des Landes Stargard. B. I. S. 135, nach der Urk.

der Stadt Friedland. S. 357.
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Gesammtvertretnngdes Landes bildeten, wie auch die Privilegien-

bestätigung sie als zusammengehörigansieht. Seit dieser Zeit ist

dem Lande Stargard sein besonderer landständischerVerband ge-

blieben.— Anders in der Grafschaft Schwerin. Als diese int

I. 1358 durch Kauf erworben wurde, gab Herzog Albrecht die

Versicherung,daß er und seine Erben alle Mannen, Städte und

gemeinenLeute der Grafschaft,Pfaffen und Laien bei ihrenRechten

lassen würden1). Mehrere dazu gehörige Länder, wie Crivitz,

Boizenburg,waren aber schoneinigeJahre vorher, nach demAus¬

sterben der BoizenburgerLinie, mit Meklenbnrgvereinigtworden,

und es war ohne Zweifel eine Folge der lange Zeit hindurch

dreifachgetheiltenHerrschaft in dieser Grafschaft, daß sie für sich

keinlandständischesGanze ausmachte,sondern, in einzelneVogteien

aufgelöst, der meklenbnrgifchenHerrschaft einverleibtwurde2).

Wie genau sich die laudständischeVerfassung in ihrer noch

gleichsamflüssigenBildungsform und leichtbeweglichenGestaltung

an die besonderenHerrschaftsverhältnisseder Länder anpaßte, ist

anch aus der Zusicherungzn entnehmen, welchedie Herren von

Werle-Güstrowim I. 135? bei der Vormnndschastsübernahmein

dem anderen WerleschenLandestheilevonGoldberg, in Betreff der

Privilegien der Stadt und Vogtei Malchin, ertheilten, worin sie

versprachen,keine andere Bede zu heischen,als die hergebrachten

Beden in den drei jährlichen Terminen, auch feilte Burg oder

Schanze im Lande anzulegen, es sei denn mit Rath und Zustim¬

mung der Mannen und Städte ihres minderjährigenVetters von

Goldberg, des Junker Henneke3). In der WerleschenHerrschaft

Goldberg bildeten also die eingesessenenMannen und Städte eine

besondereLaudesvertretung.

') Gerdes, Nützliche Sammlung. <3. 22 f.

2) Nur die Stände der Vogtei Schwerin trete» zusammen auf in einer

llrf. von 1391: Ungnaden, Amönitates, S. 370 f. — nämlich der Vogt von

Schwerin' mit Bürgermeister» uud Rathmännern der Stadt und allen Rittern

und Knechten, d. i. Knappen, der Vogtei.

a) Ulf. von 1357 bei Schröder, Papist. Mekl. S. 1370.
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Doch die mehrfach wechselndenLandeStheilnngendes Hauses
Werle hatten nicht den Erfolg, eine dauerndeTrennung von Man¬
nen und Städten zn bewirken,denn die Stände des Fürstenthums
Wenden wurden ebensoim Ganzen als zusammengehörigangesehen,
wie die des Landes Stargard. In solcherWeise finden sie sich
zusammengefaßtin den Privilegienversicherungen,welche bei der
Erbverbrüderungder fürstlichenHäuser von Meklettbnrgund Weiv
den im Jahr 1418 auf die Eveutualhuldiguugder Stände von
beidenSeiten erfolgten. Die Fürsten von Wendennämlichertheil-
ten solcheVersicherungzu Rostock der Stadt Rostock, sowie deu
Mannen, Städten und Einwohnern, geistlichenund weltlichen, in
dem Lande zn Mellen bürg belegen'); sodann zu Neubrau-
denburg allen Mannen und Städten, geistlichenund weltlichenEin¬
wohnern des Landes zu Stargard^). Die meklenbnrgischen
Herzogehingegenbestätigtenzu GÄstrowdie Privilegien der Stadt
Güstrow, sowieder Mannen und Städte, geistlichenund weltlichen
Einwohnernin dem ganzen Lande zu Wenden belegen^).

Mit der Einführung dieser seitdeinöfter wiederkehrendenUnter¬
scheidungder drei LänderMeyenburg,Wenden undStargard steht
im Zusammenhang das seit dein 14. Jahrhundert in jedem der¬
selben nachweisbare erbliche Marschallamt nebst dazu gehörigem
Lehngut, welches die damit belehnten Vasallengeschlechteran die
Spitze der Mannen der ganzen Landschaftstellte. Nur iu dem
lange Zeit getheiltenLaude Werle erhielten sich zwei durch die
ErbmarschallswürdeausgezeichneteGeschlechter,die Levetzowin
Werle-Güstrow und die Maltzan in Werle-Goldberg,von welchen
jedochdie erstem: nach derVereinigungder meklenbnrgischenLande
zurücktretenmußten4).

J) S, die Urk, in den RostockschenWöch Nachrichten von 1735 93 ff.
2) Die Urk. in Gerdes Sammlung 073.
3) Die Urk. bei Gerdes S 174.
4) Die Lützow zu Grabow finden sich als Marschälle im Herzogthum

Schwerin seit der Mitte des 11 Jahrhunderts. Die Maltzan zu Schorfsow
erlangten um dieselbeZeit, wie eS scheint, die erblicheMarschallswürde in Werle-
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Abgesehenvon diesemlandschaftlichenBande, welches jedoch

zunächstnur die Mannen anging, hatten die Stände ohne Zweifel

das freie Einigungsrecht, von welchen: sie häufig in Bündnissen

mit einheimischenund fremden Brächten Gebranchmachten. Die

Seestädte Rostocknnd Wismar traten schon im Jahr 1293 mit

Lübeck,Stralsund und Greifswald in den oft erneuertenwendischen

Hansebund und fanden in demselbeneine mächtigeStütze anch

gegenihre Landesherren. Die Verbindung bezwecktezunächstdie

gemeinsameVertretung ihrer auswärtigen Handelsinteressen,aber

auch den gegenseitigenSchutz ihrer Privilegien, wodurchdie häufige

Einmischungder auswärtigen Städte zur Vermittelungvon Strei-

tigkeitenihrer Verbündetenmit den Landesherrenveranlaßt wurde.

Das eigenthümlichselbständigeVerhältniß nicht bloß der See-

städte, sondern auch der übrigen Stände zu denLandesherrenwird

nicht minder durchdieBundesverträgebekundet,welchedie letzteren

sowohlmit ihnen, wie mit auswärtigen Mächten zur Aufrechthal-

tuug des Landfriedens schloffen. Die Verbündeten verpflichteten

sichin der Regel zur Bereithaltung der verabredetenCoutiugente

von Kriegstrnppen, zur Verfolgungder Friedensbrecherund zum

gegenseitigenBeistand gegendieselben. Eines der früheste»großen

Landfriedensbündnissedieser Art wurde im Jahr 1283 von den

Herzogen von Sachsen und Pommern, dem Fürsten von Rügen,

den Herren von Meklenbnrg, von Werle und von Rostock, den

Grafen von Schwerin und ihrenVasallen mit den wendischenSee-

städtenund übrigen Städten ihrer Herrschaftengeschlossenl). Be¬

sonders aber war Herzog AlbrechtI. von Meklenburgim 14. Jahr-

hundert ein eifriger Beförderer derartiger Bündnisse2).

Goldberg. Wir besitzendie Urf. von 1372 über die Verleihung des Marschall-

Amts in Werle mit dem Dorfe Klenz an die Levetzow <Lisch,Maltzansche Urk.

B. II. S. 240) und die von 1353 über die Verleihung des Marschall>Amts im

Lande Stargard an Henning Ber sMekl. Jahrb. B. II. S. 292). Vergl. noch
Rudloff, Mekl. Gesch. B. II. S. 656. und Lisch, Maltzansche Urk. B. II.

S. 148. und 252.
') S. die Urk. bei Lisch, Maltzansche Urk. B. I. Nr. 29.

2) S. Lisch, Herz. Albrecht nnd die norddeutschen Landfrieden, 1835; wo

die Urkunden gesammelt sind.
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Aber auch die einzelnenStände schlössenBündnisseverschiede-
ner Art unter einander. Im Jahr 1418 verbandensichz. B. die
Städte Rostockund Ribnitz mit den Mannen, in dem Lande zu
Rostockund zn Sülz besessen,um sich gegenseitigzum Recht zu
verhelfenund zu Recht zu stehen, mit Vorbehalt ihrer Pflichten
für den gemeinsamenLandesherrn').

Dem freien Vereinigungsrechtsteht das Fehderechtgegenüber,
welches die Stände bisweilen mit ausdrücklicherErlaubnis; des
Landesherrn unter einander übten. So versichertenim I. 1392
die Herzogevon Meklenburgder Stadt RostockdeuPfandbesitzder
Bogtei, Schloß und Stadt zu Schwau, im Fall sie und ihre Ver-
bündeten diese dem widersetzlichenVasallen HeinrichMoltke von
Todendorfzn entreißenvermöchten2).

GleichwieMannen und Städte durch Bündnisse und Fehden
ihre eigenen Rechteselbständig wahrten, so traten sie auch er-
forderlichenFalls zum Schutz des Landesherrn zusammen. Um
ihren Herzog Albrecht, König von Schweden, ans der Gesan-
genschaftder Königin Margarethe zu befreien, vereinigten sichdie
Stände in den einzelnenVogteien und schlössendie sämmtlicheu
Herzogedes mcklenburgischenHauses, zu welche»auch der Bischof
von Schwerin gehörte, Bündnissemit den Seestädten, und diese
wiederummit den Herzogen und mit „den Rittern und Knechten
(Knappen)in dem Lande zu Meklenburg, in dem Stifte znSchwe¬
rin und in dem Lande Stargard')." Als die vermittelndenHanse-
städte endlichdie Befreiung des Herzogs durchVertrag von 1395,

') Die Utf. in den Rost, wöch, Nachrichten 1755.89.
2) Die lief, bei Ungnaden, Amoenitates S, 373. Die Rostocker hatten

den Heinrich Moltke ans der Gefangenschaft der Herren Parow und Ber mit
IOOOMark lüb. gelöst und empstngen dafür von ihm nur Hohn und Gewalt-
that zur Vergeltung. Die Herzoge gestehen aufrichtig, daß sie nnvermögend
feie», den klagenden Rostockern gegen den ungehorsamen Aasallen zum Rechte
zu verhelfen.

3) Bundbrief des Vogts nud der Stände der Bogtei Schmerin von 1391 :Ungnaden Amoen. S. 37«; Bnudnißverträge der Herzoge von Mekl. mit der
Stadt Rostock von demselben Jahr: Rost. wöch. Nachrichten. 1754. S. 153.
und 157.



79

bewirkthatten, wurden von den Ständen, Mannen und Städten
der Vogteien die zur Deckungder Zehrungskostender Hansestädte
verlangten3000 Mark durchVermittlung von RostockundWismar

aufgebracht').
Besonders bedeutungsvollwar das Auftreten der vereinigten

Stände von Wenden für die Rechte ihres Landes und des
meklenburgischenFürstenhauses bei dein Successionssall, der im
Jahr 1436 durch das Aussterbendes werleschenHauses stattfand.
Die meklenburgischenHerzoge zu Schwerin und Stargard, deren
ausschließlicheErbberechtigungdurch mehrfache Erbverträge der
regierendenHäuser und überdies durch die int Jahr 1418 erfolgte
Eventnalhuldigungder Stände anerkannt war, nahmen sofort die
Erbhuldigung in den Städten des Fürstenthums entgegen, in
Güstrow, Malchow, Waren, Parchim n. a., nnd bestätigten den-
selben, sowieallen geistlichenund weltlichenEingesessenender ein-
zelneuVogteien die hergebrachtenPrivilegien. Dabei findet sich
die Versicherung,daß das Land Wenden in Zukunft ungetheiltbei-
sammenbleibensoll; ferner die, daß die Mannen nur innerhalb
der Bogtei, worin ihre Lehenbelegen, die Bürger nur bei dem
Stapel der Städte, darin sie wohnen, vor Gericht gezogenwerden

sollen: denn „so sind die Mannen und Städte in dem Lande zu
Wenden von Alters her bewidmet"; und mit der ausdrücklichen

Verstattung in dem Fall, wenn einer der meklenburgischenHerzoge
oder von ihren Erben eigenmächtigGewalt gebrauchenwollte, daß
es alsdann den Mannen und Städten freistehensolle, sichzu den
andern Herren zu halten, welche sie bei ihren Rechten lassen
würden2).

Nachdemin solcherWeise die Rechte der Stände des Landes
aufs neue anerkannt und festgestelltwaren, schlössenauchdiemekleu-
burgischenHerzoge beider Linien unter sich einen Vergleichüber

llif. in Pötkers Sammlung St. 5. S. 29. ff.
2) S. die Utf. bat. Güstrow, 22. Nov. 1436, und die gleiche Versicherung

für Teterow: Letztes Wort, Urk.Beilage S. 79 ff. —>für Plau i Mekl. Jahrb.
B. XVII. S. 3Z5 sc.
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ihre Regierungs-undLehnrechteiin Lande, über die herrschaftlichen
Einkünfteaus dem Gericht, deu Zöllen, dem Geleit u. f. w., und
über die schiedsrichterlicheEntscheidungihrer Streitigkeiten').

Nun aber wurde das erledigteFürstenthum Wenden von dem
Markgrafen Friedrich von Brandenburg, gestützt auf den Lehus-
revers des Fürsten Balthasar vom Jahr 1415, als heimgefallenes
Lehenin Anspruchgenommen, und der Kaiser Sigismund erließ
ein Mandat an die Prälaten, Mannen und Städte von Wenden
mit dem Befehl, dein Kurfürstenzu huldige»2).

Hierauf erwiederteudiese— „Wir, sämmtlicheund besondere,
Geistliche,Prälaten, Ritterschaft,Städte, Gemeinden, Märkte und
Einwohnerdes Landes zu Wenden" — in einerVorstellung,worin
sie das gute Recht des meklenbnrgischenHauses auf Grund der
Blutsverwandtschaftund der Erbverträge der beidenRegentenhäuser,
sowieder uralten Verbindungbeider Länder geltendmachten,wes-
halb „beider Lande Ritterschaft,Mannschaft,Städte und sonst alle
Einwohnergleichwieeines Herrn Land gehalten und vereinigt" ge-
Wesenseien3). — Es war eine Landesversammlungzu Parchim,
von welcherdieseErklärungder wendischenStädte als gemeinsamer
Beschlußausging, und zum ersten Wale erscheinenhier die Präla-
teu als eignerStand des Landes neben und vor den beidenandern
weltlichenStänden 4). — Desgleichenhieltendie gesammtenStände
von Wenden auch die Erbansprüche der weiblichenHinterbliebenen
des abgegangenenwerlischenFürstenhausesan die Hinterlassenschaft
desselbenaufrechtund vereinbartendie hierauf bezüglichenVerträge
mit den Herzogenvon Meklenburgund Pommern5).

') Urk. bat. 2. Dec. 1438: Lisch, Maltzansche Ulf. B. III. S. 100.
2) Fabers Staatskanzlei B. 14. S. 87. Bergt, o. S. 55.
3) lief. bat. Parchim, 35. Nov. 1437: Lisch, Maltzansche Urk.B. III. S. 84.

Die Erflärung ist untersiegelt im Namen ber Prälaten von bem Abt
von Dargun und bem Probst zu Güstrow; für bie Ritterschaft und die Mannen
von den beiben Marschällen Levetzow und Maltzan, einem Flotow unb einem
Leeste» — „alle Knappen" ; für bie Stäbte unb Gemeinden von Parchim,
Güstrow, Malchin unb Plau.

Urk. von 1436 unb 1441: Lisch. Maltz. Urk.B.III. S. 80. unb S. 115.
Vergl. die von Herz. Barnim von Pommern ausgestellte Versicherung für
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Der Streit zwischenden Herzogen von Mekleuburg und dem
Markgrafen von Brandenburg über das wendischeFürsteuthum
wurde durch die Friedensverträgedes Jahres 1442 beigelegt,nach
welchendem brandenburgischenHause die Erbfolge in allen meklen-
burgischenLanden nach Erlöschendes dortigenRegentenhauseszu-
gesichert, auch demselbenfür solchenFall schonzum voraus die
Eventnalhuldignugvon den Ständen geleistetwurde, wogegendie
Markgrafen die von ihnen erhobenenLehnsansprücheauf Wenden
fallen ließen.

Zum erstenMale finden wir beidieserGelegenheitdie Stände
der gesammten meklenbnrgischen Lande als Einheit znsam-
mengefaßt,da die dreiHerzogevonMeklenbnrgmit ihrenanwesenden
Rathen, deu namentlichaufgeführtenMannen undStädten, bezeugen,
daß„alleunsereLandeuudLeute,Prälaten, Herren (Ritter), Mannen
und Städte unserer Lande zn Meklenbnrg, Stargard, Wenden,
Rostockuud Schwerin" den Markgrafen von Brandenburg eine
rechteErbhuldigunggethan haben, so wie hinwiederumbeideMark-
grasen von Brandenburg allen Prälaten, Mannen und Städten
und allen Einwohnern, geistlichenund weltlichenderselbenLande,
ihre Privilegien versicherten1).

Doch war dieseVereinigung von Röthen oder Vertretern der
gesammtenmeklenbnrgischenLande nur durch die gegebeneaußer-
ordentlicheVeranlassungherbeigeführt: sie bezeichnetnoch nicht die
regelmäßigeund gewöhnlicheArt landständischerMitwirkungin Lan-
desangelegenheiten,und es gab noch keinevereinigteLandschaftfür
ganz Meklenbnrg. Sondern die Territorien beider herzoglichmek-
lenburgifcheuLinien erscheinenbis dahin immer noch als eine bloß
äußerlicheZusammenfügungvon Ländern und Vogteienohne ande-
ren Zusammenhangals den der gemeinsamenfürstlichenHerrschaft;
und außer im vormaligenFürstenthmnWenden bestandein große-

Mannen und Städte an dem Lande zn Wenden von IUI, in Pötkers Samm¬
lung St. 3. S, 29.

') S, die IIuP.bei WestpKtflen T. IV. Diplom. Mecklenb. p. 1059. und
in Pötkers Sammlung St. 2. S. 32.

6
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rer landschaftlicherVerband allein im Lande Stargard, welches
zusammenmit den VogteienRöbel und Sternberg das Herrschaft-
liche Gebiet der meklenburg-stargardschenLinie bildete.

Die seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts fortdauerndeland-
ständischeGemeinschaftin Starz ard ist nochaus mehrerenBede-
vertragen ersichtlich,bei deren Gelegenheitdie Stände eine Er-
Weiterung ihrer Privilegien erlangten. Um der geleisteten Bede und
treuen Dienstes willen gewährte Herzog Heinrich der ältere von
Stargard im Jahr 1434 seinen„lieben getreuenRathgebern und
Mannen im Lande Stargard" das Erbjungfernrecht, „womit die
Frauen und Jungfrauen in dem Lande zu Mekleuburgbegnadigt
find"'). — Für eineandereBedebewilligungerhieltenMannen und
Städte des Landes Stargard von demselbenHerzog im Jahr 1439
das Privilegium, daß künftighindie Münze nur nachVereinbarung
mit den Ständen und unter Mitaussicht einiger dazu verordneten
Räthe vonMannen undStädten zuNeubrandenburgoder zu Fried-
land sollte geschlagenwerden, auch daß die Stände befugt fein
sollten, im Fall schlechtesGeld geprägt würde, dasselbe zu ver-
bieten, wie es ihnen zum Besten des Landes gut dünkenmöchte°).

Neben dieser engeren laudschastlicheuVerbindung der Stände
des Landes Stargard hatten aber alle Stände in den zur meklen-
burgisch-stargardschenHerrschaftgehörigenLändern ein gemeinsames
Verhältniß zu ihrem Landesherrn. An alle diese Stände seiner
Herrschaft,nämlichfeine Mannen undStädte in den LandenStar-
gard, Sternberg, Röbel und dem halben ^wenngleichungetheilten)
Lande Wenden, wandte sichHerzog Ulrich, der letzteRegent dieser
Linie, indem er es ihnen zur Pflicht machte,nach seinemTode für
seine Wittwe, seine Schwesternund Töchter Sorge zu tragen und
ihrem nettenHerrn von der andern Linie nur unter Bedingung

]) Die Urk. bei F. Boll, Geschichtedes Landes Stargard B. II. Nr. 331.
S, 405.

2) Urk. a. a. O. B. II. Nr. 35?. An der Spitze der unterzeichnetenZenge»
st^ht der Probst zu Friedland; dann folgen andere „unsere redere sRäthe), unse
manne unde stede in unseme lande to Stargarde."



83

einer angemessenenAbfindungund Ausstattung seiner Hinterbliebe-
nen zu huldigen^).

Der Erbfall trat im Jahr 1471 ein. Herzog Heinrich von
Meklenburg,der einzigeRegent der meklenbnrg-schwerinschenLinie,
übernahm die Versorgungder FamilieHerzogsUlrichs und empfing
die Erbhuldigungvon Mannen und Städten des LandesStargard
zu Neubraudenbnrg, woselbster den Frauen und Jungfrauen aufs
neue das Erbjnngfernrecht, „wie es anch in unserem Lande zu
Meklenburgstets Gewohnheitund Recht ist", sowie allenMannen,
Städten und Einwohnern des Landes Stargard, geistlichenund
weltlichen,alle ihre Privilegien, alte Gewohnheitenund Gerechtig-
leiten bestätigtes. Außerdem erhielten noch die übrigen Städte
nndVogteien der angetretenenHerrschaftihre Privilegien erneuert').

Wir sehen, daß iu dieser gesammten Herrschaft, welche
Heinrich von Meklenburg ererbte, nur das Land Stargard ein
durch ständischePrivilegien vereinigtes landschaftlichesGanze für
sichausmachte, gleichwieim Lande Wenden die lange Fortdauer
der abgesondertenRegierung des werleschenFürstenhauseseine Ge-
meinsamkeitder Interessen und Privilegien unter denStänden her-
beigeführthatte, welchedie landschaftlicheEinheit auch nach dem
Aussterbendes Fürstenhausesfortdauernd erhielt.

>) S> Rudloffs Mekl. Geschichte33. II. S. 800, nach der Ulk. von 1470.
Auffallend ist die Erwähnung deö halbe» Landes Wenden, da das Land »»ge-
theilt war: vermuthlich hatte doch eine Auseinandersetzungder fürstlichenEin¬
künfte und Lehnrechte.Statt gefunden.

Gerdes, NützlicheSammlung S. 90 ff.
3) Rndloff, a. a. O. B. II. S 802.
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IV.

Die landständischeVerfassungin demvereinigteilMeklen-
bürg bis zum Jahre 1555.

Geschichtliche Uebersicht.

Herzog Heinrich, genannt der Dicke, starb im I. 1477 und
hinterließ seinen drei Söhnen, Albrecht, Magnus und Balthasar,
eine tief verschuldeteErbschaft. Die Landestheilung blieb nicht
lange aus. Herzog Albrecht wollte eine eigeneHerrschaft für
sich und erhielt durch deu Theilungsvertrag von 1480 fast das
ganze Land Wenden oder das vormaligeFürstenthum des Hauses
Werle '). In den übrigen Ländern regierten Magnus und
Balthasar gemeinschaftlich.Um den übernommenenVerpslich-
tnngen, namentlichin Versorgung der stargardschenPrinzessinnen,
zu genügen,wurden außerordentlicheBeden gefordertund in jedem
Landestheilebesonders von den Ständen bewilligt. Nnr die See-
städte weigerten sich der Bede mit Berufung auf ihre Privilegien.
Doch wurde zuerst mit Wismar ein Abkommengetroffen, und
weiterhin ließ sich auch Rostocknach längeren Verhandlungen,
wobei die Landständeund die anderen wendischenSeestädte ver-
mittelten,einenVertrag gefallen,nachwelchemdie vonihmbehauptete

]) Man nahm wohl auf das den Ständen dieses Landes im I. 1-437zu¬
gesichertePrivilegium der Unteilbarkeit (f. o. S. 79) eine gewisse Rücksicht,
ohne sich jedoch strenge daran zu binden. In dem Theilungsvertrage, welcher
von der Mutter der Herzoge, Dorothea, vollzogen wurde, ist nur der Mitwir¬
kung mehrerer Räthe, nicht aber der Stände, gedacht. S Pötkers Sammlung.
5. St. S. 43.
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Bedefreiheit nur auf das eigentlicheStadtgebiet beschränktwurde
(1482, 15. Aug.)').

Herzog Albrecht starb schon 1483. Die beiden anderen
Brüder bliebenin der Regierungsgemeinschaftdes wiedervereinigten

Landes; dochführte H. Magnus dieGeschäftein der Regel allein.
Vornehmlichdie immer wiederkehrendenStreitigkeitenmit Rostock
nahmen seineAufmerksamkeitin Anspruch. Es handeltesichdabei
unter verschiedenenVeranlassungen und Vorwänden im Grunde
dochum nichts Anderes, als um die Durchführung der fürstlichen
Landeshoheit,welche die Stadt zwar im Allgemeinenanerkannte
und hinter der sie sich besonders gern versteckte,wenn sie von
Reichs wegen unmittelbar zu Steuern herangezogenwerden sollte,
welchersie sichaber fast jedes Mal mit Bernsung auf ihre Pri-
vilegieuwidersetzte,wenn landesherrlicheRechte gegen sie in An-
spruchgenommenwurden. Auf der anderen Seite ist jedochnicht
zu verkennen,daß auch H. Magnus in dem Bestreben, dieLandes-
Hoheitaufzurichten, auf die bestehendenPrivilegien überall nur
wenig Rücksichtnahm, und es war daher ganz natürlich, daß er
gerade bei der mächtigstenCommunedes Landes den hartnäckigsten
Widerstandantraf.

Zunächst in der von den Herzogen beabsichtigtenErrichtung

eines Domstiftes an der Hauptkirchezu Rostockwollten dieBürger
eine Gefahr für ihre Freiheiten erkennen. Dazu kamen andere
alte und neue Ursachen der Unzufriedenheit,sowie Gewaltthätig-
leiten von beidenSeiten, welchedenStreit nochheftigererbitterten.
Weder die Vermittelung der Stände und der von beiden Seiten

angerufenenauswärtigen Mächte, noch die gegen die Stadt gench-
teten geistlichenDecrete und Bannflüche,noch endlichder von den
Herzogenim Bunde mit H. Bogislav vonPommern geführteKrieg
vermochtedie Rostockerzur Nachgiebigkeitzu bringen, bis endlich

das innere Zerwürsniß zwischenRath und Gemeinde die Unter-

]) S, über die Mitwirkung der Stände bei den vorgängigen Verhandlun.
gen die Urkunden-Beil. Nr. 1 und 2.
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werfungder Stadt unterAnnahmeschwererAussöhnungsbedingungen
herbeiführte(1491).

Wieder erneuerte sich der Streit über die Accife, welchedie
Stadt zur Aufbringungder Kriegskostenund der Strafsummen, zu
denen sie verurtheilt war, eingeführthatte, bis die Herzogedieselbe
dennochauf die Dauer von zwanzigJahren bewilligten(1496). —
Noch eine andere Ursache des Zerwürfnisses waren die Rostocker
Landgüter, gegenwelchedieHerzogeplötzlichihre vormaligenLehn-
rechtewieder aufnahmen, während die Stadt und die Bürger von
den Geschlechtern,denen sie zugehörten,ihre Landgüterallein nach
Stadtrecht und frei von Lehnspslichtenzn besitzenbehaupteten,
und sich deshalb auf die ihnen besondersverliehenenExemtionen
beriefen>). Endlich wurden sämmtlicheStreitpunkte zwischenden
Herzogen und der Stadt durch einen Vergleichvom Jahre 1498
beigelegt,bei welchemman jedochvon beidenSeiten sorgfältigver-
mied, irgend einedurchgreifendeGrenzliniezwischenden sich wider-
streitendenfürstlichenRechtenund städtischenPrivilegien festzusetzen,
sondern sich theils nur auf allgemeineZusicherungen,theils auf
Anordnung schiedsrichterlicherAusträge iu Beziehung auf die ein-
zelnen streitigenGegenständebeschränkte,wozu die Stadt dann noch,
wie gewöhnlich,eine ansehnlicheGeldsummezn zahlen hatte 3).

HerzogMagnus starb 1503 mit HinterlassungvondreiSöhnen,
welchemit ihrem Oheim, H. Balthasar, in der Regierunzsgemein-
schaftverblieben. Auch uach dem Tode des letzteren(1507) und
des einen der Brüder behielten die beidenanderen, H. Heinrich
und Albrecht, genannt der Schöne, die Gemeinschaftbei. Doch
bald verlangteH. Albrechtdie Theilnng, welcheder ältere Bruder

Vergl, o. S. 38 und 07 f,
2) S, den blüher noch nicht gedrucktenAussöhuungs-Vertrag in der Ur-

kunden-Beil. 9k. 11. — Wegen der Landgüter wurde erst später (1528) das
Abkommengetroffen, wonach dieselben den Rostockerngegen eine Verehrung
von 1600 ©. zurückgegebenwurden, doch mit der darauf gelegtenVerpflichtung
zur gemeinen Laudsteuer, zur Laiidfolge und lehnsherrlichen Bestätigung bei
Veränderungsfällen. S. den Vertrag bei Franck, Altes und Neues Mekl.
B. IX. S. 139.
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auf jede Weise zu verhindern suchte. Man verglichsichvorläufig
tut I. 1520 über einen Mittelweg durch den Neubraudeuburger

Hausvertrag, welchendie vereinigtenBemühungendesHerzogs von
Pommern und der meklenburgischenStände auf die Dauer von
vier Jahren zu Stande brachten1). Hiernach sollten Prälaten,
Mannschaftund zwölf Städte, worunter die beidenSeestädte, auf
diese Zeit ungetrennt und beiden Herzogen gleichmäßigverwandt
bleiben; nur die übrigen Städte, Schlösser und Einkünfte der
Bogteien kamen zur Theiluug. Als H. Albrecht, hiemit nicht
zufrieden,siebzuerst bei den Ständen, darauf bei Kaiser und Reich
beschwerte,entschieddas Reichskammergerichtfür die Rechtskräftig-

keit des Brandenburger Vertrags, doch mit Vorbehalt der gänz-
lichenErbtheilnng, welcheH. Albrecht nicht müde wurde zu ver-
langen2).

Während dieserbrüderlichenStreitigkeitenschlössendie gemeinen
Stände der Fürstenthümer nud Lande Meklenbnrg, Wenden und
Stargard „Gott zu Lobeund den Fürsten, sowieLand und Leuten
zu Ehren, Nutz und Wohlfahrt" am 1. August1523 eine „löbliche
Vereinigung" zur Aufrechthaltungihrer Privilegien, mit Zustche-

rnug gegenseitigenBeistandes im Falle einer Verletzung,und mit

Niedersetzungeines Ausschussesvon Prälaten, Mannschaft und

Städten zu demselbenZweck.

In dem genanntenJahr nahm auch die Reformation in Mek-
lenbnrg den Anfang. Zuerst in Rostockwurde die reineLehre des
Evangeliumsdurch Joachim Slüter aus Dömitz an der St. Petri-

Kircheverkündigt:siewurdedort, und balddarauf auchin Schwerin,

Wismar und Güstrow begierig vom Volke aufgenommen. Beide
Fürsten schienenderselben anfangs gleichsehr geneigt"); dochun-
erwartet stellte sich dann H. Albrecht auf die Seite der Geguer;
denn sein unruhiger Ehrgeiz machte ihn völlig abhängig von der

AusführlicheBetrachtungen n. f. w, Ulf. Nr. 11.

2) S. das Erkenutmß von 1523 in: ZuverlässigeAusführung. Beil. Nr. 6.

S) S. Luthers Brief an Spalatin vom Mai 1524, bei Lisch, Mekl.Jahrb.
B. XII. S. 273.
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kaiserlichenPolitik. Und jemehr zugleichH. Heinrich der fried¬
fertige darauf bedachtwar, die Gemeinschaftsregierungmit seinem
Bruder aufrecht zu erhalten, nni so vorsichtigerbenahm er sich
sowohlgegenden Kaiser, als auch in Beziehungauf dieReligions¬
sache, der er übrigens von Herzen ergeben war. Wenngleicher
daher noch im I. 1526 dem Torganer Bunde beigetretenwar, so
nahm er doch so wenig, als H. Albrecht,an der Protestation zu
Speier, nochan derUebergabederAugsburgischenCousessionTheil,
schloßsich auch nicht dein SchmalkaldenerBüudniß an.

Unterdeß ging die Reformation in Meklenburg ohne Zuthun
der Fürsten unaufhaltsam ihren Weg. Die Predigt des Evange-
linms hatte zunächstdie Auflösungder bestehendenkirchlichenOrd¬
nung zur Folge. Auf ganz revolutionäreWeise ging man dabei
zu Werke. Adel undStädte verweigertender Geistlichkeitund deu
kirchlichenStiftungen die schuldigenZehnten, Zinsen und Pächte
für die Kirchengüterin ihrem Besitz'). Zwar vermittelten die
Herzogeim I. 1526 einen VergleichzwischenGeistlichenundWelt-
lichen: — wegen derRückständewollte man sich gütlichvertragen;
was die Weltlichenpfandweiseoder wiederkäuflichvonKirchengütern
besaßen, sollten sie künftig mit 4 Procent verzinsen"); — allein
auch das hatte keinen besserenErfolg, wie die nachmaligenBe-
schwendender Domstifter beweisen3). Eigenmächtigstellte der
Adel evangelischeGeistlicheauf dem Lande au. Als der Bischof
von Ratzeburg seine Patronatsrechte im KlützerOrt mit Gewalt
durchzusetzenversuchte,fiel der dortige Adel mit gewaffneterHand

x) S. die lief, vom Ii. Aug. 1525 im Anhang Nr. 32.
2) Die Urf. vom 14. April 152G findet sich gedruckt in niederdeutscher

Sprache in den LandtagS-Actendes RostockerStadt-Archivs, Vol. I. Nr. 37.
Einen Abdrucknach dem hochdeutschenConcepte des Kanzlers G. von Schöueich
hat Lisch in den Mekl. Jahrb. B. XVI. S> 243 gegeben.

3) S. die Klage der vier Domkapitel von 1529 in den Mekl, Jahrb.
a. a. O. S. 31 und Lischs Beiträge zur Gesch. der Reformation in Rostock
ebend. — Zahlreiche Erkenntnisse des herzoglichenGerichts zu Gunsten des
RostockerDomkapitels ans dem I. 1527 finden sich in den Acte» des letzteren
imRostockerStadt-Archiv Vol. I., woraus einBeispiel im Anhang Urk.Nr. 33
gegeben wird.
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in das Stift, plünderte sechsDörfer und führte stättlicheBente
von dannen (Ende 1529)').

Die Seestädte Rostockund Wismar führten, ohne die mindeste
Rücksichtnahmeauf die fürstlichenPatronatsrechteund die bischös-
licheJurisdiction, auf eigeneHand dieReformationbei sichdurch.
Bereits im I. 1530 erließ der Rath von Rostock,durch die Roth
gedrängt, eine Ordnung in Religioussachen,um, wie es im Ein¬
gange derselbenheißt, „dem ungestümenVornehmendes gemeinen
Volks zuvorzukommenundeinesJeden Gewissenin Ruhe zustellen."
Im folgendenJahre stellteer die papistischenCeremonienab, unter
dem Aufruhr des Volks gegen die widerstrebendePriesterschaft2).
Dagegen wandten sich die neuen Prädicanten iu Wismar Zwing-
tischenund wiedertäuferischenMeinung« zu, und der dortigeRath
vermochteihnen selbstdann nicht zu wehren, als die übrigen wen-
discheuSeestädte auf dem Hamburger Couveut von 1535 sichauf
Grund der AugsburgischenConsessiongegenjene Irrlehren erklärt
und über die Hauptartikel ihrer neuen Kirchenordnunggeeinigt

hatten3).
In den anderen Städten, welcheunter der gemeinschaftlichen

Regierung beider Herzogestanden, geschahes nicht selten, daß H.
Albrechtdie lutherischenPrediger verjagte, H. Heinrich sie wieder

zurückführte'»). Die Hemmung, welcheder erstere dem Fortgang
der Reformation entgegensetzte,hatte im Ganzen nur die Wirkung,
daß sie eine gemeinsamennd gedeihlicheLeitung ihrer Dnrchfüh-
rnng unmöglichmachte, so daß diese lange Zeit beinahenur der
Willkür der einzelnenStände anheimgegebenschien.

H. Albrecht ließ sich durch die Anträge des Bürgermeisters
Wulleuweverzu Lübeckverleiten,sich an dem kühnenUnternehmen

Sifch, die Reformation im Klützer Ort, Mekl.Jahrb. 33.XVI. @.57 ff.
2) S. das Nähere bei Lisch,Mekl. Jahrb. B. XVI.
r) S. das Abmahnungsschreibender wendischenStädte an Wismar bei

Schröder, Evangel. Meklenb. Bd. I. S. 318.
S. die Beschwerde H. Albrechts hierüber bei seinem Schwiegervater

Kurf Joachim I. von Brandenburg vomI. 1333: M. Jahrb. B. XII. S. 154.
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der HansestädtegegenDänemark zu betheiligen. Durch trügerische
Vorspiegelungengeblendet, sah er nicht, daß er ein bloßes Werk¬
zeug in fremden Händen war. Als er im Frühjahr 1535 sich
mit seiner Familie und seinemganzenHofstaat, nebst einigenHnn-
dert Mann Kriegsvolk, in Warnemündeeinschiffte,hoffte er ein
Königreichfür sichzu gewinnen: im Sommer des folgendenJahres
war er froh, aus Kopenhagenfreien Abzug zu erhalte»; begehrte
dann vergebensvom Kaiser und von derRegentin der Niederlande
Ersatz für die Kriegskosten,die er auf 300,000 Gulden berechnete,
die sogenanntespanischeSchuldforderung,— wofür er wie zum
Spott nur kaiserlicheAnweisungenan die Seestädte nnd die Land--
ständevon Meklenbnrgerhielt.

In Verfolgungdieser weitausseheudeuPläne hatte H. Albrecht
nochim I. 1534 denGemeinschaftsvertragmit seinemBruder auf
zwanzigJahre erneuert. Als jene gescheitertwaren, drängte er
wieder zur Laudestheiluug,ließ sich aberdaneben durch diegemach-
ten früheren Erfahrungen nicht abhalten, sein Glück noch einmal
in Dänemark oder Schweden versuchenzu wollen, indem er bald
denAufforderungendesKaisers, bald denenderschwedischenRebellen
Gehör gab. lieber diesen nach allen Seiten hin fruchtlosenBe-
strebungenstarb er zu Anfang des Jahres 1547, indem er seinen
fünf Söhnen, von welchender älteste, Hans Alb recht, vor-
läufig die Regierung in der bisherigen Geineinschaftmit H. Hein-
rich fortsetzte, auf seinem halben Landesantheil eine drückende
Schuldenlasthinterließ.

Unterdeßwar H. Heinrich fortdauernd bemüht gewesen,uicht
bloß der gereinigtenLehre in MeklenbnrgEingang zu verschaffen,
sondern auch die Laudeskirchenach den Grundsätzender Resor-
matoren einzurichten. Er ließ, nach demVorgang derbenachbarten
Länder, im I. 1540 durch deu Superintendenten Riebling eine
Kirchenordnungverfassen,veranstaltetesodann eine erste allgemeine
Kirchenvisitation,welchejedochvorläufig nur die Untersuchungder
kirchlichenZustände des Landes zum Zweck hatte. Auch sein
Sohn, H. Magnus, der imJ. 1532 als postnlirterBischofvon
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Schwerin die Regierung in den Stiftslanden angetretenhatte, be-
trieb dort mit allem Eifer die Kirchenreform').

Doch die Vernichtung des SchmalkaldenerBundes durch die
siegreichenWaffen desKaisers und die gezwungeneEinführung der
von ihm gegebenenReligionsordnung, des sogenanntenInterim,
bedrohte auch das protestantischeMekleubnrg mit dem gleichen
Rückschläge.Unter diesen Umständen war es von entscheidender
Wichtigkeit,daß der neue Mitregent, H. Hans Albrecht, in der
Glaubenssachenicht bloß mit seinemOheim, dem friedfertigenH.
Heinrich,zusammenstand, sondern auch mit größerer Entschlossen-
heit, als dieser, nach außen hin auftrat. Bon dem Landtag zu
Sternberg, bei welchemsich auch H. Magnus einfand, wurde im.
I. 1549 eine Erklärung an den Kaiser abgegeben,welche,indem
sie allein die heilige Schrift und die ältestenkirchlichenSymbole
als Richtschnurfür den Glauben aufstellte, zwar die lutherischen
Confefsionsschriftenunerwähnt ließ, aber zugleichdieAblehnungdes
Interims enthielt2).

Hans Albrecht, den außer seinem protestantischenEifer auch
die verweigerteSchuldforderunggegen denKaiser anspornte, schloß
sichan Kurfürst Moritz von Sachsen und die anderen Vorkämpfer
der protestantischenund reichsständischenFreiheit an, trat mit
ihnen auf der LochauerHaide in den Bund mit Frankreich3). Er
selbstführte 600 Reiter auf eigeneKostenins Feld; sein jüngerer
Bruder, H. Georg, erstürmtedie Ehrenberger Clause und fiel vor

Schon im I, 1538 beantragte er bei den Herzogen und deren Rathen
zu Parchim die Herstellung einer guten Ordinanz in Religionssachen für ganz
Meklenburg, S. Histw. Nachrichtvon der Verfassungdes FürftenthumsSchwerin.
1741. Beil, S, 35.

2) Der hauptsächlicheInhalt dieserErklärung ist bis jetztnur aus Chemnitz'
UrkundM'Excerptenbekannt, woraus Rudloff, Mekl.Geschichte,33. III. @.116,
ihn entnommen hat. Uebereinstimmenddamit ist die Angabe, welche sichnoch
in den Landtagsverhandlungen des I. 1552 findet. S. diese im Anhang,
Urk. Nr. 48.

®)Vergl. hierüber seinen anziehendenBericht in dem Schreiben an seinen
Schwiegervater H Albrecht von Prenßen vom 17. Ort. 1551: Mekl, Jahrb.
B II. S 199 ff.
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Frankfurt am Main. Kurz vorherstarbH. Heinrich (1552, Febr.),
dem schonsein Sohn Magnus vorangegangenwar, so daß fortan
Hans Albrechtallein in Meklenburgregierte: seinemnächstältesten
Bruder Ulrich war das Schweriner Stift zugefallen.

Nach dem Tode seines Oheims setzteH. Hans Albrecht die
vollständigeAbschaffungdes Papwmus rücksichtslosins Werk, hob
die Klöster auf, zog die geistlichenGüter ein. Auf Grund einer
neuen nach dem Muster der kursächsischenabgefaßtenKirchenord-
nnng von 1552 wurde eine durchgreifendeVisitation der Kirche
vorgenommen.

Doch der jüngere Bruder, H. Ulrich, war keineswegsgemeint,
sichmit dem Schweriner Stift zufriedenzu geben, erhob Anspruch
aus die Hälfte sowohl der ErbschaftH. Heinrichs, als der einge-
zvgenenKirchengüter, und wußte sich mit Hülfe hereingezogener
brannfchweigifcherTruppen Gehör zu verschaffen. Vergebensrief
Johann Albrecht seine Lehnsleute zur Laudesvertheidigungauf.
Sie entschuldigtensichmit ihren denHerzogengemeinschaftlichver¬
wandten Pflichten, so daß sich jener am Ende zn einer Theilnng
verstehenmußte, wobei das demBruder zugehörigeStift gar uicht
einmal in Anrechnungkommendurfte. Allein die Ausführung der
Theilnng wurde noch durch die Rücksichtans die zwei jüngeren
Brüder erschwert,welchekünftig einmal dieselbenAnsprüche,wie
Ulrich, erheben konnten. Unter diesenUmständenschienes das
Beste, nach dem Wunscheder Landschaft,auf die frühere unvoll-
ständigeTheiluug der fürstlichenAemter und Einkünftemit Beibe-
Haltung der Gemeinschaftsregierungzurückzukommen,wie es unter
VermittelnugdesgeradeanwesendenH. Albrechtvon Preußen durch
den WismarschenVertrag vou 1555 geschah. Eine weitere Aus-
einandersetznugfand noch im folgendenJahre durch den Ruppiuer
Schiedsspruchdes Kurfürsten von Brandenburg statt, welcherins-
besonderedie Theilnng der eingezogenenLandesklösterbetraf, von
denen dreiJungfrauenklösterfür die Landständevorbehaltenwurden.
Im Zusammenhangmit dem erneuertenGemeinschaftsvertragstand
ferner die Uebernahmeder fürstlichenSchulden, zum Betrage von
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nahe einer halbenMillion (487,305) Gulden, durchdieLandstände,
welche zur Tilgung derselben auf fünf Jahre außerordentliche
Steuern bewilligten und einen Ausschuß mit dem Geschäft der
Erhebung und Verwendung der Steuern für die Schuldentilgung
beauftragten, wofür ihnen die Herzoge einen Assecurations-Revers
darauf ertheilten, daß solchefreiwillig geleisteteHülfe ihren anfs
neue zugesichertenPrivilegien und Freiheiten ganz unschädlichsein
solle*).

DieBegründnng der Landeshoheit und die Ausbildung
der landständischen Verfassung.

In dem Zeitraum während des 15. bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts wurden in den reichsfürstlichenTerritorien von
Deutschland die wichtigstenSchritte zur Befestigungder Landes-
Hoheitgethan. Das Bedürfniß engeren Aneinanderfchließensder
zusammengehörigenLandestheile,einer kräftigerenHandhabung des
Rechts und des Landfriedens,einer dauernden, gesetzlichenOrdnung
war überall gleichmäßigvorhanden nnd gab sichauf verschiedene
Weise kund, theils in Bündnissender kleineren,für sichunmächtigen
Reichsstände,welchesichvon deu früheren Landfriedensbündendes
14. Jahrhunderts wesentlichdurch eine festere Bundesordnung
unterschieden,theils in wiederkehrendenEinigungender Landstände,
vornehmlichaber durch dieVerstärkungder landesherrlichenGewalt
in den größeren fürstlichenTerritorien mit Errichtung einer wirk-
lichenLandesregierung.

Die Ohnmacht des deutschenKaiserthums und das Zerfallen
der allgemeinenReichsordnungenunter der langwierigenRegierung
Kaiser Friedrichs III-, dessenGrundsatzdas Gehenlassenalle-Dinge

>1@. den Afsecurations-ReverS vom 5. Juli 1555 in der Schrift - Fest-
stehender Grund n. f. w. Beil. Nr. 16.
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war, woraus eben jenes Bedürfnis; der Selbsthülfe hervorging,
legte den zur Selbstherrschaft aufstrebendenReichsfürsten kaum
noch eine Fessel an. Aber auch die seit dein Regierungs-
antritt Maximilians l. begonnenenReformen der Reichsv«rfassnng>
die Errichtung des ewigen Landfriedens und des Reichskammer-
gerichts, die gesteigertenund öfter wiederkehrendenAnsprüchedes
Kaisers an dieReichsstände,zurLeistungvon KriegshAfe oder von
Steuern, hatten weder die Absicht,noch die Folge, die landessürft-
licheGewalt in denTerritorien zu beschränken,sondern setztenviel-
mehr die Mitwirkung derselbenvoraus, und boten den Reichs-
fürsten eine neue Gelegenheitdar, den Landständengegenübermit
den Anforderungendes Reichs zugleichdie der eigenen Landes-
regierung durchzusetzen.

Doch weil dies immer nur unterZustimmungund Mitwirkung
der Landständemöglichwar, welchedurch ihre Privilegien, sowie
durch ihr Zusammenhaltengegen willkürlicheUebergrisfeder Ge-
Waltgesichertwaren, weil also die wirksameAusübung der Landes-
regierung die Beihülfe der Stände und ihre häufige Einberufung
nothig machte: so hielt mit der Ausbildungder fürstlichenLandes-
Hoheit in dieser Periode auch die der landständischenBer-
sassung gleichenSchritt, welchenun erst sich in festerenund blei-
benderenFormen dergestaltausprägte, daß ein gewissesGleichge-
wicht zwischender aufsteigendenfürstlichenGewalt und den auf
das nothwendigeMaß derUnterordnungzurückgeführtenständischen
Rechtenhergestelltund längere Zeit hindurcherhalten wurde.

Diese im Ganzen übereinstimmendeEntwickelnngging in den
einzelnenTerritorien auf verschiedenenWegen vor sich, langsamer
oder schneller,je nach den besonderenUmständenundBedingungen,
welchesie entwedererleichtertenoder erschwerten.

In den kursächsischen Landen kamen schon in der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts die Stände aus dem Herzogthum
Sachsen mit denen von Meißen und dem Osterlande auf allge-
meinen Landtagenzusammen. Da in derBedrängniß derHussiten-
kriege die alte Landbedenicht mehr ausreichte, wurde zuerst im
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I. 1438 eine indirecte Steuer (der 30. Pfennig vom feilen Ver-
kauf), die sogenannteZiese, bewilligt. Seit der Mitte des Jahr-
Hunderts finden sich ständischeAusschüsse, welchedie Erhebung
und Verwendung der zmn Zweck der Schuldentilgung gewährten
Steuern besorgten; und die immer nur auf wenigeJahre hinaus
bewilligtenSteuern wurden an Bedingungen geknüpft, welchein
fürstlicheReverse aufgenommen, die Freiheiten Wr Stände ver¬
mehrten. Aus derselbenZeit rühren die ältestenPolizeiordnungen
in den sächsischenund thüringischenLandenher. Nach derHaupt-
Landestheilungvon 1485 wurden sofort zu Dresden und Weimar
bleibendeHofgerichteangeordnet. Sowohl in dem Albertinischen,
als in dem ErnestinischenSachsen findet sich dann die Kreisein-
theilung, zunächstfür die Aufbringungder Steuern, dann auch für
andere Verwaltungszweckebestimmt, welcher sich gleichfalls die
landständischeVerfassungdurch entsprechendeGliederung anpaßte').
— In der stetigenFortentwickelungder landesherrlichenund stän-
dischenRechte läßt sich hier ein gewissesGleichmaß bemerken,
welchesbeideniit einanderin guterEintracht erhielt und die leben-
dige Wirksamkeitdieser Verfassungauf lange hin verbürgte.

Auch in den brandenburgischen Marken beriefenim 15.
Jahrhundert die Markgrafen des hohenzollernschenHauses die
Stände zu allgemeinenHerrentagen zusammen,an welchennach
derWiedervereinigungder Neumark (1454) auch dieseTheil nahm.
Schon 1467 ließen sich die Stände der Altmark den indirecten
Steuermodus gefallen,da sie statt der Landbedeeine Bierziefe aus
sechs Jahre bewilligten"). Als Kurfürst Albrecht Achilles im
I. 1472 von den gefammtenStänden derMarken die Uebernahme
der aufgehäuften fürstlichenSchulden begehrte, gaben sie doch
wieder der Laudbedevor dembedenklichenUngeld oder derBierziese

') S, das Nähere bei Hausmann, Beiträge znr Kenntniß der knrsächsischen
Landesversammlungen, Th, 1—3. 1798; Weiße, Gesch, der kursächsischenStaa-
ten. 58. II. S. 302 ff,; Böttiger, Gesch. des Kurjtaats und Königreichs
Sachsen. B. I. S. 345 ff.

2) S, die Urk, bei Gercken, Diplom. Vet. March. T. I. p. 538.
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den Vorzugs). Der Kurfürst fügte ungeachtetdes Widerspruchs
der Stände noch einenZoll hinzu, indem er sichauf die kaiserliche
Verleihung und seine landesfürstlicheObrigkeitberieft). Seinem
durch die verschlimmerteFinanzlage noch mehr gequälten Nach-
folger Johann bewilligten die Stände im I. 1488 die Bierziese
auf siebenJahre. Man gewöhntesichau die neueSteuer, welche
derLaudesregieLuugimmer unentbehrlicherwurde. SchonKurfürst
Joachim l. erhielt sie 1513 ans Lebenszeit. Was die Stände
dazu willig machte, war ohne Zweifel der ihnen selbstzu eigenem
Nutzen überlassenedritte Pfennig von dem Ertrage dieser allge-
meinen Consnmtionsstener. Noch unter derselbenRegierung kam
der Hufeufchoßhinzu, zuerst nur auf einigeJahre, dann aber auf
unbestimmteZeit bewilligt. So früh gaben hier die Stände ihr
wichtigstesRecht, die Steuerbewilligung, aus den Händen. Kein
Wunder daher, daß sie sichschoniinI. 1523 darüberznbeschweren
hatten, „daß ihr gnädigsterHerr, der Kurfürst, viel ansähe und
handle ohne Rath der Prälaten und Mannschaft"^). Dochwurde
das beständigeKamniergerichtim I. 1516 nicht ohne ihre Zu-
ziehung und mit Beisitzern aus ihrer Witte errichtet. Die ver-
schweuderischeRegieruugswirthschaftJoachims II. (1535—1571)
machtewieder sehr umfassendeBewilligungenderLandständenöthig,
in Folge deren ihre Reverse zu immer größerem Umfang an-
schwollen. Bei Ueberuahmeder fürstlichenSchulden im I. 1550
wurde das sogenannteCreditwerkbegründet, ein Schuldeutilgungs-

>1ig. den f. g, ältesten Landtagsreceß bei MyliuS, Corp. constit. March.
T. VI. p. 9 sq.

2) Vergl, Gercken, Cod. dipl. Brand. T. VIII. p. 501 sq. und den gleich,
zeitigen Bericht über die Verhandlung mit den Ständen i» beöf. Cod. V.
March. I. p. 375. Der Kurfürst schreibt an die Stadt Salzwedel: „Wy hebbeu
uht keiserlikerFriginghe u. Churfürstlicher Avericheith, als de Landes-
fürste, uns und dem Lande to gnde - varghenomen, Tölner bei jon und an
anderen Enden in den Unfern to Hebben/' Zum Ueberfluß ließ er sich noch
durch ein von ihm selbst berufenes Gericht der Stände unter dem Vorsitz seines
Kanzlers, des Bischofs von Lebus, sein bestrittenes Recht ans den Zoll zu¬
erkennen. welches der Kaiser gleichfalls bestätigte.

3) v. Raumer, Cod. diplonn. T. II. p. W7.
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Institut unter derVerwaltung einesständischenAusschusses,welches
ein schattenhaftesDasein der brandenburgischenLandstände noch
bis zum I. 1820 fortgesetzthat J).

Halten wir daneben ein anderes Beispiel von ganz verfchie-
denem Entwickeluugsgange.— Während in Sachsen undBranden-
bürg dieLandständehauptsächlichdurch dieLandesherrenzusammen-
gebracht uud um der Regierungsbedürfnissewillen einberufen
wurden, ohne daß eine freie VereinigungderStände zur Wahrung
ihrer Rechtevorhergingoder danebenstattfand,bilden die geschwo-
renen Einigungen die eigentlicheGrundlage der landständischen
Verfassungin Baiern. Schon seit dem Beginn des 14. Jahr-
Hundertssind sie sowohl in Oberbaiern, als in Niederbaiernins
Leben getreten, dann immer wieder erneuert, von den Fürsten be-
statigt, mit den ausgedehntestenRechtenund vielen Freiheitsbriefen
begabt worden2). Die Stände erlangten dadurchfrühzeitigeiuen
überwiegendenEinfluß auf dieLandesregierung. Als daher in der
zweitenHälfte des 15. Jahrhunderts die Landesherrensichwieder
unabhängigerzustellenversuchten,stießensie auf den entschiedensten
Widerstand. Gegen H. AlbrechtIV. von Baiern-München, der
eine von der RitterschaftverweigerteSteuer dennochmit Berufung
auf „die Kraft seinerSelbstobrigkeit"anordnete,vereinigtesichder

Adel 1489 zumLöwenbund. Es kani zum offenenKriege, der mit
einemVergleichendigte,worin der Herzog versprach,alle Landes-
freiheiten aufrecht zu erhalten. Dem H. Georg von Landshut-
Ingolstadt wurde im I. 1488 das verlangteTrank-Ungeldschlecht-
hin verweigert, wiewohl er den Ständen selbstein Drittel davon

zu ihrem eigenenNutzenverhieß. Als nach dessenTodederLands-
huter Erbfolgekriegausbrach, erwählte die Landschaftans ihrer
Mitte eine Regentschaft,huldigte jedoch, auf Befehl des Kaisers,
dem H. Albrechtvon Baiern-München,welchersomit die gesamm-

ten bairischenLande unter seinerHerrschaftvereinigte. Zum ersten

i) S, von Lancizolle, über Königthum und Laudstäude in Preußen. 184t>.

*) S. die neue Ausgabe der „Altbayrische» landständischen Freibriefe mit

de» Landesfreihöitserkläruugeu" mit Einleitung von 8. Rockinger. 1853.

7
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Mal kam im Jahr 1505 ein gemeinschaftlicherLandtag derselben
in Münchenzusammen. Indem H. Albrechtdie Untheilbarkeitder
bairischenLande und die fürstlicheErbfolgeordnungnach der Pri¬
mogenitur festsetzte,machteer dochzugleichfür seineNachfolgerdie
Bestätigung der Landesfreiheitenzur Bedingung. Als nun gleich
der erste Nachfolger,H. Wilhelm, sichnicht daran kehrte,und bis
ins dritte Jahr ohne Freiheitsbestätigung,aber auch ohne Erbhul-
dignng regierte, sodann durch seinebedrängteFinanzlagegezwungen,
im Jahr 1514 zum ersten Mal die Stände wieder einberief, trat
die gefammteLandschaftsofort zu einem Erbbiindniß zusammen,
schwor, ihre Rechteund Freiheiten zu handhaben, gegen Angriff
und Kränkung getreulich bei einander zu bleiben, und errichtete
einen beständigenAusschuß von vier Mitgliedern des Oberlands
und von vier des Niederlands nebst sechszehnBeigeordneten,
um Jedermann, der sich in seinem Rechte verletztfinden würde,
Beistand zu leisten, nötigenfalls die gesammteLandschafteinzube-
rufen.

Die Macht der Stände wurde damals nicht bloß dnrch ihre
Einigkeit, sondern zugleich durch die Zwietracht der herzoglichen
Brüder erhöht. Sie setztender fürstlichenRegierung einen perma¬
nenten Ausschußzur Seite, welcher das Widerstandsrechtgegen
willkürlicheFürstengewalt ausdrücklichals Naturrecht der Unter-
thauen in AnspruchnahmDa vertrugen sichdie Herzogeüber
ihre Gemeinschastsregiernngund hielten seitdem fest aneinander;
die Stände aber begannenzu schwanken,und es erfolgte der Rück-
schlag. War die fürstlicheRegierungzuvor von aller Theilnahme
bei der Erhebuug und Verwaltung der Landsteuernganz ausge-
schlössengewesen, so dauerte es nun nicht mehr lange, daß selbst
das Steuerbewilligungsrechtder Stände angetastet wurde. Noch
die HerzogeWilhelm und Ludwig schriebendrei Landsteuernohne
vorgängigeBewilligung der Stände ans und gaben diesendafür
nur einen nachträglichenSchadlosbrief. Im Jahr 1542 setztensie

S. Rudhard, Geschichte der Landstände in Baiem, Th, II. S> 77.
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dm Aufschlagauf das Getränk durch, der später fortdauernd wurde.

Nach der vorausgegangenenUcbcrhebungder landständischenFrei-

heiten, und Wohlgeradein Folgederselben,ginges seitdemin Baiern

rascher als irgendwoabwärts mit der lebendigenWirksamkeitder

landständischenVerfassung,wiewohldie auf dem Papier befestigten

Freiheitsbriefeimmer aufs neue bestätigtwurden.

Diese Beispiele von verschiedenartigerEntWickelungder Land-

stände in andern deutschenTerritorien mögen uns bei der nähern

Betrachtungder meklenbnrgischenVerfassungzurVergleichuugdienen.

Wir haben im vorigen Abschnittegesehen, wie ans der einen

Seite die Landesfürstensich durch ihre finanzielleLage zu fortge-

setztenVeräußerungen landesherrlicher und grundherrlicherRechte

gedrängt fanden, und wie dagegen in demselbenVerhältnis;die

Privilegien und das Ansehender Stände sichmehrten. Besonders

noch dein im Jahr 1477 verstorbenenHerzog Heinrich, der das

Glück hatte, die gesammtenmeklenbnrgischenLande wieder zu ver-

einigen,wird eine maßloseVerschwendungvon Domänen und Re-

galien zum Vorwurf gemacht'). Es ist offenbar, daß, wenn alle

solcheVeräußerungenfür immer bei Bestand gebliebenwären, die

Aufrichtungder Landeshoheitund die Herstellung einer wirklichen

Landesregierungvöllig unmöglichgewesenwäre.

Es war nun aber die Zeit gekommen,wo die Herzoge theils

die veräußertenHoheitsrechtezurückforderten,theils den besondern

Privilegien gegenüberdie neuen AnsprüchefürstlicherLandesherr-

schastgeltendmachten.

Es ist oben erwähnt worden, daß die Nachfolger von Herzog

Heinrich,um ihre Zahlungsverbindlichkeitenzu erfüllen, eine allge-

meine Bedeforderungan ihre verschiedenenLande richteten,daß sie

bei den Seestädten, deren Selbstgefühldurch das erneuerteBund-

niß mit den andern Hansestädten verstärkt war, den lebhaftesten

') S. Rudloff, Meklenb, GeschichteTh. II- ©• 815 und S. 937. ff.
7"
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Widerstandantrafen. Hierüber kam es noch einmal zumVergleich.
Als aber bei dem neuen Streit über dieErrichtung des Domstiftes
zu Rostockjede friedlicheVermitteluug sich als vergeblichzeigte,
war H. Magnus entschlossen,Gewalt gegen die trotzigeBürger-
schastzu gebrauchen. Er wandte sichzuerst an die Vasallen, sie
zum schuldigenLehndienstund Waffenbeistandauffordernd. Von
beidenHerzogen,Magnus uudBalthasar, wurden die Mannen aus
allen drei Landen zur Tagfahrt nach Sternberg (1485, Febr. 4)
einberufen. Man verhandeltedort ans freiem Felde, ohne Zweifel
bei der Brückezu Sagsdorf, wo auch nachmals die gewöhnliche
Stätte der Landtagewar'). Die anwesendenMannen zeigtenin
der Mehrzahl wenig Neigung zumKrieg, verwiesenstatt dessendie
Herzoge auf den Wortlaut des wendischenStädtebunds, wonach
jede Stadt sichverpflichtethabe, nach dem Ausspruchder andern
zu Recht zu stehen; wiewohl einige von ihnen es für schimpflich
hielten, daß die Herzogesich von den Stadtbürgern sollten Recht
sprechenlassen. Unwilligritt H. Magnus von bannen: er hatte
die Erfahrung gemacht,daß derLandesherr auch denLehndienstder
Vasallen nur von deren gutem Willen erhalten könne. Mit ge-
wordenenTruppen und mit auswärtiger Hülfe mußte er die auf-
rührerifcheStadt bekämpfen: wir haben schongesagt, wie sie am
Ende zur Unterwerfunggebrachtwurde.

Irren wir nicht, so liegt hier der Wendepunktund der Ueber-
gang zu einemneuen Verhältniß zwischenFürst und Ständen in
Meklenburg. Es bedurfteeines so kräftigenRegenten,wieH. Mag¬
nus war, um den ersten Versuchzur Begründung der landesherr-
lichenGewalt gegendie mächtigeHandelsstadt,welchefür sichallein

Alb. Krantz Vandalia L. XIV. c. 1. gibt de» Inhalt der Verhand-
lung am ausführlichsten. Die Zeitbestimmung findet sich in dem Bericht über
dieselbeVersammlung: Chron. Slavic.a bei Lindenbrog Script, p. 240, wo
nur dieJahreszahl t 487 falsch ist. wie die hinzugefügtenDaten (primus annus
post bis sextilem etc.) beweisen. Der Ort der Versammlung wird nicht ge-
nannt, ergibt sichaber daraus, daß er als in der Mitte des Landes gelegen be¬
schriebenwird und daß H. Magnus von da nach St. Antoninshof reitet, d. i.
nach dem nah gelegenen Tempzin bei Sternberg.



101

2000 Mann zu F. und 200 znPf. geworbenerTruppen gegenihn

ins Feld stellenkonnte, glücklichdurchzuführen. Darin, daß dieser

Versuchgelang, lag eine wichtigeund weitgreisendeEntscheidung.

Als H. Magnus im Jahr 1503 (Nov.20) starb, hat ihm der

GeschichtsschreiberAlbert Krantz die Leichenredegehalten,worin er

ihn gegen den Vorwurf vertheidigt, daß er sich allzu streng gegen

seine Unterthanen bewiesen habe. Es gebe Krankheiten,bemerkt

er, die nur durch Eisen und Feuer geheilt werdenkönnten: die

Heilung habe darin bestanden, daß unter H. Magnus Regierung

jedes Glied zur Ordnung zurückgekehrtsei>).
Sehen wir nun, wie mit der Begründung der fürstlichenLan-

desHoheitzugleichdie Ausbildungder landständischenVerfassungim

engenZusammenhangstand, und wie die häufigerenForderungen,

welchedie Fürsten an das Land stellten, die regelmäßigereund

bessergeordneteMitwirkung der Stände herbeiführte.

Vor Allem die Vereinigungder meklenbnrgischenStände wurde

erst durch die Zusammenfügungder getrennten Lande unter der-

selbenfürstlichenHerrschaft angebahnt. Als die Söhne H. Hein-

richs dem ältestenBruder Albrechtfür sichdas LandWenden über-

ließen, wurde zugleichverabredet, daß die beidenandern Brüder,

Magnus und Balthasar, in den ihnen gemeinschaftlichgehörenden

Ländern Meklenburg, Stargard, Rostock,Gnohen und Grafschaft

Schwerin eine gleicheBede, wie jener in Wenden, von Mannen

und Städten fordern dürften°). Damals wurde, wie es scheint,

die Bede nochin jedem der genanntenGebiete besonderseingesor-

dert. — Nach dem Tode H. Albrechts im Jahr 1483 vereinigten

wieder Balthasar und Magnus die gesammtenLande. Wir haben

früher gesehen, daß bis dahin nur in deu Landen Wenden und

Stargard größere ständischeVerbände vorhandenwaren. Seit die-

ser Zeit finden wir die nicht zu den genanntenbeidenLändern ge-

hörigen Gebiete gewöhnlichals Land Meklenburg denselbenzur

') Vandalia L. XIV. c. 33. p. 337: Gravitas putabatur, medicina fuit,

ut in ordinem quaeque sua revertantur.

2) Urk, von 1480 in Pötkers Sammlung 5. St. S. 40.



102

Seite gestellt, und zwar besonder«da, wo es sich um die stau-
discheVertretung aller Länder handelte.

Als die Herzogeim Jahr 1492 von der Stadt Rostockdie
Abstellungder willkürlicheingeführten Accise verlangten, bezogen
sie sichauf einendeshalbmit dengeistlichenund weltlichenRathen
der drei Lande gefaßten Beschluß. Wer waren dieseRäthe?
nnd was hatten sie für Vollmachten?

Bereits im 13. und 14. Jahrhundert Haben wir die Mitwir¬
kung von Rathen aus der Zahl der Mannen, bisweilenmit Hin-
Zuziehungder beidenSeestädte, bei den wichtigstenRegierungshand-
lnngen derFürsten gesehen;ebensofinden sich in denUrkundendes
15. Jahrhunderts häufigRäthe von Mannen und Städten in einer
Weife genannt, daß unverkennbar die von den Fürsten zu Rath
gezogenenMitglieder dieser Stände gemeint sind. So z. B. in
einer Urkundevon 1436, worin die Herzogevon Meklenbnrgnach
ihremRegierungsantritt in Wenden der verwittwetenFürstinSophie
das Leibgedingeversichernunter ihrem fürstlichenSiegel, zugleich
mit „den ingesegelnuuses Rades, man nnd stede": es sind die
Siegel des Marschalls nebst fünf Knappen und vier Städten vom
Lande Wendens. Unter der Urkunde des dem Laude Stargard
im Jahr 1439 verliehenenMünzprivileginmssind als Zeugen auf-
geführt: Mannen und Rathmänner der Städte „nnnde mennhlhken
nnse anderen redere (Räthe), nnse manne und stedein uunsenn
lande to Stargarde"2).

Es kann nicht bezweifeltwerden, daß die von den Fürsten in
Landesangelegenheitenzu Rath gezogenenund als Räthe bezeichne¬
ten Personen eiue Art ständischerVertretung ausübten, ehe es ge¬
wöhnlichwar, die gesammteuStände des Landes einzuberufen.

Sehr deutlich erkennen wir diese Stellung der Räthe in den
schonerwähnten Streitigkeitender Herzoge mit der Stadt Rostock,
bei welchen jene als Vermittler eintraten. Gleich anfangs ver¬

') Lisch,». Maltzanschelief. B, III. S. 80.
2) Boll, Gesch. des Landes Stargard 33. II. S. 418.
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stellten die Herzogeden Streit über die Landbedezur Entscheidung

der Prälaten, des schweriner Domcapitels und der Universität

Rostock mit Hinzuziehungder Räthe von Mannen und Städten:

— „Manne Redere und Stede Redere."'). In einem Schreiben

au „unsere Räthe, Ritter, Mannen und Städte, in dem Lande zu

Wenden eingesessen", tragen dieselben ihre Beschwerdengegen

Rostockvor und ersuchendie genanntenStände um ihre Vermitte-

luug und ihren Beistand°). An den Vergleichsverhandlungenzn

Wismar nahmen außer den wendischenHansestädtenauch Prälaten

und Räthe von Mannen und Städten Theil 3).
Bei dem Zerwürfmß über die Errichtung des Domstifts

zu Rostockim Jahr 1484 versuchtenwiederum neben den Hanse-

slädten die Stände des Landes zu vermitteln. Es liegt uns eine

Reihe von Zuschriften an die Stadt Rostockaus dieser Zeit vor,

unterzeichnetvon mehreren Räthen vom Adel, welcheim Namen

der übrigen Räthe, Mannen und Städte zwischenden Herzogen

und der Stadt unterhandelten*). Besonders verdient hier ein

Schreiben der Stände hervorgehobenzn werden, worin sie die

Stadt beschuldigen,daß siedie ansmehrerenTagen getroffenenVer-

abredungennicht eingehaltenhabe, unddieselbeermahnen nach dem

Anerbietender Herzoge,in Beziehungauf das geistlicheCollegium,

ein Schiedsgerichtvon inländischennnd auswärtigen Herren und

Prälaten anzunehmennnd die übrigen weltlichenStreitsachen zum

Erkenntnißvon Prälaten, Mannen nnd Städten zu stellen. Dieses

Schreiben ist unterzeichnetvon mehreren Rittern und andern vom

Adel, sodann von den Abgeordnetender Städte Wismar, Parchim,

Güstrow, Neubrandenburg,Malchin „und andern Räthen, Mannen

und Städten der Lande Meklenbnrg, Wenden nnd Stargard, ans

M S, die Zuschrift von Wismar an Rostockvom 27. Sept. 1481 in den

Rost iviich.Nachrichten. 1757. S. ISS. und die Zuschrift der Herzoge an

Rostockvom 10. März 1482, im Anhang Urk. Nr. 1.

2) <g. im Anhang Urk. Nr. 2.

3) Vertrag vom 15. Aug. 1482 bei Lüuig, Reichsarchiv, Pars Spec. IV,

Cont. II. Forts. S. 692. ff.
4) S. einige Beispiele im Anhang Urk. Nr. 4—6.
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dem Tage zu Schwerin für dies Mal versammelt." Es war also
ein Landtag der beidengenannten Stände aus den gesammten
Landender Herzogevon Meklenbnrg*).

Man pflegt die oben erwähnte Sternberger Tagfahrt von1485
als den ersten bekanntenvereinigtenLandtag von Meklenbnrgzn
bezeichnen.Mit Unrecht! Hier ist ein früherer, und ein solcher,
der mit größerem Rechte ein vereinigter Landtag der Stände zu
heißenverdient, da auf der Sternberger Tagfahrt nur die Mannen
oder Lehnsleuteohne die Städte zusammenkamen.

Es geschahim weitern Verlauf dieser Händel, daß sowohldie
Herzoge,als dieStadt, im Jahr 1495 sichdamit einverstandener-
klärten, daß bis zum Austrage ihrer Streitigkeiten der von den
Herzogen besetzteHafen nebst der Festung von Warnemündeden
Herrn, Prälaten, Mannen und Städten, welche die Herzogedazu
verordnenwürden, zur Sequestration solltenübergebenwerden.

Doch nicht bloß als Vermittler, auch als erkorneSchiedsrichter
in Streitsachenzwischenden Fürsten mit den einzelnenStänden
traten verordnete Räthe von Prälaten, Mannen und Städten
ein. — Als die zu Schwerin versammeltenStände Rostockanssor-
derten, die weltlichenStreitpunkte demUrtheil von Prälaten, Man-
nen und Städten zu unterwerfen, hatten die Herzogebereits eine
Citation an die Stadt ergehen lassen, auf dem Rechtstage zu
Güstrow—„vor UnfernRedern(Rathen), Heren Prelaten, mannen
und steden,de Wh dar beschedenhebben"— zn erscheinen").— Es
sind zwei Urkundenans dem Jahr 1497 vorhanden, worin zwei
Prälaten, zwei Ritter und zwei durch Bürgermeister und Rath-
männer vertreteneStädte (Schwerin und Parchim), als „verordnete
und deputirte Richter in statt und von wegen aller andern Räthe
von Prälaten, Mannen und Städten", mehrere RostockerBürger

*) Das Schreiben ist vom 1(3.Dec, 1484. S. im Anhang, Urk. Nr. 3.
2) Schreiben vom 6. Ang. 1484 in den Rost. wöch. Nachrichten. 1759.

S. 40. „Herren" ist der gemeinsameEhrentitel, sowohl der Prälaten, als der-
jenigen Mannen, welchedie Ritterwürde besaßen.
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zum anberaumtenRechtstagenach Güstrow bescheiden,woselbstsie

über sie zu Gericht sitzenwollen').
Auchbei Streitigkeitender Fürsten unter einander vermittelten

die Räthe aus denStänden. So findet sichin demGemeinschafts¬

vertrag der Söhne von H. Magnus vom I. 1504 die Bestim-

mung: im Fall sich zwei von ihnen gegen den dritten Bruder in

Unwillen erheben würden, „so sollen und wollen Wir zu beiden

Theilen erstlichunfern Rathen von Prälaten, Manmn und Städten

Handlung gestatten"2).
Ans den vorstehendenurkundlichenZeugnissenist ersichtlich,daß

unter deu Rathen von Prälaten, Mannen und Städten die von

den Herzogenzu Rath gezogenenStände, theils im engeren Sinne

von wenigenzu dem besonderenZweckverordnetenPersonen, theils

im weiteren von den Rath gebendenStänden überhaupt zu ver-

stehensind.
Von diesenRäthendesLandes lassen sichnicht immer bestimmt

unterscheidendie fürstlichenRäthe von Adel, welcheim Dienst der

Herzogestandenund sonstHofämterbekleideten,oder durch das be-

sondereVertrauen derFürsten geehrt waren, insofern anch sie dem

Ritterstand des Landes angehörten. Anders dagegen verhält es

sich mit den gelehrtenHosräthen, welcheseitAnfang des 16. Jahr-

Hunderts,als man bloße Gefchäftskenntnißnnd Erfahrung bei der

Landesregierungnicht mehr für ausreichend,sondern auch römische

Rechtsgelehrsamkeitfür nothwendighielt, in der fürstlichenKanzlei

neben dem Kanzler angestelltwurden3).
Deutlich finden sichunterschiedenbeide Arten fürstlicherRäthe

von den zuRath gezogenenständischenMitgliedern in demGemein¬

') S, die Urf. Nr. 9 und 10 im Anhang. Vergl. das Contumacial-

erkenntniß in streitigen Sachen zwischen den Herzogen Magnus und Balthasar

und denen von Flotow zu Stuhr besessen,betreffend Land und Stadt Malchow,

gesprochen zu Wismar 1494 von Prälaten, Mannen und Städten, „alse behör-

like bewillede und angenommene Richters", in Rost. wöch. Nachr. Beil. 1821.

S. 117.

-) S. Letztes Wort -c. 1751. Urk. Nr. 9.

») Rudloff, Mekl. Geschichte. B. II. S. 929 ff.
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schaftsvertrag der beiden herzoglichenBrüder von 1518, welcher
durch die Bevollmächtigtenvon Sachsen und Hessen,„im Beisein
etlicher Unserer Räthe und des Ausschusses,so Wir aus den
Ständen Unseres Fitrstenthums dazu verordnet", abgeschlossen
wurde, worin dieHerzogeerklären, daß sie für diegemeinsamenRe-
gieruugsgeschästeeinen Kanzler, einen Hofmarschall und zwei
Hofrät he eruenneu wollen: würden sie unter einander in Streit
gerathen und sich nicht in gütlicherWeise mit dem Beistand ihrer
Hosräthe verständigenkönnen, so wollen sie beiderseitsdie ältesten
zwei Prälaten, die ältesten drei sürstlichenRäthe, zwei Mitglieder
der Ritterschaft uud zwei Bürgermeister der Städte Rostockund
Wismar zuziehen,die nach Stimmenmehrheit über den Fall be-
schließensollen*). Dasselbe findet sich wiederholt in dem Neu-
braudeuburger Vertrag vou 1520 mit dem Zusatz, daß, weuu
durch den bezeichnetenStändeausschuß der Streit nicht geschlichtet
werden könne, der Herzog von Pommern und die Stände der
Fürstenthümer Mekleuburg, Wenden und Stargard dazu Macht
haben sollen. Der Vertrag ist von sieben Personen von Adel
als „Mithendelern von wegennnse Stende der Landfchop"unter-
zeichnet̂).

Aus demBisherigen hat sichergeben,daß nachderVereinigung
Meklenburgsunter der GemeinschastsregierungderHerzogeMagnus
uud Balthasar eine landständischeMitwirkung durch mehr oder
wenigerRathgeber aus den drei Landen stattfand, welchein Ver-
tretung der übrigen Stände einberufen wurden, in den Streitig-
feiten der Herzogeunter einander oder mit einzelnenStänden ver-
mittelten, auf RechtstagenrichterlicheEntscheidungenabgaben, kurz
in verschiedenerWeise für das Land handelten und Beschlüsse
faßten. Gewiß reichte jedochdie Autorität und Wirkunz dieser
Vertretung nicht weiter, als die übrigen Stände keineVeranlassung
fanden, Einsprache dagegen zu thuu. So oft es sich aber um

1) Letztes Wort jc. Beil. Nr. 11.
2) Ausführliche Betrachtungen jc. 1751. Peil. Nr. 11.
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eine allgemeineLeistung aller Unterthanen handelte, konnte die

ZustimmungwenigerständischerRäthe unmöglichallgeineinverbind-

licheKraft haben.
Wenn also eine Steuer oder eine Kriegshülfebegehrt wurde,

mußten die Landesherrensichjedesmal zuvor der Zustimmungder

Mehrzahl der Landständeversichern,wogegensodann der Wider-

sprnchEinzelnernicht leichtmehr etwas vermochte.

Ferner machtesichunter der gemeinsamenHerrschaftder Her-

zögeüber die nur erst kürzlichzusammengebrachtenLandestheiledas

Bedürfniß einer allgemeinenLandesordnungundumfassendenGesetz-

gebung geltend: damit solcheallgemein verbindlicheKraft erhielt,

konntedieEinwilligungder Stände um so wenigerentbehrtwerden,

als die Ausführung größteutheilsin ihren Händen lag.

Endlichmehrten sich seit Ende des 15. Jahrhunderts die An¬

forderungenvonReichs wegen. Um dieKostenfür die Beschickung

der Reichstage, sowie die dort beschlossenenReichshülsenauszu-

bringen, mußten sichdieLandesherrenan ihre Stände wenden,von

derenEinwilligungund Mitwirkung auchdieAusführungder Reichs-

Verordnungenmehr oder weniger abhängig war.

In dieseu Momenten erkennen wir vorzugsweisedie Veran-

lassungenzur Einberufung der Stänve, sowohl in den einzelnen

Landestheilen,als in dem vereinigtenMetlenburg, und den Grund

der häufigeren Wiederkehr der Laichtageseit dem Anfange des

16. Jahrhunderts.

Betrachten wir zuvörderst die Stellerbewilligungen.— Wir

sahen, daß die Landesherrenschonim 13. Jahrhundert dieStände

der einzelnenVogteieu um außerordentlicheGeldhülfen angingen

und ihre Bereitwilligkeitdazu mit Ertheilnng von Privilegien be-

lohnten. Weiterhin geschiehtauch im 14. Jahrhundert nicht selten

Erwähnung davon, daß Mannen und Städte, geistlicheund weit-

licheStände aufAnsuchender LandesherrenaußerordentlicheBeden

bewilligt haben, wobei ausdrücklichanerkannt wird, daß solche

Beden nicht ohne vorgängigeBewilligungder Stäude dürften ein¬
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gefordertwerden'). Um der geleistetenBeden willen erhielten die
Stände des Landes Stargard in den Jahren 1434 und 1439
erweitertePrivilegien2). Als imJahr 1480 Magnus undBaltha¬
sar, wie erwähnt worden, eine allgemeineBede in ihren Landen
ausschrieben,weigerten sich die beidenSeestädte, da sie sich oft
mit einander verbunden hatten, ihren gnädigen Herren niemals
eine Bede zn geben. Umsonst wurde Rostockvon den Herzogen
daran erinnert, daß es ja die Steuer selbst nnt bewilligt habe:
die Stadt meinte nicht für sich selbst bewilligt zu haben und
bezog sich auf ihre Privilegien3). Man einigte sich dnrch den
Vertrag von Wismar vom 15. Aug.1482, wonachdie Bedefreiheit
der Stadt innerhalb der Zingeln anerkannt wurde, weil sie dafür
die Orbör bezahlte; doch sollte sie von ihren und der Bürger
Landgütern, gleich wie alle anderen Landbegütertm, bedepflich-
tig sein.

Häufiger wurden seit dem Ende des 15. Jahrhunderts den
Herzogen von Prälaten, Mannen und Städten Landbeden und
Steuern für bestimmteZwecke,wie z.B. die Ausstattungder fürst-
lichenTöchter, oder Beiträge zu den Reichssteuernbewilligt. —
Die gewöhnlicheLand bede wurdevondeugeistliche»undweltlichen
Grundherren, Mannen undStädten durchderenUntersassen,gleichwie
vondenBewohnerndes großherzoglichenDomaninms, entrichtet;zum
Betrage von16 Schill, oder 1 Mark für dieHufe undvon4 Schill,
für die Katenwohnungauf dem platten Lande, und zum Betrage
von 1 Gulden für das volle Erbe oder das ganze Haus in den

>) Hier noch ein Beispiel. Ucf. von 1382; Schröder, Papist. Meklenb.
S. I55K: Lorenz von Werte bestätigt dem Kloster Dobbertin das Dorf Gerdes-
Hägen mit allen Gerechtigkeiten und dem Zusatz: „und weret dat wy edder
unser ersnamen dorch Unser und Ilnses Landes Noet willen ene Bede beben
von Usen Mannen, nemliken ghestlick und werlik, de se Uns sry deden
van Gnaden" ic.

2) S. o. S. 82.
3) S. das Schreiben von Wismar an Rostock vom Sept. 1481 in Rost,

wöch. Nachr. 1757. S. 139 und das Schreiben der Herzöge an die Stände
von Wenden vom Juli 148? im Anhang Nr. 2.
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Städten, für das halbe oder die Bude V- Gulden u. s. w. J).
Sie wurde erhoben von den dazu verordneten herzoglichenEin-

nehmern, theils unmittelbar, theils durch die Beihülfe der Stände

selbst,welchesie von ihrenHintersassenaufbrachten2). — Es kann

nichtbezweifeltwerden, daß die Mannen auf Grund ihrer Lehn-

dieuste, wie vor Alters, die Steuerfreiheit für die eigenen Höfe

und die nicht mit Bauern besetztenoder verpachtetenLändereien

fortdauerndbehaupteten3).
Es ist schonim Allgemeinenbemerktworden, daß eine von der

Mehrzahl der Stände bewilligteSteuer als für Alle angenommen

galt. Im Fall dam? ein einzelnerStand noch aus irgend einem

Grunde behaupten wollte, daß er die Steuer zu zahlen nicht

schuldigsei, so kam es lediglichdarauf an, ob er die Macht hatte,

seinen Widerspruchin Kraft zu setzen.

Als im I. 1489 die herzoglichenVögte eine Bede von den

Bauern in den RostockerLandgütern unter Androhungvon Psän-

'j S. die herzoglichen Ausschreiben an Landbegllterte von 1524 imb 1529

in: Feststehender Grund k. Urk, Nr, 187 und Urk,-Bestätigung k. Beil. Nr. 2,

und in Beziehung auf die Landbede der Städte das herz. Schreiben an Rostock

von 1531 im Anhang Nr. 38.

2) Ein fester Gebrauch hat sich erst im 16. Jahrh, gebildet. Wir finden

zu Anfang desselben, daß die Landbede der Rostocker Landgüter, theils unmit¬

telbar von den herzoglichen Beamten erhoben, theils von der Stadt im Ganzen

eingefordert wurde, S. die Urk. von 1489 und 1501 im Anhang Nr, 7.

14 und von 1506 in Nr. 19. 20. 23. Heinrich fordert in einem Schreiben an

den Ritter Bernd Maltzan von 1512 diesen auf, die Landsteuer, so er im ver-

wichenen Jahr von seinen Unterthanen erhoben habe, sofort einzusenden, die

übrige aber an die Amtleute zn Stavenhagen zahlen zu lassen: Lisch, Maltz.

Urk, B. IV. S. 116,

3) S. das Bederegister aus dem Amte Ribnitz von 1535, worin die

herrschaftlichenHufen nicht mit in Anschlag gebracht sind: FeststehenderGrund :c.

1742, Urk. Nr, 13 (das Original ist in den Rost. LandtagS-Äcten Vol. 1).

H, Heinrichs Mandat von 1544: „Wir befinde» aus den Landregistern, daß

etlich von Adel, wenn Uns von Unfern gemeinen Landschaften von

Prälaten, Ritterschaft und Städten eine gemeine Landbede bewilligt, etliche

Hufen den Pauern zur Pacht auSgethan haben, die sie Hofhufen heißen

und keine Landbede davon geben lassen": den Einnehmern wird auf.

gegeben, von allen solchen verpachteten Hufen die Landbede laut den Registern

zu fordern; die wirklichen Hofhufen waren also frei, Zuverlässige Ausführungk.

Urk, Nr. 100.
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diing einforderten,bat die Stadt, sie damitzuverschonen. Hierauf
erwiederten die Herzoge, „da alle gute Mannen und Untersassen,
geistlicheund weltliche,iu UnserenLanden undHerrschaftenbesessen,
sowieauch Unsere eignenBauern, solcheBede zugesagt"und geben
müssen, so könnten Die von Rostockgleichfalls nicht übersehen
werden'). In denJahren 1500 und 1501 begehrtendie Herzoge
Magnus und Balthasar eine Beisteuer für die Vermählung der
beidenTöchter des elfteren: wiederumbat dieStadt, sie bei ihren
alten Gewohnheitenzu lassen, d. h. nicht zn zahlen. Doch die
Herzogebestandenmit Nachdruckauf ihrem landesherrlichenRechte:
„angesehen, daß ihr die Unsrigen seid, und gleich allen Unfern
Prälaten, Mannen und Städten Uns in allen ehrlichenund recht-
fertigenDingen verpflichtetseid." Die Rostockermußten schließlich
(Z000 Mark übernehmen2). Deu H. Balthasar und Heinrich
ward im I. 1505 auf einem LandtagezuSagsdorf eine Beisteuer
und Hülfe bewilligt'zum Empfang der kaiserliche»Belehnung auf
dem Kölner Reichstage. Abermals berief sich Rostock auf die
ihm erst neuerdings wieder bestätigteBedefreiheit. Doch die Her-
zögehielten entgegen: das sei keine Landbede,sondern nur eine
Steuer undHülfe für den angegebenenZweck,und übertrugen dein
Bischof vou Schwerin und dem Ritter vou Plesfen die weitere
Verhandlung; ohne Zweifel mußte Rostockzahlen3). — Noch
kürzerangebundenwar das Verfahren derH. Heinrich undAlbrecht
gegendas KlosterDoberan, als dieses im I. 1510, mit Berufung
auf seine Privilegien und die auf dem Landtage zuvor mit dem
Adel abgegebeneErklärung, sich weigerte, die von ihm verlangte
ReichssteuerzumBetrage einer halbenLandbedezuentrichten. Die
Herzoge gaben den Bescheid,daß sie sich solcherPrivilegien so
wenig zu erinnern wüßten, als sie ihrerseits gesonnenwären, sich

') S, die lief, im Anhang Nr.
2) S, im An h a n g llrf. Nr, 12. 13, und iwch andere in den Rost, Land-

tags-Acten Vol. 1,

3) S, die Ulf. Nr. 15—18 im Anha n g.
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der ihnen zustehendenFreiheit, nämlichdes Rechts der Besteuerung,

zu begeben; drohten mit Auspfändung der Leute des Klosters').
Den Widerspruchdes Adels mußten sie sichfreilichgefallenlassen,

und man ersieht aus diesemVorgang, daß auchbei der Einforde-

rung von Reichssteuerndie Verpflichtungder Stände zur Beihülfe

sichkeineswegsvon selbstverstand.
Wenn die Ritterschaft als Stand die Steuerfreiheit für sich

wegen ihrer Lehndienstebehauptete, so haben wir schonan einem

Beispiel im I. 1485 gesehen,daß sie dochauch die Leistungvon
diesen, ebenso wie die Besteuerung ihrer Untersassen,unter Um-
ständen verweigern konnte. Wir fügen diesem noch ein anderes

hinzu. Als H. Albrecht im Jahr 1535 seinenZug nach Däne-

mark unternahm, bot er die Mannen zur Kriegsfolgeauf. Doch
dieseentschuldigtensich theils mit der Kürze der Zeit, theils mit

Hinweisungauf die vonHolstein aus für das LanddrohendeGefahr,
und erboten sich statt der Waffenhülfezu einer halbe» Laudbede
„aus freiem Darlegen und eigenen Beuteln" 3): und gar nichts
weiter fruchtete die leere Drohung des Herzogs von Einziehung
der Lehngüternach kaiserlichenund sächsischenLehnrechten3).

In solchenFällen, wo die geforderteKriegsleistungallein die
Mannen oder den jetzt öfter sogenanntenAdel anging, finden wir

diesen, getrennt von den anderenStänden, zu besonderenBerathuu-

gen versammelt. Die Landräthe und Statthalter des H. Albrecht
nahmen damals das erwähnte Anerbietender „ganzen Landschaft
des Adels" statt der Lehnshülse an, indem sie sichvorbehielten,
die Geistlichkeitund die kleinen Städte auf einen anderen Tag
einzuberufen,um mit diese»gleichfallszu versuchen,was sie von
ihnen erhalten könnten^; denn Rostockund Wismar waren schon,
im Bunde mit Lübeck,bei dem dänischenKriege unmittelbar bethei¬
ligt. Wegen der von der holsteinischenSeite her drohendenGefahr

') S, die Urk, Nr. 25 und 20 im Anhang,

o) S, die Urk. Nr. 42 und 43 im Anhang.

3) Därensprungö) NeueSammlung meklenb.Landesgesetze.B. II. Ar. 152.
4) S. die scheu augeführte Urk. Nr. 43 im Anhang.
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erließ H. Heinrich das allgemeineAufgebot: „zur Rettung und
Erhaltung desVaterlandes von allen wehrhaftenUnterthanenjeden
dritten Mann in guter männlicherWehr" zu stellen; mit welchem
Erfolg, ist nicht bekannt').

Die Mitwirkung undZustimmungderLandständebei der Gesetz-
gebung zeigt die erste allgemeinePolizeiordnungvon 1516, deren
Eingang besagt, daß, nachdemvielfacheKlagen der Unterthanen
über Mißbräuche und Unordnungen vorgebrachtworden, welche
den Einwohnern an ihrer Handlung und Nahrung zu merklicher
Verhinderungund Schaden, zur Verwüstungder Städte undLande
gereichten, die Herzoge, nach Erkundigungderselben„mit Rath,
Wissen und Willen ihrer Räthe und Landschaft",solcheOrdnun¬
gen, Statute und Satzungen verfassenlassenund mit dem Beirath
ihrer Räthe, auch Wissen und Bewilligung gemeiner Stände
in ihren Landen aufrecht zu halten und durchzuführenendlichbe-
schloffenhätten. Man erkenntdabei die Autonomieder Seestädte,
wenn es diesenschließlichüberlassenwird, solcherneuen Ordnung,
so viel als möglich, nachzukommen,oder aber sonst nach alter
Gewohnheitihre eigene Ordnung zu machen, nur sollen sie in
denjenigenArtikel»,welchealle Stände betreffen,sichdiesengleich-
förmig halten^).

Wenngleichnun in allen Landesangelegenheiten,welchenicht
bloß mit Zuziehung von Räthen aus deu Ständen zu erledigen
waren, die Herzoge sich an die Gesammtheitder Stände wenden
mußten, so war es doch uicht sogleichuach der Vereinigungder
meklenbnrgischenLande gewöhnlich,gemeinsameLandtagezu halten,
sondern man folgte noch einige Zeit hindurch der früheren Ge-
wohuheit, die Staude eines jeden Landestheils für sich z» ver-
sammeln,so oft es sichum eineAngelegenheithandelte, bei welcher

') Ausschrelbenvom 5. März 1536, abgedrucktbei Franck, 91.u, 9!. Mek
lettburg, B, IX. (8. 202.

Diese älteste Polizei Ordnung führt den Titel: -„Ordeninge, Statuta
und Sattuuge dem gemeueu Nutthe tom besten" und ist abgedruckt in der
Bärensprungschen 91. Sammlung, B. IV. S. 12 ff.
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die Zustimmungder Meisten erforderlichschien. In den Urkunden

dieserZeit ist zwar von den durchdieStände bewilligtenBeden die

Rede, aber keineNachrichtvon einemzu solchemZweckeveranftal-

teteu allgemeinenLandtageerhalten').
Dagegen ist noch das Protokoll von einemstargardschenSon-

derlaudtageaufbewahrt,welcherim Jahr 1488 unter dem Vorsitz

derHerzogeauf gewöhnlicherMalstätte zu Kölpin, unweitNeubran-

denburg, abgehaltenwurde. Die Stände solltenBeiträge zu einer

Reichssteuer(von3000 Gulden) für denKaiser nnd zn demKosten-

aufwand (5000 Gulden) derHerzogebei demEmpfang der Reichs-

belehnungbewilligen: nach Verlesung der kaiserlichenund herzog-

lichenMandate beschlossendie anwesendenStädte und Mannschaft,

Einige aus ihrer Mitte nach Znrow (unweitWismar) abzusenden,

wohin die „andern Räche unserer Lande" beschiedenworden; was

diesethun würden, wollten sie auch thun?). — Unter den andern

Rathen sind ohneZweifel dieStände von Meyenburg undWenden

zu verstehen; und es war natürlich, daß die von Stargard die

Höhe ihrer Beisteuervon Hufen und Häusern gleichmäßigmit den

übrigen Landestheileu bestimmen wollten. Ein solcherBeschluß

mußte aber von selbstdie gemeinsameEinberufung der Stände in

ähnlichenFällen als zweckmäßigerscheinenlassen.

Es waren zuerst die Streitigkeitender Herzoge mit der Stadt

Rostock, welche, wie wir gesehen,die häufigerenZusammenkünfte

von ständischenRäthen aus den gesaunnteuLanden veranlaßten.

In wie fern diese freiwilligen oder von den Herzogenberufenen

Versammlungen schon die Bedeutung von Gesammtlandtagender

Stände hatten, oder nicht, ist nicht bestimmtanzugeben, dochwird

man diesenCharakter der obenerwähntenVersammlungder Räthe,

Mannen und Städte, auf dem Tage zu Schwerin im December

1484, gewiß nicht absprechenkönnen3).

1) S. die llif. Nr. 2. 7. 11. 12 im Anhang.

2) S. die von LischmitgetheilteUrkunde in den Mekl.Jahrb. B. X. S. 192.

3) Vergl. o>S> 103. ff,
8
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Das ältesteLandtagsausschreiben,welcheswir in den Acten ge-
funden haben, rührt vom Jahr 1505 her. Darin zeigendie Her-
zögeBalthasar und Heinrichan, daß sie, in Veranlassungder be-
vorstehendenkaiserlichenBelehnung der Söhne von Herzog Mag-
nus auf dem Kölner Reichstage, sichmit Prälaten, Mannen und
Städten berathen wollen, verstehtsichzum Zweckeiner Beisteuer,
und sie gebietendeshalb der Stadt Rostock,an welchedas vorlie-
gende Exemplar gerichtetist, mit zwei Mitgliedern ihres Raths am
29. Mai beim Glockenschlag9 auf der BrückezuSagsdorf zu er-
scheinen•).

Wir fügen ein späteres Ausschreibenvon 1517, das erste im
Druck vorhandene,hinzu, worin die HerzogeHeinrichund Albrecht
die „gemeinenStände ihres Fürstenthums", und mit näherer Be-
zeichnung:„alleStände, Uuterthanenund Verwandte ihres Fürsten-
thums", zu einem gemeinen Landtag an denselbenOrt be-
scheiden^).

Der Ausdruck„gemeineStände", dem wir hier, gleichwiein
der Polizeiordnungvon 1516 und dann öfter begegnen,so wie der
entsprechende:„gemeinerLandtag", beweisen,daß die Stände nun
schonalö politischeEinheit und als Gesammtvertretnngaller Unter-
thanen des Fürstenthums betrachtetwurden. Unter den „Verwand-
ten des Fürstenthums" sind vcrmnthlichdie auswärtigen, insbesou-
dere die geistlichenHerren, namentlichdie BischöfeundKapitel von
Schwerin und Ratzeburgzu verstehen, welche sowohlwegenihrer
Besitzungenin Meklenburg,als auch wegenihrer geistlichenJuris-
diction an den Angelegenheitendes LandesTheil nahmen, wie wir
denn den Bischof von Schwerin in dieser Zeit häufig unter den
Prälaten des Landes aufgeführt oder mit besonderenAufträgen des
Fürsten betraut findens).

S, b. Urf. Nr, 16. im Anhang.
s) S, Nr. 27. im Anhang.
3) S. Urk. Nr. 9, 10, 18 im Anhang. Auch in der Unionsurkunde von

1523 erscheinender Bischof und der Dompropst vou Schweriu als Vertreter
der Prälaten im Ausschuß.
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Als „gewöhnlicherOrt" der Landtagewird schonim Ausschrei-
ben von 1517 die Brücke zu Sagsdorf an der Warnow unweit
Sternberg bezeichnet. Ebendaselbsthatte im Jahr 1485 die Tag-
fahrt der von denFürsten aufgebotenenVasallen stattgefunden;und
schonin alter Zeit war der Ort als Malstätte für die Zusammen-
fünfte der Fürsten oder andereVersammlungenbeliebt. Seine Lage
in der Mitte von Meklenbnrg und in der Nähe der verschiedenen
Landesgrenzender getheiltenHerrschaftenließ ihn als vorzugsweise
dazu geeigneterscheinen').

Wenngleichnun schondie Stände der drei Lande eine gemeine
Landschaftbildeten, so hörten dochdamit die älteren landständischen
Verbände in den einzelnenLandestheilenkeineswegsauf. Beson-
ders das Land Stargard hat den seinigennoch länger bewahrt:
es liegen uns einige von der Hand des Kanzlers Caspar von
Schöneichverfaßte Einladungsschreibenmit Aufforderungan „Pre-
taten, gute Mannen und Unterthanen", in Kölpin zu erscheinen,
ans dem 16. Jahrhundert vorJ). Doch sind dieseSonderlandtage
in dem Maße, als die gemeinenLandtagehäufiger wurden, immer
mehr außer Uebnnggekommen;und nur bei Erbhnldiguugcupfleg-
ten die Herzogeauch später noch die einzelnenLandschaftenan den
herkömmlichenZusammenkunftsortenzu versammeln,um von ihnen
die Huldigung gegenBestätigungihrer Privilegien persönlichanzn-

nehmen3). Die hergebrachteUnterscheidungder drei Länder ist
dann bekanntlichauch in die spätere VerfassungMeyenburgs über-
gegangen, in der sie noch gegenwärtig als Kreiseiutheiluugfort-
besteht.

Sehen wir nun, werdie gemeinen Stände waren, welchem
dieser Zeit die politischeBerechtiguug,auf Landtagenzn erscheinen,

') S, Lisch, über die Fürsten- und Landeöversanimluugenan der SagS-
dorfer Brücke; Mekl, Jahrb, B, XII. S> 173. ff.

2j llif. Nr. 28. im 9(nl) cing. Caspar von Schöneich war von 1510 bis
1530 im Kanzleramt.

3) S. die Rede des H.Magnus an die Landschaft ihier nur Prälaten und
Ritterschaft) von Wenden bei der Huldigung zu Krakow im Jahr 1548: Urk.
Nr. 45, im Anhang.

8 *
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besaßen. Als solchefinden sichregelmäßigPrälaten, Mannen und

Städte zusammengenannt. —• Erst seit den? 15. Jahrhundert

werden die Prälaten als besondererStand erwähnt: so in der

Erklärung der wendischenStände von 1437 und bei der Eventual-

Huldigungaller Stände „Prälaten, Herren, Mannen und Städte"

der meklenburgischenGesammtlandefür die brandenburgischeErb¬

folge im Jahr 1442*). Doch find sie Wohlnicht erst damals als

politischberechtigteStände betrachtetworden: man faßte sie, wie

es scheint,früher mit den Mannen zusammen,worauf der vorkom-

mendeAusdruck„Mannen, geistlicheund weltliche",dentet; oder

sie siud in der allgemeinenBezeichnung„geistlicheund weltliche

Einwohner" mit inbegriffen^). Mit den Rittern hatten sie das

ehrende Prädikat von „Herren" (Er) gemein. Doch eine regel-

mäßige Mitwirkung in landständischenAngelegenheitenscheinensie

erst in den letzten Decennien des 15. Jahrhunderts erlangt zu

haben, wo wir sie als besonderenStand unter den Rätheu aufge^-

führt finden. An ihrer Spitze erscheintin dieser Zeit gewöhnlich

der Bischofvon Schwerin in Folge des Schutzverhältnisses,worin

das Bisthum sichseit laugezu den meklenburgischenFürsten befand,

und welchesBischofPeter von Schwerin im Jahr 1513 anss neue

dadurchanerkannte, daß er für feine Lebenszeitdie Verpflichtung

einging, zu jeder Bedebewilligungder Stände von Meklenburg

einen Beitrag von 500 Mark als Schutzgeld für das Stift zu

zahlen^). Und noch enger wurde dieseVerbindungnach dem Tode

des genanntenBischofs (1516) durch die Wahl des ältestenPrin-

zen des H. Heinrichvon Meklenburg, H. Magnus, so daß man

sichschondaran gewöhnte,das Bisthum Schwerin als incorporir

!) S, o. S. 80. 81.
2) In der vorerwähnten Urk. von 1H2 wird unter den Zeugen von Man-

Nen zuerst der Propst von Friedland aufgeführt. In einem Ausschreibender
Herzoge wegen der KönigSbedekommt der Ausdruck: „Gute Mannen, geistliche
und weltliche", vor, s Urk. Nr. II im Anhang,

s) S. Rudloff, Mekl. GeschichteB. III. S. 37.
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ten Bestandtheil der meklenburgischenHerrsÄ^astzu betrachten^),
bis die Reichsunmittelbarkeitdesselbendurch reichsgerichtlicheEnt-
scheidungim Jahr 1561 wieder hergestelltwurde. — Außer dem
Bischof von Schwerin finden sich im Stande der Prälaten am

häufigstendie Dompröpsteund andere Mitglieder der verschiedenen

Domcapitel, die Aebte der Klösterund die Johaunitercomthuredes

Landes aufgeführt.
Unter den Mannen sind sämmtlicheVasallenoder rittermäßige

Lehnbesitzerverstanden Bisweilen finden sich unter ihnen die-
jenigen, welchepersönlichmit der Ritterwürde bekleidetwaren, als
Ritter oder Herren besondershervorgehoben;dochkommtder Ans-
druck„Ritterschaft" schonim 15. Jahrhundert als gleichbedeutend

mit Mannschaftvor^). Die Zahl der wirklichenRitter war da-

mals und noch mehr zu Anfang des 16. Jahrhunderts sehr ge-

riug^) — was sichaus denselbenallgemeinenGründen erklärt,welche

die Ritterwürde damals überall in Deutschlandin Abgaugkomme»
ließen,•— und es wurde daher die BenennungRitterschaftauf den

Stand der rittermäßigenVasallenoderMannen imGanzenausgedehnt.
Doch ist dieselbein Meyenburg, aus den uns vorliegendenUrknn-

den zu schließen,nicht früher als in der erstenHälftedes 16. Jahr-

S, den fürstbrüderlichen Vergleich von 1355: Letztes Wort zc. Beil.
Nr. 16, worin auch das Stift Ratzeburg als „ein der Lande Meyenburg in-
corporirtes Biöthum" bezeichnet wird.

2) Vergl, die Ausführung oben S. 30. ff.

3) In der Erklärung der Stände des F.Wenden von 1437; Lisch, Maltzan-
sche Urk. B. III. S. 8i sPötker 5. St. S. 40): „Wh — Ghestliken, Prelaten,
Ridderschop, Stede" u. s. w., und weiterhin: „Prelaten, Ridderschop, Manne
und Stede." Daß unter Ritterschaft hier nicht etwa bloß die Ritter im Unter¬
schied von den anderen Mannen zu verstehen sind, beweisen die Unterschriften,
wo als Zeugen für „Ritterschaft und Mannen" nur vier Knappen, unter
welchen der Marschall selbst, aufgeführt sind; die doppelte Bezeichnung „Ritter¬
schaft und Mannen" ist ebenso pleonastisch, wie „Geistliche und Prälaten."

J) In der Unionsurk. von 1523 finden sich unter den Bevollmächtigten der
Mannschaft zwei „Ritter", nämlich Claus Lützow und Henning Halverstadt,-
von den sämmtlichen anderen unterschriebenen Mannen führt nur der Komthur
zu Krakow das Prädicat „Er". Neben jenen beiden Rittern kommt häusig noch
der Ritter Bernd Maltzan unter den fürstlichen Rathen in den Urkunden dieser
Zeit vor. S. Auöf. Betracht. Nr. 11. und 14.
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Hunderts,statt der älteren von Mannschaft, üblich,und erst später
die vorherrschendegeworden').

Ebenso werden die Mannen seit dem Anfangedes 16. Jahr-
Hundertsnicht selten als Adel bezeichnet,Adel und Ritterschaft
als völlig gleichbedeutendgebraucht;und weil die Ritterschaft,oder
die Mannen, den weit überwiegendenund einflußreichstenTheil der
Stände oder der gemeinenLandschaftausmachte, so heißt sie auch
vorzugsweisedie „Landschaftvom Adel"°).

Die Städte wurden in den landständischenVersammlungen
durch die abgeordnetenBürgermeister oder Rathmänner vertreten.
Als die bedeutendstengingen allen übrigen die beiden Seestädte
Rostockund Wismar voran, welche schon vor Alters neben den
Vasallen von den Fürsten zu Rath gezogenwurden. Außer diesen
erscheinennochin Vertretung der Landstädtevorzugsweisediejenigen
Städte, welcheauch späterhin als die wichtigerenden Vorrang als
Vorderstädte in den drei Kreisen behaupteten: Güstrow (Land

Wenden), Parchim (L. Meyenburg), Neubrandenburg (L. Star-

gard); bisweilen auch Schwerin, Malchin und andere3).

') Noch im Anfang des 1k. Jahrh. ist: Mannen und Mannschaft, allein
üblich. „Ritterschaft" werden die Mannen genannt in den fürstlichen Gemein-
schaftsverträgen von 1518 und 1520, aber nicht in der landständischen Union.

2) „Unser Adel", sagen die Herzoge in dem Schreiben an Kloster Doberan
von 1510, s. Urk, Nr. 26. im Anhang. In der Polizei - Ordnung von 151ü
heißt es: Adel und Geistliche sollen sich des Bierbrauens über den eignen Be¬
darf enthalten, „damit der Adel, Bürger und Bauern und ein Jeder nach Her¬
kommen seines Standes und Wesens seine Nahrung und Hantierung habe":
Adel sind also die ritterlichen Lehnsmannen oder Gutemannen. In dem fürst¬
lichen Gemeinschaftsvertrag von 1520, in den herz. Ausschreiben von 152! nnd
1529 wegen rückständiger Beden ff Feststehender Grund Nr. 187. und Urk.
Bestätigung Nr. 2.) ist in demselben Sinne vom Adel als der Mannschaft oder
Ritterschaft die Rede. Ebenso in landständischen Acten, f. das Schreiben der
Stadt Güstrow von 1527: Urk. Nr. 36 im Anhang, und das Landtags - Aus¬
schreiben von 1535 in Nr 42 ebend., wo auch der Ausdruck „Landschaft von
Adel" gebraucht wird, gleichwie in Nr. 43. — Hiernach wird wohl nicht mehr
bezweifelt werden können, daß Adel und Mannschaft gleichbedeutend waren.

3) S. die Unterschriften der Städte anf dem Tage zu Schwerin, 1484, in
Urk. Nr. 3. im Anhang. Die Unionsurkunde von 1523 ist „an Statt aller ge-
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Die landständische Union von 1523.

Es ist gezeigtworden, wie diemeklenburgischenStände der drei
Lande zu Ausgang des 15. Jahrhunderts durch die gemeinsame

fürstlicheHerrschaftzusammengeführt,sodann als gemeineStände

oder gemeineLandschaftzu Landtageneinberufenwurden, uud daß
die landständischeVerfassungschonebenso für das meklenburgische
Land im Ganzen, wie früher in den getrenntenHerrschaftenoder
Landestheilen,im Wesentlichenbegründetwar, ehe der neueUnions-
act der Stände von 1523 erfolgte, der gewöhnlichals die eigent-
licheGrundlage der späterenmeklenburgischenLandesverfassungan-
gesehenwird.

Wir haben nun die Veranlassung dieser landständischenConfö-

deration, ihre Bedeutungfür die Landesverfassungin der Zeit als

sie geschlossenwurde, und ihre Wirkung in der nächstfolgendenzu
betrachten.

Sehen wir zuvörderstden Inhalt der Unionsurkundeoder viel-

mehr der beidenzusammengehörigenUrkunden,von welchendieerste
die Artikelder Vereinigung selbst mit der Unterschriftder Bevoll-

,nächtigtender Stände, die andere aber die Bestätigung durch die

übrigen anwesendenMitglieder enthält1). Beide Urkundensind zu

Rostockam 1. Aug. 1523 ausgestellt; dochwurde die Vereinigung

der Stände nicht erst dort geschlossen,sondern, wie die Neben-
Urkundeoder der sogenannte Bestätigungsreceßim Eingange er-

wähnt, es war dieselbeauf jüngstgehaltenerTagfahrt zu Sternberg

„durch alle Prälaten, Mannschaft und Städte, als die gemeinen

Stände der Lande und Fürstenthümer von Meyenburg" gemacht

und einträchtigbeliebtworden; dort waren zugleichdieBevollmäch-

tigten aus den drei Ständen ernannt worden, welche die Haupt-

meinen Städte der drei Länder" unterzeichnet von Rostock, Wismar, Neubran-

denburg, Güstrow, Parchim und Schwerin.

J) Die beiden UuionSurkunden sind mehrfach gedruckt. Als am meisten

authentisch ist zu betrachten der »ach dem plattdeutschen Original angefertigte

Abdruck in dm: Ausführlichen Betrachtungen u. f. w, 1751. Nr. 55. und 56.
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Urkundezu Rostock besiegeltenund vermnthlich ebenfalls die zahl-
reiche Versammlung der übrigen Stände dahin berufen hatten,
welchedurch ihren erklärtenBeitritt dem Bünduiß verstärktes An-
sehen und Gewichtverliehen.

Als Veranlassungder Vereinigung wird in der Haupturkunde
nur angegeben,daß „sichzur Zeit im heiligenReich viel Aufruhr
nnd Beschwerungzugetragen und täglichmehr zu besorgen". Um
dem mit Vernunft und reifem Rathe so viel als möglichzuvorzn-
kommen,haben sich die Stände, Gott zu Lobe,und ihren gnädigen
Herrn, Land und Leute«zu Ehre, Nutz und Wohlfahrt in folgeu-
der Weise vereinigtnnd vertragen:

1) Sie wollen ihren gnädigenHerrn in Allem gehorsamsein,
was sie ihnen von Gott und Rechts wegen zu thun schuldigsiud,
damit sie von denselben„zu ihrem Rechte" bei ihren Privilegien,
Freiheiten und löblichenGewohnheitengeschütztund erhalten werden.

2) Im Fall sie Alle oder Einer durch Jemand wider solche
Privilegien u. s. w., überhaupt WiderRecht undBilligkeitbeschwert
würden, wollen sie sich unter einanderBeistand leisten„zu ihren
Rechten"; auch den Schaden, der Einem widerfahren,gemeinsam
tragen, nach Rath von Prälaten, Mannen nnd Städten bis zum
Austrag der Sache.

3) Unter einanderwollen sie Frieden, Recht und Einigkeiter-
halten, den muthwilligenBeschädigernicht Hausenund hegen, da-
gegenJedem, der sichan gleichemRecht will genügen lassen, in
Städten, Hänsern und SchlössernZuflucht gewähren.

4) Es wird ein Ausschußvon 23 Bevollmächtigtenverordnet,
3 von Prälaten (der Bischof und der Dompropst von Schwerin
nebst dem Abt von Doberan), 12 aus der Mannschaft, nämlichje
4 aus jedem der drei Länder, und 8 von den Städten, nämlichje
2 Rathsdepntirte aus Rostockund Wismar (Land Meklenburg),
aus Nenbraudeuburg(Stargard) und Güstrow (Wenden), welche
in gewöhnlichenFällen, ans des verletztenKlägersAnsuchen,diesem
Beistandthun, wo siees aber für nöthig erachtenwürden, Prälaten,
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Mannen und Städte zu gelegener Stätte und Zeit einberufen
sollen, um über die Sache gemeinsamenBeschlußzu fasseu.

5) Schließlich verwahren sich die Stände, daß sie ihren
gnädigen Herrn an ihrer fürstlichen Obrigkeit nichts abge-
schnitten,ihren Eiden und Pflichten nicht zu nahe gehandelthaben
wollen. Auch behalten sie sich jede Veränderung an dieser Ver-
pflichtungund Verschreibungvor, wie es das künftigeBedürfniß
erfordern wird.

Zweckder Verbindungwar also der doppelte: die Aufrechthal-
tung derPrivilegien gegenJedermann, also auchdie Landesherren'),
und die Bewahrung von Frieden und Einigkeitunter sich. Dem-
nach ist die Veranlassungebensoin einer nach beiden Richtungen
hin drohendenGefahr zu suchen.

Die Einleitung der Haupturkunde, welche von Aufruhr und
Beschwerung im heiligen Reiche spricht, scheint ans eine äußere
Gefahrhinzuweisen.Allein es handelte sichdochoffenbar,nach dem
weiteren Inhalt derselben, weder um ein Schutzeoder Vertheidi-
gungsbündnißgegen auswärtige Mächte, wie bei dem im I. 1519
zu Höxter errichtetensogenanntenLippe'schenBund von westphä-
tischen,niedersächsischenund thüringischenHerren, welchemspäter
auch die Herzogevon Meklenburgund Pommern beitraten^): noch
um eine gewöhnlicheLandfriedensverbindung,wie sie im 14. und
15. Jahrhundert so häufig von Fürsten und Ständen unter sich
oder mit Auswärtigengeschlossenwurden. In beidenFällen hätten
dochgerade die Landesherrenam wenigstenfehlen dürfen, und es

ist durchaus nichts von äußern Unruhen bekannt, welche damals

den Frieden Meklenbnrgs hätten gefährden können^). Es war

vielmehr eine Angelegenheitder Stände für sich, und darum eine

'1 Nicht, wie Rudloff, Mekl. GeschichteSB. III. S, 66, es beutet: „gegen
jeden Andern."

2) S, über diesen Lischt Abhandlung und die Urkunden in den Mekl.
Jahrbüchern 23. XX. ©. 82. ff,

3) Rudloff c>,a. £). denkt an das Sickingensche Unternehmen gegen Trier;

altein dieses hatte bereits einige Monate früher ein trauriges Ende genommen und

lag überhaupt zu fern.
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auf sie allein beschränkteVerbindung,nicht wider die Landesherren,
denen sie nichts von ihrenobrigkeitlichenRechtenabgeschnittenhaben
wollen, aber ohne die Landesherren. Und ohne Zweifel konnten
sie nur von dieser Seite her eine ernstlicheGefahr, sowohl für
ihrePrivilegien als für den innerenFrieden befürchten,eineGefahr
von der Art, um eine Schutzverbindungaller Stände als noth-
wendigerscheinenzu lassen. Worin bestandaber diese Gefahr?

lieber diesenPunkt, über den Zweck und die Bedeutung der
Union überhaupt, istuachmals vielzwischenRegierung und Ständen
hin und her gestrittenworden: namentlichbei Gelegenheitder von
beiden Höfen zu Schwerin und zn Strelitz im I. 1748 abge-
schloffenenAuseinaudersetznngs-Convention. Während man von
Seiten der Regierung mit Beziehungauf die erwähntenEingangs-
Wortedie Veranlassungder Union nur in irgend einer äußeren,
nicht weiter nachweisbarenGefahr erkennenwollte'), ließen die
ständischenAusführungen die Vermuthnng durchblicken,daß die
Absichtvielmehr gegen das Andrängen des H. Albrecht auf voll-
ständigeLandestheilunggerichtetgewesensei, was mit derBehaup-
tnng zusammenhing,daß durch die Union die Stände aller drei
Lande zu einemunzertrennlichenCorpus verwachsenseien2). Da¬
gegen ist wieder von der anderen Seite mit großer Lebhaftigkeit
nicht bloß das von den Ständen vorgegebenePrivilegium der Un-
Heilbarkeit in Abrede genommen3), sondern auch, hinsichtlichder
ursprünglichenAbsichtbei Schließung der Union, mit besonderem
Nachdruckein notarielles Instrument vom 10. Dec. 1531 hervor-

]) Vergl, daS Rescriptum cassatorium von H, Christian Ludwig II., bat.
16. April 1749, wo von der alten Union gesagt wird: „Da aber solche ur-
sprünglich wegen damaliger vielen Aufrühre und Beschwernisse im Reich und
gegen die muthwilligen Privatbeschädiger errichtet worden: so hat sie auch in
Neulichkeit weder mit Bestand Rechtens auf gegenwärtige ganz verschiedene
Zeiten und Umstände gezogen, noch über ihren zu HellemTag liegenden Bnchstab
und Endzweck erstrecketwerden mögen."

2) S. die Rechtsgegründete Vorstellung k. 1749. S, 2, nnd die Ausführ-
lichen Betrachtungen. 1751. S. 54 ff.

3) S. die Zuverlässige Ausführung deö Rechte der Auseinandersetzungs-
Convention. 1749, und Letztes Wort zur Behauptung des Rechts u. s.w. 1751.
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gehobenworden, wonachfreilichschondamals H. Heinrich sichauf
das Bündniß der gemeinenLandschaftals ein Hindernis;der erb¬
lichenLandestheilungberufen hätte, aber von den zu Rostockver-
sammeltenStauden, auf ausdrücklichesBefragen des H. Albrecht,
dieErklärungabgegebenworden sei, daß „sie sichniemals zu etwas
verbunden,versiegeltund verbrieft hätten, das wider beiderFürsten
landerblicheTheilnng oder an DerselbenObrigkeit oderHerrlichkeit
zu Schaden oder Nachtheilgereichenmöchte""). Die Gegenpartei
hat zwar auch dieser Erklärung eine für sie unschädlicheDeutung
zu geben versucht: es ist jedochvon beiden Seiten unbemerktge-
blieben, daß dieses anscheinendsehr förmlichund genau abgefaßte
Document durch lauter unrichtigeZeitangabendieoffenbarenZeichen
der Unächtheit an sich trägta). Die Fälschung würde übrigens
von älterem Datum seiu, da dieselbeUrkunde schon einmal im

I. 1620 bei ähnlicherVeranlassunggegen die protestirendenLand-
stände gebrauchtworden ist und auch damals ihren Eindrucknicht
verfehlt zu haben scheint3).

Halten wir uns lediglichan die aus den Acten sichergebenden
Thatsachen, welche der Schließung des landständischenBündnisses
unmittelbar vorhergingen,so scheintkein Zweifel darüber obwalten !
zu können,daß diesewirklichmit der vom H. Albrechtbetriebenen

Landestheilungim nahen Zusammenhangstand.

H. Albrecht gab sich nämlich mit dem von ihm selbst unter
Vermittelnug der Stände im I. 1520 genehmigtenTheiluugsver-

') Zuverlässige Ausführung, Urk, Nr. 9.

2) Das Instrument ist angeblich auf Begehreu des £>. Albrecht von einem
Notar, der nebst zwei Zeugen bei Abgabe der ständischen Erklärung zugegen
gewesen, abgefaßt. Das Datum ist im Eingang der Utk. umständlich in Worten
ausgeführt: 10. December 1531, in der 14. Jndictiou und im 14. I. des Kaiser-
thnms Carls V. Allein der Dec. 1531 fällt in die -4. Jndiction und in das
3. Jahr des Kaiserthums oder iu daS 12. I. nach der Krönung Carls als
römischer König; und auch der 10. December kann nicht richtig sein, den» eS
liegt uns ein Schreiben der zu Rostock versammelten Stände vom 9. Dec. vor,
worin sie die zur Zeit nicht anwesenden Herzoge um Anberaumung eines Land-
tags zur gemeinsamen Verhandlung bitten. S. die Urk. Nr. 3!) im Anhang.

») S. die Zuverlässige Ausführung, Urkundeu-Beil. Nr. 40 und 4K.
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trag, welchersichim Wesentlichennur auf die fürstlichenSchlösser
und Einkünfte bezog, Prälaten, Ritterschaft und 12 Städte der
gemeinschaftlichenRegierung überwies, nichtzufrieden,bestritt nicht
nur bei dem Reichsgerichtdie Gültigkeit desselben, sondern ging
auch mit derThat voran und erließ einseitigeLandtagsausschreiben
an die Stände, nm für sich allein mit ihnen zu verhandelnund
zu beschließen. Es liegt uns ein derartiges Landtagsausschreiben
vom 18. Mai 1523 vor, worin er die Stände ans den 8. Juni
nach der Brückezu Sagsdorf beschied:sie sollensichdurch nichts
verhindernlassen, daselbst zu erscheinen'). Vermuthlichhat dann

H. Heinrich eine Abmahnungan die Stände gerichtet,worauf sich
eine uoch vorhandeneZuschriftderStadt Boizenburgvom 25. Mai
an denselbenbezieht,mitAnfrage, wie sie sichdabeiverhalten solle,
um S. F. G. Gefallen zn thuu und zugleichH. AlbrechtsGebot
nicht zu versäumen"). Die Union derStände wurde am 1. August
1523 zu Rostockunterzeichnet:sie war auf der vorausgegangenen
Tagfahrt zu Sternberg von den gemeinenStänden beliebtworden.
— Hiernach wird man sicherannehmendürfen, daß diesennnmit-
telbar aufeinanderfolgendenThatfachen auch ein innerer Zufam-
menhang zuGrunde gelegenhat, daß also dieTagfahrt derStände
zu Sternberg durch H. Albrechts einseitigesVorgehen veranlaßt
war und daß die Stände durch Schließung ihrer Union derZwie-
tracht der herzoglichenBrüder ihre Einigkeitentgegensetzenwollten,
womit sie die Erhaltung des inneren Friedens sowohl als ihrer
Privilegien bezweckten.— Wir halten es für durchauswahrschein-
lich, daß H. Heinrich die Hände mit dabei im Spiele hatte: unter
den unterzeichnetenBevollmächtigtender Mannschaft befindensich
mehrere, wie die beidenRitter Claus Lützowund HenningHalver-
stadt, die sonst als fürstlicheRäthe genannt werden, und nicht
minderderKanzler selbst,Caspar vonSchöneich; auch ist es daher
wohl möglich,daß derselbeHerzogHeinrich sichnachmals auf das

>) S, die Urk, 3k. 30 im Anhang.

2) S, die Urk. Nr. 31 im Anhang.



neue tandständischeBündniß gegen die von seinemBruder verlangte
Landestheilungberufen haben könnte, und hierauf läßt sich gleich-
falls ein in den Landtags-ActenaufbewahrtesSchreiben des H.
Albrechtbeziehen,worin er der Stadt RostockseineAnkunftzur
bevorstehendenLandtagsverfammlnugim Januar 1533 anzeigt, in
der Absicht,um daselbstdas „Privilegium" einzusehen,womit ver-
mnthlichdie Unionsurkundegemeintist'): ob aber dieStände da-
mals eine ähnlicheErklärung, wie die obenerwähnte,angeblichvom
December 1531, abgegebenhaben, müssen wir dahingestelltsein
lassen.

Hiernach wäre also dieeigentlicheAbsichtderUnion nichtsowohl
gegendie Landestheilungselbst,zu welcherdieFürstenohneZweifel,
auch nach dein Eingeständniß der Landständeselbst, befugt waren,
als gegen das einseitigeund willkürlicheVorgehen des H. Albrecht
gerichtetgewesen. Und in soweitwaren dieStände in ihrem voll-
kommeneuRecht; denn nachInhalt des von ihnen in Gemeinschaft
mit dem Herzog vonPommern vermitteltenNeubrandenburgerVer-
trags von 1520 waren sie beidenHerzogen mit gleichenPflichten
verwandt und war ihnen anch in Fällen des Streits zwischenbei-
den Herzogendas Recht des Anstrags zuerkannt: sie wahrten also
das bestehendeRecht der Verträge und sichertenihre Privilegien
durch ihre Vereinigung, welchevermittelst des Bündnissesauf die
Dauer befestigtsein sollte.

Die Landestheilungkam damals wirklichnicht zuStande, nnge-
achtet H. Albrecht nicht aufhörte, sie zu verlange» und obwohl
Karl V., dessenGunst er sichdurch folgsamesAnschließenan die
kaiserlichePolitik in deu AngelegenheitenDänemarks gewann, sie
gleichfallsforderte und sogar im I. 1529 zu diesemZweckCom-
missarienernannte, nm, wie es in dem kaiserlichenRescript heißt,
die vollständigeErbtheilnng der Lande, „anch der Ritterschaftund
des Adels, wie es im heiligenReich Recht und Gewohnheitist",
vorzunehmen,mit Vollmacht,die Unterthanenvon Meklenbnrgznr

') S. die Urk. Nr. 40 im Anhang.
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Ausführung zu zwingen*). Statt der Theilung erfolgtevielmehr
im I. 1534 ein neuer Gemeinschaftsvertrag,bei welchemes auch
trotz allen späteren VersuchenH. Albrechts und noch von ihm
erwirktenkaiserlichenMandaten am Ende gebliebenist.

Es läßt sichwohl kaum in Zweifel stellen,daß das Hinderniß
der Theilung nicht bloß in der AbneigungH. Heinrichs, sondern
auch iu dem Bündniß der Stände und in dem engen Zusammen-
halten von diesenmit jenem, deren Interessen die Theilung gleich
sehr entgegenstand,gelegenwar. Die landständischeUnion bildete
noch keinrechtliches,aberdochein factischesHinderniß. Und hierin
liegt zugleich»ach der einen Seite hin ihre wichtigeFolge für die
Zukunft der Landesverfassung:es war ein Vorgang gegeben, auf
den man sich später wieder einmal berufen konnte, der Anfang
eines neuen Herkommens,aus welchemsichmit der Zeit ein ver-
fassungsmäßigesRecht hervorbildenließ.

Eine andereBedeutungjedochhatte dieUnion in derZeit selbst,
da sie geschlossenwurde, für die Ausbildung der landständischen
Verfassung: sie bezeichnetfür diesedeu Abschlußihrer ganzen bis-
herigen EntWickelungund zugleichdenAusgangspunktder künftigen.
Zwar die äußere Vereinigung der meklenburgifcheuStände war
schongegeben und dem Bündniß vorhergegangen; auch waren die
gemeinen Stände schon öfter durch Räthe oder Verordnete aus
ihrer Mitte vertreten worden: aber das Nene bestand in beiden
Beziehungendarin, daß dieVereinigungnun durcheinenfreiwilligen
Act der Stände selbst hergestellt wurde, womit sich das etil
schiedeneBewußtsein von der Gemeinsamkeitihrer Interessen und
von ihrer Zusammengehörigkeit,sowie das Bedürsniß des gegen-
fettigenBeistands zur Aufrechthaltungihrer Privilegien gegenüber
der sichaufnehmendenlandesherrlichenGewaltkundgab,fernerdarin,
daß der von den vereinigtenStänden ernannte Ausschußzu einem
bleibendenbestimmtwar, auf dessenErgänzung im Fall des Ab-

') Zuverlässige Ausführung ic. Beil. Nr, 8,
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gangs eines BZitgliedsder Mannschaft man zum voraus Bedacht
nahm').

Hieraus folgt nun freilichnochnicht, daß dieser Ausschußund
die Union selbstvon da an fortdauerndenBestand behaltenhätten.
Man weiß, wie oft dergleichenVerträge schon kurze Zeit nach
ihrer Entstehung,sobald dieVeranlassungwegfiel,wieder vergessen
waren. Auch von der meklenburgischenUnion ist dies nachmals
von Seiten der fürstlichenRegierung gegen die Landständebehaup-
tet worden, als diesedas angeblicheRecht ihrer Uutheilbarkeitauf
dieselbezu begründenversuchten. Die Union von 1523, hat man
gesagt, sei entweder niemals zum wirklichenBestände gekommen,
oder bald wieder verblichen;iu deu späteren Acten und Landtags-
Verhandlungenfinde sich durchauskeiueSpur mehr davon, bis die
Stände sich ihrer zuerst wieder im I. 1620 erinnert hätten, um
sie, ganz gegenihrenursprünglichenZweck,widerdie von den Her-
zogenAdolf Friedrich und Johann Albrechtiu Angriff genommene
Landestheilungzu gebrauchen2).

Doch die genaueEinsichtder Acten und Landtagsverhandlungen
gewährt uns ein ganz anderes Ergebniß. Nicht nur findet sich
darin die Union ausdrücklichuoch öfter angezogen,sondern es läßt
sich die Wirkung derselbenseit dieserZeit in dem selbständigeren
Auftretender Landständegegenüberdeu Fürsten, in ihrem festeren
Zusammenhaltenan einander, in derBestellungleitenderAusschüsse
und anderer ständischenOrgane, kurz, in der weiterenAusbildung
der gesammtenVerfassungdeutlichgenug wahrnehmen.

1) UnionSurkunde i „Wan ock eyn edder mer van dessen vorbenomeden
todes halven in godt vorvallen, szo schalen de anderen, im welkeren lande
(d. i. Kreise) de vorvallinge schüt, itlike von den stechten (Geschlechtern) nth der
Landtschop (d. i, des Adels) to syck vorschryven, und eynen andern uth sick
erwelen unde keßen."

2) Zuverlässige Ausführung. 1749. @.33, wo noch der Trumpf ausgespielt
wird: man könne fast einen Preis für denjenigen aussetzen, der eine weitere
Spur davon zu entdecken und erweislich zu machen im Stande sein werde. —
Schade, daß der Preis nicht ausgesetzt und die Zinsen dazu gelegt worden sind!
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Wirkungen der Union für die Fortbildung der
Landesverfassung.

Der Conföderationsactder Stände war, wie gezeigtworden,
aus den?Gefühl der Nothwendigkeithervorgegangen,die ständischen
Privilegien gegenüberder landesfürstlichenGewalt sicherzu stellen.
Es war natürlich, daß die Stände, so oft sie dasselbeBedürsniß
der gegenseitigenAnlehnung bei neuen Anforderungender Landes-
Herrenempfanden,auf ihre Verbiuduugzurückkamen,nicht als auf
ein Recht oder Privilegium, welches sie diesen gegenüber geltend
macheukonnten— denn als solchesist dieUnionkeineswegsschon
damals von den Fürsten anerkannt worden — sondern als ein
bloßes Vertheidigungsmrttel*).

Als daher im I. 1527 die Landesherren eiue vom Reiche
bewilligteTürkeusteuer von jedem der Stände einzeln forderten,
vermuthlichuni auf diesemWege leichter zum Ziele zil kommen,
wandten sich die Landstädte, nachdemsie deshalb eine besondere
Zusammenkunftveranstaltet hatten, au die beiden Seestädte, um
ihre Meinung darüber zu erfahren, mit ausdrücklicherBezugnahme
auf die Versiegelung, welchezwischenPrälaten, Mannen und
Städten ausgerichtetsei2). Wiederum, als H. Albrechtün 1.1535
seinen Kriegszug nach Dänemark vorhatte, Berief er allein den
Adel desLandes, um dieLehndienstevon ihmzuverlangen. Dieser
aber erschiendas erste Mal nur iu geringer Anzahl und erklärte
das andere Mal, sich ans keine schließlicheAntwort einlassenzu
können,da die Prälaten und Städte, welche die Sache gleichfalls
anginge, nicht mit ihnen einberufenseien; erst zum dritten Mal
wurden dann die gesammtenStände nach Güstrow geladen^).

') Die Behauptung in den ritterschaftliche» „Ausführlichen Betrachtungen",
&. 57: eü sei die Union schon zur Zeit ihrer Errichtung von der damaligen
Landesherrschaft (es könnte doch nur Hz. Heinrich gemeint sein) genehmigt
worden, ist gänzlich grundlos.

2) S. lief. Nr. 3G im Anhang.

3) S. Urk. Nr. 43 im Anhang.
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Doch dieWirkungender Union inachensichin dieserZeit noch
in anderer Weise bemerkbar.— Wir finden Verordnete der
Landschaft, von dieser selbst für besondereZweckebestellt, so-
dann bestimmterzwölfVerordnete,welchendie fortdauerndeLeitung
der ständischenAngelegenheitenanvertraut war, und die in erfor¬
derlichenFällen eine größere Anzahl von Ständemitgliedern oder
auch diegesammteLandschaftzusammenberiefen. Diese zwölfVer-
ordnetensind offenbar keine anderen, als die zum Ausschußder
Union 1523 erwählten zwölf Bevollmächtigtender Mannen oder
des Adels, eine Vermnthnng, welche auch durch die übereinstim-
Menden Namen beider bestätigt wird *). Es liegt uns ferner

die Instruction der RostockerRathsdepntirten zu einem von den
Verordneten veranlaßt«! Ständetag im I. 1531 vor, worin
denselbenunter anderemausgegebenwird, eine „Copie des Ver¬
trags, deu die Landschaft mit einander hat", herbeizu-
schaffen2), was wir ebeuso auf die Unionsurkundebeziehenzu
müssen glaube», wie das freilich nur sogenannte„Privilegium",
welches H. Albrecht ans den? RostockerStändetag einzusehen
begehrte.

Aus dein Vorstehendenergiebt sichschon, daß die Union doch
nicht bloß ein vorübergehendesBand um die Stände zog, wenn
auch nicht gerade alle in ihr enthaltenenBestimmungenzur Aus-
sühruilg gekommensein mögen. Denn man würde freilich sehr
irren, wenn man glauben wollte, es fei nun wirklichbloß Frieden
nnd Eintracht unter deu so verbundenenStädten gewesen: ein-
trächtig waren sie vornehmlichgegendieLandesherren,immer aber
eifersüchtigund nicht selten zwieträchtigunter sich. Die später
immer wiederkehrendenKlagen der Städte über Beeinträchtigung
ihrer Nahrung durch den Viehhandel, das Bierbrauen u. s. w.
des Adels, was schon durch die Polizeiordnungvon 1516 unter-

J) S> die lief, von 1534 in Nr, il im Anhang: die unterzeichneten
Namen von sieben Verordneten finde» sich alle auch unter den Bevollmächtigten
der Mannschaft in der Unionsurkunde.

Z) S> die Ui'f. Nr. 37 im Anhang.

9
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sagt war'), wurden schonim 1.1536 vorgebracht:sie erklärenes
in ihrer Beschwerdenicht bloß Wider die beschriebenenRechte,
sondern auch wider Gott selbst,daß die meklenburgischeuEdelleute
die zusammengekauftenOchsenzum Theil in eigenenPersonen auf
die Märkte trieben. Dagegen wurde von der anderen Seite auf
die Städte der schmählicheund, wie sie sagen, völlig unbegründete
Vorwurf gebracht, daß sie sichin einer heimlichenZusammenkunft
auf der Priemerhaide mit einander verschworenhätten, den ge-
sammtenAdel Mekleuburgszu vertilgen2). So giftig war man
also zu Zeiten auf einander, aber dochbald darauf wieder innig
verbundengegen den Landesfürsten,wenn er forderte.

Als eine Folge dieses gegenseitigenVerhältnisses der Stände
hat man zum großen Theil auch das Schicksaldes Prälaten-
stand es zu betrachten. Auch dieser hatte sich mit den beiden
anderen Ständen durch-die Union zur Aufrechthaltungaller Pri-
vilegien und des inneren Friedens verbunden, hatte seine Bevoll-
mächtigten in den gemeinsamenAusschußgewählt. —• Es war
demnachdie vertragsmäßigePflicht der beidenanderenStände, ihn
in seinenPrivilegien zu schützenund, im Fall einerVerletzungder-
selben, ihm zu seinemRechtezu verhelfen. In solcherWeise ist
nun freilich die landständischeUnion nicht verstandenworden oder
zur Ausführung gekommen. Die Reformation, welchezunächstnur
die Reinigung der Kirchenlehre bezweckte,zog nothwendig den
Umsturzder alten Kirchenverfassungnach sich. Ehe dieser wirklich
erfolgte, begannen die weltlichenStände, voran der Adel, ihren
reformatorischenEifer durch die Beraubung der Geistlichkeitam
Kirchengutzu bethätigeu. Schon im I. 1525 wurden deshalb
von dieser die weltlichenGerichte angerufen: wir haben bereits

*) „Darmit de Adel, Börger, Bure, und ein yeder, na herkamen "syneS
Standes und Wesens, syne neringe und Hanteringe, gebörlicker und gewanlicker
Wyse Hebben, und einer den andern an syner neringe nicht erren edder schmecken
möge," Polizei-O, a, a. £).

2) Uli Nr, 44 im Anhang,
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oben bemerkt, mit wie wenig Erfolg'). Fruchtlos verhalltendie
Klagen der vierDomcapitelzuEnde 1529; sie selbstwurden refor-
mirt und verloren damit die letzteKraft des Widerstandes.

Doch werden die Prälaten noch weiterhinals gleichberechtigter

Stand neben den beiden anderen auf Landtagen genannt. Wir
finden sie namentlichund zuletztauf dem in Veranlassung des
Interims zu Sternberg (Juni 1549) versammelten Landtage.
Außer dem Bischöfevon Schwerin, H. Magnus, waren hier zwei
evangelischeSuperintendentenzugegen,und auch die Universitätzu
Rostockwar zu demselbenLandtagegeladen,um „in der allerhoch-
wichtigstenSache derSeelen Seligkeitbelangend"mit zu rathen2);
nur wenige Geistliche von den Mönchsorden, nicht über drei,
widerspräche«,nach gleichzeitigenBerichten, der dort beschlossenen
Ablehnung des Interims 3). — Als dann aber im I. 1552 H.
Hans Albrecht im Bunde mit Kurfürst Moritz von Sachsen die
Waffen für die protestantischeSache gegen den Kaiser erhob, und
die Statthalter und Räthe desselben in seiner Abwesenheitden
Landtag abhielten, um eine außerordentlicheKriegshülse von den
Ständen zu erhalten, wurden die Prälaten zum ersten Male ganz
übergangen.

Wäre die landständischeUnion nach ihrem Wortlaut ausgeführt

und von den Ständen selbstaufrechterhaltenworden, so wäre dies
geradezuunmöglichgewesen. Zwar erinnerte nun wohl die Land-
schaft bei Ablehnung der verlangten Hülfe daran, daß sie nur
unvollständigzugegensei, daß die gemeineLandschaftdieserFürsten-
thümer uud Lande von jeher aus drei Ständen oder Theilen be-
standen habe, und die Prälaten das erste und vornehmsteGlied
unter ihnen gewesenseien, indem sie es nicht minder beklagte,daß
die meistenPrälaten ihrer Pfründen entsetzt, die Prälatnren selbst

*) Vergl. die geschichtlicheUebersicht S. 88.

") Dieses interessante Factum erhellt aus dem im Universitäts-Archiv aufbe¬
wahrten Einladungsschreiben; f. dieses im Anhang Nr. 46,

3) Vergl. Mylii Annalea in Gerdes Sammlung. S. 258, uud den Land-

tagsbericht von 1552 im Anhang Nr. 48.

9*
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abgethanworden: allein man sieht leichtaus dem ganzenZusam-
menhang ihrer Vorstellung, daß es den Ständen theils nur um
eiltenVorwand mehr zu thuu war, um die begehrteHülfe abzu-
lehnen, theils das wiedererwachteInteresse derselbenfür die übel-
behandelte Geistlichkeitnur darin seinen Grund hatte, daß sie,
nach deren Beseitigung, mich die Landeshülsenkünftighin alle!»
tragen sollten. Und wie wenig dabei das eigentlicheGewichtder
Sache auf die Ausschließungder Prälaten von ihrem Rechte ge-
legt wurde, zeigt auch die leere Ausflucht, womit die herzoglichen
Räthe diese« Punkt iu der ständischenAusführung erwiederten,
indem sie als Grund für die bemerkteZurücksetzungangaben, daß
die Geistlichenalles Unglückin den deutschenLanden anrichten
helfen und zur Einführung desInterims nicht weniggethau hätten,
was doch auf die zur Zeit iu Meklenburg vorhandenenPrälaten
kaum irgend welcheAnwendungfinden konnte.

Der wirklicheGrund lag vielmehr darin, daß die Prälaturen
selbst schon größtentheils, wie die Stände sagten, abgethan und
vernichtetwaren, und als H. Johann Albrechtnach dem Passauer
Vertrage ins Landzurückkehrte,zog er auch noch den Rest, nament-
lich dieKlösterDoberan undDargnu, vollends ein. Die gesammte
Kirchenbeutekam dann, wie schonbemerkt,durch deu sog.Ruppin-
scheuSchiedsspruchim 1.1556 zurTheiluug, sowohlzwischenden
beidenHerzogenJohann Albrechtund Ulrich unter sich,als mit den
weltlichenLandständenandererseits, denen vorläufig drei Klöster
zur Nutzung„für die Jungfrauen beider Stände" zugesichertwur-
den'). Zu Bestellung und Unterhaltung des Consistoriumsfür

*) Die wirkliche Abtretung der drei Klöster Dobbertin, Ribnitz und
Malchow erfolgte bekanntlich erst auf Grund der Reversalen von 157? bei
Ueberuahme von 400,000 Gulden fürstlicher Schulden; worauf sich die neuer-
dings oft wiederholte Behauptung gründet, die Stände hätten die Klöster mit
Landessteuern erkauft. Allein der Grund der Ueberlafsnng dieser Kloster-
Nutzungen au die Stände lag doch nicht erst in der Schuldenübernahme, wie
schon daraus hervorgeht, daß die fürstliche Zusicherung schon früher und ganz
unabhängig davon gemacht war: dieseZusicherung war vielmehr durch d!e Be¬
schwerde« der Stände über die Einziehung der geistlichen Güter veranlaßt —
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die Unterrichtszweckeder Universität und Schulen wurde von dem
ganzen eingezogenenReichthum nur die armselige jährlicheRente
von viertehalbtausend Gulden ausgesetzt^).— So war der Prä-
latenstand in Meyenburg gänzlich abgethan: doch nicht zugleich
die landständischeUnion.

Die Stände hatten in dem zweitenViertel des 16. Jahrhun-
derts den vermehrtenAnforderungender Landesherren durch fast
jährlicheBewilligungen von Landbedenentsprochen,außer welchen
sie noch wiederholteReichssteuernzu den Türkenkriegenausbringen
mußten2). DennochhatteH. Albrechtaus seinemdänischenKriege
eine ansehnlicheSchuldenmassehinterlassen, wozu dann noch der
kostspieligeKriegszug H. Johann Albrechts 1552 hinzukam. Die
Stände waren in diesem Jahr entschlossen,keineHülfe zu be-
willigen: wir finden in denActen, daß Adel und Städte sichunter
einander verbindlichmachten,sich nicht trennen zu lassen, sondern
an des Landes alter Gewohnheit,Freiheit und wohlhergebrachtem
Gebrauch festzuhalten3). Allein H. Johann Albrecht erneuerte
nach seiner RückkehrdasselbeAnsuchennur um so dringender,und
brachtewirklichdieStände zueineruinsassendenBewilligung(1553)*).
Nun trat aber H. Ulrich, der Bruder Johann Albrechts, wieder
mit seinem schon lange erhobenenAnspruchauf gleichenAntheil
an der Regierung, also auch an dieserLandeshülfe,dazwischenund
führte, nachdem er alle anderen Wege zur Erreichung seines

vergl. die Landtagsverhandlungen von 1552 u. flg. — und besagte nichts
weiter, als die Anerkennung der gerechten Ansprüche der Stände an die geist-
lichen Stiftungen, welche ihre Vorfahren d^irch Schenkungen, nicht minder wie
die Fürsten, bereichert hatten, und deren Pfründen ihnen oder den Ihrigen fort-
dauernd zu gute gekommen waren.

1) S die Urk, in Verdes' Sammlung. S. 198.

2) In einem Rostocker Landbede-Register von 1533 findet sich die Bemer-
fung: „Und sind in 25 Jahren in die 25 Landbeden und 2 Türkensteuern ge¬
geben worden." Grund der Steuerfreiheit, llrk. Nr. 15. S. 16.

3) S. die Urk. Nr. 47 im Anhang.

4) Die Landstädte bewilligten eine doppelte Landbede und V- Proc. vom
Vermögen, die Ritterschaft 20 Gulden für jeden Roßdienst. S. die Darlegung
der Stadt Rostock vom 5. März 1554 in den Rost. Landtags-Acten. Vol. 11.
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Zweckesvergeblichversuchthatte, braunschweigischeTruppen ins
Land: die Stände legten sichins Nüttel, brachtendie herzoglichen
Brüder zum Vertrag und die braunschweigischenTruppen durch
schleunigstbewilligteGeldzahlungenzum Abzug; es ward eine voll¬
ständigeLaudestheiluugzwischendenherzoglichenBrüdern beschlossen
und von der Landschaftförmlichverbürgt').

Für diese letzterestand also zuvörderst die Ausführung der
Laudestheiluug,dann aber auch die auf dieLäuge uicht mehr abzu-
weisendeUebernahme der fürstlichen Schulden in Aussicht: —
beides Grund und Veranlassunggenug, sie an ihre alte Union zu
erinnern. Seit längerer Zeit ist in den Landtagsactenbis dahin
keineRede mehr von jenem leitendenVorstand gewesen,als welchen
wir vordem die zwölfVerordnetenvomAdel erkannthaben. Wohl
wurden die Vergleichsverhandlungenzwischen den herzoglichen
Brüdern zu Boizenburg durch einen zu diesemZweckeerwählten
Ausschußder ganzenLandschaftgeführt, auch von demselbendie
Landschaftin Eile nach der Sagsdorser Brücke einberufen*): doch
die VollmachtdiesesAusschusseshörte mit derVeranlassungwieder
auf, ohne daß dochdas immer wieder eintretendeBedürsniß eines
leitendenVorstands weggefallenwäre. Denn wenn es der Land-
fchaft an häufigenVeranlassungennicht fehlte, im eigenenInteresse
zusammenzukommen,von wem sollte dann jedes Mal die Einbe-
rufung ausgehen? Wir finden, daß es einmaldurcheinenanonymen
Laufzettelgeschah,worin die Stände von Ritterschaftund Städten
bei deu Eiden und Pflichten, womit sie einander verwandt seien,
auf Martini 1554 nach Rostockaufgeboten wurden3): doch eben
die Erinnerung an die Union, welchein dieser Aufforderunglag,
hatte noch die weitere Folge, daß auf demselbenConvent, oder
einem sichdaran anschließendenim December, der Unionsausschuß

J) 6. die fürstbrüderlichen Reverse von 1554: Letztes Wort. lief. Nr. 14.
") Ausschreiben „der Räthe und Ausschoß einer gemeinen Landschaft, so

ins Lager gegen Wittenborch abgefertigt", dat. Güstrow, 24. Juni 1554: Francks
A. u. N. Mekl. B. X. S. 25.

3) S, Urk. Nr. 49 im Anhang.
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durchWiederwahlder zwölfBevollmächtigtender Ritterschaft,von
denen alle bis auf zwei mit Tode abgegangenwaren, erneuert
wurde*).

Die Vermuthung liegt nahe, daß die Wiederherstellungdes
Unionsausschussesauchdamals, ebenso wie bei seinerersten Er-
richtung,mit der beabsichtigtenLandestheilungzusammenhing,und
wirklichwurde die Landestheilungnocheinmalglücklichverhindert,
und dann erst, nachdemdie beidenHerzogesichüber die Theilung
der fürstlichenEinkünfteundNutzungenverglichenhatten, verstanden
sichAdel und Städte, ungeachtetdes fortdauerndenWiderspruchs
der beidenSeestädte, zur vollständigenUebernahmeder fürstlichen
Schulden. Zu diesemEnde bewilligteder Adel, ohne Rücksicht
auf die sonst bei den gewöhnlichenLandbedenvorbehalteneritter-
schaftlicheFreiheit für sich selbst, eine ansehnlicheHülse, sowohl
von Geld- und Kornpächten,als nach dem Verhältnis?der eigenen
Aussaat, außerdemfür seineBauern die doppelteLandbede,alles
ans 5 Jahre; desgleichenübernahmendie Landstädteauf dieselbe
Zeit die doppelteLandbedenebst einer Accisevon Malz und
Wein°): nur dieSeestädtewolltensichdurchausnichtzu derBier-
acciseverstehen,worin sie den Ruin ihres Hauptgewerbesund des

darauf begründetenHandels erkannten,sondern erklärtensich nur

zur Uebernahmeeiner bestimmtenSumme bereit3).
Mit der Erhebung und Verwendungdieser außerordentlichen

1) lief. Nr, 50 im AIIha»g,

2) S. den Bericht der RostockerAbgeordneten in Urt, Nr, 51 des An.

Hangs, — Rudloff, B, III. Abth, 1. S. 314, erwähnt noch des Roßdienst,

getdes des Adels; allein dieses gehörte nur zn der früheren Bewilligung
von 1553.

3) Wie wichtig die Braugewerbe für die Seestädte waren, findet sich in
den Vorstellungen derselben gegen die Malzacciseausgeführt, s, die Rost, Land-
tagsacten. Vol. Iii „Desse Seestede", sagt Wismar in einem Schreiben vom

5, Dec, 1555, „sindt vornemlichund thom meistendeile up Scheperation, kop.
manschop und bruwerk anfengklich gebuwet, und werden de meistenBere mit

uusem und der unsen groten eventur (Gefahr) des winstes und vorlustes inn

de Ryke — gesorth und alle notrostige wahr mit tho behoeff und entsettinge

des gantzen laudes wedder in gesoreth,"
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Steuer zum Zweckder Schuldentilgungwurde von der Landschaft
ein Ausschußvon 14 Personen vom Adel beauftragt, für dessen
Handlungenin dem Schuldentilgungsgeschäftsie sichzum voraus
verbindlicherklärteund welchemsie Vollmachtertheilte,den fürst-
licheuAssecurationsreversin ihremNamen anzunehmen'). Dieser
AusschußderLandschaftwar sodannanchseinerseitseifrig bemüht,
die Seestädte zum Aufgebenihrer Sonderstellungund zur Ueber-
nähmeihres Antheilsan der bewilligtenLandeshülsezu bewegen:
dochsie verharrten auf ihrem Widerspruchgegendie Accise,und
dieHerzogeverglichensichschließlichmit ihnen über die zu zahlen-
den bestimmtenSummen, wofür sie ihnen gleichfalls besondere
Reverseauf ihre hergebrachtenPrivilegienertheilten

Durch den Schuldentilguugsausfchußwar ein neues landstän-
difchesOrgan gebildet,welchesgewissermaßenan die Stelle des
früherenUniousausschnssesderLandschafttrat. Denn es ist gewiß
nichtals zufälligzu betrachten,daß unter seinenMitgliedern,die
sich „Verordnetedes Ausschussesder LandeMeklenburg,Wenden
und Stargard" nannten, die Mehrzahl der im Jahr vorher ge-
wählten 12 Verordnetenwieder angetroffenwird3). Offenbar
bedurfte es der letzterennichtmehr nebenden neuenBevollmäch-
tigten, welchedie gemeinsamenInteressender Stände zu anderen
Zweckenohnehinvertraten.

Weil das damals begonneneSchuldentilgungsgeschäftnur lang-
fameuFortgangnahm nnd späterhinbei wiederholterUebernahme
der inzwischenaufs neue herangewachsenenfürstlichenSchulden
(1572 und 1621) sich ohne Ende fortsetzte,so ist auchder land-
ständischeSchuldentilgungsausschußseitdemimmer wiedererneuert
worden, bis sichdaraus im folgendenJahrhundert der beständige
sog. Engere Ausschuß der Landständehervorgebildethat*).

>) S, die Urf.: LetztesWort. Nr. 5«.
2) Rudloffs Mekl. Gesch. B. III. 1. S. 187.
3) S. die Unterschriftenin der oben angeführten Ulf. vergl. mit denen in

Urk. Nr. 50 im Anhang, von welchensich 7 Namen dort wieder finden.
4) Der im I. 1020 erwählte große Ausschuß der Stände, aus welchem
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Nachdemwir gezeigthaben, wie die landständischeVerfassung
von Meklenbnrgdurch die Vereinigungder Lande, durchdie Be-
sestigungder Landeshoheit,durch die Union der Stände, endlich
durchdie Errichtungdes Schuldentilgungsausschussesdie bestimmte
AusprägungihrerGrundformenerhaltenhat, sind nur nochwenige
Bemerkung««hinsichtlichder übrigen Momente ihrer Fortbildung
in dieserPeriodehinzuzufügen.

Bleiben wir zunächstbei der formellenSeite stehen.— In
Betreff der öfter erwähntenLandräthe kann es zweifelhafter-
scheinen,ob sie gleichfallszu den Organen der Landständezu
rechneuseien. Landräthewerden die fürstlichenRäthe aus den
Ständen, insbesonderedieRäthe vomAdel genannt,imUnterschied
von den allein im fürstlichenDienst stehendengelehrtenHofräthen:
wie z. B. die von H. Albrechtiu seinerAbwesenheitim I. 1535
mit den RegierungsgeschäftenbeauftragtenRäthe vom Adel1). In
dem fürstlichenGemeinschaftsvertragvon 1534 sind die Landräthe
als diejenigenbezeichnet,welchekünftigdie Landestheilungvorneh-
men sollen, in dem anderenGemeinschaftsvertragevon 1555 als
diejenigen,welcheals Unterhändlergebrauchtwurden und auch
künftigeIrrungen unter den Fürstenbeilegensollen2). Bei einem
Streit der Stadt Güstrow mit den Herzogen(1541). kam man
überein,daß 12 der ältestenLandräthezur gütlichenBeilegungder
Sache von den Fürsten sollten verschriebenwerden^). H. Ulrich
forderteim folgendenJahre dieStadt Rostockzur Beschickungeiner
Zusammenkunftin Güstrowauf, mit, wie es in dem Emladnngs-
schreibenheißt, „Uns mit euch und andern Unfern Landräthen,

zwei Jahre nachher der Engere Ausschuß hervorging, war gleichfalls zuvor,
derst und hauptsächlichmit der Schuldentilgungs-Angelegenheit beauftragt, um
dabei die gesammte Landschaft zu vertreten, ig. die Vollmacht bei Klüver,
Beschreibung von Meklenburg. 33. I. S. 507.

]) S. die Nrk, Nr. 43 im Anhang.
2) AusführlicheBetrachtungen, llrk. Nr. 15 u. 22.
3) Schreiben der Stadt Güstrow vom 26. März 1541 in den Rost. Land-

tags-Acten. Vol. I.
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die Wir dazuverschrieben,zu uuterreden"'): also auchdie Stadt
Rostockwurde zu den Landräthengezählt, wie denn die beiden
Seestädte schonin der frühestenZeit nebenden vornehmstenVa-
fallen zu Rath gezogenzu werde»pflegten. Mit den Landräthen
wurden die auf Landtagenzu stellendenfürstlichenPropositionen
zuvor berathen. In dem Bericht der RostockerDeputirten von
denLandtagsverhandlungenvon 1555 wird Eingangs erwähnt,daß
sie und die WismarschenGesandtenzu einer Audienz bei den
Herzogengeladen wordenseien, wo der Kanzleres als ein Miß-
verständnißentschuldigte,daß sie nichtals Mitlaudräthezur Vor-
berathungder Propositioueuzugezogenworden2). Die Landräthe
vom Adel waren vermögeihres zwiefachenVerhältnisseszu den
FürstenundStänden die natürlichenVermittlerauf Landtagen,wo
sie zugleichals fürstlicheRäthe und als Mitständeden landesherr-
lichenAbsichtenEingang und Geltung verschafften.Der Landtag
von 1552 war von den Statthaltern und Rächen des H. Hans
Albrechteinberufenworden. In dem Landtagsprotokollfindensie
sich als „MitgliedmaßengemeinerLandschaftund fürstlicheVer¬
wandte"bezeichnet:in der ersterenEigenschaftnahmensie an den
Verhandlungender Stände Theil, in der anderentrenntensie sich
von ihrem Beschluß3).

Hiernachhat sichdieBedeutungdes landräthlichenAmts in der
Folgezeitfestgestellt,in der doppeltenVerpflichtungsowohlgegen
den Landesherrn,als gegendie Stände. Roch in den Reversalen
von 1572 versprachendieHerzoge,sie „in allen fürfallendenRöthen
zu Rathe zu ziehenund zu gebrauchen":man siehtaber hieraus,
daß sie schonbisweilenübergangenwurden; denn dieLandesherren
ließensichlieber von ihren Kanzlernund Hofräthenberathen,und
die Stände kamen seitdemöfter auf die Forderungzurück,daß in
wichtigenAngelegenheitenauch die Landräthe mit ihrem Rathe
gehörtwerdenmöchten. Somit kam die andereSeite des Amts,

1) Dat. Schwerin. 2. April 1542. A. a. O.
2) S. IM Nr. 51 im Anha n g,
b) S. Urk. Nr. 48 im Anhang.



139

wonachsie eine Art Vertretungfür die Landständeausübten,mehr
zur Geltung,weshalbsie nachmalsauchnebenden Deputirtender
Ritterschaftund der Städte in den landständischenAusschußein-

traten'). Doch die Ernennung der Landräthefindetimmernoch
durch deu Landesherrn statt, wenn auch auf Präsentation der
Ständeund mitBeschränkungderWahl auf den eingeborneuAdel2).

Als cht neues, eigentlichlaudständischesOrgan findenwir in
dieserZeit schondie gelehrtenFürsprecher der Stände. Zuerst
in einerRostockerInstruction von1531 ist von derBestellungeines
gelehrtenund ausheimischenAdvocatenans der gemeinenLandschaft
Besoldung die Rede, welcherauf dem Landtagedie Beschwerden
der Landschaftstattlichvortragensoll3). Gleichwiedie Fürstensich
ihres Kanzlers,sowohlfür die schriftlicheAbfassungihrerErklärun-
gen, als für deu mündlichenVortrag auf Landtagenbedienten,so
glanbten auch die Staude ohne einensolchengelehrtenRath und
Redner uicht mehr auskommenzu können. Vor der Zusammen-
knnstdes Landtagsvon 1552 sehenwir dieStände eifrigbemüht,
einengeschicktenManu, einenDoctor derRechte,zu gewinnen,um
der LandschaftWort zu führen und ihre Nothdurfthell und ohne
Schen vorzutragen4). Auf dem Landtagevon 1555 gaben die
Deputirtender beideuSeestädteihre ErklärungdurcheinenDoctor
Freudemannab, gegen welchender fürstlicheRath von Maltzan
mit der Bemerkunganffnhr, daß man vormals wohl ohne solche
Gelehrtehabe handelnkönnen'). Doch die Gelehrsamkeithat sich
an dieserStelle behauptet,woraus nachmalsdas Amt des bestän-
digenLandshndicns entstandenist.

Für die Landtagewar noch keinebestimmteZeit oder «gel-
mäßigeWiederkehrfestgesetzt;sondernsie wurdenvon den Landes-

J) Sämmtliche Landräthe wurden im I. 1020 Mitglieder des großen Aus-
schusses;an dem engeren Ausschußvon 162? nahmen, wie noch jetzt, 2 Land-
räthe Theil.

2) Landes Erbvergleichvon 1755 §. 167.

3) S, Urk, Nr. 37 im A n ha n g.
4) Ucf. Nr. 47 im Anhang.
5) Urk. Nr. 51 im Anhang.
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Herren,so oft es ihnen nöthigschien,einberufen,oft mehrereMal
im Jahr: weil es nicht seltengeschah, daß die Mehrzahl der
Stände ausblieboder sichwiederentfernte, um einenBeschlußzu
verhindern;daher wurdenz. B. im Jahr 1542 wegeneiner Lan-
deshülfe zu den Schulden des H. Albrechtund zur Türkensteuer
fünf Landtagenacheinandergehalten'). — Ebenso wenigwaren
die Landtagean einenbestimmtenOrt gebunden,wenngleichsie am
häufigstenan der herkömmlichenStätte an der Sagsdorser Brücke
abgehaltenwurden3).

Die Landtagsausschreibenergingen in der Gemeinschaftsregie-
rung der Herzogevon jedem der beiden Regenten für sichund
waren an jeden Landstandeinzelngerichtet. Es gab noch kein
Landstandsrechtin demSinne, daß Niemandausgeschlossenwerden
konntevon der fürstlichenBerufung: wir haben gesehen,daß im
Jahr 1552 der ganze Prälatenstand übergangenwurde, während
auf der andern Seite zum Juterimslaudtage von 1549 auchdie
RostockerUniversitäteine, wie es scheint, sonst nichtgewöhnliche
Einladungerhielt.

Ebensowenigfest begrenztwie die Formen der landständischen
Verfassungwarendie Befugnisse derLandständeselbst.Dennauch
derenMaß richtete sichwesentlich,abgesehenvon dem Umfange
der bestehendenPrivilegien, nach dem Bedürfniß der lebendigen
Verhältnisse:doch bildetensichdie allgemeinenGrundsätzeimmer
bestimmterans der Praxis hervor.

Es lag in der Natur der Sache, daß, so oft der Landesherr
eineLandeshülfevon den Ständen begehrte, er zuvor ihre Be-
fchwerdenanhörenund denselbenso gut als möglichabhelfenmußte.
Charakteristischfür den Sinn der Stände ist in dieser Beziehung
eine Instruction der Stadt Rostockfür ihreLandtagsdepntirtenvon
1542, worin diesen die äußerste Zurückhaltungin allen nbri-

(5. die RostockerLandtags-Acten Vol. I. Vergl. auch die lltf. JJt. 42im Anhang.
2) Bekanntlich wurde zuerst in den Reversalen von 1KZI.Art. It. bestimmt,

daß dieLandtage umschichtigzuSternberg und Malchin sollten gehalten werden.
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gen Punkten empfohlenwird, nur beiden Beschwerdensollen sie als
Hauptpart eintreten; in Ansehungder begehrtenLandeshülseist die
Meinung, man müssezuvor berathen, ob man verpflichtetsei, dem
Herzogeaus denSchulden zn helfen, die er sichin fremdenSachen
ohne Rath und Willen der Landräthe zugezogen;die Türkensteuer
aber sei abzulehnenwegen der theureu Zeit: man könneabwarten,
bis der Türke seine Tyrannei in der deutschenNation gebrauchen
werde').

Man sieht, der Blickreicht nicht über das nächstliegendeeigene
Interesse hinaus: man will sichzur Hülfleistungnicht anders ver-
stehen,als wenn man den Vortheil mit Händen greifen kann oder
die dringendsteNoch wirklichvor Angensieht. AllgemeineMotiven,
wie die Ehre oder die Sicherheit der deutschenNation, schlagen
nicht an: mag Jeder in seinemengstenKreisenur für sichselber
sorgen, und man wird sich am bestendabei befinden, das ist der
praktischeSinn dieser Landstände. Selbst, wo es einmal für der
Seelen Seligkeit zu handeln gilt, geht man kaum weiter. Zwar
haben die meklenburgischeuStände tut Jahr 1549 mit Ablehnung
des Interims ein entschiedenesBekenntnis)für die reine und wahr-
haftige Lehre des Wortes Gottes abgegeben:als nun aberH. Hans
Albrechtnnd seine Brüder zur Vertheidignngdes Protestantismus
und der reichsständischenFreiheit Gut und Blut einsetzen,versagen
die Stände dazu ihre Hülse und erwiedernans die Erinnerung an
jenen Beschluß, daß „sie wohl zur Be'schütznngder Fürsten, des
Landes und der Religion,Leib,Habe, Gut und Blut, als Christen
nnd gehorsamenUnterthaneu Wohl anstehet und geziemet,mit zu
wageu bereit, aber Arm« offensivazu ergreifenund Jemand be-
kriegenzu helfen, das sei niemals ihre Meinung gewesen, und
weder könntensie sichdavon überzeugen,daß der fürstlicheKriegs-
zug aus dringenderUrsacheunternommenworden, noch habe sich
derHerzog deshalb zuvor mitJemand aus ihremMittel berathen"^).

1) Rost. Landtags-Acten Vol. 1. Nr. 109.
2) S. daö Landtags.Protocoll von 1552. in Rost. L.-Acten Vol. II.
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Nichtsdestowenigerließen sichdie Stände am Ende doch, wie
schonerwähnt, zur vollständigenSchuldenübernahmeherbei: der
Adel ging mit gutem Beispielevoran und zog die Landstädtenach
sich. Man war froh, die fürstlicheLandestheilungglücklichabge-
wendetzu haben; man konntedie Fürsten dochnicht zu tief in der
Roth steckenlassen, wodurch die peinlichstenVerlegenheiten bei
jedemUmschlagsterminentstanden; unter den Bewilligendenwaren
auch die inländischenGläubiger, welchenur durchUebertragungder
fürstlichenSchulde» auf das Land zu Capital nnd Zinsen gelangen
konnten. Indem die Seestädte auch in diesem Fall wieder am
meisten den particularistischeuStandpunkt festhielten,nahmen sie
dochden Schein an, als ob gerade sie am meistenauf Wahrueh-
mung des Landesinteressesbedachtseien: ehe man sichzu irgend
einer Bewilligungverstehe,lautet die RostockerCommission,müsse
der Artikelwegen der Regierung zuvor in Ordnung gebrachtsein,
auch „daß wider die alte Freiheit und Gerechtigkeitder Landschaft
in jedem Staude ohne ihre eigentlichennd freie Mitbewilligung
nichts angerichtetwerde, daß jeder bei gleichemRecht gehandhabt
werde, daß man sichin keineausheimischeFehde einlasse ohne der
LandschaftRath uud Mitwissen')•

Als aber dieseGrundsätzeim Wesentlichennach erfolgter Be-
willigungder übrigen Stände durch den fürstlichenAssecuratious-
revers anerkannt worden, behieltendie Seestädte nur nochihre be-
sonderenPrivilegien zum Vorwand ihres Widerspruchsübrig und
mußten sie sichnun von den Verordnetendes landständischenAus-
schussesselbst es sagen lassen, daß Privilegien und Begnadigungen
— deren sie ihnen gerne noch viel mehr gönnten, als sie schon
hätten — billig mit Dank gelohnt und nicht mit Undanksollten
vergoltenwerden^).

Zugesichertwurde« den Ständen, d. i. Mannen und Städten,
in dem schonerwähnten Revers von 1555 im Allgemeinenihre

') Rost. Commissionzum WismarschenLandtage vom 4. JDci.1554. Rost.
L.-ActenVol. II.

2) S, Urk. Nr. 52 im Anhang.
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hergebrachtenPrivilegienundFreiheitenmit Erhaltung bei derwahren
ReligionderAugsbnrgischenConfession:insbesondereaberdas Steuer-
bewillignngsrechtauch für die gewöhnlichenHülfen und Landbeden,
„die sie anders nicht, denn aus vorhergehendefreie und gutwillige
Bewilligung,zu leistenschuldig"seien') — und hierin war ohne
Zweifel das Fundameutalrechtder Landschaft,so wie das sortdan-
ernde Triebwerk der landständischenVerfassung, enthalten. Alles
Uebrige, — die Mitwirkung der Stände bei der Gesetzgebung,bei
Ausübung der Rechtspflege, bei Verwaltung und Verwendungder
Steuern, beiAusführungderKirchenordnungundderPolizeigesetze,—
verstandsichvon selbstaus der obrigkeitliche»Stellung, welchedie
Stände gegenüberihren Untersasseneinnahmen,die ihnendieHand-
habnng der öffentlichenOrdnung mit übertrug. Es genügt hier-
über im Allgemeinenzu bemerken, daß in dem Grade, als die
Verfassung schon weiter ausgebildetwar, auch die landständische
Mitwirkung eine regelmäßigereund mehr geordnetewurde. Wir
führen beispielsweisedas Verfahren bei Aufbringung der Reichs-
stener des gemeinen Pfennigs zur beherrlichenHülfe wider die
Türken in den Jahren 1542 und 1544 an^). Es wurden zn die-
fem ZweckeEinnehmer des Landes, je einer von den Herzogen,
von Prälaten, Mannen undStädten, bestelltund öffentlicheSteuer-
kästen an den fünf Hauptorten des Landes angeordnet3); die
Grundherren hatten die Steuer von ihren Bauern undUnterthanen
gezähltanzunehmenund mit einem Verzeichnißan die Einnehmer
abzuliefern, sie selbst durften ihren Beitrag ungezähltin den ver-
fchlofsenenKasten legen: — es wird freilichnachherdarüber ge-
klagt, daß sie sich nicht alle gleich froinm dabei bewiesenhätten,

FeststehenderGrund der Steuerfreiheit je. Urk. 9?r. 16.
2) Rost. «.-Acten Yol. I. Nr. IIB—117, 136—140, 173—175 k.
3) So feint verordent und gesetztfünf Kalten: zu Wismar für die im Land

Meketnborgkund zu Wismar, zu Rostockfür die imLand und Stadt zu Rostock,
zu Güstrow für die im Land Wenden und zu Güstrow, zu Newenbrandenborgk
für die im Land zu Stargard u. zu N, und einer zu Schwerin für die in der
Grafschaft Schwerin.
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denn man habe in dm Kasten auch Blei, Kupfer, Rechenpfennige
und Steine gefundenH

lieber die Errichtung eines „ordentlichenchristlichenEonfisto-
rimns und eines ordentlichenLandgerichtsmit gemeinerLandschaft
gutem Rathe" verstäudigteusichdie fürstlichenBrüder, H. Hans
Albrechtund Ulrich, vorläufig in dem Gemeinfchastsvertragbvon
1555. Als aber die hierauf bezüglicheProposition an den Laud-
tag (April 1555) gebracht wurde, sprachen sich die Stände für
Beibehaltung der alt hergebrachte»Gerichtsordnungans, „darin
die löblichenLandesfürstenmit Prälaten, Ritterschaftund Städten
residirt, Sachen verhört und llrtheil gesprochenhätten", und des
bisher üblichenBrauchs, wonachzu zweienJahreszeitenRechtstage
ausgeschriebenund an den gewöhnlichenOrten, abwechselndzu
Wismar und Güstrow, gehaltenwurden2). Offenbar fürchtetendie
Stände bei der von denLandesfürstenproponirtenEinrichtungeines
ständigenLandgerichts, unter dem Vorsitzeines Landrichters,von
ihrem bisherigen Einfluß an den öffentlichenRechtstagen zn ver-
lieren, welcheunter dem Vorsitzder Fürsten selbst, mit Zuziehung
der ältestenund angesehenstenRäthe der Stände, neben gelehrten
Hosräthen, abgehaltenzu werden pflegten; und dieErinnerung, auf
welchesie nochspäter öfter zurückkamen'),daß auf solchenRechts-
tagen die Landesfnrsteu in Fällen, welche den Landesbranchbe-
trafen, Bericht und Rath von den Beisitzernder Landständegehört
hätten, beutet nicht minder auf die nur zu gegründeteBeforgniß
hin, daß bei dein uuvermeidlicheuUebergewichtder gelehrten Bei-
sitzer in dem ständigenLandgerichtder LandesbrauchwenigerBe-
achtuugfinden würde. Indessen wurde dochdie neue Landgerichts-
ordnnng angenommenund im Jahr 1558 pnblicirt, wonach das
Landgerichtkünftig aus einem beständigenLandrichterund zwölf

') AuS dein LandwgSprotocollvon 1550 iit de» L.-Acten deö Großherz.Hauptarchivs zu Schwerin.
2) LetztesWort, Urk, Nr. 1I«.
*>)In den Beschwerdenvon 1557, 1563 und 1570; f. Ausführt. Betrach¬tungen Nr. 201—203.
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Beisitzernbestehensollte,unterwelchen,nebenmehrerenHofrätheuund
Doctoreu, fünfLandrätheund je ein Bürgermeisterder beidenSee-
städte als Vertreter der Stände erschienen*). — In Beziehung
ans jene älteren Rechtstage, welcheder Bequemlichkeitwegenmit
den regelmäßigenZahlungs- oder sog.Umschlagsterminenzusammen-
fielen, sei nur nochhinzugefügt,daß sie von den eigentlichenLand-
tagen von Anfang an gänzlichverschiedenwaren und mit deren
Zusammenkünftenin keinernäherenVerbindungstanden^).

Nachdemwir nun die geschichtlicheDarstellung der landstäudi-
schenVerfassungvon Mekleuburg bis zu dem von uns gesteckten
Ziele ausgeführt haben, blickenwir noch einmal auf die in der
Einleitung vorangestelltenGesichtspunkteüber die Entstehungund
das Wesen der deutschenLandstäudezurück.— Ausgehendvon der
Ansichtdes gleichzeitige»Ursprungs der Landständeund der Lan-
desHoheitin den deutschenTerritorien, haben wir dieselbeanch in
den erst germanisirtenslavischenLändern in derWeise bestätigtge-
fluiden, daß die frühere unumschränktefürstlicheHerrschaftmit Ein-
führnng der deutschenStände gleichfallsden verändertenCharakter
einer deutschenLandeshoheitannahm: die Rechte dieser Stände
aber lassensichhier um so deutlichererkennen, als solche bei der
Colouisation schon gleichsamfertig mit herübergenommenund in
der Form von Privilegien genauer bestimmtwurden.

Ebenso,wie der Ursprung, stand weiterhinauch dieAusbildung
der landständischenVerfassungmit der der Landeshoheitint engsten
Zusammenhang. Durch die gemeinsameLandesherrschaftwurden

') S. Ärofft'ä L,. und Hofgerichts- Historie» bei Ungnaden, Amönitates
@. 404.

2) In dem fürstlichen Gemeinschaftsvertragevon 1520, Art. 12, werden
allerdings Landtage genannt, wo Rechtstage gemeint sind; allein die gleiche,
sonst nicht übliche Benennung für die letzteren beweist nichts für das Zufam-
menfallen beider an sichganz verschiedenartigerständischenZusammenkünfte.

10
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die Stände, gleichwiezuerst in den einzelnenLandestbeilen, so
nachherim Ganzen zu den: Inbegriff gemeinerStände und einer
gemeinenLandschaftzusammengefaßt.Die Union der Stände selbst
war nicht der Grund, sondern die Folge dieser äußeren Vereint-
gnng, als ein Vertheidignugsmittelgegendie steigendenAnsprüche
der Landeshoheit.

Im WesentlichendenselbenCharakterhatten, so viel wir sehen,
die landständischenEinigungenüberall in Deutschland, wo sie seit
dem 14. Jahrhundert bis zum Anfang des 16. bei verschiedenen
Veranlassungenins Dasein getretenfind. Geht man die einzelnen
Territorialgeschichtendurch, so wird man finden, daß sie selten
dauernde Gestalt gewonnenhaben, meist nur, durch augenblickliche
Zweckeder Abwehr hervorgerufen, ganz vorübergehenderArt und
ohne sichtbaren Einfluß auf die Entwicklungder landständischen
Verfassunggewesensind, und man wird Beispieleantreffen, und
zwar gerade in den bedeutenderenTerritorien, wie namentlich
Sachsen und Brandenburg, wo Einigungen der bezeichnetenArt
gar nicht vorkommen,und wieder andere, wo sie erst später, als
die landständischeVerfassung schon iu ihren wesentlichenGrund-
zögen feststand,nämlichzu Anfang des 16. Jahrhunderts, erfolgt
sind, und zwar gleichfallsentweder nur in vorübergehenderWeise,
wie z. B. die beiden Einigungen der hessischenLandständein den
Jahren 1509 und 1514, oder mit fortdauernderNachwirkungfür
die Ausbildungder Landesverfassung,wie die oben erwähnte Erb-
einigung der gesammtenbairischeuLandschaftvon 1514 und wie
die Union der meklenburgifchenLandständevon 1523.

Die meklcnbnrgischeUnion hat in der folgendenZeit wesentlich
zur Erhaltung der landständischenRechtennd Freiheiten beigetragen,
und in diesem Sinne ist sie von den Ständen noch öfter, jedes
Mal wenn sie eine dringende Gefahr für ihre Privilegien zu er-
pennen glaubten, wieder erneuert und erweitert worden — 1659,
1709 und 1733, so wie von der fürstlichenSeite bestrittenund
cassirt worden — 1749. Nicht minder haben sie die Stände noch
öfter als Hinderniß gegen die fürstlichenLandestheilnngenanfge-
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stellt, und wenn dennochdie Trennung der HerzogthümerSchwerin
und Güstrow tut Jahr 1621, und wiederumder Herzogthümervou
Schwerin und Strelitz 1701 nicht vermiedenwerden konnte, so ist
wenigstens die landsräudischeEinheit auch unter der fürstlichen
Doppelherrschaftbewahrt geblieben.

Doch so wenig die Union der Stände als dieeigentlicheGrund-
läge und der Anfang der landständischenVerfassungin Meklenburg
anzusehenist, so wenig ist sie die allein entscheidendeUrsacheihrer
Fortdauer gewesen.Denn man wird gewißnicht behauptenkönnen,
daß überall, wo sonst die ständischenFreiheiten vernichtetworden
sind, dieLandständenicht ebensofest unter sich,wie in Meklenburg,
gegen die Uebergriffe der landesherrlichenGewalt verbunden ge-
Wesenwären: sondernden Hauptgrund ihres unvermindertenFort-
bestandeserkennenwir vielmehr, theils in der geringereneigenen
Macht, welchehier die landesherrlicheGewalt gegen die Stände
aufzubietenhatte, theils und vornehmlichin der Zähigkeit, womit
die letzterenfortdauernd, und namentlichin der für die landständi-
schenVerfassungenverhängnißvollenZeit, von der Mitte des 17.
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, ihr altherkömmlichesSteuer-
bewilliguugsrechtaufrecht erhalten haben. Es ist bereits erwähnt
worden, wie früh, schonin der erstenHälfte des 16. Jahrhunderts,

diebrandenburgischenLandständedies wichtigsteRecht aus den Hän-
den gaben, die von Baiern es verloren: in Meklenburgblieb man
noch lange bei der unzureichendenalten Landbedevon Husen und
Erben stehen,und wahrten sichdieStände das freieStenerbewilli-
guugsrechtauch für diese, als man sich dort schonzu jährlichen

Grundsteuern für die Dauer einer ganzen Regierungszeitund zu
beständigenConsumtionsabgabenherbeigelassenhatte. So geschah
es, daß die meklenbnrgischenHerzogeim 16. Jahrhundert, bei ge-
steigertenRegierungsbedürfnissen,immerfort tief in Schulden ver-
stricktwaren, und daß die Stände, bevor sie ihnen aus der Roth
heraus halfen, ihre günstige Stellung benutzten, um unter dem

Vorwand der Abhülfeihrer Beschwerdendie Bestätigung nnd Er-

Weiterungihrer Rechteund Freiheitenzu erlangen. Die bei diesen
10'
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Gelegenheitenertheilten Reversalen von 1555, 1572 linfc1621
enthaltendas Fundament und die Stockwerkedes ganze»Gebäudes
der mekleuburgischenVerfassung. Weil aber die Ritterschaft bei
weitemden überwiegendenTheil der Stände ausmachte, so lag es
in der Natur der Sache, daß die Erweiterungder landständischen
Privilegien vornehmlichihr zn gute kam, theils durch Verbesserung
ihres Lehnbesitzeszum Nachtheilder fürstlichenLehnsherren, theils
durchVermehrungihrer gruudherrlicheuRechte zum Nachtheildes
vou den Fürsten verlassenenBauerstandes').

Was F. A. von Rudlofs vou der früherenPeriode der meklen-
burgischenLandständeim 16. und 17. Jahrhundert gesagt hat,
daß sie „von einer fürstlichenSchuldentilgungzur andern, eigentlich
fast nur die Geschichteder einzelnenThaler in sichbegreife,welche
aus den Händen der Landstände durch Capitnlation in die der
fürstlichenGläubiger übergingen"̂ ), gilt ebenso noch für die fol-
geude. Seit der Zeit des westfälischenFriedens beginnt der lange
erbitterteKampf zwischenden erhöhtenAnsprüchender landessürst-
lichenHoheit, die schon H. Adols Friedrich scharfhinstellte:—
nimmermehr, ließ er sichaus, würde er ein laudstäudischesCou-
dominium an seiner landesfürstlichenSuperiorität dulden"), —
und den anf ihren ReversalenfeststehendenStänden. Der Haupt-
sächliche Gegenstand dieses Streits war immer die von der
Landesregierunggeforderte regelmäßigeContribution, welcher die
mekleuburgischenStände auch dann noch hartnäckigwiderstrebten,
als schondurch Reichsgesetzvon 1654 die allgemeineVerpflichtung
aller deutschenLandständezn fortdauerndenBeiträgen für die For-
tifications-und Garnisonskostenanerkanntwar. Erst imJahr 1698
hat man sichdann, in Folge kaiserlicherEntscheidung,über den
Betrag der ordentlichenContributionverglichen;dochüber die Ver-

'} S. die Landtagsverhandluiigen in den Jahren 1609 — 1621 in Spc>l>
dingS Sammlung.

Meklenb. Geschichte£E>-HI. Abth, 2. 6. 153.
") S, die Landtagsverhandlungen von 1620 bei Spalding Th III.

14. ff. 69. ff.
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theilung und den Modus der Steuer, insbesonderedas indirecte

Abgabenfhstem,die s. g. Licentder Städte, welchedie Ritterschaft

verwarf, stritt man nochfort und fort. Endlichnach der stürmisch

bewegtenRegierung des H. Carl Leopold(1713^-1747), der die

landesherrliche Gewalt mit launenhaftem Despotismus durchzu-

führen versuchte, und nach vollständigerErmüdung der streitenden

Parteien, gelang es den Beuiühnugeu und noch mehr der Nach-

giebigkeitdes milden H. Christian Ludwig,die Eintracht durch de»

landesgrundgesetzlichcnErbvergleich von 1755 wiederherzustellen.

Außer der Bestätigung und zum Theil näheren Bestimmungder

in de» früheren ReversalenenthalteneuPrivilegien vonRitter- und

Landschaftsind die Festsetznugder ordentlichenContribntion und

die ausdrücklicheAnerkennungder landständischenUnion dieHaupt-

punktedieser neuen Vereinbarung, welche noch gegenwärtig das

Grundgesetzder meklenbnrgischenVerfassungin beidenGroßherzog-

thümeru ausmacht.
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Urkunden-Anhang*)

Nr. 1.
Schreiben der Herzoge Magnus und Balthasar an Rostock,

die Landbede betreffend. Dat. Doberan, 10. Marz 14S».
lRost. Stadt-Archiv, Landtags-Acten Vol. I.)

Magnus »mibe balltzar von gots gnadennHertogenn to meck-
lenburg fnrstenn to wenden» Gravenn tho Zwerin Roßtocknnd
Stargarde :c. der lande Herren.

Unßermgnnst tovorn, erßamen unndewißen liven getrnwen,jw
iß sunder twivell nochwoll indechtig,dat wy jw vaken^),der bede
hallven, de uns dochdorchalle unße gudemanneunndestedein kort
vorgangentiden to geveudeiugerumetunnde togesechtWardt:c. Heb-
ben wy sedderden tiden jw vaken darmnmebeideto Dobbran Roß-
tockunde andernn mehr enden unnde fordcr umme ander mehr to-
spraken,de wy ockto jw hebben,dar gy jw jegenunßer Herschopp
inne vorruckethebbendde deune jw alls woll witlicksiudt, uns var
alle snlke vorwrekingewandell glick unnde bute nach erkentnisse
dou schollden°),des gydenne ßo alles uns mit vorsate vorgau, iu
meyningeuus nichtes to donde,unnde menuigerleiekostteringe3) im
gelimpeto vorsukendedar up gedan Hebben,unnde alles nicht hefft
mögenbedigen, int testeniß dorchjw bogerbt, dat gy Wollbensulke
tosprakeu,de wy jegeu jw Hebben,unnde ockesstgyuns der bedeto
geveudeplichtigteeren, up erkenntnisse der werdigen unnde
hochgelerbeu Herren capittell und domherren der ker-
ken to Zwerin und universiteten unnßer stadt to Roß-
t ockmitmedebi sta nde unnßer man r eder nnde stede r eder
in unßen landen beselen in sruudtschappader rechteßwißeer-
kennenwolldenlaten, dat wy denne ockßo mede annamedenunde
beleveden, und derwegin jw vierteindageader dre wekentovornn

') Bei übrigens getreuer Wiederholung der verworrenen Rechtschreibung der
Originale ist zur Erleichterung des Verständnisses nur in der Jnterpunction
nachgeholfen und die besonders störendeVerwechselung des u und v vermieden
worden.

') oft.
a) D. h, daß ihr uns für alle solche VerWirkungen (Vergehen) Wände-

rung, Vergeltung und Buße nach Erkenntniß thun solltet. Vor diesem Satze
scheinen die Worte ausgelassen: von euch begehrt, welche zu dem: „Hebben

wy" im Anfang gehören.
») Zehrung.
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vorscrivenschollden:Js der hallvenunnßegantzemeyninge,gy desnegestenmiddewckenna Quasimodogeniti sindt mit jwen frunden,de gy dar by Hebbenunnde thieuwillen, gudes tides to middagntoBötzowweßin, dar wy denne ockweßin willen, und de Herren desCapittells to Zwerin nnnde der Universitetento Roßtockseniptlikenmit andenn nnßen manne rederen nnde stederederen allen vorscri-ven willen, und ßodans alls derBede, efft gy uns dar Pligtigsindtto geveude,nüt den anderentosprakende wy to jw hebben,in srunt-schapader rechtes;wiße erkennenwillen laten, np dat gy nicht unsvormerkenscholen, dat wy jw rechtgangesweigeren wollden. Gydenneßo don nnd solks rechtdages dorch jw snllvesbogertnichtvorsumenadervorhinderenlaten, iß unnße gantzemeyning und to-vorladt. Datum Dobbran am sondageocnli unnder nnnßenn In-gesegelAnno MDLXXXII»-
(Aufschrift.) Denn erßamenn uußeu livenn getruweunBorge-meisterennnde Radtmaunen Unßer Stadt Rostock.

Nr. 2.
Schreiben der Herzoge Magnus und Balthasar an die Ständeim Lande Wenden über die Streitigkeiten mit Rostock.

Dat. Schwan, 17. Juli 1488.
(Rost. Stadt-Archiv, Landtags-Acten Vol. I.)

Magnus uunde Balltzar gebruderen von gots gnadenn Herto-genn to Meckelenborgsurstenn to Wenden gravenn tho ZwerinRoßtockunnde Stargarde zc. der lande Herren.
Unße gunstlikegrute unnde gndenwillen nacheynes ißlikenstatetovornn, Gestrengenwolldnchtigenduchtigenerßamen uunde vorsich-tigen liven getrnwen,wy twivelnnicht gy scholenwoll in vorfareu-heit gekregeuhebbeu, dat mennigerleieanlangent uude vorscriveudtdorchuns an de vonRoßtockgeschien,benomlikenumme eyne toge-fechteunnde bewilledeBede, de de von Roßtocksunder nthsnnde-ringe mit allen nnßenn mannen uude stedeu der sy uns nu ent-fallen eindrechtliktogefechthebben, unnde wy de von Roßtockinanderen wichtigentospraken,dar sy sickjegen uns nnde unßer her-schapvorwrachtnnde vorwalldiget,angelangethebben,in deme dat

sy unße armeludegegrepengefangengeslageuuude in or slote undefeste uns mit wallt vorenthollden,nnßen gndemannener bur undelanßtenbinnenRoßtockentleidigen'), unßer mauschapto vordem unduns tohone, unßergothlikengerechticheit,keiserlikenbegisstingeunndesriheit berove, in deme dat sy eetlikegnder de dorchnnße landeuudeTollstedenuuvortolletentsuret, an uns Vorbrakenunde binnen

verführen, abspenstig machen.
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Roßtockuns vorenthollven,ock dat sh sick unßer willtbanenund
Jacht gebrukenmit alleine homndc nnde eygene willen, uns nnde
unßen furstlikeustate tho nahe scriven nimde menuigerleiemehr
ungelimpsan gravedeunnde buweudevon dage to dage oven und
dritten1) nnd ßo mit sullfswallt sunder jenuigerlöi«rcchticheitjegen
uns vorsukeu,nahe unßer nmnachtbestan sindt*) unude sicknicht
alße uudersateujegeu vre erfsgeboruHerrengeborlikehollden. Allßo
Vennede von Roßtockiu deine brive an jw saiuptlikeugesandt
scriven, Wh sindt bestan nahevormyuneringeer Privilegienvriheiden
und rechticheideu,dat sh uus mit unrechteuudehomudeaverscriven,
in deme wy sh umme de bebe, de sh uus bewill et unde
togesecht hebben mit anderen uußeu mannen nnde
steden, und ockdat sh uus wandelt glick nnde bitte nahe erkent-
nisse don scholldeuvor de aversariugede sh jegeu uns gedan nnde
sickvorßehenHebbendonschollden,angelangetHebben,-taten Whnns
beduukeu,sh uehuerleie privilegia ader rechticheitHebbenuns des
vortoweßendedat uns alle unßeuudersateudon nnde gedan Hebben
nnd snllves mede bewilletHebben,ocknicht beprivilegirtsindt, ßo
vakenalßo en dat anknmmt,dat sh de unßen scholldengripen van-
gen vorwalldigeunnde oren ehgenwillenund wes sh bedeuckeukön¬
nen jegen uns gebrukenmögen, ßo sh gedan Hebben. Wh hebben
woll velemalls, don^) wy sh int irste darumMeanlangeden,an ge-
baden in jegenwerdicheitunßer Reder, esst sh hadden jennigerleie
bewisingede eynes vingerslangk mnchtenWeßett,dar Wh nth vor-
merkenkondensh var anderen unßenstedenbesriet weren, Whwoll-
den sh dar bh laten, ßo wh dat nochjegenwardigvorbiden, ßodane
bewisingehebben nns nhe mögen getogetwerden, ockßo sindt sh
bh nnßers liven HerenLaders tiden seliger gedechtnisseumme ehue
bede angelangetworden dat uns hertog Magnus vordencketnnd sh
sickmit nnßenn liven Herrn vadern vordragen, dar uth gh können
vormerken,weren sh wormede beprivilegirt,sh nterden she, men
dat sh ßo mit oren worden, de dochnnbesteudigsindt, uns willen
vor -en Privilegiumvorsetten,laten Whuns bednnken,dat sh alleme
rechte, ere und der billicheitentjegen, dochwodemeallen4) hebben
wy alle sakeunach orem bogeren in vartiden gefettet und erboden
np erkeuntnisse aller Herren prelaten mannen und
stede iu uußeu landen beseten und belegen, dat wirdiae
Capittel to Zwerin und deUniversitetento Roßtockund dar ehnen
enckeden°) dag to Bötzow gelecht,den sh uus wedderor ehgene
boger asscreven,dar nth Wh sh anders nicht men in oren worden
unbesteudigrichten mögen unde chu hderman woll erkennenkan;
men dat wy unße saken np buteuleudeschestede LübeckHamborg
Luneuburgesst stralesnndt setten schollden,VorhapenWh des nicht

') mancherlei mehr Unglimpf mit Graben und Bauen üben und treiben,
— nämlich zur Befestigung

'der
Stadt^

") bedacht sind. ) doon damals, als. V bei dem allen. *) gewissen.
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pligtig sindt. forder allßo sy mede berurenl), wy aber unße livebroder hertogeAlbrechtmit veidebriveaverfallen, dar sy der war-heit sparen, men wy Hebbenen vorwarninges brive gesandt,weret
sy nns nicht dcden, weg sy uns von erennnderechtepligtigweren,
wy wolldenen neyne tosnreadcrassvüresteden2), ockbat sy milch¬ten uth unßen landen bliven, ßo lange sy nns deden wes sy unsvon rechte pligtig weren, dar nth eyn ydermann woll vernementan wy sy vor schadenwarnen, willen sy idt vor eyne veide anthien so muten wy idt darby laten. dat sy npthien wy sy vorunße gerichte to Zwerin geeschet Hebben, don wy mitrechte unde vortrugen des to gade, sy scholenuns des nicht wei-
geren. liven getruweuuth allen dissenstuckenundeartickelenmögen
gy vormerken,wy deuvonRoßtocknye rechts vorgewestsindt, nnde
be sakeuitp erkentnißennßer manne und stedeherreu und prelatenin unßen landen besetenader belegenrechts esst sruntschapiilechtigto weßeudeerbadenHebben,ßo gy derwegeuunßer allewegetor ere
sruntschapunde rechts mechtig weßeuscholeu,men dat wy idt upde butenlendeschestedefetten schollden,laten wy uns bednnken,dat
sy uns to nahe und sindt des nichtpligtig. wodemeallen bogerenwy von jw de gnannten von Roßtockbar to willen nnderwißen,dat sy uns bebenwes sy uns von eren unb rechtenpligtiglvaren,np dat mennigerleieUnwillede dar uth entstan mnchtemöge nabli-
ven. weret sakewy jwernnderwisingenichtkondengeniten3), hapen
wy gy uns in nnßen rechtferdigensakennicht vorlaten, nien hnllperadt trost und bistairdtdon, ßo gy uns medepligtig sindt, knmet
uns voll jw samptlikenund in besunderento danckegnnstlikento
erkennende. Dat. Zwane am middewekenna divisionisapostolornm
nuder unßen Jngesegel anno MDLXXXII0-

Denn gestrengenwolldnchtigen,duchtigen,erßamenunnde vor-
sichtigenUnnßenRederenRitterenMannenunndeStedenn
im lande tho Wenben beseten nnbe belegen samptliken
»mibe in besunberenunnßen liven getruweu.

Nr. 3.
Schreiben der auf dem Tage zu Schwerin versammelten Räthe
von Mannen und Städten der Lande Meklenburg, Wenden
und Stargard an Bürgermeister und Rathmannen der Stadt

Rostock. Dat. Schwerin, 16. Dec. 1484.
(Rost. Stadt-Archiv, Acta, betr. die Domstreitigkeiten.Vol. I.)

Unnsenngrubt undgndenwillenntovorn, ersamennnnde wießen
liven gndennsrnnde, nuns hebbennunse gnedigenHernn in clage-

was sie dann ferner vorgeben. 2) gewähren. 3) genießen, erlangen.
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wiße bericht de schelaftige') sake darume gh mit erat gnaden in
unWittengekamensindtdes collegijnnndandermißhegelicheitmher zc.
Wo woll denne de erßamen und wißen Bdrgemeisternnde Radt-
manne der stadt Strallesundt, mit to dade der vann der wißmer,
der sakenn tom besten nnnd nmme guder ehndracht sichdar inne
bearbeidet np dein vorgangen daghe tho kropelin nnnd vann
nnsenn gncdigcn hernn dorch bebe nnnd jnw tom bestenerlanget
hadden, de sakendes collegij mit denn andernn scholldenrowsam
anstan beth np martini vorgangen unnd vann beidenParten nehne
forderingevor geistlikenefte werthlikenRichterenscholldengescheen,
des gh orenn gnaden ßo nicht geholldenHebben,ßo de warheith
nha wißet, unnd denne bhnnen der tidt ehnen dagh to Ribbe--
nitze beramit unnd geholldenis geworden dorch beslitinge der
ergnannten vann Stralessunde unnd wißmer, dar snlves im lesten
vorlaten"), dat de sakendes collegijscholdenHebbenguthlikenanstan
bh vorlope eynes jares unnd de andernn saken to denn mchdagen
in der mitteltidt ok scholdengerichtetwerden unnd derwegenam
negestendynxtedagnha michahelto D obb er au auu beidendelen
mit dem erwerdigcnin godt vader unnd Hernn Conradns Bischop
to ßwerin, denn doctoribusdernniversitetento Rostogkunndandernn
prelaten scholdenhandele«unndradtslan, wo men declerisiebhnnen
Rostogkmnchte Vorsorgendat unser g. H. Rechte esst Jnw nycht
to vorfange weßen mnchtê ), unnd baven dat ßo de dach to Dob-
beran nicht gentslikenbh inacht geholldenWardt ßo to Ribbenitz
vorlaten Wardt, hebbensicknnnsegnedigenHernnerbadeuder sakenn
des collegijto fettendeup hernn und prelaten, alßoupnnvor-
dechtlikeRichter, bhnnen unnd bnten over gnaden landen besetende
fickdes Vornemen,ßo to mariene vor Jnw unndJnwe geschicke-
den erer gnaden nnchsam erbaden nnnd vorteilet hadden: Welker
rechtlikeirbednngegh, ßo nnnße ghnedigenhernn tom meistenbe-
clagen, uthsläu unnd eren gnadenRechtes wegeren,up Nhmand to
rechtlikererkentnnssefetten unnd hören Witten,Unnd ßoallevorlath
der bavenbernrder geholden daghe Vornichtenunnd dorch jnw nn-
fruchtbar gewordensindt, unnd snrder also ok im ersten dage to
kropelinbesprakeu,was bhnnen der tidt unnd martini nehne forde-
ringe in gestlikengerichtengeschienunnd de kerkhernnbh dat ere
kamenscholden,dat vannjuw ok ßo nichtgeholldennis worden wo
vorgescreven,dar denne unnse gnedigenhernn uth vormerken,juw
mit ethlikerwallt unnd vorsate jegen oregnaden sunderrechtdenken
to satende, unnd ßonnhorßamunnd brokaftichgewordensindt, dat
uns gantß ßwär is vann jnw to hörende. Wo dem allen ßo bid-
denn wh juw alßo unße gudeunsrunde, gyinuchtenjuw nochume

zwistige,von Scheie d. i. Zwist. 2) verabschiedet.
3) was den Rechten unsrer gnädigen Herren oder Euch nicht znm Nach,

theil gereichenmöchte.
4) Marienehe bei Rostock.
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des bestenuitttb guder eyndrachtwillen in den sakensnlven richtenunnd mit juwen inwanerenvorsogen,dat unser gnedigenHernn an-dacht nnnd bogher vorfnllet werde, efte de sakendes collegijnpperechtlikeerkentnisseder jennen bynnen efte buteu unser gnedigenHernn lande beseteu,de sickdes vornemenwovorberurdt, annemen
nnnd libcxt,dar wy gerne innewolldenjegen nnse gnedigenHernnbeslitigen,dat ore gnaden dar okHennestededennnnde de andern»sakendes unhorsames unnd weß des were np irkentnisse pre-taten mannen nnnd stedenn binnen unser gnedigenHernnlande besetengesatetunnd geratet worden, ßo tho Ribbeuitßevor-taten was, np dat eyn ydermann mnchtevormerken,gy nichtwoll-den unrichtichjegen jnwe gnedigenHernn erkant efte gesporthwer¬den, Ivo overS gy jnw des alle entslngen unnd uusen gnedigen
Hernn rechts wegerden,steit tovormerkengydenkennnnse gnedigen
Hernn to vorwalldigenunnd vorunrechten,unnd mögen de uuußengnedigenHernn in orer rechtferdicheithrechtlikernnnde vullenkoine-
liker erbedungenicht vorlaten, men ßo veledoen, ßo wy oren gna-den vorplichtnnnd vorwandt sindt. Gy jnw hir snlves inne er-kennen nnnde mit denn juwen tom bestenvorfugen, dat ßodannsgeschege,is unse radt nnnd gnde meinnnge unnd willent destewilliger jegen juw in gudenwillenvordenen des jnwe antwerdt bydissemjegenwardigen. Datum Swerin an: donredage nha lncieunder nnses eynes ingesegeldes wy uns hir samptlikento brukeu
anno X\c LXXXIIII.

er Nicolaus Haue, er Hinrickvann derLuhe, er Mathias
van bulow, Ritter, Otto moltke, Johannes sperlingk,
Merten Halverstadt,Berndt unndwedegemoltsau, er Achim
WagenschutteComptor to Mirow, Vicke unnd Hinrick
brnder genandt deRiben, geschickedenßendebadenderstede
Wißmer, Parcham, Gustro, Nienbrandeborgh, Malchin
unnd ander Reder Manne nnnd Stede der
lande Mecklenborgh Wenden unnd Stergerde
np dem Dage to Swerin np dithmall vorsam-
melt.

Denn ersammen und wyßenn Borgemeisterenund Radtmanne
der stadt Rostogkuußen gndennfrundenn.

Xr. 4.
Schreiben mehrerer Räthe von Adel an Rostock, dat. 10. April

1485, mit anliegendem Schreiben der Herzoge Magnus
und Balthasar.

(ötoft. Stadt-Archiv, Acta, bete, die Domstreitigkeiten.Vol. I.)

Unnßenfruntl. Grudt Ersamendennundwolwyßengnden frnude
tovorenn. So gy amm latesthenan nnß syckkedenund ßendnJwe



scryfsteund breff de wy Hebbengherne vor antwarda unßenGue-
dighenHeren, Dar se uns; ere brefflikeantwarde hcbbenup santh
und geven, So Gy ere meuiughe und antwarde wol werdn vor-
stände in dessen?beslatene erein breve und weß Iw dar an to
ßynne Ys, dar werde Gy wol to denkende,wor wy Iw wedder
kaueninne to willen und to densteweßen, do wy alle und gerne.
Dat. amm sondage quasimodogenitianno dni I^XXXV^ under
mynem Inges, deß wy unß sauuuelkeup dyt mal brnkn.

Er clawes haue
Achimwagenscutte
Otte hane
wedegemoltzan
Eewalt veregghe
clawes van oldenborch.

Denn ErßamendennundwyßeuBorgemesterennund Ratmannen
der Stad Roßstockunßen besunderghenguden frnnden :c.

Das anliegendeSchreiben der HerzogeMagnus und Baltha-
sar, datirt Schwerin am guten Donnerstage (31. März), hat die
Aufschrift:

„Denn Gestrengem:woldnchtigeunuud Ersamen er nicolaus
hauen Ritter, er Jochim wageuscutteu, comptor to mirow, otto
hauen, wedegemoltzan,Ewalthvireggen,claus van oldenborchund
allen anderen nnsen Rederen mannen und stederen im
lant to wenden und ster gar de nnsen leven getrnwen im
besondernund samptliken."

5.

Eine andere Zuschrift derselbenArt vom 27. Decbr. 1485 ist
unterzeichnet:

„Er mattias van bnlow, Ritter, Johannes Sperlingk, inerten
Halverstadt, Hinrickvan plesse und henekepentzenud ander nier
unser Rede manne und stede am dageJohannis') to Swerin
tom dage versammelth.

Nr. 6.
Schreiben mehrerer zu Güstrow versammelten Räthe von Adel

an Rostock. Dat. Güstrow, ». Oct. »48».

(Dtoft.Stadt-Archiv 31.a. O. Vol. II.)

Unnse willigedenstemit vormaghealles gudentovornn. Ersa-
men guden srunde Juweu Bres darynne gy mancktandern beroreu,

>) zu Weihnachten.
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bat gy des unWittenHaldentwyschenunse g. h. uude Iw »veseude,
mit uns na gelegenheitder sakennotorftigenHebbento Vorhände-
leude, derhalven biddende,wy Iw tidt und stedemuchtenvorteken,
dar ghJuwes Rades sendebadenmuchtenby uns Hebben,unde wo
die sulve bref wider inholt, Hebbenwh to guder mathe Vornamen,
unde VogenIw der halven to weten, dat wy Iw to lefmode') am
sondaghenegestkamendevormiddageto negen tidt to Sprens willen
tor stede Wesen,dar gl) denne Juwes Rades sendebadenby uns
Hebbenwagen, unde wisteu WhIw mher willen to bewisen,weren
wh to dondegeneigt. Datum Güstrow am sridaghena Michaelis
anno :c. I.XXXIX.

Mathias van Bnlow Ritter
Hinrickvan pleße Ritter
Johannes Thun decan
Johannes Sperlingk
unde ander unser g. h.
Reder itzundt to Güstrow
vorgaddert.

Den Ersamen unnde wisen unnsengudensrnndenBnrgemeistern
unde Ratmannen tho Rostogk.

Nr. 7.

Schreiben der Herzoge Magnus und Balthasar an Rostock,
die Zahlung der Bede betreffend. Dat. Wismar.

I». Dec. 1489.
(Rost. Stadt-Archiv. LandtagS-ActenVol. I.)

Magnus und Baltasar gebrnder van godes gnaden hertoghenn
to Mekelnburg:c.

Uusenngrnth tovornn Gtruwen Jwe scriventvan weghenJwe
unnd Jwer borgherbure, wo dat se vorsorderlwerden dorch unnse
vogede de bede to botalendeunnd so denne, so nichtenscheghe,
darnmme to pandende:Biddende,alze de sulven burevorbrant bo-
ncmten2)unnd boschedigtsinth, wy see muchten up dissetidt gne-
dichlikenoversehn, dat se muchten by eren Hovenund vodinge3)
bliven, Hebbenwy mit widerminholdewol ingenomen:So twivelen
wy nicht jw is woll bewnst,ockwiset dat de Sententie, dorchden
durchluchtigistenhoichgebornsurften und hrn hrnu Johansen konick
to dennemarcken:c. unnd ok des Jrluchtigen surften» HernHanßes
Marggraven to Braudenborch Cnrfnrsten :c. geschickedeReder

') mit Vergnügen, sehr gern. ") beraubt. 3) Nahrung.
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samptliken unnd endrechtlikengefproken unnd gegheven̂ ), wol
clarlikennth, wo idt nu umme de bure is dar gh umme fcriven.
Alze ok alle unser gudemaune unnd nndersaten ghestlik
unnd wertlick in Unsen landen und Herschoppenbefeten, ok
unnse andern eghenen bure uns sodane bede to gesechthebben
und ghevenmoten, und der nicht entfriget werden,hebbengh wol
ass tonemende,Wh see ok nicht over sehn konenoftemoghen,Unnd
gedenckensodann bede ok vann ehn, glik den andern vorgescreven
to hebbende: wor Wh jw snß anders gnnst und gnade irtoghen
moghensinth wh na gelegheuheitto donde geneigt. Dat. Wißmar
am dage lncie unnder nnnsemInges, anno :c. I^XXXIX>

Unnsen gtruwen Borghermeisternn und Radtmannen unser
Stadt Rozstock.

Nr. 8.

Erklärung des Raths zu Rostock, betreffend die Sequestration

des Hafens und der Beste von Warnemünde durch die Stände.
Dat. Wismar, 30, Nov. 1495.

(Rost. Stadt-Archiv, Acta, betr. die Streitigkeiten zc. Vol. II.)

Wh Borgemeister und Radtmanne der Stad Rostockunnd
gantze gemehnte Bekennen unde don kunth mit dessemeunseme
breve: Als wh to Irrings np Rur unnd twidracht mit den Ir-
luchtenhochgebornsurften unnd Hern hrn Magnus und Baltafar
gebroder hertogennto Ateckelenborgsurften to wendennGreven to
Swerin :c. nnsen gnedigenHern gekomenunnd deshalven ore gna-
den Warnemündeingenhomen,So wh overst dorch ore gnaden
Red er uns mit den gedachtennnsen gnedigenHern von Meckelen-
borg dersnloen irrigen sake halven to srnntschopedder Rechtliker
uthdracht vorsateht, Dat ore gnade Warnemündemit der Häven
nnnd vesten oren gnaden van Hern prelaten mannen
unnd Steden in don schollen», So up den deine dage
tor Wismer gewest, unnd ore gnaden dar to Vororden
werden», unnd beth to nthdracht der sakenn overant-
werden, wh uns ockbeth to dersulveuuthdrachtder sakenndar
inne nicht bowerrena), noch dar jegen arges dorchuns edder die
unfern noch von hmandes anders vor to nhemengeftadenschollen,
Also laven wy npgemeltenBorgermeisterRatmann nnndgemehuheht
der Stad Rostockden ergedachtenRedern solks alles stede vaste

>) Es ist das zu Wismar am 7. Sept. desselben Jahres ausgesprochene
Verdammungsurtheil gegen die Stadt gemeint. Vergl. Rudloffs Meklenb,
Geschichte.B. II. S. 8<j7.

2) beweren d. i. hindern.
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ltititb unvorbraken,na inholde des Recesßdarup gemaketh,Tru-
welichungeferlichto holden. To erkundeHebbenWh nnnser Stad
Jngesigell to ende desserschriftdon drucken. Gegevento Wismar
am Avendeandree apostoli. Anno:c. I.XXXXV°

Nr. 9.
Die zum Gericht verordneten Räthe von Prälaten, Mannen
und Städte» citiren eine Anzahl Rostocker Bürger zum Rechts-

tag nach Güstrow. Dat. Güstrow, S7. Febr. 1*93.
(Rost. Stadt Archiv. Acta, bete. Streitigkeiten der Herzoge Magnus und

Balthasar mit der Stadt :c. Vol. II.)

Wh Conradus van godes gnade» und des.hilligen Sloels to
Rome Biscob to Swerin, Er Johan Tum dekento Güstrow, Er
Nicolas Haue, Hinrickvan PletzeuRitter, Borgemehsterund Raet-
manne der Steder Swerin und parchem, in staet und van
wegen allen andern« Redernn vau prelaten, mannen
und stedern der ertüchtigenhoechgebornesurften und Hernn,
Hernn Magnus und Baltasar Hertogen to Meckelenborch,surften
to Wenden, Greven to Swerin, der LenderRostockundStargarde
Hernn zc. unser Hernn bowilledeangenhamenund bohorlikeRich-
ter dnsser nhagescrevenensaken, Entbeden jw Ersamen Bartoldt
karckhave,Johan Willeken,Hermen waren, Borges Gronenhagen,
AlbrechtBroker, Diderickwilden, Laurens bnrmester,(ArndtHassel-
bekeu den oldern, Roless karckhaveund Roless karckhaveszone,
Arndt Hasselbekendem jungen, Johan maken, Thle korner, stess-
vader des jungen bukes,Hermen Langen,khris katzoweuu) und
alle den jenen de erven und erfgenameuund rechticheidean den
gndern Er LambrechtCropelin und Thtke karkhavesßeliger ver-
sturven vermehnen to Hebben,nnsen frnutliken grndt und guden
willen to vornn uud nicht des mhn in und mht crasst snlkerunses
richtewaldesupp bcde ansokentund forderingedergenanntenunser
guedigeuhernn, Erbeden, Eschen: Tom ersten Tom andern Tom
drndden und peremtorie eiteren j>v, dat gy samptlikeund eyn
islikensunderlingemht juwen bhplichterenund de des mede to
doendemögen Hebben, Jrschinet vorkometund comparert np den
mandachnegestJnbilate tokomende2)To Güstrowe to rechtis-
dages also vro middage wenner Wh sodenne in Richte
sittenn, recht geven und mhth dehlen werden, to sende
und to hörende in den erringen sakentwischen den vorgedachten
nnsen gnedigenHernn und Jrrßenn, vorlettingeund bosmittinge

Die eingeklammertenNamen sind am Rande der Urkunde hinzugefügt.
2) d. i. am 17. April.
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und vorachtmgeeres furstlikentzelimpes,ere und standes belangen
dorchjw boscheenund vor uns ehns dels to sprakeund antwordt
rechtlichgewesenund noch nnverschehdenHangendenha Rechtes
bohorlicheitde ßo von vorborurdth vor uns henget und verbleven,
Weddernmmewnllentestarnn proccdernn to Schende und dhoen
taten, so vele billick,temelickund recht is, Ock daerbenevenschden
ergedachtenUnsen gnedigen Hernn deuneßnlvesßo in Rechte in
craft und macht des Recesß,wue to Parkentinam fridage vor pal-
marnm im jaer vyff und negenstig'2)bosprokeuund to Rostock
vnllentagen,Ock des Handelsam negestentor Wismer geschenund
to Rostockam dage ConceptionisMarie3), Ock hmme viff und
negenstig, allenthalven sullentagen und vorlatenn in den saken
daerummeere furstlikengnaden jnwe laudtguderin vermeyuingeere
nha eren gnaden vorbrokenhadden angenhamen und up Rechtes
Jrkautuissennnser, alßo angenamenund geborlikeRichter wno bo-
venscreven,und nicht anders weddernmmeingedaenrechtlichto ant-
worden, Ock fnrder to sehendeund hörende ore gnade in snlke
jnwer guder nha Recht vermögen in to whsen und snß anders
alleße wo billickesormelicherechte und wanlickin den sulveu und
snlken saken npp nnsen gnedigenhernn vorsorderinge dorch uns
procederennund to dhoen, myt snlkerworuiuge, Gy quemedenne
oste nicht, willen Wh nicht des to min dem gehorsamenupp de
tyt, So vele billickund am Rechtegeschenmach, mededehlen,und
upp dat ge juwes udthblivendesnhener mate Hebbento boschul-
digen*), senden Wh jw hhr inht der gedachtensurften unser gue-
digen hernn seker scristlikegelehde to sodaneme Rechtdagesrey
äff nnd tho kernen,wollen ockessegedenkenin dnssesnnsencitacion
und ladinge nnsen gnedigen hernn npp genandt in den sakenden
Rade to Rostockbelangen nha uthwisingeund inholt desß Recesß
durch ere gnaden und ockden Rade von Rostockevorsegeltner-
genonedeto versanckeder Hindernissegedaeu Hebben. To orkunde
mit unses conradus Biscov to Swerin und de andern Up gescre-
vene Redere in Staet und van wegen der anderen Re-
dere van prelaten manne und Stedernn Sigillen ver-
segelt. Actum Güstrow am mandage nha Ocnli Anno :c.
xeviiw 5)

(Es sind 6 Siegel angeheftet.)

>) sie! l. wollen testiren, bezeugen^ 2) Am 10. April 1495.
®)Arn 8. December. 4) entschuldigen. S) d. i. am 27. Februar 1497.
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Nr. 10.
Andere Citation derselben. Dat. Bühow, 1.8. Mai 1497,

(A. «. O,)

Wh Conradt von gottsgnadeu unnd des hilligen Stoles to
Rhome Bischoppto Szwerin unnd ander von prelateu mannen und
Steden Er Johann Thun dekeuto Güstrow, Er Elawes hane, Er
Hinrick von plesse Ritter, Borgermeister unnd Raethmanne der
Stede Szwerin unndparchim,I nsta et unnd von wegen alle r
ander Reder, in den szakenso sicktuschenden irlnchten unnd
hochgebarensurften und Herrn Herrn Magno und Baltazarj Her-
togen to Meckelenborch,Fürsten to Wenden, Greven to Szwerin zc.
unseu guedigeuHerrn alße Cleger am ehnen, und jw Erßamen
unnd vorsichtigenBertelt kerckhave,Arnd hasßelbeken,Johan wilken,
Hermen waren, Gronenhagen, Roloss kerckhoffund Roloss kerck-
haves Sone, Arndt hasßelbekedemejungern, Johann maken,Tile
korner, Stessvader des jungen Buckes, Hermen langhen, Albrecht
Broker, Dirick wilden, kiritzkatzowe,LaureutzBurmester und alle
den jennen, die erven, erssgenhameuunnd gerechticheitan den lehn-
guderen Er LembrechEropelins unnd Titte kerkhaveszeligervor-
storven,vormehnento Hebben,Alße beschuldigedeunnd antwerders,
anders deeles, behorlikangenameuunnd bewilledeRichter, up juu-
gestenRichtshendelingeunnd vorlat, so am dinxtagena Jubilate')
to Güstrow vor Recesß vorlathen unnd vor nuus in gerichteS
dwanghe hanghende, jw samptlickunnd beßnndern entliken unnd
peremptorie Eschen unnd Eiteren in den vorgemeltenßaken vor
uuns darsulvestto Güstrow upp deme Raethuße rechtlickerschinen
unnd comparerendes druddeuRechtdages,na der Executioudusser
unser Eitatien negestvolgento achteuthdevor middage to sehende
unnd an to hörende in den sulveu ßaken uuud vor uns richtlik
intobringhen,unnd avertogevenalle, alßesolcheschrifste,prothocoll,
instrumeut, acta und actitata, vor uns Eonrado Äischopvorgenant
nth nnnser andern boven benomedenßunderlikencommissionunnd
bevelh, ocksust anders gehandelt unnd geschehenunnd surder in
den sulveu ßaken to procedern unnd Vorthto faxende,Eertisiceren
jw allenthalvenunnd ehnen yderenvon jw, gh kamen,compareren,
uthbliveu edder nicht, willen Wh dochdeme gehorßamenunndcom-
pareren parthe, np sin anßukeuso vele Wh mit recht mögenunnd
wo recht is, medetodehleuunnd procedern mit certisicatieuin deßen
ßakento allen unnd ichlikenterminen unnd rechtdagennmit gebor-
liker Dilatien ockbeslntlickbeth an unnd to der Seutentieu dissini-
tiven ordell unnd entlikennthdrage besserßaken, ockalle Eitatien
Eschingeunnd maudatheu Executienunnd vorsolgingeup die kerck-
doreu Suute cecilieu bhuueu Güstrow assigirth uuud so Wh von

') 18. April.
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Rechtswegen»procederenwerden. To erkundemit unnses conradj
BischopsJngesegell to ende Vessercitatien nppgedrncktund vorse-
gelth, So Wh nnns andernppgemeltennalße geordenthe nnnd
depnterde von prelaten,mannen nnnd Stederen sampt-
l i ckhirmit gebrncken. Datnn: Bntzow am donredagena pinxten")
Anno :c. LXXXXVII"

(Von andrer Hand.) Auschultata el collacionala est pns. liaec

copia per ine Nicolaum Molzen sacra Imperiali auctoritate et
concordat cum suo vero original! de verbo ad verbum quod
protestor manu mea propria.

Nr. 11.
Aussöhnungs-Vertrag zwischen den Herzogen Magnus und

Balthasar von Mecklenburg und der Stadt Rostock. Dat.
Rostock, SS. November 1498.

(SRo|l StadtArchiv. Verträge mit de» Herzogen.)

To wetende enem Jdennane dat dato desses Recesstwischenn
den Jrluchtighenn hochghebarennfuxstenn unde herenn Herren
Magnus nnnde Baltasar» ghebroderenn,Hertoghenn tho Mekelen-
durch, fnrstenn tho wennden, Grevenn tho Swerin Rostogkunde
Stergarde :c. heruu am enen, unde den Ersamen unude vorsich-
tighenn Borghermeisteruuunnde Radtmannen unude dem gautzeu
ghemeuen nnmmendes dar snlvest mht alle buteu boschedeuder
Stadt Rostogkam anderen, ichteswelkemisheghelicheittwidracht
bittericheidtunde twiferdicheit,So de allenthalfenu uichtes uth
gheuhameu under en anderen» beth an dessen jeghenwardighen
dach mochteirresen unde entspratennshn, darume die ghedachtenn
fnrstenn ichteswelkerechtesforderinghejeghen de van Rostokghedan,
etlike lanthgnder den van Rostogkandrehendeuuude to hörende
inghenamenhadden, shu ganz sul unnde all mht allen umesten-
dicheidengruntlikenuunnde gantzsunder alle gheserdeghesleghen2)
wechghelechtunnde gheslateuu, in mathe uuude whse, wo hir na
volghet.

Item inth erste, scholenudeupghenantenfnrstenn alle lanth-
guder, so de in baveuberurder wise bh ereu Gnaden» ghekameu
unnde van en inghenamenwerenn, sunder gheserdeleddich unde
loß den van Rostogkmimendesbuteuboschedennso vrh qnhdt unde
sredesam, alß vor heen ihe dorchsie besetennund ghebruketshu,
wedderume thon hendenn stellenn nnnd kamen latenu, doch alle

') 18.Mai,
*) abgethan, von dem Zeitwort fligen, stegen — beilegen.

11'
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hafene') Pacht tynse unnde nutticheit, so by cveituGnaden der
gnder Halfcnnnhn jegheuwerdichghehafenunndeboreth syn, scholen
ere Gnaden sunder ansprake der van Rostogk beholdeu nnvor-
hindert.

Jtenr is ok furder vorhandelt sunderlik der laudtguder, also
uomptlikBurmesters der Wildeschenunnde Roloss kerkhasevan
selighennlambrechtkropelinsweghennwandaghes2) Radtmanne to
Rostok, ok der Tnlendorper gnder, so de vorstender tho Snnte
Jürgen unnde demhilligheunGheistebynneuRostokesstesns ander
der sulven Stadt RostokBorgher esst andere Personen, de fülle
der Tnlendorper gnder vorpandet effte vorweddescattetmochten»
hebbenn, so dat de furstenn vorghenanth unnde de van Rostogk
wo vorghescreveunsulkeere tosprakeunde gherechticheitscholennin
beydenn shden vorbringhenstellenn unnde gantzsetten by scheedes
Richter, also behorlikund billikYs van en erWelt,unnde dar tho
mht euemeaverinhanne3) endrechtlikenghekarenn,welker de parte
vorghenautuha tosprakeunnde antwerde rechtlikesstesns in fruut-
scop und der gude der guder weghenn bh pynen4) so in deine
compromisdar np bogrepennth gedrukketis, vordragheuu unnde
entliken vorlikenn, unnde dat wo boven screvenn unse guedighe
herenn unnde dat anderpart, so in dat compromis,sunder gheferde
in allermathe wo foriuelik unnde recht Ys compromitterenunnde
dessemeartikel snl tho dhondenha komennscholenn.

Doch willenn unse ghnedighennHeren to kerkhasevorbenomet
edder den gndere van her kropelinsweghenenha ghelaten degher
nhene tosprake hebbenn effte brukeunder fake offte mifheghelicheit
dar ere gnaden mhth ere Gnaden Rade unnde der Stadt van
Rostokwo boven screvennume gheflateuunnde vordraghennsyn.

Item is furder befprakenndat deghenantennunnfeGnedighenn
herenn ere Gnadenn mhannen Lanrentzunnde Otten de Prene ge-
nanth am enen, unde Johan makenunnde Roloff kerkhafeam an-
deren dele, des dorpes Tefkendorpeghenanth, dar ume sie uunder
anderenn entwei stenn, mht fampt erenn Gnaden Rederen nha
lofflikerlanthwise ime Rechtenoffte sns in frnntscopnnvortoghelik
up leghelikeustedennp an sokenthder klegherfügextundeentscheden
scholen.

Item Ys vorbat6) befprokenndes privilegii der uth cite-
r i n ghe 7) bedrepende,so de van Rostokmenichmalan ghetaghenu
hebbenn, dat eren fnrstlikenGnaden in eren Gnadenn overicheit
unnde Regalien, in den sakendar ere Gnade billikenmoghenunde
scholennovericheitunuderichtewaltbruken, nhennaffbrokbogeghenen
schal, ok der Stadt van Rostok in deme sulven privilegiooffte in
eren olden herkamendewanheidtunnde fryheid, so se van oldinghes
dorch ere Gnaden vorolderen gnetlik begifftighetsyn, ok nhene

') erhobene 2) vormals. 3) Obmann. 4) Pönen. s) gänzlich.
6) weiter, t) (jitation vor Gericht außerhalb der Stadt.
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befwekingheoffteaffbrokscholewedderfarenn, so dat mhendeme
sulvenprivilegioin syuer machtnnndeinholdenichtesbildelikes')
äff ichemeofftennbillikesin aller machewo vorberorttosette.

Item Ys ok ghehandeltunnd bospraken,dat Roloffkerkhoffvor
demeRade van Rostokden ghenantenunsengnedighenHeren»der
vorachtingheso he in ere gnadenpersonescholeghedanHebben,to
rechtestan scholnnndede Radt van Rostokscholen,nachdemesie
ere landessurstennsyn, alß sickgheboretnnnderechtYs richten».

Item Ys ok snrder bosprakennnnde ghehandeltdes berosendes
nnndenhamenweghendorchClawes Trntman nnnde syne hulper
ghescheu,dat nnsegnedighenherenn sonderalle gheserdennndevor
allen dedingheden van Rostokvan den bebereit,welkerder ghenan¬
ten surftennndersatensyn, so Verneeregudtkereth,wedderstellinghe
der nhamen") offte Vorbotenha ghewerde3),doch np der armen
lüde so beroseteeden wes sie vorlaren Hebben,behelpenwillen,
nnndenhn van stundtan den van Rostoktydt nnde stede,dar sul-
kensso beschenschal, benhomennnde bostemmenwillen, dochso
sie Clawes Trntman wor ummebelanghenWolde,schalhe np ere
vorsorderinghevor uns nnde uuse Redern to rechte stan, nnde
weddernmede van Rostokin ghelikermacheghemeltenClawes npp
syn claghe,so vele de billicheitvormachunde rechtYS,dhon, doch
was ClawesTrutman in der bnthe so npp syne perdedar vanghe-
kreghennhesst, schal stan up erkantnisse erer surstliken
Gnaden und erer Gnaden Reder van prelaten mhan-
nen unde steden, anghesenClawes Trutman upbringhet,he ere
entsechtevyenthghewesetYs, offtehe fulkeussyn deil wo vor ghe-
nanth ynnen rechtevor alle deghedingheplichtichsyofftenichtwed-
der to ghevende.

Item des gher i cht es nnndemnnt he halfenbynnenderStadt
Rostokfegghende van Rostock,sie anders nicht enwetenofftevan
erenn vor faren je ghehortHebben,den fulkeherlicheydtder stadt
eghendomunndevriheidtYs nnnderowlikenndorch sie unde eren
vorfaren stedessunderjemandesanfprakebosetenundeghebruketYs,
Ok suuderlikder weghennhenebrevede surftenbolonghendedar up
ludendeweten esfte ghefeenHebben,is derhalfenbefpraken, ere
Gnade erer Gnaden Stadt by den fnlvighenvriheidenunnde her-
licheidenndes Richtesunnde der munthegnetliklaten willen.

Item Ys ok furder befprakendat ere GnedighenHerenwillen
vorfeenunde vorsoghen,dat nnmmendesder van Rostokmher, den
oldinghesje ghewesetYs, in eren Richtew ald enn^) iu erengude-
ren butenderStadt boleghendorcherer gnadenamptlndenindracht
offtebewerniffewedderfurenschole,Ok nppeqnikScape offteRinn-
der furder den ihr heruth gheholdenunndeghefchenYs,Tollenoffte
befwaringhefcholenghelechtwerdenn.

') bitlict)eö. V des geraubten Guts.
oder Erstattung »ach dem Werthe. 4) Jurisdiction.
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Item Ys okbesprakendat unnse GnedighenHerenmyth erer
Gnaden Radt van Rostok willen besprekenunnde eyns werden,
tydt unde stededar mhen de schedesRichtermachkeesenunde des
overmansaver en kamen,dat Compromisto vnllen thende, unde
fnrder np wachtydt unde stedede sakenmoghenanghehafenwerden
unde in mathewo als vor berort ere endescopkreghen.

Item der beedeoffteothmoth nnsenGnedighenHerentho be-
wisende, willen de Radt van Rostoksulven myth eren Gnaden
sprekenn. Undeso de van Rostoketlikepanthgudervan unser her-
scop edderunsenundersatenin Godt vorstorven,de an uns edder
an uuse vor oldereuvor vallenmochtenWesen,bysikheddenn,scho-
len der uns nicht, wen er wy sie darummebelaughendewerden,
vorwesenunnde entholden,sunder eren schinunde bowis dar np
toghennunnde vorbringhen.

Item Ys okfnrder boredetder borgherhalseun,de to unnseun
Gnedighenherennto fluchthaddeununde so der wegheuuth der
Stadt Rostockghewekeuwereu,uha lüde des vorighenRecessnome-
lik uth ghedrnkketundebostemmet,dat alle misheghelicheitundewes
so der HalscnntlvifchendemeRade offteBorgher unde inwaneren
dar fulvestuhemandenth ghenamenvan entstandenundeirresenYs,
schalher medt gantzleddichloß unde gruntlikenuemaudedar upto
sakendeoffteden sulvenborgherennnhn offtein thokamendentydenn
jennigherleyewife offte orfaketo befchuldeghendean to sprekende
efftehiuderiugheedder Unwillendar linner to thofogheudeghede-
dinghetunde ghefleghenWesen.

Item scholenunndewillenok de von Rostok nnsen gnden
mHannen unde erbar luden bnre, en sundereren willen
hemelikenentfarenedderentlopen,myt eren willento Rostockbyn-
nen nichtinlathenedderleyden. Wer denuede sulvenbnr to Rostok
in togheunde sickdar entholdenHolden,moghenuusegudenmhanne
vor ghescrevenSuttens by den Borghermeisterenunde Rade vor
claghenunde forderen, unde so eyn islik koenebowisenunde nha
bringhen, dat yd syn bnr Ys, schaleu sunderentgheltnisfeuuvor-
toghertwedderummemyt fynen gudevor anthwerthwerden.

Item Ys okbesprakenunde vorhandeltdat de van Rostokden
npghemeltenunsen Gnedighenhereu tho ener sruntlikenbekantuisse
unde afdrachtvor alle misheghelicheittwidrachtuuude tofprake,so
de allenthalsennnichtesmyt all nthghenameuentstandenuudeirresen
syn, in mathe alles wo vorghescrevenu,scholeunghevennunndeto
kerennachte dnsent Rinfche gnldenn, unde so nu ueghest
prelateu mhanne uude stede ere Gnaden ene bede ere
Regalia to entfanghende tho hulpe gheveu hebbeu"),
welker eren Gnadennby den van Rostocknochnhastendichunnde

Demuth. Es ist die öffentlicheAbbitte gemeint.
5) Zu der Reichsbelehnung dnrch K, Maximilian auf dem Reichstage zu

Worms 1495.
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unbetaltwas, Schal sulkebede uppe dessetmal mhth den achte
dusentghuldeu,de van Rostockdar nmmenicht mher an tho lan-
ghende,loß nnnde quidt ghededinghetWesen,nnndede snlvenachte
dusentgüldenscholennnsenGnedighenherennvorsekertwerdennha
wisennde macheder vorighenschult,nha inholdeder vorseghelden
brevedar up ghegheven,So wen er de vorigheschultnha uthwi-
singheder sulvenBrevebetalt nnde vornoghetsyn, scholenals denne
tendesau') desseachtedusentgülden,allejar duseudguldeuunthto
gheseud,betalt nnde uusen Gnedighenherenn dorchden Radt Vau
Rostogknotrosstighebreve up vorsegheltwerden.

Hiebt)an nnde aver syn ghewesenundehebbennghededinghetin
jeghenwardicheitdes gantzenRades to RostokdeGhestrenghenwer-
dighennnde duchtighennDeghener BugghenhagheunRitter, arff-
markschalkdes Landesto Barth, Her Johan Tun dekeuto Güstrow
unde srederikveregghe,nnde to groter erkundebewilliughennnde
bolesiughe^)alle desserbesprakenartikel,so beslatenundeghedeghe-
dingheths wo vorghescreveu,sin desserbresftwe ghelikesludesbe-
grepen, eyn der herscop nnnde de ander den van Rostok,vor-
anthwerdet,unde to groteren ghelosendorchunser beyderherenn
Magnus unde Baltasar unde des ghelikennder unnsenvan Rostok
anhangheudeingheseghelsamptlikennhaghehetennndeboselewitliken
vorseghelt,de gheghevennnde ghescrevenYs bynnen Rostockam
aveudekatheriuevirginis na der ghebort Cristi dusent verHundert
dar nha im achteunndenheghentighestenJare.

(DieUrkundeist auf einemPergamentbogengeschriebenmit den
angehängtendrei Siegeln der beidenHerzogeund der Stadt.)

Nr. 12.

Die Herzoge Magnus und Balthasar fordern die Stadt Rostock

auf, gleich wie sie bei anderen Gelegenheiten die Summe von
drittehalbtansend Mark zur Landeshiilfe gegeben, die gleiche

Summe zur Vermählung der Prinzessin Sophie, T. des Herzogs

Magnus, beizusteuern. D. Schwerin. 150©, Juni 18.

Most. St.-Archiv, Landtags-Acten Vol. I.)

Magnus und Balthasar von gottsgnadenHertogento Mecklen-
borch:c.

Unnseuugünstigengrndt tovorn. Ersamenn lievenngetrnwen,
uns twiveltnicht, jw sy iuudechtichunnd witlick,dat vormals in
vorschenentideu uns durch prelateu mann nnd steder, to
den tideu als wy den hochgebarnnsurftenHernHinrickHertogento

i) zuletzt. 2) Bellebuiig.
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Meckeluborch:c. unfettlievenfettevorschicktento der Ro. Ko. Mtockdor icha to empfangingeunnser furstlikeregalia'), uns tohulpe und tröste togesecht, dorinne gy mebe belevedeu,
ttttb up jeweliketidt druddehalffdusentgudemarck,uns to geveube-tvilligedett,bat to eyner tibt nns mit gelbevoruogetiö worden,toranberu tibt bie Summe brnbbehalffdufentgudemarckaitdenachteduseutGulden im jüngstenReceßvorsegelt2) medeäff gekortet,datwy alles danckbarlickto vorschuldensingeneigt,Twivelnnichtweten,in wat gestaltunde mit rade uunser preiste« man ittutbesteber ttttb juwer, bie Hochgebarnfurstynneuuse lievebachterelichbesorget^),bar uns benn von samptlickbett nnnsenntieft ttttbhulpe wart togefechtntebeto bottbe,ockua ctutall4)vou bettititfett
so nthgegeven,Hirummeiö uunsegutlickboger gy ocksollebrubbe-halsduseutgubemarck, in mottenjw vormals bor to gelateu, auriuschemgolbesunberlengervortogeringeuns mögentoschickenttttbbetalen, bie wy von wegen unser lieven bachteran golbemotenleitenentrichtenttttb nthgeven, wo beute aver itt kort so nichtge-schege,Hebbento vormercken,paubebor vorworbeuitth fetten,barbentte mehr schabettnb Unwillenvon erwasseumochte. Solks tovormyben koinptuns gefallenin gnaben tovorschnlbenbes jweautwort. Datum Sweritt am Fribage na pittxsteuAnno XVC-

Denn Ersamenttttnsenn lievemtgetrutveuBurgemeisternmtbeRabtmanueunser Stabt Rostock.

Nr. 13.
Die Herzoge Magnus und Balthasar bestehen nachdrücklich,
gegen die von Rostock vorgebrachten Einwendungen, auf der
von ihnen geforderten Haussteuer oder einer dieser gleichkom-
menden Summe zur Ausstattung der beiden im I. tSV« ver-

mahlten Prinzessinnen, Töchter des Herzogs Magnus.
D. Güstrow. 1501, Februar S.

(Rost, St,-Archiv, A, a, O.)
An dieselben.

Magnus unub Baltasar von gottsgnaden:e.
Unnsenngunstigengrut tovorun. Ersamen unnd vorsichtigen

lievengetruwen,Juwe schrieetan uns gedhau, vormeldenbejnwe

Die Reichs-Belehnung durch K, Maximilian auf dem Wormser Reichs-tage, 1495.
S, den Bertrag vom 25. Nov, 1498 in der vorige» Nr, 11.

3] Die zweiteTochter des Herzogs Magnus wurde im I, 1500, März 1, zuTorgau mit dem nachmaligenKurf. Johann von Sachsen vermählt.
*) nach Antheil, pro rata.
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Radeßsendebadenby uns am uegestento Güstrowirschenen,hebbn
juw berichtet, wo dat wh solkerandechtigenRede, alse unnser
Reder juwet halven an uns hebbn gedhannehn bouochscholdeu
tragen1), alse von dem Huße eyn gülden,von derBoden ehn hal¬
ven güldento gevende,des hebbngh ocknah notrofftdersakewider
mit juwenBorgern rede gehatt,die sicklaten hören en solkensnth
torichtendenichtsedelichefftewontlichshgewesen,bogherndedarnme
unse Stadt bh oldeuwanhehdento latende:c.mitwhdermanhange,
HebbenWh alles Vornhamen. Uns befromdtnichtwehnich,können
ockefftemögenbh uns nichtermethen,in wachbillichehteffte ge>
lhmpe gh in dessendingen olde wanheht effte zede^) jegenuns
upthen, augesehn gh de unsen shn, und gelick allen nn-
fern andern prelathen, mannen und stedeu in unsenan-
liggendenupgerichtedeu,erlikenund rechtverdigendingen,und bsnn^
dern darumewh jw alse ich»befordern,verpachtetshn, hebtenuns
ocknichtvorsehn,solle antwerdtuns von jw boregetscholdeHebben.
Jd mochtevillichteshn, dat in mhnschlikerdechtuisse«huuichtwere
dat uth dem hnße der Herschoppvon Meckelnborgtwesrowichn,alse
nhu geschenis, doch nha Rade unser Herrn und sruudt
ockunser Red er, unsenlandenund luden allenthalbenthohehel-
samheit,hnlpe und tröste,shn ungerichtetworden3),uppgrothmech-
tige kost uud teriuge, und darume dat en solkens des neen
denckenkan nicht eer geschenis, willn gh uns mit unbesteudigeu
uud so men anders nichtkan merckenwrevelikenasfleggen,und
glickallen andern der unfern villichtenicht deuckeuto holdende.
Dat gh ocknichtallehn uns, so gh bororte, sundervale mher an-
dern swarenSummen nthtorichtendeschuldigshu,ghhsstuns nichtto
schaffende,Hebbenockdedingenhewerldeorfakegeveu,undockgegen-
wardichin henigendingenunserStadt tonadeledhonwilln,dennthwach
vornhemendesolkenstoWegegebrachtis worden,wetenghtombesten4).
Beghern nochgh jnw glick nnsen andern Ünderdhanen
in dessen dingen willn schickenin mathen unse Reder geworden
hebbn, upp dat uns snrder dar to gedeuckennichtdorssnoth shn,
und osftejuw uth hnfern und bodento gevendenichtgelegenwere,
shnth wh dochmit ehnemSnmmen die deme sulvigenlickmetichis
woll gesedichet,denn jw fnrder gnnstund gnadeto ertogenshnwh

1) kein Genügen sollten tragen. Der Sinn ist: daß wir den eindringlichen
Vorstellungen unsrerRäthe, eurethalben gethan, nichtRechnung getragen hätten.

2) Sitte.
3) In demselbenJahr 1500 wurden zwei Fräulein (Frowichn)Töchter des

Herzogs Magnus vermählt, Sophie mit HerzogJohann von Sachsen, und Anna
mit Landgraf Wilhelm von Hessen.

4) Dies bezieht sichauf die jüngstverglichenenStreitigkeiten,in Folge deren
die Stadt, nach dem letzten Vertrage von 1498, noch 8000 Rhfl. in Jahres«
fristen abzuzahlen hatte.
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gnegt. Boghern des jw antwerdt by dessemjegenwardigenunsem
baden, dar wy uns nha Wethento richten. Datum Güstrow ain
AvendePurificationisMarie. Anno XV< und 1°-

Nr. 14.
Hz. Magnus zeigt der Stadt Rostock die Ernennung der her-

zoglichen Einnehmer für die Landbede an. Dat. Gnoyen.
läoi, Cef. 10.

Most. Stadt-Archiv. St. a. .0.)

Magnus von gotts gnadenHertogeto Mecklenborg:c.
Unnsengunstigengrnt tovorn Ersamen lieven getruwen, Wy

hebbendem duchtigenunnsenvogetto Swan nnnd lievengetruwen
HermanBarnekowdie Landtbede vonjwen glickematheals evor
einem Jar einto man ende bevolhen, Begerugüttlickmitden-
sulvenjwen Ludenwolletbestellenbat sy an deusulvennichtswellen
uttiidcrschlagenunnd guttwillighierinnenerteigen. Erkennenwy in
gnadengerne. Datnm Gnugen am Dinstag nach Galli Annorum
N. XVc uund l.

Nr. 15.
Nrk. dat. Rostock, 8. April RS«S. Die Herzoge Heinrich,
Erich und Albrecht bestätigen der Stadt Rostock nach voraus-
gegangener Huldigung ihre sämmtlichen Privilegien. (So weit
ist die Urk. abgedruckt bei Lünig, Reichs-Archiv, Pars spec. IV. Contin. II.
Forts. S. 699. ff.) Im Anhang bestätigen dieselben, nach Em-
pfang eines gutwillige» Geschenks von SOOO rhein. Guldeu,
die frühere Redefreiheit, n»it Vorbehalt der Bede von de»
Landhufen, gemäß dem Wismarschen Vertrage vom RS. Aug.

R48S. (S. 0. S. «5 und 108.)
(Rost. StadtArchiv. A. a. O.)

Der Anhanglautet:
Ockhebbende sulveuvan Rostockuns gegevenund geschencket

vor eine gutlichescheuckeund JrkentenissednsentgndeRinschegul-
den und uns de thor noghewol betatet, darnmmewy wedderumb
de van Rostockodgemelthebbengünstigenwedderbegnadet,begisti-
get und beprivilegiret,Also dachße nn jegenwardichund alle ere
Nakamenscholennnd mögensodaner lanthbede, szouus unse
anderenStede, wanner wy darnmb uuse Pretaten, manne
und Stede anlangende nnd biddende, und ße uns der
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entwydende') werden plegen tho gevende,van erer Stadt, lande,
acker,waninge und anderen eren Gudern bynnen erer Stadt und
ererStatvesten und syngelenbegrepen,tho ewigen tyden mer
entfryet und gantz anich und loß Wesenscholen,und also tho
nenen tyden geven, darumme angelanget, belastet esftc ghemant
werden,wen scholenderdeger') uud allßo qnydt undanich blyven,
aver van ohren Landhuven scholenße nicht entfryet syn,
wen den sodan lantbede dar van scholenund willen geven glick
andern nnsen mannen und Steden und anders nicht.

Nr. 16.

Landtagsansschreiben der H. Balthasar und Heinrich an
Bürgermeister und Rathmannen der Stadt Rostock.

Dat. Güstrow 1SOS, Mai I«

(Rost. Stadt-Archiv. LandtcigS-ActmVc>I.I.)

Von gotSgnadennBaltasar nnnd Hinrick gevetternn, Hertogen
to Mekelnborch:c.

Unnsen günstigengrut tovornn. Ersamen lieven gtrnweu, wy
gevenjuw to erkennen, dat wy hertoge Hinrickkort vorschenertydt
durch Mandat der Ro. ko. A^t. nnnses allergnedigstenHerrn nnnser
unnd unser brnder Regalien nnnd lehn to entphaengein coln ge-
fordert sin unnd geeschet,unnd dwyle wy denne solks nicht ge-
denckento underlateu, nachdemdusser Handelmerglich, Sin wy
willens densnlvcn unnsen prelaten mannen nnd Ste-
denn vortoholden unnd nnns mit enhe darnme to nnderredeu.
Derholven gebiedenwy jMv bey den plichtendar init gy uns vor-
wauth dat gy twe jnwes rades geschicktenup deu achtendach cor-
Poris Christi 2) schirst to negen Siegen vormiddage np derBrng-

gen to Sagestorpe by nnns schaffento erschinenunnd nicht
nthenblivenby vermiduugeunuser swaren uuguade unnd Straffe.
Dat. Güstrow srigtags im pingsteu. Anno :c. qninto.

Xr. 17.

Schreiben derselben an dieselben. Dat. Gadebnsch,
tt». L>ctober 1505.

(SRost.Stadt-Archiv a. a. O.)

Van godes gnaden Baltasar uud Hinrick gevetterenHertogen
to Mecklenborch:c.

Unsen gunstigengrut tovor. Ersamen leveu getrnwen, Juw

i) treiben = willfahren. *) gänzlich. 3) am 39. Mai.



antwert so ghy unns up unse jungst getane schlifftHebbelweder-
umme togeschicken,Hebben>vy entfangen, und der meyninge ver-
nhomen,dat uns nichtsolleunverbarghensin, dcitunseStat Rostockh
mit suuderlikeuPrivilegienund Fryheydten begnadet sy, Allso dat
wan eher wy ein Landtbedevan Prelaten, Mannen und Steden
getweden') werden, dat allsedanner, derRade, Borger und gantze
gemeindeunser Stat RostockeLandackeren,woningenund anderen
eren gndern bynnen der Stat Behesten und Singelen begrepen,
entsryet siu schale»mit wyteremJnnholde, Geven hennwederjuto
darnp to erkennen,dat wy up jnngst geholdenertagesart to Sackes¬
dorp kein Landbede, wn ghy schrhven, sund er ein stnwer
und hulpe to eutphauug unser Regalien Hebbenbegert,
juw und anderen nnsen landen to uotturft, welckestur und hulpe
ghy und ander de nnsen undtertanen uns ockhuten den Reckten
to doeu und to geven scholdig,wn ghy ock ane twyvel sullvest
wann dat ghy juw erinneren und bedeuckenwerde» ane augesehen
juwer Privilegien, de sickhnp ein gemeine Landtbedeund nicht
darhenu erstreckten,juw weten verpflichtetund uus up de tyd van
den unseu allen in gemein ane weygeren togesegget,und iß der-
halveu unse beger wu hievor, uns de angeteygtenSumme up be-stimpteutach ane verholdento nnsemmercklickenauliggeu to komeu
to laten. Dat wollen wy uns to juw allso versehen uund mit
gnedigen willen erkennen. Dat. Gadebuschan Dornstach in die
Galli. Anno XVC quinto.

Nr. 18.
Schreiben des Bischofs von Schwerin an dieselben.

Dat. Bützow, am 6. Dec. 1505.
(Rost.Stadt-Archiv ci. a D.)

Johannes van ghadesghnadenBisschoptho Zwerinn.
Unnsenghunstigengrut und ghnden willen tovornn, Ersamen

und vorsichtighenghuden frnndhe, wy hadden juw yn nnlanghen
vorghangheudaghen schriftlickvormeldeth,yn machenwo de hoch-
gebarn surften unse ghnedighenHern von mekelenborghuns und
denn gestrenghenHern Hinrickvan plessenRitter hedden zu besel
gedhan mydt juw der lautbedeyn er ghnaden stadt to handelende,
der weghen wy jnw enen dach by uns to Butzouw to kamende
bostemmethadden. De wile denne wy uppe de tydt mytmerckliker
sake, de guannten surften andrepende, juw allenthalven so toge-
schreven,so dat gemelteHandelnicht kondevor sickghan, beswaret
weren, und uppe demedede dyugheyn der bestenwife so moghen

von twiden d. i. gewähre», willfahren.
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vor sickghan, Boghern Wh mht andacht juwe Utercklikbodeschop
am daghe ConcepcionisMarie nit tokamendefort aver achte
daghen\) to fornnddagemht fuller macht hir bh uns to Bntzouw
schickenwillen den Handel vortonemendeund fnrder nha befele
unß gedhan, uppe dat wh hn vorsnmenisseund unflite bh nnsen
ghnedigenHern npgnanntennicht vormerketwerden, so fele notrof-
tich shn wil to dhonde,dar np juwe ersamheit,de ghade allemech-
tich hn suutheht langhe befalen sh, hn dein besten wol werden
trachtende. Denn juw willen gefeitnnd ghunst to bewisennshn
wh geneghetto dondealle weghe. Dat. Butzouwam dagheSancti
Nicolai am Jar XV^V uuder unfem Sigl.

Nr. 19.
Die Herzoge verlangen von der Stadt Rostock RS«« Mark,
welche diese zur Landbede schuldig ist und woraus sie Anweisung

gegeben haben. Dat. Wismar »5««, Febr. I«.
(Sfoft.Stadt-Archiva, ci,£>.)

Baltasar und Hinrich von gots gnaden:c.
Unfern günstigen grns, Ersamen lieben getrewen, Whr haben

Thmme Holm an die Xll^ Margk Landbeteßo Jr unns zu geben
verPflicht an euch dieselben zu entphaen verwehsset haben, Derhalben
Ernstlich beMendt Jr Wollen Im solche XII^ Margk sunder
vertzngentrichtenund dor Jnne lehne ansfluchtoderbehelfssuchen
dor ann thut Jr unnseremehnnng. Geben zur Whßmar am tag
ScholasticeIm XV^ und sechstenJare.

Denn Ersamen Unfern Lieben Getreuen Burgermeistern und
Rathmann Unnser Stadt Rostogk°).

Nr. 20.
Die Herzoge verlangen von Rostock die diesjährige Landbede,

zum nächsten Umschlag nach Schwerin einzusenden. Dat.
Schwerin, SS. Dec. 150«.

(Rost, Stadtarchiv c>.ct. O.)

Baltasar unnd Hinrickgevetternuvon gottsgnaden:c.
Unnsen gunstigengrnt tovornn, Ersamen lieven getrnwen, Wh

werden nu im körten ehne merklicheSumme goldes maten nth-

1) 15. December.
2) Die vorstehendeUrkunde ist die erste in der Rost. Sammlung der Land,

tagsacten, welche in hochdeutscherSprache verfaßt ist.
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geven, dorumnie is unnse gutlich boger, Gy willen de lantbede,
so gy unns vou dussemeJare to geven vorplichtungesumetan
golde to Hopebringen unnd uns solckgolt up schirstfolgendenum-
meslach all hir her geiu Swerin bringen edder schickenunnd solks
also unnd nicht anders holden. Dor aue geschitunnsegantzeunnd
tovorlatige Meinung, iun besuuderu gnaden to bedenken. Dat.
Swerin, am Dinxstagena uativitatis. Anno :c. sexto.

Den Ersamenn unnseu lieven getruweuBorgemeisterununnd
Ratmaunen nuuser Stat Rostock.

Nr. 21.

Herzog Heinrich begehrt vou Wismar den Antheil der Stadt
zu der auf dem Reichstage zu Eöln (1505) bewilligten

Reichssteuer. Dat. Güstrow. ISO1?, Juni 19.

(Rost. Stadt-Archiv a, O.)

Henrickvan gots gnaden Hertich to Mekelnborch:c.
Unnsenngonstigengrut tovorn, Ersamenn leve getruweuuademe

wh myt jnwenn Radtssrnnden jungst alhtzr to Güstrow geHann-
delt, dat gy uns to deme koniglichenn Anslage, Szo ohrer
Mt. up juugst geholdenemRickesdachto koln') voun allenu gheist-
likenn unnd wertlikenn Churfursteu, surften unnd Steudeuu deß
hillighenNikes eintrechtiglickto gevenubowilliget,dewyleunns als
billik Ys, unnser landtschop und Stede ockgheburlikehulpe
dartho tho dondebowilliget,ockjuwergeborlikeautall geldes darto
overrekeuwolleth, unnd wo wol wy ttuus, als to unnseu gehor¬
samen uiiderthanen der billicheitnoch des woll vorsehenn, Szo
hebbenn wy doch byther juwer entlickantwort dar up nicht ent-
phangen, Bagern demna myt gntlikennvlit, dat gy juw sulkege-
meyne unnd geburlikeStuwr, iun ansehung,dat solckerauflag voun
Ro. to. Mt. over dat ganntze Rickh gemaket bolivet, unnd der
mherdeyl entricht Ys, Uns tho hulpe to gevenu unvorteghentlick
voreinigenn, unnd desulve tuschen» hyr uuud Johannis baptiste
utnehmeununnd entrichtenn,unnd juw hir iun gutwillickhuude uu-
beswart besnndenntaten unnd wo woll wy uns des tho juw vor-
seheuu,bogereuwy dennochuns juwer scrisstlickautwordt hir up
myt gegenwardigemtofchickenuwolleth. Daran irtoget gy uns gut
gefallcnn,in sonnderlikerguust und gnadennkennjuwto bedeunckeu.

') Es wurde dort dem Jf. Marimilia» eine Reichöhütfe zum Kriegszug
nach Ungar» bewilligt^
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Datum Güstrow am Sonavennst na Viti. Anno domini je.
Septimo.

Denn Ersamen Unnsenn levenn getrum Burgermehsternn
unnd Ratmannen unser Stadt Wyßmer.

Auf dieselbeReichshülsescheintsichdie Königsbede zu be-
ziehen,wegenderen dieHerzogeeinMahnschreibenan die Vogteien
Parchim, Crivitzund Sternberg richteten.

(Großherz. HauptArchiv in Schwerin. Contributions-Acten.)
„Wy Henrik und Erik gebrüdcr:c. Entbieden allenn unsern

Redern, Underdonen, Gudermannen, Geistlichen und
Wertliken in unsern VogedienParchem, Crivitzund Sterubergk
besetenunsern günstigengrut tovorn, lewey, getruwenund andech-
tigen, Nademe uns bh jw noch etlik koyigsbede, de gy uns
vergangenenJar to entrichtenbewilligtHebben,uthen stet" u. s. w.

Nr. 22.

Die Herzoge Heinrich und Erich mahnen die Stadt Rostock
wegen der Reichsstener, wozu sie nur mit lOOO Mark ver¬

anschlagt worden ist, und setzen weitere Termine.
Dat. Schwerin, am 34> Dec. <?) 150S.

(Rost. Stadt-Archiv ci. ci, O.)

Heinrichunnd Erich gebrndervonn gods gnaden Hertzogeunzu
Meckeluburgk,Fürsten zu Wenden ?c.

Unnsern gunstigengrus znvorn, Ersamen Liebengetreweu,Wir
habenn jungstzuGüstrowewreRatsrunden muntlichund euchnoch-
maln fchrifftlichunderrichtunggethanu, wie wir uns der gemeinen
Stewr halben« im heiligen Reicheuffgefatzt^)in ansehungewres
bezeugtenschadens, auch das ir euchmith der betzalungderselben
beste forderlich schickenmochtet, mith anschlaung eyner cleynen
Summe ßo vil destegünstigerhetteu irtzeigt,undwiewohlwir euch
aus gnedigemwillen geneigtwcren die betzalungderselbenbis uff
die Termhn in ewre schrisstenaußgedrucktzu Rhueu lasßeun, Szo
werden» wir dach vonn deswegen:!,das sulchgelt unuseriu lieben
bruder HertzogAlbrechtenzu Meckelnburgin des angetzeigtenRö-
mischenReichs geschefftenzu teglicher nottnrfst zn gebrauche»zu
geordeutist, sulchs zu thueu bvrhiudert, wollen»aber dennochaus
sunderlicher gnediger zu neigunge sulch tauseut gude inarck die
helsfte uf nehst zu kuensstigeOstern unnd die andern helsfte uff

') ES wird die auf demReichstage zu Costnitz1;i07 bewilligte Reichshülfe
gemeint sein.
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Jacobi fchirstvolgendteuchzuentrichtenanstehenlassen»,dergautzeit
zuvorsicht,ir werdet euch iu bedeuckuugberurtes auligeus, auch
das alle unnser Stete uns ir angeschlageneStewr gerehdt behalt
Habcnn,uff itzt berurtc tage zeitheunmit der betzalungunbeschwert
nnnd gutwillig beweißen,voran thnt ir uns sampt der pilligkeyt
gutgefallen, in gnaden legen euch zu erkennen. Dat. Sweryn
Sontags am tage Stephani prothomris. Anno ?c. Octavo

Nr. 23.
Die Herzoge Heinrich und Erich verlangen die Entrichtung
der von den Ständen bewilligten Landbede. Dat. Güstrow.

1508, ©ct. 3.
(Rost. Stadt-Archiv a. a. .0.)

Wh Hinrick nnnd Erick gebrnder von gots gnaden Hertoghen
to Meckelnborchsurften to Wenden Greven to Swerin der lande
RostockStargarde Hern Entbeden den duchtigennnnd Ersameu
unnsen lieven getruweußo mit gegenwardigemnnsen breve ersucht
werden unsen günstigengrubt tovoruu nnnd begern au juw sempt-
lich und bsnndern, dat gh bh allen den jnwen in unser vogedien
Swaen vorschassen,dat sie die Lantbede ßo unns von pre-
taten mannen und steten nthtorichten bewilligt nnsem
kakemesterto Swaen np sin anreigenn tnschen dato uund Galli
negestsolgendeentrichten wollen, daran geschnt unser menhnge.
Dat. Güstrow mandages na Michaelis. Anno :c. VIII0

Nr. 24.
Die Herzoge Heinrich und Albrecht wollen mit den Bevoll¬

mächtigten von Rostock der Bede wegen zu Schwerin
verhandeln. Dat. Schwerin. 1511, Juni 85.

(Rost. Stadt.Archiv a. a. O.)

Hinrick und Albrecht gebruder von gotsgnaden Hertoghen to
Meckelnborch:c.

Unnsen gunstigengrubt tovorn, Ersamen lieven getrnwen, Wh
wollen juwer up den dach Margarete schirstkomeudealhir to Swe-
rin gewarten, und begern dem na gutlich, wollet juwe geschickten
mit vullem gewalt alsdenne bh uns Hebben,sickmit uns der bede

i) Der Tag St. Stephani, 20. See., fiel im I. 1508 auf den Dienstag i
in der Datirnng scheint daher ein Jrrthum obzuwalten.
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halveubeslutlichto vordrageu,und darin nichtvortehn,daran doen
gy uns gutgefallenin gnadenwedderummegegenjnw tobedencken.
Dat. Swerin am mitwekenna Nativit. Johannis Baptiste. Anno
dom. :c. nndecimo.

Den ErsamenunseulievengetruwenBurgermeisternunndRat-
mannenunser Stadt Rostock.

Nr. 25.
Schreiben des Convents zu Doberan an die Herzoge, in Be-
treff der von ihm geforderten Reichssteuer, zum Betrage einer

halben Landbede. Dat. Doberan. 151©, November SS.

(Großherz.Haupt-Archivzu Schwerin.)

Jrluchtigenhochgebarensurften, guedigenleven Herren. Unse
innighebedeto gade dem Herensamptnnsennalletidtgudwilligen
stedendiustensyn juwer surstlikeugnadenstedsbereyth. Gnedigen
Herren. I. g. andachtvan wegen eins merklikeuhulpgeldes,so
van romischerkeyserlikermaiestat,unsemallergnedigesteuHerrn,in
autogingk')enes auslagesvan stendendes hiligenrykesbewilliget,
jnwen ff. g. npgelecht,welkjuweu gnadenwil geborennnvortogert
nt to richtendeuude Whals de, so deinehilligenrykevormhddelst
juwen ff. g. vorwanrh, to sollendes rykes anligenvan gewanheht
nnde rechteswegen temelikestuer to gevendejuwer ff. g. vormo-
diughena soldeusyn vorplicht,nnde jnw gnade bessertidt uns
solkesto benemende^)nicht geschickt,gedencketI. g. van nnsen
underdanenin j. g. surstendomedit jars to sollen des rykes ge-
schefftenene halve bede, alze van der Hufen acht unde
vam kateu ver fchilling entsantaten:c. mytwydereminholde,
alles na notrosstwol vorstände,gedachtenI. ff. g. dar up in ant-
werdedemodichlikenbevalen,so als wy sampt andern juwern
g. prelaten, mannen unde stederen by j. g. to twen
malen to Sagestorpp vorschreven nnde bescheden unse
geschiktenHebbentor stedegehat, dar wy amme asffcheidevorlaten
unde solkesgelikden benamenunde nichtint sundergemer den de
vorplicht,meu in vormalenunde nochjegenwerdichdorchgemelter
romescherkeyserlikermaiestatPrivilegienunde bescherminghevan
soller beswaringheunde nplachtmer besrigetunde, sunderlichvon
nnses hilligenorden wegen,gantznnvorplichtunde utgeuamensyn,
der so wy Vorhapento gade, j. ff. g. unde alsolkenPrivilegien
billichjo mer genetenunde gelikdenanderenvan folkerftitcr unde
uplachtdorchj. ff. g. mögenbenamenwerden,wentewennerfodan
des gadeshnßarmen Indenmer den andern wurdeuplecht,mosten

Anzeigung. 2) uns davon auszunehmen,zu befreien.
12
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wy van des gadeshnseswegen phnlikenmissenin der Pacht,dat
wy, wet dat gebt, nha gelegenheytnichtvorwogen,angesensodan
afflegergelt nnde anderanhangt,wor ane j. ff. g. sundelikenvor-
plicht, uns harde nnch vallet, kennetgodt allemechtich,deinewy
j. ff. g. allewegegefnntnnde zclichin gelnksamenregementto ent-
holdendein unsen steds innigen beden sunder underlat bevelen.
Gevendemodigento Dobbran am dagesanctKatharinender hilli-
gen juncfrawenAnno:c. decimo.

I. ff. g. alletidtgndwilligen
Nicolaus abbt
Henricusprior
und gantzeconventto Dobbrann.

Denn irluchtigennnde hochgebarenenHerenHinrikennndeHeren
AlbrechtengebruderenHertogentho Mekelenborch,surftento Wen-
den, graven tho Szwerin, Rostocknnde Stargarde k. der lande
unsenbesunderengnedigenlevenHerendemodigen.

Xr. 26.
Antwort der Herzoge, worin sie auf Bezahlung der Steuer

bestehen und mit Pfändung der Untersassen des Klosters
drohen. Dat. Gnoyen. 161«, November 97,

(Großherz,Haupt-Urchivzu Schwerin,)

An de von Dobbemn,

Erwerdiger inn got und werdigennlieven andechtigeu.Wy
hebbenjuwe togeschickteantwordt up unser jungstgedaneschriven
von wegen der hulpe, so unns von römischerkeyr.mat. nnsem
allergnedigstenHern,nachantogungeines togeschicktenanslagesvon
den stendendes Hilgenro. rcichs bewilligtnpgelecht,dat gy der
halveu, dat sickunser adel des geweddert,benomen̂ ), und sunder-
lichdurchgemeltekeyr.mt. der matc geprivilegiretundgesryet,dat
gy uns derwegennth crasstdersulvennichtsto doenschuldichweren,
unud wowol unns unser adel ditmal in deme nicht
to gefallen worden, ßo hebben WY uns doch darmit
solcher unser srigheit, die wy to erer und mitler tidt
nnvorgeten wollen hebben, nichts begeven, uund dwyle
gy ungeverlichvor twen iaren die stenr des gemeynennanslages,
so to nottrost und erholdungedes Hilgenro. reichs durchkeyr.
mat. und gemeyuestendedessnlvenrcichsdatmal in matcn wo itzt
bewilligt,uth rechtlicherund gewontlicherplichthebbenhelpenbe-
talen, ßo konenwy uns nichterinnern, uth wath niernngejnwer

') ciusgenvmmen.
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Privilegienvon dussestenr gesryetsin scholdet,und begerennoch-
malen mit gntlickemflite, dat gy jnwes gotöhnsesundersattenund
vorwanttenunderrichtenund wisen taten, nnsem vorigen schriven
nach eine halve bede vorangetogederhnlpe dit iar nnsen ampt-
ludenup ehr anreizenunvortogentlichto betalen, darmit wy nicht
georsaket,sie durch ere vortochdarummepandento taten, daran
doen gy unser menningein gnadento bedencken.Datum Gnoyen
ain mitwekenna Katherine. Anno domini:c. decimo.

Nr. 27.
Landtagsausschreiben der Herzoge an Rostock zu dem auf der

Brücke zu Sagsdorf am I«. Juli anberaumten Landtage.
Dat. Güstrow. 1517, Juni IS. (Gedruckt,)

<Rost,Stadt-Archiv, Landtags-ActenVol. I.)

HinricknndeAlbrechtgebrüdervan godesgenadenHertogento
Meckelnborch.Fürstento Wenden.Graven to Schwerinic.

Unsen günstigengrut to voreu. Ersamen levengetruen Alse
uns etlikesakennnde hendeledarane uns jw unde anderennnsen
underdanenvorwanten.ockuuseulanden undludenmercklickgelegen
eyne tyd lanckbeth an her npgelegenunde wy mit thdigemRade
und guder vorbetrachtiugebewageu.dat to assnidingeund vorhö-
dinge menuichsoldigennadeyls unde besweringhe,de sicknth vor-
taghe*) der snlvenSaken unde anligghenmöchtegebaren Rütte
nnde gud sin möchtejw nnde andere uuse gemeyue Stende
nnses Fürstendomes des vörderlickto berichten. Und to as-
wendigedes snlven na noettrosstdar van to handelenunde der
wegenunvortögentlickvor desserangaenderarne2). alse to ieqite-
mer unde mötiger tydt eynen gemeynen landtdach an to
fetten, und jw unde alle andern Stende underdanen unde
vorwanten nnses Fürstendomes dar up to beschriven.Der
halveu unde demenawy eynen gemeynen landtdach up den
Frydach na Kiliani dat is de Frydach vor Btargarete negestka-
mende3) up unde by der brnggen to Sagestorp alse an
eynen gewönliken orde up deu morgen to Regen siegento
erschinenaxtgefettetUndefüllen yederenden nnsendorchunse uth-
schrivenvorkündigethebben. In maten wy jw den ockhyr mit
erinnernund vorkündigen.Unde begeren an jw gntlickmit allem
vlite dat gy uth gemeltenFrydach na Kilianinegestkamendean
angetögedermalstedeby der brüggento Sagestorp, np den morgen
nmmenegensiegenvorverdigen. Dar nme nicht sümen, nochjw
dar ane nichtesanders dennelyves noethverhinderentaten willet,

') Verzögerung, 2) Ernte, s) am 10, Juli,
12*
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alse wy uns des to jw nntwivellikeuundegenslikenvorlaten,darane
do gy uns gut gevallen,mht besnndereugnadengegenjw to er-
kennen. Datum Güstrow ain medewekenna Viti. Anno do-
mini zc. XVIl°-

Den ersamennnsen leven getrewenBorgermetzsternund Rat-
mannenunser stadt Rostok.

(Die Aufschrift,das Datuni und die Anrede sind handschriftlichin daS
gedruckteFormular eingetragen.)

Nr. 28.
3wei Landtagsausschreiben an die Mannen und andern Stände
von Stargard nach Kölpin (bei Nenbrandenbnrg). Ohne

Datum, nach dem Entwurf von der Hand des Kanzlers
Caspar von Schöneich

(Großherz.HauptarchivzuSchwerin. Acta Convocationis ad Comitia. Vol.I.)

Wir HeinrichnndAlbrechtentpiteuallen und itzlichenunsere n
gnden mannen in unserem lande zu Stargard besessen,
die mit dissemunseremBriffe irsuchtwerde»,unserngonstigengrns
zuvor,liebengetruweu,weil wir uns in eigenerPersonuffenMon¬
tag nachpetri Pauli negknnsstigken kalopiuzu verfugenund auch
semtlichund besondernitzlichenottdurstigeHandlung surznhalden
lassenwillens sehn, So begerenwir das Jr In gemeltenDorssc
kalopin/uff angezeigtenmontag zu fruer Tagezeit,solcheberurte
Haudlliugund Jrzeluug anzuhörenfür uns irscheynenund nicht
aussenbleiben. Das wollen wir uns von euch semtlichund be-
sonderszn geschehenvorsehenund geneigtsein, in Gnaden zu be-
denken.

Wir Heinrich nnd Albrechtvon Gottes Gnaden entpiteuallen
und itzlichenunsern Prälaten, gnden mannen nnd und er-
thanen geistlichen und wertlichen in unseren land zn
Stargard gesessen, so mitdiesemunserenbrissirsnchtoder die
Abschrift(erhalten)werden,unferngonstigengrnszuvorn. Wirdigen
tüchtigenundErsamen,lieben AndechtigenundGetrewen,weil uns
Handlungbegegnet,darinuns unsernlandenundlentenmerglichgelegen,
ench die surzuhalden,Szo begern wir mit gutlichemFleiß, das
Jder JusunderheitundEigenerPerson uffnSonnabendnachDionisii
schirstkunstigzu kalopin,da wir in eigenPersonensehn wollen,zue
fruer Tagezeitbei uns irscheinen,die selbenHandlungenanzuhören
und nicht anfsenbleiben,dar aue thut ir uns fnnderlichgefallen
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und unsere meynung,In gnaden legen auch wiederumzu ver-
denken.

Aufschrift:An alle Vogte im landezu Stargard.

Nr. 29.
Die unterzeichneten 4Näthe von Adel fordern den Rath von
Rostock auf, mit ihnen »nd denen von Wismar durch Abge-
ordnete anfeinem Tage zu Güstrow am I». März zu berathen,
wie der Streit der Herzoge Heinrich und Albrecht beizulegen

sei. Dat. vom 11. März 1533.

(Rost, Stadt-Archw, LcmdtagS-ActenVol. I.)

Unßennfruntlikeugrut uude willigendenstthovoru, Erßamen
gunstigenguden fruude, wy geveu jw fruntlik weten, wu Wh
alleuthalven mith den ErßamenErn Brandt Szmede nndeHermen
MalchowenBorgermeisternthor Wismar flitiger betrachtnngebe-
hertziget, dat de dorchlnchtigcnhochgebarnnfnrsthenunnde Hern
hernn Hinricknnde AlbrechtgebrodernHertogentoMekelnborch:c.
unße Landessurstennnde gnedigenhernn am jnngestenthom stern-
berghemit groterm wedderwillenunde nneynicheitgeschedennnnde
twistichgebleveu,eckbethertovillichtenoch,ßowynns bosrnchten'),
van deusulvenwedderwillenunde getzenckennichtgelatenofte äff-
gekeret,ßo dat nns allenn oerer f. g. nnderdanenewichvordarsf
iiachteillunde schadederwegen,wo zodanetwist nichtWördemit
den erstenbigelecht,enstanmochte,alße gy okßamptuns aneallen
twivellwol ermethen. Dewile dennhegemelteunße surftenunde
Hern oerhe ßake by uns alßo oere underdhanen unde
Rhede alleuthalveu geßettet to vorlikende unde to
erkennende were gantz off —2) ok by anderennthlendeschen
gar fchymplicktho hören uns zodane dinge gescheenby uns ued-
derliggentaten unde mer gemelteunße Landessnrsthentho vorehni-
gen nicht uppet flitigestebearbeiden. Worumb unßes bedunkends
gantznottroftichnnde fruchtbar, wy nppe Eyne lechelike stede
derhalvenRadtßlachto donde unde to handelendeunde namlick
nppe schirstfolgendeMidwekennnachReminiscere4)tho Güstrow
nachuußer allegelegenheitnns bofcheiden.Begernnderhalvenmit
allem flite, gy alßdenneEynen ofte twe jnwes Rades derwegen
wo vorgescrevenuppe bestemptetydt nnde stedeassertigeu,wor wy
ockdennhe ßampt gedachtenErn Borgemeisternofte Eynen van
önhe edder oerenhe Rade erschinendesnrder mochtenberamen,
welkernnßer medeRhedetho surderen Handelldermalenin schirst

i) befürchten. 2) Lückein der Handschrift.
3) legelik—gelegen- 19. Mörz.
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folgendendagenmochtenuppe vellighenialstedevordagetunde vor-
screven werden. Worto gh alße nnßer obgedachteng. h. unde
landessnrsthenna vorwantnissewoll werdengedencken.Begern des
doch nichte ') uns ßamptlickunde den ErßamenRadt thor
Wismar in ehnemebestundergenbreve, wu gh dermalengeßhnnet
jnwe scriftlickeantwurdt bh jegenwardigeu,wor tho wh uns ock
gautzlickvorlateu. Welker wh ockwedderummekennetgodt, deme
Wh jnw enkzelich^) bevelen, int gelik ofte vil groterm vordenen.
Schreven nnder nnßer Ehns pitzer,des wy hir samptlickwolden
to gebrukeu. Dinxtedagam AvendeGregorii. Anno :c. XXII.

Johannes wellendorppgebeder^)tho Temptzin
Claws LutzoweRitther,
Jasper Fhneke
HennekeRhaven.

Denn Erßamenn vorßichtigennWißen Hernn Borgemeistern
unde Rathmannen der Stadt Roßtockunßeu beßundern gnden
frnndhenn.

Nr. 30.
Landtagsausschreibcn des Herzogs Albrccht. Dat. Güstrow.

»SSZ, Mai »8. (Gedruckt.)
<Rost.Stadt-Archivc>.a. O.j

Ersamen leven getrnwen,uns vallen sakenvor, darane uns,
jw, unde anderen, Unsen underdanen mercklickgelegen.
Demenha nnße gnedigesbogereu,gh whllentwe van den oldesten
nth juwen Rade, am Mandaghe nha des hhlgenLhchamesdage
schhrßkameude4) nmme segers Sövenne, vor mhddageby unus,
ueveuanderen,an der brnggetho Sagestorpe,erschhneu,uuße ge-
mothe, unde menhngeanthohöreu,unde nicht utheblivennochjw
wor inne derhalven,vorhhnderenlachen,dat wh unus alßo geutz-
lich tho jw unassgeslaghenvorsehen,uud in gnaden und allem
gudeu,gautzgnediglichweddermnmejegeujw erkennenwollen. Dat.
Güstrowinandagesna dem soudageExaudi. Anno ?c. XXlll.

Denn Ersamen:c.

i) Lückeim Msc, 2) einzeln. 3) Gebietiger,Comthur.
4) am 8. Juni.
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Nr. 31.
Schreiben der Stadt Boizenburg an Herzog Heinrich vom

LS. Mai 1533, wegen einseitiger Einberufung zum Landtage
durch Herzog Albrecht.

(Großherz. Haupt-Archiv zu Schwerin.)

Unnse unnderdenigegehorsammhgedensteshnn j. f. g. stedes
beredth. Dnrchlnchtige,hochgebarnersurfte, g. h. Wh werden»
scrhsstlichnpgebadenndann j. g. h. broder,unnsermg. h. hertogh
Albrechth,des negestennmandages nach des hillhgennlhchams
dage bh s. g. tho erschhnende,inn wat stedennunnd watorsake,
hesft j. g. uth der ingelechtennaffgescrevecopiennshnes breves
tho vornemende,des Wh denne j. g. nichthebbennbergenmögen
edder whllenn, bhddcnnunnd begerenndar up jw guedtlikeant-
Worth,wor dorchWhuns mogenntho richtendehebbenn,alßoWh

j. f. g. gefallen»donn, ocknnnses g. h. hertoghAlbrechtsgeboth
nicht(dorchunsersVornemens)vorsumenefftevornichtigen,wormede
wh j. f. g. gade dem aliuechtigennewichbevalenu. Datum
Bohtzennbnrcham mandageinn dem hilligennpingesten.Anno :c.
XXIII»

I. f. g-
gehorsamige

Borgermeistereunnd
radtmanneder stadt
Bohtzennbnrch.

Dem durchluchtigennHochgebarnesnrstennunnd Hern»,hernn
Hinriche,hertogetho Meklenburch,surfte tho Weundenn,grave tho
Sweriu, Rostockunnd Stargarde der laude here, unnsermg. h.
nnderdenichgescreven.

Xr. 32.

<?itatio» des Herzogs Albrecht an Joachim von der Osten

und Joachim von der Lue, welche wegen vorenthaltener Ren-

ten und Pachte von dem Domkapitel zu Rostock verklagt

worden, auf den gemeinen Rechtstag zu Rostock am IN. Sept.

Dat. Güstrow, l±. Aug. I58S.

(SRoft.Stadt-Archiv. Acta, betr. das Domkapitel. Vol. I.)

Bonn gots gnadeunWh AlbrechtHertoge tho megkelnborch
forstetho Wennden:c. Entbedenndenn Erbarn nnnsenlievenge-
treweunJachim van der Ostenn unnd Jachim van derLue uunsen

i) am 8. Juni.



184

günstigem?gruth thovorne lievegetrewe, Nha demeunnselievenn
andcchtigennde gemeine presterschop des Capitels tho
Rosstock sicktho mermalennbh unns beclagtdat gh hhnenninn
zwenngudernettliche Renthe nnnd pechte tho oherenn')
Geistlikenn Lehenen dann olders her gehorichdie oherevor-
farn nnnd sie in gnder anknnffturd gerowigerbesittnngegehatt
Hebben,wedder rechtnnnd alle billicheitenthavennund vorenthob
denn sollet. Inn mathenn als der gelikenn mennich
soldige Clagenn vonn andern wedder andere nnnsere
nnderdanen unns gedragennseinwordenn,Unnddiehochgeborne
forsteunnse lieveBruder her HinrickHertogethoMegkelnborch:c.
unnd Whjw und anderederwegentwemalvor unns thoerschienen»
schrisslickerfordert, inn meenungetwskondensulvengeistlikennJw
unnd andern die hth belangt, die snlvengebrekentho vorhorenn
und darinne wath temelickgewanlicknnnd billichist tho vorfngenn
nnnd gh nnnd fie unns hedersmals unndßonderlickam jungstenn
dorch ettlich vann Jw dartho afs gefertigtem:mit flitiger bedhe
hebbetausokennlathmnJw samptlikennundsonderlikeuuthosolkeun
handeliugennEine gerumetidt unnd stedheanthosettennmit uuder-
deuigererbedingeAlsdennevor unns gehorßamlicktho erschieueun,
nnnd sickdarinnealler geboernnnd billicheitto findenunnd wisen
lachen, nnnd gemelteunnse brnder unnd Wh unns miteinander
srenntlickvoreinigthebbennUppenMandach2)nhaNativitatisMarie
uegestvolgeudeEinen gemeinenn gewanlikeun apenenn
Rechtsdach tho Rosstock tho holdenn, unnd alsdenneock
opbernrd gebreckennhalvenn twskenn denn Geistlikenn jw
unnd andern die es belangt unnd ockdorchglickformichschri-
vent vor unns tho erschienenerfordert sein worden»,gutlicktho
handeln, und flidt tho doende,die in der gnetetho voreniggenn,
Edder wo die gnete over nnse thovorsichtentstaennWördedarinne
wath gewanlikbillickunnd geborlickist tho gescheenn,gnedigliken
vorfugen,So bogernWhderhalvenugutlick,wolletjwenuthemeliken
unnd geborlikennerbebendenha aneWider nthogeunndvortochnp
gemeltennMandachnha NativitatisMarie UppenAveutthoRosstock
in kamennunnd de folgendendage vor unfern Bruder unnd uns
nevenund mit andern de id glickmetigerorfakennhalvennbernrt
mitdennGeistlikenn,die wh Alsdenneockderwegennunnd dar tho
darhenne habbenn bescheidenn,Solker gntlikenunnd geborlikenn
Handelingeunnd Jnsehenns tho gewardennedderwo diegneteent-
staennnnnd nichttho langen»Wördealsdennegeschickttho sin ge-
meltenn Jwenn jegendeilenp bornrte Clage inn Rechtennstho
plegenn. Dartho wh jw ock hiermith Eins für alle und per
emptorieeskennunnd ladennmit warningegh erschienen»alsdenne
alßo eddernicht, dat nichts deste wenigerup ersordernndes ge-
horßamen deils darinne erghaennschall wath recht ist unnd sick

') ihren. 2) am 11. September.
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nha ordeningedessulventho doenn geborth. Dat. Dobberaenn
Mandags nha Laurentiianno dm. :c. XXV.

(I.. 8.)
Ann Jachim vonn der Osten und Jachim dann der Lue

Anno :c. XXV to Rostockupp Nattvit. Marie Vorbescheidenmibe
eiteret.

Nr. 33.

Rechtsspruch der Herzoge zu Gunsten des Domkapitels zu
Rostock gegen Heinrich Smeker. Dat. Güstrow. »SS?,

»S L^ct.

(Rost. Stadt-Archiv. Acta, betr. das Domkapitel zu St. Jacob. Vol. I.)

Inn denn geprechendie sich halten zwuschendem Capittelzu
Rostockh,Clegernan Einem,undHeinrichen Smeckern beclag-
ten andersteilsvon wegenetzlichcrenthobenerpechte'), habennvon
gots gnadeuuWir HeinrichHerzog zu Meckelnpurgk:c. mit dem
hochgepornenFürstenunsermliebenbrnderHernAlbrechten,Hertzo-
gen zu Meckelnpurgk:c. samptunsern beiderseits beysitzen-
denn Rethen irkannt. Nachdemderwegenzwuschenetzlichen
weltlichenund etzlichengeistlichenUnsererFurstenthumsundLande,
die es belaugt,ein Vortragt aussgericht, under andernnin-
haltede, das die geistlichenbeh besitznngihrer pechtepleiben und
ohne vorgehendeerkantnusdes rechtendaraus nichtentsetztwerden
sotten,Alls nach ausweisungsolchsReceß, uund den clagernvon
dem boelagtenire pechte,darüber enthalten,das der boclagtden
Clegernsolcheeuthabeuepechte,zwuschenhier und weinnachtenent-
richten, oder sie derwegenclagloßmachen»und sie, die Clagere,
derselbenpechteso sich ferner erfolgenwerden«,ohne vorgehende
rechtlicherkantnusmit der thaidt nichtweiterentsetzensolle. Act.
GüstrowDonnerstagnach Gallj under unserm herzogkHeinrichs
petzschier.Anno domini:c. XXVII2).

') vorenthaltener Pachte.
2) Unter demselbenDatum findet sichnoch eine ganzeReihe von Erkennt-

nissen derselben Art gegen verschiedenePersonen.
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Nr. 34.

Ausschreiben des Herzogs Albrecht an Rostock zum Landtage
auf der Brücke von Sagsdorf am S. Nov. RSSV Dat. Güstrow,

17. Cct. 153«.

(Sleft. St,-Archiv, Landtags-Acten Yol. I.)

Bann GoddesgnadenAlbrcchtHertogethoMeckelnborch,Forste
tho Wenden»:c.

Unsen gnnstygengrudt thovörn. Ersamen lewen getruwenn,
Wyle die HochgebarneForste unse lieve broder Herrn Hinrick
Hertogetho Meckelnborch:c. unndWy, mht jw nnnd andern
unsen underdanen, dann der Lantschop, Gehstlick und
Wertlyken, AlsePrelaten, Ridderschop und Stedden,
die sy^e lievennde wy, Jeder in sunderheyt,ockglickeslndes vor-
schreven,in eigenenPersonen,der gelegenheytund notturfstuha,
gnedichlykentho reden und tho handelnHebben, dar aue shuer
lieve,uns, und unsenbeydersydesLandenund lüden,mercklickge-
legen. Wo gy und die andern, denue solckeöuth shner lieveund
unnsemberichtforder eigeutlickertho vornhemenund tho beshnden
werdenHebben. So begerenderhalvengutlick,mht Ernstemund
guedhgemvlhte wellet jw der wegen glickden andern unnsen
Prelaten, Mannen und Stedden, die wy, wo angetöget,
yedern inn sunderhehtmht glicklndenderschrifsterfordertUppen
Maudach uha Omninm Sanctornm uegestkamendetho srüer dage-
tydt npp de Brügge tho Sagestorp, dar hen Wholder gewauheht
nha, solckernnnd anderer glickmathgernotnrfft, unse gemeine
Lautschop gewonlhkeutho erfordernund tho vorschrhvenplegen
erschhnen,die sulvenmercklickenplyggenvan syner lieveunnduns,
nevenden andern antohörenundthovornhemen,Und jw mht enhe
darhnne,wo wy des, der gelegenheitnha, eine guedygetovorsycht
to jw und enheallen Hebben,nnbeswerdtbefindentaten unnd er-
tögeu,undinn erwegingesolckerupliggen,unnd dat dar ane merck-
lickgelegen,nicht nthe blyveu,nochjw wes dar ane vorhynderen
latenn, wo wh des Zehnentwyvelund gnedigeThovorsichttho jw
Hebben,darane doen gh uns snnderlickgutgefallen,mit befunderem
gunsthgenund gnedhgenwylleuu gegenjw tho bedencken.Datum
GüstrowMeddewekensnha Gallj. Anno :c. XXVI.

Denn Ersamen unsen lieven getrnweu Burgermeistereunde
RathmannenUnserStadt Rosstock.
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Nr. 35.
Aufforderung des Herzogs Albrecht an Rostock, mit Denen
vom Ausschuß der Landschaft nach Schwerin zu kommen, um
mit Herzog Heinrich wegen der Landerbtheilung zu verhan-

dein. Dat. Schwerin, 18. April 1587.

Most, Stadt-Archiv, L.-A, Vol. I.)

Bonn gots gnadenAlbrechtHertzogzn MegkeluburgkFürst zu
Wenden:c.

Unnsengilnstigengrns zuvor, Ersamenliebengetrwenn Nach-
dem wir nicht Zweiffel,ir habt noch gntwissenswelchermassenn
der abscheidtjungstgehaltennlandtags zum Sternberg gewesen«,
derwegendatznmall ir und andern vom Ausschus unser
Landtschaft vonn denn jenigen so die Zeit daselbstzum Stern-
bergeversamletverordcntwordensein, zndemhochgebornensurften
unsermliebenbruederuachgustrowzu ziehe»und seinerlieb unser
antragen»von wegen der brüderlichen Landterbtheiluug
snrzuhalten,und aber ir sampt Aschvon Schwichilld,Diderich
Molzan, HeunickeuHolsteinund die von derWissmar,von denen
vom groseu ausschus abgefertigt uns solchsunsersbrnders
Empfangenantwerthantzuzeigen,die also gelautet,wann sein lieb
widervom tage zu Juterbockauheimischkommesollenir derwegen
ferner bey seiner lieb anregungthueu, alsdann Woltem?sichsein
lieb inn dem gegenuns mit gepurlicherzimlicherund pillicherAnt-
wert verneinenlassen, dweildann sein lieb itzoallhir in Sweriu,
so ist au euchunser gar guedigsbegeru,ir wolletetzlicheauß eilch
dem Rath abfertigenanfn Sontag Misericordias dui schirsteu
zeitlichgegen Abent alhir zu Swerin eiukhomenvolgendentags
beneben andern vom ausschus die wir auch schriftlich erfordet bey
gedachtemunserm lieben brnder obangetzeigtantwerthhalbem:an-
reguugzu thun und ye nicht anspleibennochenchinn dem ichtö
verhindernlassen,damit wir ye lengernichtvonwegensolchrant-
wert verzogenoder aufgehaltenwerden. Daran thnet ir zu sampt
der pillickheitunser gentzlichznverlessigegeselligemeyuung inn
gnadenund allem guten gegen euchzu erkennenund zu bedenken.
Datum Szwerin Dornstags inn Ostern. Anno :c. XXVII.

Denn ErsamenuunsnliebengetrwenBnrgemeistereund Rath-
mannenUuuserStadt Rosstock.

Herzog AlbrechtsSchreiben, dat. Güstrow vom 9. October
(Sonnabends nach Lucä) 1527, an dieselbenmit Aufforderung,
Rathsdepntirtenach Schwerin auf den 4. Nov. zu schicken,um

i) am 5. Mai,
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„neben andern darzu verordenten von der Landtschasst
zwischensein lieb und uns unserer gebrechenhalben gnetlichzn
handeln."

(StosL Archiv a. a. £). Sir. 40.)

Nr. 36.
Schreiben der Stadt Güstrow an Rostock vom 3. August
1597, Die Landstädte, welche am 1. August einen Tag zu
Jabel gehalten haben, wünschen sich mit den beiden Seestädten
ins Einvernehmen zu setzen in Betreff der von ihnen gesor-

derten Türkensteuer.
(Rost. Stadt-Archiv. L.-A, Vol. I.)

Unnserngrnth unudsrnntlichedinstethovornneErsamennwhsen
gunstigengonreilnnd gndenfruude,Wh gevenJE') tho erkennen,
dat sick de sthedern, vorsolgenudemht namen vortehkennth,bo-
nomlick:Nigen-Brandenborch,Fredelanth,Sthernenberch,Woldegghe,
Parchim,Güstrow,Malchin,Thetterow,Plawe, Rabell und War-
nen, thom Jabell2) amdonredagenp dendachvinclapetri3) vor-
schreven hadden, der orßackennhalwendat Behde nnnsegne-
digehernn und laudessforstenu:c. de sulvenupgemeltheustheder,
ockalze sie vorstaenJE ockbesochtsehn schölle,der glickende
ersamenvan der whßmar des knechtegeldeshalvenn, konnigkliker
werdetho Unugernnund Behemenntho stnre nnnd hulpseEtzlicke
Niauthe knechtetho besolden«,thotho schickenwedder denn Erss
vhandthdem Thurkeschennkehßerweddertho stände,Szo is solck
gelthnoch nicht von kehnerder npgenanthensthederenngesamleth
edderuthgekamenn,Besonndernhebbensie ockvorsthaendat dem
adell ockthom deele,averschnichtallem schallsehn gheschrevenu,
aWerschWhhebbennvormcrkethdat de adell dar stilletho sitthen,
derhalvennuusesbedunckennsuns hinder des adells nnnd Jnwes
nnnd der van der Whßmar duuth nnnd lachen,will wes themen
edder geborenInn der ßackenvorththofarenn, die wile ehne
vorsegelhnge twhschenn prelathenn, mannen uund
sthederenn is upgerichteth, wo JE wol bowosth, der
halvenuuus uund den andern sthederenswerlich sehnWoldehin-
der JE nnnd den von der whsmar wes tho boslutheuedderde
forstentho beantwerdenn. Denne isth unnsesruntlickennnd dinst-
liefebebeahn Juwe Ersamhehdenn,gh uns schrhsstlichwillenvor-
stendigenby kegenwardighenthoger°) nuses brhwes JE geuwthe

>) b, i. Juwer Ersamheydeu.
2) Es ist hier der zwischenMalchow und Waren im Lande Wenden gele-

gene Ort dieses Namens zu verstehen.
s) 1. August. 4) beschwerlich. 6) Vorzeiger.
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ititub mehnunghe wath hir inne samth denn van der whsmar tho
lachen unnd tho dunde genehgech, np dat Wh vorborurdcn sthedern
wat Wh van JE erlanget wedder umme mögen berichten, wenthe
she sickkortes nha der ahrne wedder umme thom Jabell hebbenn
beschehdendar sie alze denne willen samptlich erschinen, were ock
woll ehere Boger unnd mehninghe gy alsdenne twe ledemathen
Juwes Rades, samth den Vau der Wißmar, den ock is geschrevenn,
dar wolden thor stede hebbenn, wo Jw dat gefallet willen sie gantz
unnd all bh Jw gestellet hebbenn. Dith snlve Wh Jw gnder gun-
stiger wolmehnunge uth boshehel npgemelthenu sthedernn willen ahn-
getoget hebbenn, Dar nha gh Jw hebbenn tho richten, gade dem alle-
mechtigen besalenn. Datum Güstrow am Sounaweude na vincla
petri nnnde unuser stadth secreth anno 1527.

Borgemestere und Radtmauue
Tho gnstrow.

Denn Erßamenn nnnd Whßenn Borgermesterun unnd Radt-
mannen der sthadth Rostock Minsen Bosondernn gonstigenn gonnren
unnd gudenu sruudeu frnutlich.

Xr. 37.
Instruction der Rathssendeboten von Rostock, die auf Er-

fordern des Ausschusses von der Landschaft nach Güstrow
dcpntirt wurden, von« 1« October ISZt

(Rost. Archiv. L.-A. Vol. I.)

Memorial und Denckzedel der Ersamen RadessendebadenHerrn
Berend Krön und Her Claus Beszeline nha Bntzow ghesertigt uph
sordereut der XII vorordeuteu van der Laudesschop,
Anno XVL XXXI Galli mede gedan.

Erstlich tho gedenckendath I. Erß.3) assghesertigt shut der vor-
ordeuteu vornement tho hören und shckmit den sulvigen einer thdt
und beqwemen mallstede darinn de gantzeLandesschoptho Hope sor-
dern moghe tho vorgelikeu, doch ingedenck tho nemen dat de thth
ßo anghestellet wert, dat Jdt I. Erß. dagherehsen ßo de sulvigen
forderlich nha Luneborch don moteu in bewnsten zaken edder ock
snnsts dem ghemeinen lande ßo von beidenFürsten vilicht uph licht-
miß uthgheschreven mochte werden nicht schetlichedder hinderlich sy.

Und im falle de vorordeuteu der Landsschoph nicht vorgheven
worden dat idt van noden shn wil einen ghelerten und nt-
heimschen advocaten uph der ghemeinen Landsschopbesoldiughe

Ernte. 2) Genossen.
3) Ersamheiten, nämlich die beiden genannten Rathssendeboten.
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tho Hebben de in dem Landdaghe de gebrecke') der Landesschoph
statlich vordregen moghe vor nnßen G. H. und Landesf. alze denne
enen snlckeins tho erinneren mit Jrbedinghe dar tho tho donde nha
Juwer Oldesten^) andele.

Thom drndden Copie der thohopeßate") edder vorwe-
tinghe ßo de Landesschoph mit einander Heft tho eschen
und fordern darmith nie sick eres inholdes und furder geborlikes
holdenS möge weten tho schicken.

Thom Vierden de Wysmarsche freuntlich und Naberlich tho er-
mauen, dat ße mich eren Oldesten idt ghemeine besthe erer Stath
ßo vorsthan mögen, dath ße erer Stadesscher Richtewalt") und
ander gherechticheitund srigheit michhemeliken ingrepen, den Juwen
und andern tho einem serlichn exempel und bhspele, nicht entfettet
werden.

Wo den mich vorordeninghe fürstlicher Comissarien und anders
in burchliken gebreken und ock dagheliken beschattingen der Jnwen
ane rechtes erkantenisse,')

Nr. 38.
Herzogliches Schreiben an Rostock, betr. die Erhebung der
jüngst bewilligten Landbede. Dat. Schwerin, 1?. Oct, 1531,

(Rost, St..Archiv, L,-A, Vol. I.)

Heinrich von gots gnaden Hertzogk zu Meckelnborg Fnrste zu
Wenden :c.

Unnsern gunstigen grns zuvoru, Ersameu lieben getrewen, als
denne dem hochgebornen surften unserm lieben Bruder Hern Albrech-
ten Hertzogen zu Meckeluborgkund uns uff jungst gehaltenem Land-
tage uff der Brucken zu Sagestorfs durch unser Preisten Erbare
mauschasst nnd Stette eine gemeyne Landtbethe als vom
Hause einen gülden, von der Buden einen halben gülden und
vom feiler vier schillinge lüb. uff Nicolas fchirsten zu entrichten be-
williget ist worden, Und seine liebe uud wir derwegen bedacht nn-
sere vorordenthen ßo soliche landtbethe boreu°) sollen,
ussen tagk Andree schirsten abzufertigen und die eutphahen zu lassen,
So ist demenach unser gutlichs begern, wollet ßolichs von stunden
an in allen kaspel kirchen bei euch in unser Stadt öffentlichvon den
predigstnlen abkündigen lassen, damit sich eiu jeder alß denne mit
Bezalnng solicher landbethe darnach wisse zurichten. In deinethnet

') Gebrechen, Beschwerden,
2) des Raths von Rostock,
3) Vereinigung, Vertrag, vermuthlich die Union von 1523.
4) Jurisdiction, 5) der Schluß fehlt, erheben.
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Jr unser zuvorlessigemeyuung. Dat. Zwerin Dinstags nach gallj
Anno :c. XXXl.

Denn Ersamen :c. unserer Stadt Rostogk.
(Ein gleichlautendes Anschreiben des Herz. Albrecht ist datirt von Schwe¬

rin, 19. Oet. 1531.)

Xr. 39.
Gesuch der zu Rostock versammelten Stände an die Herzoge

wegen einer gemeinschaftlichen Verhandlung und Anberau-

mung eines Landtags. Dat. Rostock, ». December RS»t.
(Großherz. Hanpt-Archiv zu Schwerin.)

Dnrchlnchtige hochgeborne surfte, gnediger Herr. Juwer surft-
lichen Gnade synt unse gehorsame, vorplichte und underdenigedinste
altes vormogens in alle weghe vor ahn bereit. Gnediger surfte und
Herr. Wy Hebben alhir uth bcvcll und srnntlikem ansynnende der
ghemeinen Landschop I. F. G. und der snlvigen lande und lüde
thon erhen, ghcdie und waßdhome ane mennichlikeshogen und nidern
standes gerechticheitvorkortuugeinahnliggenden saken der Land-
schoph sruntliche und wolgemote nnderredunge geholden, dar uth
ßo vele erwassen, dat uns derwegen mith I. f. G. und erer f. G.
broder Herrn Heinrichen hertzogen tho Meckelubnrch ic. unserm g.
h. wider underdenige berednnge tho holden nottorstich syn ivil, Und
bidden dem nha gantz underdeniges hogen slites, I. f. G. willen
syk mith hochgemelter erer f. G. broder einer ungeserliken tidt und
malstede, dar de snlvigen uns tho hören geneigt syn wollen, ent-
schluteu und schriftlich demnha de snlvige ahn de van Rostock ge-
langen laten, uns dar nha ferner und entlich tho richten. Dath
synt wy mnb I. f. G. als den lofslikeu landesfursten iit aller un-
derdeuicheit unses hogesteu vormogens wedderumb tho vordenen wil-
lich bereit und ghesleten. Datum nnder unserm Claus Lutzowen
niide Liborius Comptor van der Mirow Pitzer') und I. G. Stadt
Rostock Secreten, der wy uns hir tho disses mals samptlich gebrn-
keu, Soudages nach Conceptionis Marie Anno :c. XXXI.

I. F. G.
underdane

de van Preisten, Mannen und
Steden I. g. surstendhom Jtznnd
alhir tho Rostock vorsammelt.

Dem durchluchtigeu hochgeborne surften und Herrn, Herrn Al-
brechten, hertzogen tho Meckeluburgk, surften tho Wenden, graven
tho Schwerin, Roßtockh und Stargart der lande Herrn nnßerm gne-
diaen Herrn nnderdenichlich.

(I.. S.) (I.. 8.) (L. S.)

') Petschier.
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Nr. 40.
Schreiben des Herzogs Albrecht vom 28. December 1S3S
Der Herzog kündigt der Stadt seine Ankunft am 13. Januar
zur bevorstehenden Versammlung der Landschaft an, um Ein-

ficht von dem Privilegium zn nehmen.
(Rost. Archiv. L.-A. Vol. I.)

Bonn gots gnaden Albrecht Hertzogk ZUMegkelbnrgk, Fürst zu
Wenndenn:c.

Unnsern gunstigen grns zuvor, Ersamen lieben getreweu, Wir
khommenJnn glcuiplicherfarung, wie Jr euch von der landt-
schafft, Inn schirsten nmbslagk widdernmb bynnen Ros¬
stockh zusammen bescheiden haben, damit nun seither muhe
und nnkosst auf unser weither erfordern vermitten pleibe, So ist
demnach unser gnedigs beger, Jr wollet sambt den andern den wir
gleicherweisegeschrieben daran sein, das Jr das Privilegium
auf den Achten tag nach Trium Regum') bey euch zu
Rosstock zur stette haben, dasselbig unser gelegenheit
und notdnrsft nach zu besiechtigen, dann wir willens ver-
mittelster hilf gottes auf denselbigtenAchten tag nach Trium Regum
gegem abent zu Rosstockh einznkhommen, volgeudeu tags des mor-
gens zu Achtslegen aufm Rathawß zu erscheinen mit gnediger
beger auf die zeit auch alda bei uns zu sein. Wollet euch hierin,
der piltichkeitnach, wie wir uns des gentzlichzu Euch versehen gut-
willig und unbeschwerlicherzeigen, das wollen wir Hinwidder gegen
Euch gnediglich erkennen. Datum Swerin am Tag Jnuocentium.
Anno :c. XXXII.

Denn Ersamen unnsern liebenn getrewen Bürgermeister und
Rathmann unser Stadt Rosstockh.

Nr. 41.
Schreiben der Verordneten der Landschaft an Rostock, dat.
Bützow, 1«. April 1534. Nachdem die Tagefahrt zn Bützow

nicht zu Stande gekommen ist, wird ein andrer Tag zu
Güstrow festgesetzt.

(Rost. Archiv. L.-A. Vol. I.)

Unserun willigen» denst tovornn Ersamen wolwhßen grotguusti-
gen gudeu sruude Szo Jwe ersamhehteu avermal geschreveuHebben

>> 13. Januar. Mit dem Privilegium ist vermuthlich die landständische
Union vom I. 1523 gemeint.
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an uns jwer notsake unnd anliggende besweringe halven unnd der
halven antwort von uns Beiert, de whle gh bether sunder antwort
gebleven, is in warheht nth lehnen bösen vorsathe gescheensunder
uth merkliker orsake und vorHinderung halven, willen uns der halven
disser vorgefallen entschuldiget uemen und willen uns gnder wol-
mehninge nichtvorbergen, bat wh uns ehnes dag es to Butzow
vereiniget hadden alße hüten dato samptlich bescheden,der trostliken
tovorsicht, cth worden sick alle de Jennigen, ßo to dissem Handel
gehorich, hir hebbeu befinden laten. Eth is aver uth vilfelldiger
vorhinderinge nemant thor stede kamen alße wh. Dewhle denue in
disser Handelinge ßo groth gelegen, und noch degelich forfett, alße
bat wh uns sulcker beswerde in snlker ringen antal nicht nnterwin-
den derven, darnth vororsalet nachmal ehnen andern dachangesettet,
alse up der Hemmelfart dach*) to Güstrow intokameudeund folgende
dage des Handels to warende dar to Wh noch baven de XII vor
ornten drnttich effte vertich van der lantschop ßo dar
tho gehorhch vorschreven hebben, der tovorsicht ße werden sich
samptlich beneven uns darhen vorsogen. Eth Werth ock van uns
samptlich vorgnth angeßeen, ßo dat I. gunsten gelegenheht were up
vorgescreveu stede und dach ock erschinen mechten, dar mht alleut-
halveu von disser vorgefallen handeling thor nottrofft und geuochfam
mach verhandelt werden wat de nottrofft erfordert, dat wh Iwen
gunsten uth srnnthliker wolmehninge nicht Hebben vorholden willen.
Dann I. gunsten alße unfern vorWanten unde fruntliken leveu nabern
frnntlick angenamen deust und srunthlikeu willen to ertogen willn
wh stedes sruuthlich und guthwillig befunden werden. Datum ilent 2)
Butzow am Donerdage nha Qnasimodogeniti Anno :c. XXXIIII
uuder unser twher pitzir

Claws lntzow i .. ...
Mattias van Ortzen b^e rttter

Comtor van Mhrow
Achim Hane
Lütke Bassewitze
Dhtloff vau bnlow
Hinrhck Hane.

Den Erfamen unnd wolwisen Borgermehstern und Rathmannen
der stadt Rostock nnsenn besundergen grotgunstigenn gnden fruudeu
und Nabern frunthlich fcreveu.

Am Ii. Mai. 2) eilig.
13
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Nr. 42.
Ausschreiben des Herzogs Albrecht an alle Stände zum Land-
tag »ach Güstrow auf den 17. März, nachdem der z» Wismar
einberufene Adel es abgelehnt, sich allein in Verhandlung

«über den Kriegszng nach Dänemark) einzulassen.
Dat. Güstrow, 88. Febr. 1535.

(Rost. St.-Archiv. L.-A. Vol. I. Mit Auslassungen,)

Bann Gades Gnaden Albrecht Hertoch tho Meckelnbnrch sc.
Unser» gunstigen gruö zuvor, Ersamen, lieben getrewenn, alH

uns merglick und grothe gescheffte daruth mit vorleuinge des Al-
mechtigen Gades uns und unseu Landen und Lüden merglhle eher
und wolsart entstan mach tho gestanden, darthv Whunserer gemenen
Landtschaffl trost sordernngen und gebörlhkerdeustbarhehdeu der ge-
legeuheit und nottrofft »ha tho gebrnkeu willeus shn. Derhalven
wh uppen Mandach nha Jnvocavit negest vorfchenen den meren
dels »»ses Adels gegen der Whßmar vorschreven, ohnen2)
solckanliggend und vorgefallen fakcn gnedichlickmüutlick vorgehöl
de» und begert hebbeu, uns u»d ohnen, ockunfen Laude» und Lüden
tho Wolfart und gedye, mit orher gebörlhkendenstbarheit darinne tho
forderen helpen. Unnd fo denne nth den orfakeu, dat endeell der
unfen vam Adel nicht tho entgegengewest, desülveu de aldar er-
scheuen shckbeswert, ane der afswesenden mitweten shcknp solckunse
temelhkes boger», wo se sülvest des wvl geneget mit uuderdeuiger
autwart tho Vornemen taten und wh vor gudt augefehu, dath wh
de andern, so nicht entgegen ock forderen wolden, mit bewilliginge
ohne whder schrhven, neven ohnen Uppen Frhdach nha Remiuiscere
negeslvorscheneu3) alhhr to erschhnen — — Unnd wowol wh
nnsen gemenen Adel van stnndt «vermal» htzt gemelteu dages
alhhr hegen Güstrow vorschreve», darup ock enhe grote anthaell
u»d der merer deel dersulve» unser L autsch äfft vam Adel er-
scheue», de avermals uufe bogern augehört. So hebbeu sc demeuha
authögen lateu, dewhle Prelate» »ud Stede, so de sale»
mitbelangede, uicht erfordert, ock etlhke vam Adel avermals
nteubleven, dat ohueu befwerlich fallen Wolde, shckerhes asswesens
in entliefe antwert tholaten — u»d beben, dat wh Uppen Mhdt-
wekenna Judica schhrstkamcnde^)hegen avent alle stende nnses
Forstendomes und Landen, alß Prelaten, Ritter-
schaft und Stede, alhhr hegen Güstrow fordern. So
hebbeu wh demeuha den unseu iu deine whllen willensaren — der-
halveu wh au jw avermals und thom averflode mith ernstem flhte
bogerende, wo wh dorch dergelhkenschrhven an hedern unser Pre-
taten, Ridderschop, de vam Adel, und Stede unserer
Lande ock gedau, dat gh, uuvorhhndert nenerleh geschefst,allene un-

') 15. Februar. 2) ihnen. 3) 20. Februar. 4) 17. März.
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vormögelhkekrauckhehtuthgenamen,Up gedachtenMhddewekennha
Judica schhrstvolgendehegen avent ane henigenwhdern vortochal-
hyr tho Güstrow erschhnen und jw tho sorderingheberörder
obliggend,de ane ferreren schadennicht lengervortögertmögenwer-
den, mit Harnesch, Perden, Knechten alßo rüsten und
schicken, uns wo gh des juwer vorwantuisseund högstenplhcht
nha tho dondeschnldichund plichtichtho denen unnd tho volgen.

Datum Güstrow, Sondags Oculi Anuo XXXV.
Denn Erfamen:c. nnnser Statt Rostockh.

Nr. 43.
Schreiben zweier Räthe an Herzog Albrecht während dessen
Abwesenheit in Dänemark. Dat. Schwerin, Sl April 1535.

sGroßherz,Haupt-Archivzu Schwerin.)

DurchleuchtigerHochgebornerFürst, genedigerher, mit Erbiet-
tung unser gantz willigt diust wissenwir E. f. g. untterthenigklich
nicht zuvorhalttenu,daß, got lob, E. F. g. Junge herschafftgesunth
und woll zu Passe feint'), deßgleicbendaß Es Im E. F. g. Für-
stenthnmbnoch Allenhalbenwoll zustehett,und whenn Es E. F. g.
derselbeungemahellunser geuedigenfrawen sampt E. F. G. hoff-
gefhndeund krigksverwauttenn,glücklich?tach Allem Jrem willen
und wollgefallenughnnge, were wir solchszu ersharenn, nntterthe-
nigklichund hochlichErsrewth. GenedigerFürst und her, Es feint
hewt dato HennickeRaven und Achim Halberstadt, die unß gein
Szwerein beschehdcnngewesen.Mit Anzeigung,siehettenvon Landt-
schafft des Adels Auß E. f. G. Fnrsteuthnmb,von wegennE.
F. g., mit unß, daran derselbenmergklichgelegen,zuReden, darzu
wir In Ehle den Cantzlerverfordert, Aber Denselbigennicht An-
treffen khonnen,Damit nun E. F. G. in dem gewerbenicht verzo-
genu, haben wir dieselbigeAngehort,und zeigttenAn, die gantze
Landtschafft deß Adells gedechtteuunnß behdezuvormelden,
daß sie sichAuff demSontagkMisericordiasDomini°) zumSterne-
bergkbeschlossen«und bewilligeth,Auff E. F. G. Jtziges Außfchrei-
benth In Deunemarckeuzu volgenu, Eine halbe Landtbetthe
Auß Jrem Darlegenn und Eigen Benttelen zu nntter-
thenigem gefallen« zum Förderlichst Als MngklichE. F. g. zu
stewr derselbigeunJtzigenn vornementhgeben und zu Wegebreugen
wolttenn, In Betrachtung,daß sie In Ehle nicht konden mit Pser-
denn, knechtennund Harnisch F. G. zu folgen geschicktund ge-

>1Die zur Zeit lebende»herzoglichenKinder: Johann Albrecht,Ulrichund
Georg, welchezu Hause zurückgebliebenwaren.

-) II. April.
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rufst werden«,Deßgleicheun,Ob der hertzogvon HolsteinsichIn
E. F. G. Furstennthumbzu fallen» untterstehenwurde, mussennsie
Dasselbhgeso vill mugklichhelssen werhenn und Abwenden, der
hosslicheuund nntterthenigenznvorsicht,E. F. G. die werden die
AngezeigtehalbeLandtbethezu genedigemgefallen»Annemhenn,und
weß sie sich Ju dem fall sollenvortrosstenn,Ader E. F. G. an-
nemlichBitten dieBernrtten RaveuundHalberstadtE. F. G. wollen»
daraufs geuedigeAuttworth thun, und wiewollwir, wie berürth,
geneigt, die Anderen» land Rathe, die E. F. g. mit beuelh
hinder sichgelassen»,zu dem Antragen»darbet) genome»gerne ge-
sehenund vorschriebenhettenn, seint sie nuß doch nicht anzutreffen
In Eyle gewefenn,AuchIn betrachtnng,weillEs die gautzeLandt-
schafftbeschlossen«,Auchzum teill selbsst darbeh gewesenn, solchs
nicht vorEnderenwurden haben, daß Also wie gemeltAngenomen,
und dasselbigeAlso In Eyle, Dieweill E. F. G. daran gelegenn,
mit kegenwertigeuE. F. G. Bottenn zngesertigeth,whaß nun E.
F. G. Ju dem genedigklichErmessennund ferner darein gethan
haben wollen, Stellen wir solchsIn E. F. G. genedigs gefallen!?
und werden Dasselbige den Anderen heimgelassenenLandtRethen
bevelhenund sie zum Furderlichsstennlassennbeanttworttenn.

Wir wollen AuchE. F. G. nichtBergen«,Daß wir die Geist-
lichen Auch die Klehne Stettleiu Alle famptlichenvor
Phingsstenvo« E. F. g. wegenn mit J»en z» Handelenvorschrie-
ben haben, Whaß wir nun bey Inen Erhalttenn Ader AnßRichtten
werden, wollen wir E. F. g. Anffs Eylichstwissennlassenn.

Es seint Auch geuedigerFürst und her die Tatteren bei nnß
gewesennmit Namen Juncker Jorge von Kattenberg! Auß (lehnen
Egiptten und gebettenn, dieweill Jr geleidtAuß ist, daß E. F. g.
sie noch Ein Jhar In E. F. g. Furstenthumbmit zehenPersonenn
geletztenwolte, sie wheren Erbuttigk E. F. G. vier «nd drehssigk
loth silbers wie sie vor Ehnem Jhar gegebenvhor diß Jhar Auch
zuzustellen», whaß Nun E. F. G. geneigt, wollen nnß solchsE.
F. g. Auchvormeldeuu, Ab Mhan sie noch Ein Jhar geleythenn
Soll und daß Angezeigtesylber vonn Inen zu emphangen,

Daß wir Also E. F. g. untertheuiger Mehnnng nicht haben
wollen verhaltten. Dan E. F, g. ungesparttes Vleiß In uutter-
thenigkeythzu dienen Erkennewir nnns schuldigt. Datum Schwe-
rein Mittwochs Nach den Sontage Jnbilate Anno :c. XXXV.

E. F. G.
unttherthenigeund
GehorsameDiener

Jnrge von Karlewitze
und Ja: Schräge.
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Durchleuchten, HochgebornenFürsten und Hern, HernAlbrech-
ten, hertzogzu Megkelenburgkh,Fürsten zu Wenden, Graffen zu
Schwerein, Rofstogkund Stargardt der lande Hern unserm g. h.
nntterthenigklich:c.

In sein F. g. Eigen
handt.

Nr. 44.
(Otoft.St. Archiv. S.-Sf.Vol. I.)

(Aufschrift.) 1536. Beschwerungen» der La ndth stette
der FnrftenthnmbeA!eckelnpnrgk,denn Fnrstenn übergeben».

Nachfolgenderbeschwernngenn,de vonn etzlichen des adels
und andern diesereFnrsteiithumbeeiuwonerenuuud anch frembdeuu
unserer guedigeunsurften und Hern vonn Mechelenpnrgk?c.ansge-
richten«vorknnthenresormirten und gemeinen»Landthordnun-
genn, auch der pillickeithund altherkomennzu enthkegennund
Widdervorgenomenn,thun sichdie gemeynenn Stette dießeFnr-
stenthumbeMechelenpnrgkbeclagenn.

Erstlich,das ochsßen,khwe,schweine,ziegenn,schaffeanchgenße
nnd andere Vieh,dartzn allerlei) whare auff das aller theurifchezum
theill nmb dnppel gelth in großer menng ausfgekausfth,hinweg iu
andere sursthenthumbe»nnd Stette getriebennunnd gefnrthwerden,
Bitten darmnb die Stette solchsbcy denn Monepolirennunnd vor-
keuffernnernstlichund enthlichabzuschaffennnnd zu vorgennenndas
gekanffthvieh und anders wo das Vorthannmag bekommenwerden
wegtznnhemen.

Etzlichvon? adell nhemen vonn iren burenn die ire vieh
denn bnrgernn verkanffennvonn iderm riude auff einen halben»
gnldenn unngeverlichsnnderlicheuauffschlagund erhoherung ahm
kauff gewiuneth,zwingenauch ire burenn, ire vieh niematsanders,
dan »'ein sie es gennennzu verkauften«,Bitten solichsabzuschaffen
unnd deu armen leutheuudas ire, wie hie uud in allen landenn
brenchlich,ires gefallenszu verkauffeugestatte».

Etzlichvam adell kauffennvon iren burennnndandern, wann
masth vorhanden»grosßeantzall schweine,schlahensin ire holtzere,
niachensseth und treibens zum theil selbst in srembdelande auff
jarmarckce,zum theil beschriebensie srembdekaufsleuth, damith ße
deu vortheil allein snchennund die landedes vihs entplosthwerden«,
^Bittenwivuor.

Etzlicheddelleuthe legen« gelth znsamenn,kauffennochsßen,
treibens zum theil in eigner perßonen (das dochin keinem
laud vom Adell ye vernhomen»auch Widder goth und alle
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beschriebene rechte hsth) in frembde lande auff jarmarkte,
Bitten wievnor,

Eö haben etzlichdes adels die gemeinennstette in betzichtunge
gehalten»,wie auch inen noch teglich und zum offtern verechtlich
vorgeworffennals solten sie vorganner zeith im prhmer') beh ein-
andergewesen»undalda sichvoreinigthund verpuudenn habenn
denn gemehnen adel dieserer laude zu vertilgen», u»d
»» weis der allmechtig, das die Stette im primer nie zusammen
gewesen»,dartz» ir tage nichts anders dan dieße und dergeleichenn
artickelßo ine»» zw ire» underthaltunghevonnote», die auch auff-
richtig, ehrlichund vor menniglicheii»sich ansehe» lasse» möge»»,
und nie anders vorgehapth,kann auch auff sie andersnichterweisth
werden, Dweill ße dann denn ersthenntichter unnd anssagerbißher
nicht zu wisßennbekomen»,und dochnichts destewenigerderberur-
teil» verarghwannng nicht erlasße»», besunder von» etzliche»»des
adels zum cfftere»schimpflichsvorwerffe», wiewol inith Unschulden
dulden musßen,Bitten die Stette, den» Adel z» vermhogenn,denn
oder die Angeberenhamkuudigzu »lachen»:c.

46.
Rede des Herzogs Magnus an die Stände des Lanvcs Wen-

den beim Empfang der Huldigung, gehalten zu Krakow
am S7. März 1548.

(Großherz.Hanpt-Archivzu Schwerin.)

Erwirdige whrdige, gestrengeEhreuvhesteund Erbare liebenher».
Wewol der hochgeporiinefürst her Heinrichvongottesgnadenhertzog
zu Meckelnbnrg,fürst zu Wenden, graff zn Swerin, Rostockund
Stargardt der Lande her, mein gnedhgerlieberher undvatterneben
anch deu hochgeporiine»surfte» »lehnen freuntliche»lhebe»vettern,
hertzogenzu Meckelnbnrg?c.2) hir entkegenen ch Hern von pr e-
laten und die von der ritterschafft als gemeine Lant-
schafft diffes loblichen fnrstenthnmbs znWenden disses
tages alhir zuerscheine»g»edichlichersurdert und des whlleus ge-
Wesensichehgner Person alher zu verfugen,so ist dochS. g., we
ir zum thehl whsset, swacheithhalben eines schenckelsin dem vor-
hindert worden, Dennoch nicht destewenigerhatt s. g. mhchals

1) Priemer Wald bei Dömitz.
2) Es sind die fünf Söhne des im vergangenenJahr verstorbenenHerz.

Albrechtgemeint.
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den Son und dyner abgefrrtigetniitr etzlichmzngeordenttenretten,
und halt hochgedachttermein gnedigerlieber her und vatter als der
Eltest Landsfursteund vatter seinesliebenvatterlandeömir bevholen,
euchsemptlichgemeinerLandtschafftanzuzeigenseinengünstigengrnes
und geneigttenwvllen, darnebenewresnutterdenigenerscheyncnsund
alzo geleysteugehorsamsgnedigeDancksagungezuthuenundSulches
legen enchnull gutteiu guedichlichzu bedencken.

Nachdem aber der hochgepornneFürst her Albrecht weylandt
hertzogzu Mcckelnburg:c. mein frenntlicherlieberVetterseligerund
loblichergedechlnnsnegestvorschinenJares nach dem wylleu gotteö
seinenLetztenbeslosseu,und nhu S. l. sone, meine srenntlicheliebe
vettern, vor sichnnd yn nhamen yrer beydenunmündigenprüder
whllenS,von euch der Landts-chasst diegewonlicheErbhnldnnge
zu uhemen,Weichsdan an hm selbstbhllich, auch mein her vatter
hme Sulches wolgesallenlest und sich mitt meinen lieben vettern
des srenntlichvereiniget. Dan hochgedachttebehde surften, mein
lieber her vatter und Vetterseliger, wheir gutt whsseustraget, sein
in semptlicherregirnng gesessen,alzo das der eine nicht mher an-
sehens vorthehls und gehorzamesbei gemeinerLaudschasst,dan der
ander haben sollte, trafst nnd vermuge der fürstlichenbrüderliche»
vortrege nicht allein vor sich,sunder beydersehtteshre Erbensrennt-
lich Anffgericht.

Demnach whl meiu her und vatter als der mittregirendeLan-
desfnrstean seiner fürstlichenreputation, anthoritet und von der
Lantschasstgethanenpslichttennnnd schuldigemgehorsamnichtesbe-
geben, sunder sichentlichvorbehalttenhabeu.

Dewehl aber hochgedachttermehu lieber her und vatter nhu
mher ein betagtter surft, lo sichtS. g. aus wichtigenbedenckenund
zeyttigesrattes trefflichenUrsachenvor nuttzamnnd nottweudigau
und begertt mit fleis gantzgunstiglichund gnedhchlich,hr ein ge-
mehne Landtschafft wollet meinem frenntlichenlieben prnder
hertzogPhhlips und mir als S. g. Sonen und naturlichenErben,
auch ehdes Pflicht und Erbhuldnng thueu, doch uicht anders dan
auff S. g. fhal, welchen der Almechligeuach seinem göttlichen
wyllen lange vorhnlten wolle, Landen undLeutteuzu wolfhart, da-
mit, so der fhal durch fchicknugegottes sichzutrnge, we »vir alle
in der gewalttigenhandt und macht gottes sein, hr alsden von der
Landtsschaftmitt abermals znsammentunffl,uberigemnucosten,muhe
und arbehdl, so daraus ervolgeuwollte, nicht beladen mochtetwer-
den, zu dem eö Landen und Leutteuzum beste»geschieht.

Darlegen sein mein prnder hertzogPhilips und hcherpnlligund
wyllig, euchein gemeineLaudlschasthbey yreu alhergebrachttenpri-
vilegien,srehheitten,herlikeyttenund gerechtikehlten,we de von un-
serenn voreltteren, auherreu, grosvalter, vatteru und vetteren hoch-
loblicher gedechtnusconsirmirt und bestetigetworden, nnd hr in
wehentlichemgepranchgehat, blehben zu lassen und euchbey den¬
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selbenund beh fvtfcc,rechteund gerichttezu schützen,zu schirmen
und zu handthabennach unserm bestenvormugen.

Wey! demam hungsteu die Landtschasst des loblhchen
hertzogthnmbs zn Meckelnbnrg die Erbhuldungebernrtter
und begerttermassengethan, so hst hochgedachttermeinHernVatter
zuvorsichtig,ir werdett euchin dem auch guttwylligerzehgen,Snl-
ches whrdt inehn lieber her und vatter fegen euch mit gnaden be-
dencken,und ich whls vor mein pcrzonund von wegenmehnes lie-
beim brnderö umb euch mit allem gutten zu vorgleichengeneigt
gespurt und befunden werdeun, hiransf whlsheriger antwortt er-
wartende.

Es yst auch alhir ein Instruction vor Händenmit meines Hern
vatters ehgen handt nntterschribenund mitt S. g. phthschhrvor-
sigelt, daraus hr zu ersehenund zu erlerneu, we eö mitt mehnem
gethanensnrbrengenüber ehnsthmmet,nnd so es von euchfür nott-
wendig und beqwemerachtetund begert whrdt, so sol man euch
dieselbezustellen, doch whl ich snchs in ewer gntt bednnckennnd
gefallengestellethaben.

Dixi.
Magnus prineeps

Megapolensis etc.
Actum beh Cracow Dhnstages nach pslmsruin

Xnno Christi 1548.
(„Von des Herzogs Magnus eigner Hand" — Bemerkungdes Herrn

Archiv-RathsDr. Lisch.)

Nr. 46.
Herzogliches Ausschreiben zu dem bei der Brücke zn Sagsdorf

am 19. Juni anberaumten Landtage wegen des Interims.
Dat. Schwerin, «. Mai 1549.

(Rost. Universitäts-Archiv.)

Johans AlbrechtvonGotts gnadenHertzogkzuMegkelnbnrgk:c.
UnsernnGunstigenGrus zuvor»„Hochgelartenlieben getrewen"

Als die RömischeKaiserlicheMajestet, unser aller gnedigsterHerre,
unfern lieben Vettern und nns sachennhalben, nnsern Christ-
liehen glawbeuu, ewre und unfern aller gemeinewolfart be-
treffent, nun zum ander mahel geschriebenund begert, Jrer Key.
Maj. darauff autwurt zu geben. Derhalbn ire liebdeuund wir
euch und andere unsere underthanen von Prelaten, Ritter¬
schaft nnd Stetten iren Rath und bedenckcnin dieser aller-
Hochwichtigesten Sachen, die selen selickeit belangendt,
anzuhörenvorlangst (wen solchs, die Pißher snrgefallenegemeine
sterblichelewfftenicht vorhindert) gerne bescheidenHelten. Darnmb
der HochgeborneFürste, unnser frenntlicherlieber Vetter, Herre



201

Heinrich,Hertzogkzu Megkeluborgk:c. und wir, nnns uiit einander
voreinigtund entschlossennffen Mitwochennach dem Sontage Tri-
nitatis schirstvolgendt,zn srwer tage zeit,beiderBrugkenzuSagest-
dorss anzukommen,und uns alssdaun darselbst, mit enchund an-
der» unuseru nnderthauen von der Landtschafft, Pre-
taten, Ritterschafft und Stedten solicherHochwichtigesten
fachenHeldengnediglichenzu nnderreden.

Datum Schwerin, montags nachMisericordias domini Anno:c.
XUX.

Den Hochgelartenund wirdigenunfern lieben andechtigennnd
getrewenRectori dechantDoctoribus MagistriKnndArchidiaconder
Facultet unser Universitet in unser Stadt Rostock.

(Zwei Exemplare desselben Landtagsausschreibens, das eine von Herzog
Johann Albrecht an den „erbaren unsenn lieben getrewen Vollrat von der Luhe
zu Telkow", das andere von Herz. Heinrich an die Stadt Rostock, befinden sich
im Rost. St.-Archiv. L.-A. Vol. I.)

Nr. 47.
Schreiben der Dtadt Wismar a» Rostock, betreffend die An-

stellnng eines Fürsprechers der Landschaft,
Dat. 13. Juli 1558.

«Rost. St.-Archiv. L.-A. Vol. II.)

Unuseru frnnthlicheu grulh mit irbednng atls guden thovorn
Erbarn Vorsichtigennnd wollwieseHern, besonderngonstigennnd
guden srnnde. Nachdemitz de uthgßfchreveulandtdachtho Güstrow
vorhanden Darsnlvest sachen de nner beswerlich und wichtig vor-
lopen mngen, Dar ahn uns den Stedten, ja woll der LanÄschnp
alle, hoch an gelegenshn mach och beswerlichvorfallen, Dat men
derhallven eines gefchigkeden maus de der Landtfchup
wordt füren, nnd der LandtfchupuottdorfstHelleund ahne fchnw
vordragen muge, woll bedervede,welcher«Whnergenthobekamende,
sondern werden berichtetvon schlichenvom Adelt de mich vor gudt
ansehenund raden, sich nmb ehueu gefchigkedenAcanue tho be-
werven, Dath alldar mith Jw Erb. W. Doctor Antonius Freu-
denbergertho solchemWorthforendewoll tho vermögennuttlichund
daran dienenmnchte,welcher»desulvenvom Adell von der Ritter-
schnpwegen nefenstden Stedten tho betzoldenerbottich, Allße Wh
nn folchs hochnodicherachtennnd uns allen merglichan demlandt-
dage, dat Whnicht nigerlichs och nicht befwerlichsthostaden und
inrnmen mugen gelegen,ßo HebbenWh vor gudt angesehendarnmb
ahn Jw tho schrhvenund beratslagen, llud bitten derhalbennI.
Erb. W. gantzfrunthlichund mith befondermflhtte,Desulvenwollen
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sichsulvestmit und uns, ja och dein gantzen lande thom besten,
upbemellteuDoctorn Antonium Freudenberger befprekenund vor-
mögen,mit I. E. W. densulvesttho gustrow anthokamenund der
Landtfchnpwordt tho forcn ahnthonemen. Wes de unkosthund de
betzolldiugsyn wyll, wollen wy neben I. E. W. und der Ritter-
schupvor unse Person gelegenheitund geborunweigerlichenthrichten
und bereden. Wo aber je den berorte Her Doctor nicht tho be-
kamenoder vormugeuwere, ßo wolle I. Er. W. dar an syn, »und
inith dem besteneynen andern geschigkedenMan, welcher»mentho
vorangetogederbehoffgewißlichnp dem Landtdage bruchen nnige,
tho Wegebringen nnd beschaffen,nnd sichallenthalven hir in nn-
beswertt gnustich erthogeu, solchöwert I. Er. W. sulvestmit och
uns und den andern von der landtschnptho gude und wollvartt
gereichen — — ,—> -— —- — — — — — -—

Dat. nuter unser Stadt Secret am dage Margarete Virginis.
Anno zc. I.II

Bnrgermeisterennd Radtmanne der
Stadt Wismar.

(Anlage.) Och Erbarn Hern und gonstigengudeu sruude wy
bitten dach diesemhandelt um vorschaffungeinesgeschigkedenMans
keinvorfumeuißoder vortochumge gegevenwerden, Dan warlich
hir an gelegen,nnd wy vorstan wie wy des von globwirdigenund
stadtlichenvom Adell de uns des vortruwlichangethoget,ermergket,
dath de vom Adell endtlich bedacht und sich entslathen,
by deu Erb. Steden tho blyven und sichmith en thosamen
tho hollden,und sichmit nichtevou ehu afssouderntho taten. Och
se nicht tho vorstadeu,dath se iu souderheitbeswertholtenwerden,
Dan ehnen dar vor lebe, wemerschlichde Steder besweretwurden
und mith nigernng beladen,ßo wurden se nicht uth oder frigh bly¬
ven, Darumb willen se holldenover des landes ollder ge-
wonheit frigheit und dein wolherbmchtengebruch,Des Hebben
wy jw up vortruweut nicht mngen pergeu. Dat. ileudt.

Deu Erbarm? Vorsichtigenund WollwiesenHernn Bnrgerylei-
stern und Radtmannen der Stadt Rostogk uusern besonderngnn-
stigen nnnd gudeuu srnudenn.

Xr. 48.
Protokoll der Verhandlungen des zu Güstrow am Lv. Juli

»SSL eröffneten Landtags im Auszuge, betreffend das
Interim und das Ausbleiben des Pralatenstandes.

(Rost.St,-Archiv.8.^1.Vol. II.)

Vorzeichnuswes uff jnngstgehalteuuLauthtachzu Güstrow uff
Jacobi voun denn Aiekelburgefchennfürstlichenvorordeuten, Stat-
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halten»: unnd Rethen» ahnn de gemeineLandtschafftnßgeschribenn,
surgelanfenngehandeltunnd verabfcheidet. Anno zc. LH.

Dingstages') nach Jacobi nach Mittages Habcnn de Herrn
Stathalter unnd Rethe, nach gewonlichervorrede, gemeiner
LandtschafftdurchdennLicentiaten,fürstlichenCantzeler folgendes
ongeferlicherMeinung uff dem Radthans zu Güstrow furtragen
lassen». Das Stathalter unndRethe zngegennuff Ihres gnedigenn
hernn gnedigs schrisftlichserfordern, inhalt vorgelechterfürstlicher
inissive, auch darby Jrer f. g. Credentz,gemeineLandtschafftnff
itzigenntach verschribenn,anß folgendenUrsachen.

Es wnstenn gemeine lanthschaft sich zu berichten, das Anno
1547 uff dem Reichstagzu Auspurckvenu kais. Mgtt. unnd Chnr
unnd Furstenn unnd gcmeineunStenden» des hilligen romeschen
Reichs ein Reformation in der christlichenReligion, wie es da
zwischenunnd ehnem gemeinennConcilio solle gehalten»werden»,
uffgerichtet,Welcher der »hame Interim gegeben»were, Unnd
nachmals Anno 48 pnblicirt unnd den Chnr nnnd Furstenn und
Stendeutt zugeschicktnnnd zu volgennernstlichgebottenn mit ange-
heffter peenn, Was auch nachmals derhalbe» von» Kay.Mgt. ahnn
wilant hertoch Hinricken» hochmilder gedechtuus Unnd darnach
auch ahnn Itzigenn nnsernn gnedigennLandesfurstengelanget, ein
poenall Mandat über das ander der gemeinenRitterschafft und
stendenndyser Fnrstentnmb und Landen uff gemeinen»Landtagen»
fnrgehaltenn, Daraufs mith einander gerathslaget, unud sichein-
trechtlichlickehner geburlichenuanthwordt enslossen,Deselbig wid-
dernmb nhebennder öffentlichem?BekenthnnsundOrdenung, de by
mhenn zupliebeuubedacht, ahnn Kais. Acagt. oerfertiget,Uff dem
selbem:gepflegcnnLanttagenn als zum Sterneberg°) znr Wismar
und gemeineLandtschafftiuu grosser auzall als uye by einander
gesehen»,mit irennf. g. fickvereinigettvergeliechennunnd de unter-
thenigkirpetuug nnnd zufag getan», da nit über drei per so-
»en» so der papistischenu lehre zugethauu, sich des
geuffert, mit Jrer f. g. by der reinen» Evangelischen»
und Apostolischen lere zuplieben, mit untertheniger bith,
das se von Ihrer f. g. darby mnge beschützetwerdeuu, Darzu se
alse de getruwennunterthanen by Jrer f. g. lieb gnedt und bluet
zusetzen»erputtich — — — — — — — — — —

Nach dem de hernn midtvorordente Stathalter unnd
Rethe als auch fürstliche nudersassenn unnd glitmas-
ser der Landtschafft ire Meinung unnd irpetnng gemeldett,
Habenn darnach de andernn vonn der Ritterschaft, Stetten» unnd
Stenndenn da vorsammelt, nach gehabter nnnderrednng volgents
tags in anthwort inbringenn lassen«nngeverlichdyser nachvolgen-
denn gestalt — — — — — — — -— —- — —

l) 26. Juli. 2) am 19. Juli f. Nr. 40,
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Darvff gemeineLandtschafftire wolmeinlichbedenckennunnd
nothwendigeenthfchnldigiingdenstüchanznziegennkönnt mhenn itziger
Zeit sicheiner bestendigennMeinung der mittel unnd Wege,so zu
untherhaltungder bestimptenanzall reisigerpfert»ottich,nicht enth-
sleissenader ethwesStathliches «dergewisseserbeitenn,anss allerlei)
hochwichtigem:nnnd bowechlichennUrsache»»,darenn dyse de für-
ncmlichstc,Alß erstlich, das de gemeine Landtschafft dhser
Furstentnmbenn und Landen» hivor alwegenu inu
drie Stennde unnd teile gedeilet unnd uff fürstlicheLandt-
tage vorschribennunnd zugeleichVenn gcmeinennobligenn unnd
besweringegeradtslagetgehandelt und sichdarüber vereiniget,Alse
sint gewesen«de Prelateuu, Ritterschaft unnd Stette,
Nhnn were das erst und voruhemest glidt, alse de Pre-
lateun, hie nss dhsemlandtage nicht, welchesauch zum teil irer
prelatnren enthsetztunnd de prelatureu eins teils zer ruckt,
abgcthann unnd vernichtet, Sonderlich aber derselben»
ha nbt unnd Ordinarius, alse der B i schop zu S chw e-
ryuu itzundtunser gnediger her hertzochUlrich Postnlatns Epis-
copns, der bynncn landes were, aber itzundtalhir nicht erscheine,
Derwegenn ohnn shncr f. g. bhsynn unnd consent,auch ohun der
andernn prelatenn restitnciou unnd znthn» inn dysen unnd der-
glichen»znlageuu, hilft unnd gemein» ftcnren swerlichznsliessenn,
unnd ohnn der prelatenn hilffe zn einer gemeinenzulag zubewilli-
geuu vill beswerlicher

Upp dhses Jmbringeuu Habcnndie MitvorordrntennStathalter
unnd Rete vom Adell, alß midt glitmassenn gemeiner
Landtschafft unnd fürstlichen» Verwantenn sich vonn
der gemeinen« Landschafftabgesundertund in» solch anthwordt
nicht bewilligen»wollen», Daranss von der gemeinen»Landtschast
wegenn denn andernn zuvor abwesendenn Retenn de
anthwordt widerholet unnd volgeuts zu widderleggnugaller dersel-
beim ursacheunnnnd enthschnldignngvon»deniCantzelerreplicando
volgendepnnctenn mit vilenn Worten»angezogen»,angehöret

Jte»? wcs vonn wegenndesInterim von Kaiser.Magt. vorge-
nommenn»»d ius Werkgebracht,n»»d ist vonn hertzockhinrichenn
hochloblichergedechtnusgleich so wol alse HertzockJohanns Al-
brechtennbewilligetbeslossen»unndvorbrivet, in» de abgottesche
reformatio»» desJuterinis »icht zu bewilligen» noch
sich inznlassenn

So vile de ursachcnn vonn gemeinerLandtschafft«»gezogen»
bedrifft, achtenn und finden» Stathhalter nnnd Rethe defelbenn
nicht ge»ochfamde bogerte hilff abzuflagennUnnd erstlichdas de
geistlichkeit nicht hir her vorschrieben»Sh dis de »rsach, dann
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se de jennen gewesenn de alles ougelucki»n deutschennlandenn
aurichtenngeholffenn,unnd zu infurung des Interims nicht wenig
gethann.

Der Bisch off zu Sw erynu iznnt och unser gnediger her
hertzockUlrich fh üu lande unnd als kegenwertichder gemeinen
Landtschafftbewillignngnicht zu Widder,wiesiner f. g. dornt dhfem
Landtagewolbownst,Et qui praesens est et tacet consentire vi-
detur, Auchwiel ehr ein landessnrst,habenn de Stadthalter unnd
Rete alfe deiner ireim herrnu nicht zugebettennund uff itzigeun
Landtag vorfchribennkonen

3tnm. Erst mit diesem Landtage z» Güstrow beginnen die von Spat-
ding herausgegebenen: Meklenburgischen öffentlichen Landesverhandlungen.
Rost. 1792 — 180t), 33. 1—4 fol., welche jedock, nicht die vollständigen
Original-Protokolle, sondern nur eine abgekürzte Bearbeitnng derselben ent¬
halten, wie man aus der Vergleichung mit den vorstehenden Auszügen er»
sehen wird.

Nr. 49.
Laufzettel, eine Aufforderung an Ritterschaft und Städte

enthaltend, sich auf Martini in Rostock zu versammeln.
Dat. Güstrow, 2«. Sept. 155<1,

(Rost. Stadt Archiv, Lcmdtags-Acten Vol. II.)

Knnth und offenbar seh mennigklichenund einemjiglichenvon
der Ritterschaft und den Erbaren und Erfameu Stetten der
Megkelnpnrgischen, Whendischen, auch Rostogk und
Stargardt Lauthschasteu, das von nothwendigenehrlichen
unverdechtlichenSacken zn reden und zu rathschlageneiu Zeit und
stette vorgenommen,ziemlichenuff deu tagt Martini') legen deu
abent iu der ftadt Rostogkzu erscheinenvolgendtsMontags ums
zehgers achteschlegenuff dem Rathause sichznversamlen, Dohen
sich ein Jglicher der mit dissemZettel ersucht, beh den ehden
und pflichten damit Ritterschaft, Stette und Steude
einander verwant und zugethan fein, zu verfugenhiermit
erfordert unnd vermhant seh. Actum Güstrowden26. Septembris
Anno Ulli.

Disser Zettelt nach Verlesungdem negsten Nachbar so fort
ileudts und nnfeumlichbey ilender bothschasstzntznschigkende.

11. November.
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Nr. 50.
Erneuerung des Ausschusses der Ritterschaft, auf Grund der

landstäudischen Union von 1523, am S. December 1SS4
(Rost. Stcidt-Acchiv. L -A. Vol. II.)

Na deme in der thohopesathe der Landtschop under
andernn vorordent is, dath nevenst itlikenn dann denn Prelathe»,
ockden so nth denn Stedenn dar inne genometh,tho ider tidt de-
pnteret sollen» werden», ock veere im lande tho Wenden»,veere
im lande tho Stargarde »und ockveere im lande tho Mekelnborch
vorordnetund genomethsindt worden», darby de beswerdennvon
der Landtschopere gebrekeantogen nnnd radtsokennmogenn.De
ock,so es nodt nnnd der sakenngelegenheitfordert, degantzeLaudt-
schopdartho np gelegenestedennnd tidt beropennnnndvorschriven»
scholenn,nnnd solcksvorordentennth der manschop,so in der vor-
wethnge genomet ockfolgende erweleth sindt worden», faste alle
mith dode up tlve »ha asfgegahnn sindt, So hesst eine Ehrbare
Landtschopam veer und vofftigstennIare ani Middewekennnha
Andree'), alße sickdesulvigebhnnen Rostock tho samen bedageth,
in wichtigem:nodtwendigennnnvordachtennsäten, dar anne der
gantze» Landtschopgelegen»,cm» oldenn gebrnkenha tho radt-
slagende,desse»hasolgendenth der Ridderschop edder Man-
schop in der vorstorvenenstedegenometh,vorordenntund depnte-
ret, alse nomliken

Im Lande tho Wendenn
Diderich Moltzann
ChristofferHane
ChristofferBlotow
Lnitle Baßeviß

Im Lande tho Stargarde
Her Jürgen Moltzann
Hinrickhane tho Pletz
Jochim Riben
ChristosferLinstow

Im Lande tho Mekelnborch
Hartich van» Bülow
AchimLntzow
AchimHalverstadt nnnd
AchimNegendanck.

5. December.
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Nr. 51.

Bericht der Rostocker Abgeordnete» über die Verhandlungen
von drei auf einander folgenden Landtagen zu Güstrow (April
und Mai) »nd zu Sternberg Quin), wegen Nebernahme der

fürstlichen Schulden. *555»

(Rost, Stab: Archiv,L.-Ä.Vol. ii.)

Ehne vortecknissewas anno 55 tnskenn denn Laudessorstenu
nnnde Gemener LanntscopErer F. G. fd;ufbchalvenn vorhanndelt
worden».

Ith ') Anno LV als beyde nnße g. h. nnde LandesforstenH.
Johans Albrecht unde H. Olrick des dinghestdaghenmorghens na
Indica 2) tho Güstrow neben ghemener lanthschopnpth Radhns
ghekamen,HebbenEr. s. g. der Steder Rostock unde Wismer
ghesanthen, als H. Hinrick ghnltzowenmibe H. Hans van
Herverden,ockH. Peter Sassen borghemeistermhth shnen myt vor-
ordentenRadespersonen,by sickin de Stuben vorderen lachen,dar
alßo Vorthde Eanzeler uth f. g. besellanghebraghen,nomeliÄdat
inen ße alße mhth Landtrede nhcht heddeneven den anderen
Lanthreden np forderen taten, tho bcradslagen mibe tho fluchen,
was ghemeuerLanthschopßolde vorghedragenwerden, Sulkes wer
uth mißverstände des underhussagedes^) vorbleven und sick
entschuldigentaten, unde wolden dennoch ghelickwol Er. f. g.
nicht vorholden, sunder numtlickunde schristlickanthogen lachen,
was ghemenerLantschopßolde vorghedragenwerden, nnde dar np
er bedenckenth,was dar inne tho anderen shn mochte,ockgherne
hören, als nu denne alßo gheschen,nnde behder Steder gheschicke-
den nth deine Prnseschen vordraghe^) na vorlesinghe des
snlvigenvormerkech,dath nnder anderen de artickel mht dar inne
vorliveth, dat ghemeineLanthschopshcknnderdenichlickinghelaten
ere f. g. van allen schuldenäff tho helpen unde ehn frey lauth
tho macken:c. ockvan der Visitationunde Conststorio,S;o Hebben
de ghesanten beider Steder ehn klen bespracknnderdenichlickgbe--
beden, welckesen van f. g. gnedichlickvorghnnth, Na besprackgheant-
werden, dat men nnderdenichlickghehorth, was f. g. hedden gne-
dichlickandragen lathen :e. was nu vor ersth de entschnldinghe
dede belavgen, wer ghans nnnodichghewesen,dau ße sulkeswol
thofredeu, dat ße nycht gheefcket wercu, wüsten ockdat jennighe

') Item b. h, Fortsetzung bes Berichts vom I, 1555.
*) am 2. April. 3) Unterhausvogts.
*) Der Wismarsche Gemeinschaftsvertrag ber Herzoge Johann Albrecht

und Ulrich vom II. März J555, welcher unter Vermitteluug bes Herzogs
Albrecht von Preußen, Schwiegervaters von Johann Albrecht, zu Staube kam,
S, Rubloff, Mekl. Gesch.Bb. iii. S. 149.

S) geheischet.
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was ghemenerLanthschopßolde vorgheholdeuwerdeil, nycht tho
anderen edder tho becheren,ßo eynen jederen was enhen van eren
overen unde oldestendarnp tho anthwerdendebefalen nnvorkerlick
nnde uuvorwitlicksi>»unde blyven inoghe,was over belanghetden
vordrachdorchden H: van Prußen tuschenbeidennse g: h: unde
Landesforstenupgherichtet,des were inen thom Hogestenerfrenwet,
mich gheluckwunschhnghedat ere f. g. in snlker forstlickerunde
broderlickervoreyniiigherowsamlickblyven undevorharren mochten,
Nachdem over in ghemelthenvordraghe vormerkethdat ghemene
nnderdenighe lantschop syckßolde inghelathen Hebben, ere f. g.
van allen schuldenäff tho helpen unde ehn frey lanth tho macken,
dar den noch thor thde behde Steder Rostocknnde Wismer erer
f. g. nnderdan sycknichtinghelathenHebben,unde ehnen als beyder
steder gheßautheu kehuesweghesgheboren Wolde,sulkes nnbeanth-
werdet tho lachen, der weghen ße upt underdenigestewoldeughe-
bedeuHebben,Ere f. g. Wolde enhn sulkeskehnesweghesvorkeren,
edder in Ungnadennpnemen, dan oft wol ehmanth des Rades tho
Rostockgheschickedensyck bynnen der Wismar ethwas heddenvor-
nemen lachen, dat men dar henheddevorstantonen, als heddemen
syckworinghelathen,ßo wer dochsnlkeseren f. g. thom bestenghe-
sehen,dar myth de anderen der Lantschopteste vochlickerdar hen
tho beweghensyn mochten, dar myt eren f. g. na moghelickheit
heddekoneuvorholpenwerden'), Als sulks f. g. ghehorth, Hebben
ße idt dar by blyven lachen, unde Hebbenalßo Vorthghemeyner
Lanthschopvordraghenlachen, beyde schrystlickunde muntlick,den
prnsischenvordrag tnsckeneren f. g. beidenpgherichteth:c. wo dat
alles de fchrift medebringhet (de tho rade ghebracht)nnde vormel-
deth, is over tho der tyd nychtes bewillighethedder entslathen,
ßunder np eynen anderen dach2) vorschaven.

Mcmdaghen morghens na vocem jocnnditatis3) nngheferlick
hebbcnde Er. des adels twe van deine Adel tho uns in nnße
herbergheghefchicketdar domals de wifmarfchenby uns ghewefen,
als Her Jochym Smyt unde Her dionisins Sagher, unde anghe-
thogheth, dat men sicknycht besweren tho en np den Karckhoff
der ghrawen monnkc tho kamen, ethwas myth eyn ander tho be-
reden, als men syckover tho iwen malen gheweygerthunde thom
drndden avermal gheescket,synth beyder Steder gheschickedendac¬
hen gheghau,als men dar ghekamen,ßo Hebbende vam Adell den
ghesanthender Steder der vorwanthnisse vormanth de tho
Rostoch dorch de Prelaten, Manschop unde Steden

') Die beiden Seestädte hatten, den Herzogen zu Gefallen, zu Wismar
nur die Miene angenommen, als hätten sie sichzur Uebernahme der fürstlichen
Schulden an ihrem Theil bereit erklärt, bloß um die Landstädte dadurch füg¬
samer zu machen.

2) Landtag. 3) 20. Mai.
4) daß man es nicht für beschwerlichhalten d. h. daß man sichbemühen

wolle.
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upgherichtet'), de ere veder unde thom dele sulvestvorsegelth,
als erlevendeneghendena leveu wolden :c. unde darup beiderSte-
der ghesantenghemotheockdarup hören, de syckdar np Vornemen
lateu, dat idt an eren overen nude oldestennychtmanghelenwurde,
unde ocknycht levers seghen, dan dat men syckder sulvigenghe-
methe°) holden mochten.

Bolzenden DingestdaghesHebbenf. g. vordxaghenlaten, wo
vormals up Iudica gheschen,dat men tho middelenunde weghen
denckenmochte,dar mythf. g. van den beswerlicken Schulden
mochten affgheholpeuwerden, unde nachdemein dem daghe nycht
snnderlickesvorschaffethworden, is up deß Heren hemmelfarts
dags s) na der maltide de ghemeine Lanthschop weddernmme
upt Rathus ghekamen,is vor ghudt anghesehen,nach deme f. g.
begheret, er f. g. Her vaders ampter de vorsettetweren, erstlick

tho freygen, dar myth deRechtesdaghedestebequemermochtenghe-

holden werden, und alße snlkesschriftlickdorch Moltzan in ghe-
mener Landtschopjegenwerdicheithvorvaten laten, und als snlkes
vorlesenwerden, Hebbensickde ghesanthenbeidersteder der conclu-

sien beswarth und dorch Doctor Freude mau beanthwerden
lachen,in namen beyder Steder, worup Moltzan tegen denDoctor
npghevaren, dat men vormals wol ane sulke ghelerden
hedden Handelen konen, dath idt ockhen vnrder ßo nycht

tho ghan mußte, wo men ock den adel an sick ghetagen
nndde myth en conspireren willen, dat wußte men ock

Wolf,unde wes snst mer beswerlickdorch ene vorghebracht, hesst

eyner der van RostockghesantenSulkes vor anthwerdenunghefer-

lickder ghestalt, dat na ghelegenheitsnlker Wichtighersackenden

Stederen dat muste frey syn, wo se sulvestder gheschicklichetnycht

weren, de dinghe tho vorauthwerdeu, dat en dennochmuste frey

stau uude unvorwitlick syn eynen ghelerdender sulvighenuotrost

Vorthodragen,edder men wurde sulke gheltspildingheinnbeholden

unde schristlickebeanthwerdinghedon, dat over de beydenSteder
gheschickedenden adel ßolden an sickgheforderth unde myth en
conspireretHebben,dat wurde men nychtghude don konen,dan idt

stundende Er. vam adel dar tho stede, deu ßolde he fragen, wol

den andern nth der herberghegheesckethedde zc., als overMaltzan

ße nycht Heft befraghenwillen, ßo Heft men ene den bericht ĝhe-

dan, wo baven gherorth5), dat de vam adel de beydenSteder
gheschickedentho dren malen ghesordertHebbenan ße tho kamen,

unde nach deme den die steder ockvan der Lanthschopdissesforsten-

domes weren, ßo wol als de Er. vam adel, ßo Woldeidt sick

nycht gheboren,in deine weyrichs) tho syn :c. und darup den Er.

des adels ghesrageth,oft idt also uycht ghescheuwere, dar tho ße

') Es ist die Union von 1523 gemeint.

2) Gemöd d. i. Meinung. 3) 23. Mai. 4) unverweislich.

5) wie oben berührt worden. weigerlich.
14
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alle „ja" ghespraken, dat idt also gheschenwere, wes over de
schriftbelangt, der schuldehalven de up erer f. g. vederlickampter
vorfchrevendorch de underdenigheLantschoptho entfreygen unde
den besluth hinder thom endeanghehaugeu,hhr mht vorhapet ehue
underdenigheLantschopin aller nuderdeuicheith,es sh dat bewilligt
wes de laudesforstenunde wo with ') ere f. g. snlkeshir bevor
ghesochtunde eren f. g. ockgheuochsamgheholpen,nn heddejo
idermenichlickghehorth, dat dat Wordeken„hyr bevor" in dem
PrnseschenVordrage alßo ghementh worden: Nachdemede under-
denighe Lantschophir bevor shch vorwilliget beide thor Wismar
unde tho Güstrow Ere f. g. van allen schulden äff tho hel-
pen zc. unde beide Steder snlkesnhcht vorwilliget,de gheschickeden
beider steder des ockghenen2)bevel bekamen,ßo mnste men Snl-
kes to vorantwerden,wo men andersweddernmme tho hus kamen
wolden, dar up Moltzan gheanthwerdeth,idt hedden f. g. nhcht
anders ghesorderth,dan de vederlick Schulde, dar up ockghe-
sragheth worden, oft dat ßo egentlickwere, Hefthe wedder nmme
gheantwerdeth,idt heddenf. g. nemalenanders in warheit ghefor-
derth, dan de vederlickschuldetho srehghen, dar up overmal ghe<
sraghet, oft f. g. anders nhcht begerden,dan allenen de vederlicken
Schulde to betalen, HeftA^oltzanbh ghoth ghespracken,idt weren
van f. g. nhcht anders dan de vederlickenSchuldeHartochAlbrechts
hochlofflickerseligherghedechtuissethoerleggenunde nhcht ere eghen
schulde,dar up dosulvestwedderummgheantwerden,dat fhckbehde
Steder tho vele malen erbadeu, wen de vederlickSchulde egheutlick
ghespecisicerethunde namknndichghemaketh, in veher per t h e
ghedeleth, unde eren f. g. ehn dell van erer f. g. upkumpsten,
den prelaten edder de ere ghnder besitten dat 2 del, den
vam adell den drndden del, unde denStederen den Verdendel tho
betalen tho gheleckenth,dar inne wurden shckbeide steder in aller
nnderdenicheithder gheborn wol Wethentho schicken,nnde Wolde
jo nn nhcht anders shn, dan dath de schrift de f. g. ßolde over
gheghevenwerden, ockdarup ghestelletwurde, wo idt de uotthroft
dar up shn Wolde,der wegen vor ghude anghesen,nach deine Di-
beriefmoltzansickdamals nhcht willen dar inne brückentaten, dat
GhemeneLantschopHebbenehne schriftvor vathen nnde des snlvi-
gen dages assumptionisdni eren f. g. uuderdeuichlickvorrecken
laten.

Als over f. g. frehdagenmorghens upt Rathus ghekamenunde
dorchdeu Cautzclcrovermal andragen unde ghans instendigenvor-
deren laten, nach deine sick ghemeneLantschopbeidethor Wismar
nnd folgendes tho Güstrow uuderdeuichlickinghelaten heddenere

s. g. van allen schuldenäff tho helpen nnde ehn freh lanth tho
macken,unde de ghelovigherupt hesftigestedreugeu unde drowen
mhth allerlei) besweriughethegeu er s. g. ocktegeu de underdan

>) wer mit? *) feineu.
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Vorththo vareu, dar mhth se ercr schuldeunde darover gheladen
schadenmochtenerghentzethwerden, dat der wegen ghene lengher
vorwilinghekondeane mercklickenuuerwiuthlickeuschadenghednldeth
nnde tho ghesenwerden :c. der halven f. g. upt guedigstewolden
gheßunneu und tegerth Hebben,dat de Handel nhcht lenger vor-
thaghen edder upgheholdeuwerden mochten, ßnnder sickgenshlick
mhth ehnander vorghelickeden,welkerghestaltghedachteschuldethom
forderlickestenmochtenerlechtund bet. werden.

Dar up sick ghemeueLanthschopHebbenberedenwillen, nnde
is desjennigeuwes des vorigheuNamhddaghes vorhaudelth, dat
alleuen H. Albrechtenhochloflikerghedcchtnissena ghelatenSchulde
soldeu erlechtnndebetalth werden, nhcht mer gedacht,ßunder mhth
allerlei)varlickenpersuasionenbehdede Vau deine Adel unde ock
de Landested er dar hen bewageu. Nachdemedes vorigenHein-
melsarthdaghe vonnerketh,dat de over gheghevenSchulde samptlick
sickbelepeuungheserlickane etlickednsenth unde etlickehundert gnl-
den in de viss mal hunderth dnsenth ghulden, dat eyne gherhnghe
Summa dar nhcht vele tho helpen konde,der weghenshckde vam
Adel ock de Lantstede in de twemal, korth darna in drndde
halss mal hnnderth dusenth gülden tho erleggenbewilligeth.
Als over de ghesaiithenbchder Steder R. unde W. dar np
ghar lehnen besellghehath, unde wes alßobewilligt, schriftlickßolde
vorvathet und f. g. vorreckethunde over gheghevenwerden, der
wegen ghans insteudichghebeden,unde bh moltzan nhcht erholden
konen,Szunder stedes dat thoanthwerdeghegeven,dat menghehorth
heddeu, >ves sickghemeue Lautschopin ghelaten, uomelickdrudde
hals hundert duseut gülden tho erleggen,Woldemenshckvan wegen
beider steder dar ockiu lateu, ßowere men mht eichenenich, ivere
men over nhcht mhth en enich,ßo kondeockeres bcvelesvan beh-
der Steder weghennhcktesdar in vorthekenthwerden, als ßodanes
tho drenmalen ghesccht,unde dorch moltzangheioehgerthworden,
ßo Heftmen Moltzan dar up gheautwerden,dat nhcht mer als ttve
ut ehner jederen Stadt dar gheschhcketivereu, unde in eh »er
ideren Stadt ßo vele dnsenth tho hns ghebliven, de
enhen ehnen ghemethen besell mhth ghegeven, denman
ockuhchtoverschriden,als deEr. des adels er er buer halven
(der ße tho ghude unde live mechtich) wol don konen,dar
up overmal begerth npth kortestein margine edder im ende eres
authwerdeiitho vorteckeu,als ße over nochmalswehrichgheivesen,
ßo Hebbende ghesanten van wegen bchder Steder npt Herlickeste
dar van pr ot ester en mot hen, dat ße van wegen erer overen
unde oldestcnockghemeuerborgerschopsulkervorghenamennthren-
ninghe nnde asssunderiughenene orsackeim aller rhnghestenwolden
gheghevenHebbenunde mnsten dennochbeider Steder bedeuckenth
und bevell eren f. g. in uuderdeuicheitockanthoghen,unde shn dar
mhth na der Herbergegheghau.FolgendenSuuuavendes Hebbenshck
de sluvigenbh dem Cantzelervorsoghetunde angheholdeu,dat men
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by F. g. audieneiedekamenmochte,beyderStedcr bevell eren F. g.
underdemchlickanthotogen, de dar up den beschetghegheven,wen
de ghemeneLantschopup ere andraghenthvan F. g. eyn anthwerch
bekamen,ßo ßolde men ockghehorthwerden, Nqch deme over ghe-
mene Lantschopsick myth eren F. g. des falles nicht Hebbenvor-
enighenkonen, ßnnder np eynen anderen dach Vorschaven,Heftde
Cantzler dem Rosther Sindico ock sulken beschethghegheven,
dat idt muste vorblivenbeth up eynen anderen dach :c.

Volghendesis ghemeneLanthschopwedderummeup denJoden-
berch vorschrevenJ), Dar snlvestbeydeforsten sampth den beyden
jnngen Heren H. Cristoffernude H. Karle, als nun ghemeneLauth-
schopinth thelt vor de F. gheforderth,HebbenF. g. overmal an-
dragen laten, wo vormals gheschen,unde dar up ghesnuuenuude
begherth,men mochtesyckmyth eghentlickerundeeutlickerauthwerth
voruemenlatheu dar up men sickover mall besprakenuude ghaus
vorgheten, wes sick de vam Adel uude de Lauthsteder in
ghelaten hedden byunen Güstrow, ghelickoft se es ghehneu
ghroten ghefallenmochtenghehad Hebben,des ße sickdomalen in-
ghelatenhedden. Tho demeHebbenF. g. ocknychtesdar van an-
dragen latheu, wes men sicktho Güstrow up der Hemmelfarth
Cristi erbaden hedden, ßnnder als men langhe uoch umme her
gheghanunde sickmyth eyn ander up gheholden,iö men by eyn-
ander ghefordert, beyde Adel uude Stedcr, und alßo Vorthdorch
DiderickMoltzan eyn vorstach gheschen,de wile idt nycht anders
syn konde,dan dat men F. g. nth den schuldenhelpen wüste, ßo
ßolden de vam adel visf jar lauck jeder jar vom X
gülden npkumpst edder ghelt Pacht eres inkamens
eynen gülden gheven unde van jederm Dromet Hart-
korns unde fathkorns VI ßll. uude van jederem Dro-
meth Haveren Pacht uude ßadtkorn III ßll., unde de
buer visf jar lanck eyne dnbbelde Lantbede, nnde dat
de van den Steden ock eyne dnbbelde Landtbede nnde
van jederem Dromt maltes, ßo in den Steden thor
Molen geyt, jarlickes 1 gülden, van jeder ante wyns
1 gülden, den vorordenten sorstlickeninnemerengheghevenunde
vorrecketwerden solde, welkesalles de vam Adel, de lanth-
sted er nnde bnren Hebben annemen mothen, de van
Rostock und Wismer, de des nenen befel ghehadt, Hebbensick
in sulkehochbeswerlickeneygeringhenycht inlaten konen, ße hebbeu
sick dennochdes sulvigenavendes ockdes folgendendages allenen
an f. g. vorfoget, in affwefendeghemener Lantschop, uude syck
uuderdenichlickerbaden, nnanghesenwan alrede deanderen van der

') Der Judenber^ bei Stemberg, wo noch jetzt der Landtag eröffnet wird,
so oft er in Sternberg zusammenkommt—̂ Die Landschaft wurde, nachdem
der Landtag zu Güstrow fruchtlos verlaufen war, wieder nach Sternberg auf
den 19. Juni einberufen.
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Lantschop lantbeden mibe Steuer gheven, bat dennoch de Steder
vormoghe etlicker vördrege, ßo vorschenener jar der Er. wen-
besehen Steder Rede tnsken F. g. mibe der Stadt Rostock der we¬
gen upgherichtet, lantbeden tho gheven nicht schuldig weren '), unde
ockunaugheßen dat beyde steder crer F. g. her und vader hochloff-
tiefer seligher ghedechtnisse, als de Vau allen underdanen, ock van
H. Hinrich hochlosslickerghedechtnissein der kopenhagheuschenbe-
leghe^ringheghans vorlaten nnde de behben Steber thom utersten
by erer f. g. in snlker belegheringhe liss nnb ghnde Up ghesettet
unde in de III jar uerlos ghesethen, er den dat mcn wedder umme
thom srede unde Handel Hebben kamen koneu, welkes sicktho veleu
duseut gnldeu erstreckt, dar mcn noch Nhcht ergheiitzet, ßuuder jar-
lickeu Vorrenten mothen :e. Dat beide Steder baven sulkeu erleben
mibe schhr mierlvinthlicken Schaben ere F. g. in aller unberbe-
nicheith eyne gheuauthe libelicke uube b rech liefe Sit mute
eyns vor alle ghcveu wölben Up nwghelicke unde brechlicke
termine nuderbenichlick bybbeube er F. g. wollen snlck uuberbeuich
erbedent in allen gnaden npuemcn und ere ghuebighe hereu mibe
Laubesforsten syu mibe bliven. Dar up F. g. na besprack geanth-
werbet, nachbeme ghemeue Lantschop syck ber schulbe tho erleggenbe
unbername», ßo wölbe nun ße be steber an de sulvigeu ghewiset
Hebben, dar mochte nten wider Hiebe haubelcu, Sze be F. hcbbeit
des nycht mer tho donde. Welkes alles beth hertho in deine Stande
alsto ghesiveveth beth tho Jwer Achtbar werde thokumpst, wath
ghoth im wider gnedichlickenin disserbeswcrlickcu sacken vorschassen
wil, dar mhth mer tho Rowe unde tho ehuen ghuden bestendighen
ende kamen mochte, Dath whl vast by ghade deine almechtigen synn,
in des hauth alle herthin der mynscheu stann, de ock de sulvigen
syues ghotlickeu ghesalleus anderen unde wandelen kann, der
weghen tbom hoghesten van noden, Gode den almechtigen uth deme
ghruude des Herten tho bydben, bat bht alles tho brechlickenwegen
geraben moghe.

Nr. 52.
Anschreiben der Verordneten des Ansschnsseö der Lande
Meklenbnrg, Wenden »nd Stargard an Rostock, betr. die
aufierordentliche Landeshülfe. Dat. Güstrow,»«. Oct. RSSS.

(Rost. Stadt-Archiv. L.G Vol. II.)

Unsen freundlichen» grus unnd was Wir lieb nnnd guts ver-
mnegen zuvornn, Ersame, Wolweise Heru gonnstige gutte freunde,

') Vertrag vo» 1482 und die Privilegienbestätigung von I5VZ. S. oben
S. 8Z »nd Nr. 15.
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Wir habenn ewer weißheit schrifftlicheanndtwort auf unser schrei-

denn emphangenn nnnd Inhalts vorlesenn, Unnd sehen» woll

gernne, das die sache also gelegen» das mann sich mit derselbigenn

anthwort kontte lassen« fettigen», Derwegen Wir auch nngernne in»

einige dispntation oder Vorlegung was e. Weisheiten inn iren

schreiben thnn sarwenden mit den»selbe» »»»s einlassen» wollen,

Dann Wir nicht bedacht e. >v. habennde Privilegia nnnd sreiheit

wes dieselbige unnd wie sie sich dieser hnlsse entlegen x) konntenn

oder woltenn anzufechten», ohne viel lieber sehen» wollen», das

ewer W. dere so viell unnd noch uieher hettenn, Daun Wir zn

derselbigenn Jrenn wolbegabtenn vorstände »ach die Zuversicht

traegen», das sie solche Privilegien» danckbarlichen»

jegenn denen», die sie darmit begäbet unnd teglichneben»

denselbigen» auch bei friede u»d Rechte schntzennunnd hanndhaben»

»mssen», werden» wissen, was frommen» und dankbar-

lichenn Leuten» woll anstehet zu bedenckenn, Dann

privilegia unnd begnadungen mit dancke pillich ge-

tonet, iin»d nicht mit uuda»ck bedacht sollenn wer-

denn, Das wir also zn ewer W. weiter nachdenke»« hirmit

wollen» gestald haben, Unnd solches auch nicht änderst als durch

freundliche nnnd nachperliche erinneruuge bei ewer W. wollen» ge¬

sucht habenn. Unnd stehet nochmals ewer W. nicht wenig zn be-

dencken, ob dieselbige einer gantzen gemenenn Landschaft mit ei»

solchem ablegenn, wie ans ewer W. schreibe»» zn vornheinen,

könne» genug thim. Weile alle Stende dieser lannde weit ans

irenn habendenn Privilegien herlickeitten» u»»d sreiheitten», als

sonderlich die vam Adel, die sie nicht Venn surstenn, sonderenn

v onn keisereu unnd derselben!!Maiestetten geschriebenenn Rech-

tenn habenn, weit abgewichen!!, alleine darmnb das sie viel lieber

das groste ires standes unnd Wirdens woltenn hindann setzen», als

solchem! gemeinen» jamnier, darmit unsere natürliche nnnd lobliche

landssurste»», auch derselbigenn lannd und leuten zum Hochstenn

beladenn, weiter zugestadtenn, Wie dann auch die anderen»

la»»dstedte ans solche»» christlichen» »n»d löblichen» bedenckenn

sicheintrechtiglichenn inn die Maltzise begeben», Darumb bitte»»

Wir nochmal es wolle ewer W. gleichwol solches altes zu genutete

fuhren, was aus iwr weigeruuge, ob die gleich mit einem weit-

leuftigeuu erpietenu etwas geschmückt wirth, daraus mann doch

nicht gewisses schlichen kann, imrichtigs ervolgen konnte. Unnd !vo

ewer W. des weiter unser bedenckenn,welches inn schriefftenn alles

zn handelenn unsicher, gegenwertig woltenn versündiget werden»,

sein Wir unbeschwert, etzliche aus unseren» mittelen» zu ihrer ge-

legenheit abznsertiegenn, sich mit ewer W. darvonn srenndlichenn

unnd nachparlichen» zu uuderredenn, Anch weiter zn bedencken

unnd mit E. W. zu schliesse» was hin» die gelegenheit u»»d »ot-

') entledigen.
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turft erforderen!: mochte. Unnd bitten« hirauf derselbige schliefst-
liche zuvorlessiege andwort, das wir uns darnach wissenn zu rich-
tenn, Euch wieder freundlich zu willfahren» sind wir willig. Dat.
Güstrow unter unferm des Ansschos pitzschier, des wir uns sampt-
lich hirzu glaubwürdig gepraucheuu denn dreissigsten Octobris
Anno :c. I^V.

Verordente des Ausschossesder Lande
Meglenbnrg Wenden Stargart.

Denn ersamenn unnd hochweisenn Burgermeistern unnd Rath-
mannen der stadt Rostock unsern gonstigen guten freunden.
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fe de jennen gewesen«de alles ongelucki»n
anrichten«aeholsfeyn,unnd zn insurnngdes Ii
gethann.

Der Bisch off zu Swerynn izuut och
hertzockUlrich:c. sy int lande unnd als fegen«
Landtschafftbewilligungnichtzu Widder,wiesin
Landtagewolbowust, t>uipraesens o«t et t
delur,' Auchwiel ehr ein landesfnrft,haben» t
Rete alse deiner irenn herrnn nicht zugebettei
Landtagvorschribenntonen

Anm. Erst mit diesem Landtage zu Güstrow be

ding herausgegebenen: Meklenburgjschenöffentlichen

Rost 1792—18Ü0, 58. 1—4 fol. , welche jedoch i
Original-Protokolle, sondern nur eine abgekürzte Beci

hallen, wie man anö der Vergleichung mit den vors

sehen wird.

Nr. 49.

Laufzettel, eine Aufforderung an Ritters
enthaltend, ficl? auf Martini in Rostock!

Dat. Güstrow, 36. Sept. 15

(Rost. Stadt-Archiv, Landtags-Acten

Kunth nnd offenbar fey mennigklichenund
der Ritterschaft nnd den Erbaren nnd Er
Megkelnpnrgischen, Whendischen, a^
Stargardt Lauthschasten, das von noL
unverdechtlichenSaeben zu redenund zu rathfa
stette vorgenommen,nemlichenuff den tagt ä
abent in der stadt Rostogkzu erscheinenvolgg
zehgersachteschlegenuff dein Rathause sichz
sichein Jglicher der mit dissemZettel ersuchtl
und pflichten damit Ritterschaft, Ste
einander verwant und zngethan sein,
erfordertunnd vermhantfey. ActumGüstrow!
Anno I>IIII.

Difser Zettelt nach Verlesungdem negste
ilendts und nnseumlichbey ilenderbothschasstz

*) II November.
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